
Erster Sozialbericht für die Stadt Dorsten

LEBENSLAGEN 
DER KINDER UND 
JUGENDLICHEN 
UND IHRER FAMILIEN      
IN DORSTEN

Stadt Dorsten





IMPRESSUM 

 
Herausgeber

Stadt Dorsten 
Der Bürgermeister 
Halterner Str. 5
46284 Dorsten  

Verfasser

Claudia Brüggemann
Dez. III 
Integrierte Strategische Sozialplanung
Lotsin im Haus der sozialen Leistungen 

Textbeiträge

Sandra Arnold
Birte Becker
Ludger Böhne 
Stefan Breuer
Susanne Diericks 
Eden Fähnrich
Annegret Frey 
Birgitt Hülsken
Christian Joswig 
Iris Klahn
Werner Kleine-Möllhoff 
Tobias Klempel 
Petra Kulhoff 
Petra Kuschnerenko 
Manfred Loick  
Ute Lorenz 
Christoph Möllers 
Sabine Podlaha
Joachim Thiehoff  

Statistik

Annegret Frey
Stadt Dorsten, Jugendhilfeplanung 
Klaus Ihling 
Stadt Dorsten, Hauptamt 

Kartenmaterial

Joachim Deutmann
Stadt Dorsten, Vermessungsamt 

Layout

Astrid Hochstrat
Stadt Dorsten, Bürgermeisterbüro 

Veröffentlichung  

Dorsten, Dezember 2020

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen 



DANKE!  

Die Erstellung dieses Sozialberichtes war nur 
durch die integrierte und kooperative Zusammen-
arbeit der beteiligten Fachbereiche und Fachpla-
nungen innerhalb der Kommune möglich. 

Die statistischen Daten wurden überwiegend durch die 
Jugendhilfeplanung (Stadt Dorsten, Amt für Familie und 
Jugend, Frau Annegret Frey) sowie die Statistikstellen 
der Stadt Dorsten (Herr Klaus Ihling) und des Kreises 
Recklinghausen (Frau Dr. Wadenpohl) zur Verfügung ge-
stellt. Ergänzend hierzu haben viele Fachbereiche Daten 
aus ihren Fachanwendungen für diesen Bericht zusam-
mengestellt und so aufbereitet, dass zukünftig ein kon-
tinuierliches und einheitliches Sozialmonitoring sicher-
gestellt ist.

Das Layout dieses Berichtes hat maßgebend Frau Astrid 
Hochstrat (Bürgermeisterbüro) entworfen und das Kar-
tenmaterial Herr Joachim Deutmann (Vermessungsamt) 
gestaltet.

Dieser Sozialbericht ist aber auch unter Mitwirkung von 
Kindern und Jugendlichen und sozialen Akteuren inner-
halb des Stadtgebietes von Dorsten entstanden, die sich 
an qualitativen Analysen beteiligt haben.  

Allen herzlichen Dank für die Beteiligung und Un-
terstützung!  

 Die Zukunft gehört denen, 

     die die Möglichkeiten erkennen, 

 bevor es Zukunft wird.

           (Oscar Wilde)



LIEBE LESER*INNEN,

vor Ihnen liegt der Sozialbericht 2020 – das Er-
gebnis von zwei Jahren intensiver Arbeit. Vieles, 
was wir zu den Themenfeldern dieses Berichts 
in der Vergangenheit nur vermuten konnten, 
was Ahnung war, vielleicht auch Vorurteil, wird 
auf den folgenden Seiten manchmal zur Gewiss-
heit, manchmal widerlegt und an vielen Stellen 
im Detail geschärft. Dieser Sozialbericht mag 
eine anstrengende Lektüre sein. Aber sie lohnt 
sich. Denn der Bericht und das darauf aufbauen-
de kontinuierliche Datenmonitoring wird in den 
kommenden Jahren bei vielen Aufgaben und Her-
ausforderungen Basis und Werkzeug sein.

Es ist unsere Aufgabe, unsere Stadt zu schützen, zu stär-
ken und weiterzuentwickeln, gute Lebensbedingungen 
für die Bürger*innen zu sichern und sozialen Ausgleich 
zu schaffen. Das ist in Dorsten leichter gesagt als getan, 
denn unsere elf Stadtteile haben eigene Charaktere und 
Strukturen, unterschiedliche Herausforderungen, aber 
auch individuelle Potenziale und Chancen. Der Bericht 
wird unseren Blick für diese Besonderheiten schärfen 
und dabei helfen, sehr genau hinzuschauen.

Dieser erste Bericht ist zunächst statisch. Eine Moment-
aufnahme zum Stichtag. Um aber Entwicklungen in der 
Stadt und den Stadtteilen beobachten, darauf frühzeitig 
reagieren und Handlungsstrategien ableiten zu können, 
haben wir ein kontinuierliches Datenmonitoring und 
ein fortschreibendes Berichtsinstrument aufgebaut – 
als Grundlage für eine strategische Sozialplanung, mit 
der wir integrierte Entwicklungsprozesse anstoßen und 
begleiten können. Dabei müssen wir uns künftig nicht 
mehr auf unser Bauchgefühl verlassen, sondern uns 
steht Wissen zur Verfügung.

Dieser erste Sozialbericht legt den Schwerpunkt auf die 
Lebensumstände von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien, beschreibt den demographischen Wandel, die 
sozioökonomische Situation von Familien, liefert Infor-
mationen über Voraussetzungen und Umstände von Bil-
dungsprozessen, über die Wohnsituation und zur gesell-
schaftlichen Partizipation. Mit diesem Wissen können wir 
gezielt daran arbeiten, Lebenslagen und Teilhabechan-
cen von Kindern, Jugendlichen und Familien systema-

tisch zu verbessern und auszugleichen, wo es nötig ist.
Viele erste Schritte auf diesem Weg sind wir bereits ge-
gangen, um Strukturen nachhaltig und zukunftsfähig zu 
verbessern: Es gibt bereits eine Verknüpfung von So-
zial- und Stadtentwicklungsplanung, wir arbeiten res-
sort- und institutionsübergreifend zusammen, wir haben 
bereits einige Prozesse zur integrierten Stadt- und Dorf-
entwicklung angestoßen.

Dabei hat sich bestätigt: Das Zusammenwirken von 
Partnern, die unterschiedliche Kompetenzen und Res-
sourcen mitbringen, ist der Schlüssel zur Lösung vie-
ler Herausforderungen. Auf unserem Weg zur Bürger-
kommune heißt das, dass eine Stadtverwaltung nicht 
allein die Daseinsfürsorge sicherstellen muss. Um gute 
Lebensbedingungen für alle zu schaffen, braucht sie die 
sozialen Akteure, freien Träger, Dienstleister und das 
Engagement der Bürger*innen, die in einer solidari-
schen Gemeinschaft eine Mitverantwortung tragen. Die 
Stadt verpflichtet sich, alle Bemühungen koordinierend 
zu unterstützen. Dabei wird sie das Instrument einer 
integrierten strategischen Sozialplanung vorantreiben, 
die soziale Fragen und Stadtentwicklung im Zusammen-
hang betrachtet, wichtige Themen in diesem Kontext 
aufzeigen und gemeinsam mit den Fachplanungen Im-
pulse zur Weiterentwicklung und Qualifizierung von 
Angeboten für die Bürger*innen unserer Stadt geben 
kann.

Da die finanziellen Möglichkeiten einer Kommune für sol-
che meist freiwilligen Leistungen begrenzt sind, kommt 
einem Management für Förderprogramme größte Be-
deutung zu. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
die Unterstützung des Landes bei der Entwicklung von 
Prozess- und Arbeitsstrukturen, beispielhaft durch den 
Förderaufruf „Zusammen im Quartier – Kinder stärken - 
Zukunft sichern“ und das Team Armutsbekämpfung und 
Sozialplanung der G.I.B. NRW.



Dieser erste Sozialbericht ist die Grundlage für die weite-
re Diskussion und Entscheidungsfindung auf politischer, 
verwaltungsinterner und stadtgesellschaftlicher Ebene. 
Ich möchte alle Interessierten aus Politik, Bürgerschaft 
und den vielfältigen Institutionen in unserer Stadt herz-
lich dazu einladen, Teil dieses Prozesses zu sein, damit 
wir gemeinsam die Zukunft unserer Stadt gestalten kön-
nen. Denn Gemeinsinn und Solidarität bestimmen letzt-
lich die Qualität des Zusammenlebens in unserer Stadt 
und unseren elf Stadtteilen.

Tobias Stockhoff
Bürgermeister

SEHR GEEHRTE LESER*INNEN,

mit der Einrichtung der Stabsstelle Integrierte 
Strategische Sozialplanung in 2019 ist es uns ge-
lungen, einen wichtigen Schritt zur Implemen-
tierung eines steuerungsunterstützenden Instru-
mentes der Sozialplanung in Dorsten zu gehen. 
Die Strategische Sozialplanung trägt zur Verwirk-
lichung von gleichberechtigten Teilhabechancen 
und zur Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung bei und trägt damit einem der gewich-
tigsten Ziele unserer Stadt Rechnung. 

Ein bedeutsamer Meilenstein für die mir als Erste Bei-
geordnete direkt zugeordnete Stabsstelle war die Erstel-
lung des ersten Sozialberichtes der Stadt Dorsten. Der 
Sozialbericht erlaubt es uns fortan, auf Grundlage des 
eingeführten Monitorings für Politik, Fachplanungen und 
örtliche Akteure Datenmaterial zur Verfügung zu stellen, 
dieses zu analysieren, Bedarfe aufzuzeigen, erste Hand-
lungsempfehlungen zu formulieren sowie wegweisende 
Impulse zu geben.

Das Wissen über die Hintergründe und Basisdaten der 
Sozialplanung ist für die weitere Entscheidungsfindung 
und Zielsetzung maßgeblich, sodass wir uns in diesem 
ersten Sozialbericht für eine ausführliche und umfangrei-
che Darstellung entschieden haben. 

Der Sozialbericht soll Ihnen, sehr geehrte Leser*innen, 
die Anfänge unserer Struktur- und Aufgabenveränderun-
gen in den Verwaltungsbereichen des Dezernates trans-
parent machen, Ihr Bewusstsein und Wissen über die 
Lebenssituationen von Familien in unserer Stadt schärfen 
und einen Beitrag dazu leisten, neue Impulse für Dorsten 
zur Gestaltung der Daseinsvorsorge zu geben sowie den 
Fokus auf einen sozialraum- und lebensweltorientierten 
Ansatz zu lenken. Die Datenanalyse wird komplex und 
ausführlich dargestellt. Sie soll Sie, liebe Leser*innen 
jedoch herzlich dazu einladen, je nach Ihren Interessen 
oder Ihrer Betroffenheit einzelne Kapitel oder Themen-
felder intensiver zu betrachten. 

Neben der Kommune sind es maßgeblich auch die Trä-
ger von örtlichen Einrichtungen und Institutionen, die die 
Lebenswelten der Bürger*innen mit gestalten, da diese 



in direkter Verbindung zu deren Alltag stehen. Mit Hilfe 
von Interviews mit einigen ausgewählten externen sozia-
len Akteuren haben wir somit auch die Chance genutzt, 
Informationen über die Lebenslagen und Problemsitua-
tionen der betroffenen Menschen zusammenzutragen 
und Entwicklungstendenzen näher zu eruieren. Dies und 
die nähere Untersuchung von Ursachen und Folgen von 
benachteiligten Lebenslagen runden die Analyse des Be-
richtes ab.  
   
Im Ergebnis haben wir durch den ersten Sozialbericht 
einen großen Mehrwert für die Sozialplanung- und Be-
richterstattung erzielen können:

Es können Bedarfe identifiziert sowie politische Diskussio-
nen durch eine gesicherte Datenbasis gefördert werden. 
Er bietet die Chance, neue integrative Sichtweisen zu 
entwickeln, veränderte Gestaltungsmöglichkeiten aufzu-
zeigen und vorhandene Konzepte miteinander zu verbin-
den und weiterzuentwickeln. Es wurden Stadtteile iden-
tifiziert, in denen hinsichtlich eines sozialen Ausgleichs 
besonderer Handlungsbedarf besteht. Und insbesondere 
wurde im Zuge der Auswertung der Daten deutlich, welch 
enge Verbindung in allen Handlungsfeldern mit den Bil-
dungsprozessen besteht und letztendlich wie sehr das 
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen, ihre weitere 
Entwicklung und ihre Bildung im Zusammenhang stehen.

Unsere Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge zum 
Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität und Chan-
cengleichheit ist es nun die aus dem Sozialbericht ge-
wonnenen Erkenntnisse zu nutzen und in unser tägliches 
Handeln zu überführen. Hierzu ist es uns wichtig, dass die 
auf die Sozialräume unserer Stadt ausgerichtete Planung 
nicht nur Daten und Informationen über die Stadtteile 
und die dort lebenden Menschen liefert, sondern dauer-
haft einen Beitrag für planerische Entwicklungsziele und 
Handlungsziele leistet. 

Unser erster Sozialbericht ist hier zunächst der Anfang 
des Weges, noch nicht das Ziel. Die Stadt Dorsten ist 
mit ihren Bürger*innen und Akteuren ein Ort der Vielfalt 
und der Kreativität mit einer Bandbreite innovativer und 
etablierter Ansätze, die uns auf diesem Wege begleiten 
und insbesondere in den folgenden Jahren einen noch 
bedeutsameren Anteil haben sollen. 

Der Sozialbericht wurde maßgeblich durch die Stabsstel-
le Integrierte Strategische Sozialplanung entworfen. An 
dieser Stelle möchte ich daher meinen besonderen Dank 
Frau Claudia Brüggemann entgegenbringen, welche diese 
herausfordernde Arbeit mit höchster Einsatzbereitschaft 
vollbracht hat. Mit Beteiligung der Fachplanungen in 
den Fachämtern meines Dezernates sowie von sozialen 
Akteuren und durch die Unterstützung der Gesellschaft 
für innovative Beschäftigungsförderung mbH Nordrhein-
Westfalen (G.I.B. NRW), Frau Anton und Herr Czommer, 
ist dieser Sozialbericht zu einem für die Stadt Dorsten 
wegweisenden Werk geworden.

Liebe Leser*innen, wir freuen uns über Ihr Inter-
esse an dem ersten Sozialbericht der Stadt Dors-
ten und auf Ihre Anregungen. Lassen Sie uns ge-
meinsam zukunftsfähig bleiben!

Nina Laubenthal
Erste Beigeordnete
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TEIL I | ALLGEMEINER TEIL Einführung15

EINLEITUNG 

Zur Planung und Gestaltung ihrer Aufgaben und Dienst-
leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge ist die Be-
trachtung der Lebenswelten der Menschen eine zu-
nehmend an Bedeutung gewinnende Grundlage in den 
Kommunen. Um Lebensbedingungen positiv zu beein-
flussen und eine gute Lebensqualität für ihre und mit 
ihren Bürger*innen erreichen zu können, müssen Kom-
munen genaue Erkenntnisse über deren Lebenssituation 
und -umfeld gewinnen, fortschreibend analysieren sowie 
notwendige Handlungsbedarfe und Ressourcen eruieren. 
Sie müssen darüber hinaus wissen und beurteilen kön-
nen, welche Strategien notwendig und wirksam sind, um 
zur Daseinsvorsorge passgenau und fachübergreifend in 
den verschiedenen Handlungsfeldern auf die tatsächli-
chen Herausforderungen und Bedarfe reagieren und die 
Lebensräume ihrer Bewohner*innen entsprechend ge-
stalten zu können.

Kommunen sind die politisch bürgernahste Ebene und 
haben daher aus Sicht ihrer Bürger*innen eine beson-
dere Verantwortung: ihr kommunalpolitisches Handeln 
wird wahrgenommen als unmittelbare Gestaltung der 
Lebensverhältnisse der Bürger*innen vor Ort. Wenn 
Kommunen zur Gestaltung der alltäglichen Lebensbedin-
gungen beitragen wollen, müssen sie auch die Alltags-
themen, Bedürfnisse und Sorgen aller Menschen in der 
Stadtgesellschaft kennen. 
 
Kommunen müssen sich hierbei unterschiedlichsten Her-
ausforderungen stellen, um ihren Aufgaben gerecht zu 
werden. Durch gesellschaftliche Veränderungsprozesse 
wie etwa demografische Entwicklungen, Auswirkungen 
des Strukturwandels, Entwicklungen des Arbeitsmarktes, 
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
und Geflüchteten, modifizierten Familienstrukturen, so-
zialräumliche Segregation und veränderte Bildungs- und 
Teilhabebedingungen, sehen sich Kommunen neuen und 
sich wandelnden Aufgaben zur Gewährleistung der sozi-
alen Lebensbedingungen und der Erhaltung und Sicher-
ung der Lebensqualität ihrer Bürger*innen, der Anpas-
sung der Stadtstruktur sowie der sozialen Infrastruktur 
gegenüber. 

Der finanzielle Umfang der sozialpolitischen Aufgaben-
schwerpunkte der Kommunen hat im kommunalen 

Haushalt sukzessive zugenommen. Insofern ist es auch 
Aufgabe der Kommune, ihre Leistungen in Abhängigkeit 
der finanziellen Auswirkungen und somit innerhalb der 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu steuern, aber auch 
die Wirkungen der Leistungserbringungen zu evaluieren. 

Der Rat der Stadt Dorsten hat daher in seiner Sitzung 
am 24. Juni 2020 (Drucksache 108/20) den Aufbau 
eines kommunalen Datenmonitorings und eine fortlau-
fende Sozialberichterstattung zur Steuerungs- und Ent-
scheidungsunterstützung für Politik und Verwaltung be-
schlossen. Die kontinuierliche Analyse der Sozialräume 
und Lebenslagen der Bürger*innen soll Fachplanungen, 
Verwaltungsleitung und Politik befähigen, strategische 
Entscheidungen zur bedarfsgerechten und sozialraum-
orientierten Optimierung von Leistungen für Zielgruppen 
zu treffen sowie wirkungsorientierte Handlungsansätze 
zu entwickeln und zu steuern. Handlungsfeldübergrei-
fende Kooperationen sollen Zielgenauigkeit, Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der strategischen 
Maßnahmen verbessern.  

Durch Implementierung einer Integrierten Strategischen 
Sozialplanung soll ein wesentlicher Beitrag zu einem be-
darfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen 
Angebot sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen ge-
leistet sowie zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung 
der Angebote sozialer Integration beigetragen werden. 
Mit dem Aufbau eines Sozialmonitorings und der Ein-
führung einer regelmäßigen Berichterstattung als eines 
der Aufgabenfelder der Sozialplanung wird eine kontinu-
ierliche Betrachtung der Ausprägung einer begrenzten 
Anzahl von Indikatoren zur Beschreibung und Analyse 
der Sozialräume und Lebenswelten, der demografischen 
Entwicklungen, der Sozialstruktur und der sozialen Inf-
rastruktur ermöglicht.    

DER ERSTE SOZIALBERICHT soll im Schwerpunkt die 
Lebenssituationen, Problemlagen und Bedarfe der Kin-
der, Jugendlichen und ihrer Familien analysieren und 
langfristig kommunale Handlungsperspektiven durch 
wirksame und nachhaltige sozial- und familienpolitische 
Maßnahmen ermöglichen. Hierzu werden einzelne Hand-
lungsfelder betrachtet, um so die kommunale Sozialver-
waltung und -politik in die Lage zu versetzen, soziale 
Entwicklungen sowie sich abzeichnende Problemlagen 
frühzeitig zu erkennen und darauf mit angemessenen 
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Planungen reagieren zu können. Als erstmaliger Sozial-
bericht der Stadt Dorsten nimmt er den Status Quo zum 
Berichtsjahr 2018 unter die Lupe und ist damit Grund-
lage für das weitere fortlaufende Monitoring. 
  
TEIL I dieses Berichtes dient der Einführung in die Auf-
gabenfelder der kommunalen (sozialen) Daseinsvor-
sorge und gibt einen Überblick über den Prozess zur 
Einführung des Steuerungsinstrumentes der Sozialpla-
nung einschließlich des Aufbaus des Datenmonitorings. 
Er zeigt auf, welche sozialpolitischen Zielsetzungen und 
welche Arbeitsprinzipien die Grundlagen des Steue-
rungsprozesses sind. Konzeption und Datenbasis des 
ersten Berichtes werden unter Gliederungspunkt 6 nä-
her erläutert. 

Das Datenmonitoring schließt sich in TEIL II des Be-
richtsinstrumentes an. Die verschiedenen Handlungs-
felder werden durch einleitende Fachbeiträge vorge-
stellt und auf Grundlage der aufbereiteten quantitativen 
Daten analysiert. Besonders betrachtet werden hierbei 
die Lebensbedingungen und -umstände der Kinder und 
Jugendlichen in der Gesamtstadt und in den elf Stadt-
teilen der Stadt Dorsten. Für eine tiefergehende Analyse 
schließen sich Aussagen aus qualitativen Datenerhebun-
gen an. 

Zur Veranschaulichung der sozialräumlichen Bedarfsla-
gen werden in TEIL III dieses Sozialberichtes Datenaus-
wertungen im Vergleich der einzelnen Stadtteile unterein - 
ander und jeweils in Bezug zur Gesamtstadt dargestellt. 
Ergebnisse der Datenanalyse werden ferner unter Be-
rücksichtigung der Lebenslagen der Kinder, Jugendlichen 
und ihrer Familien und vor allem unter Berücksichtigung 
bildungsrelevanter Aspekte im Fazit zusammengefasst. 
Ziel des Berichtes ist es auch, aus fachspezifischen Stra-
tegien und Konzepten gemeinsame Handlungsansätze 
und Umsetzungsschritte weiterzuentwickeln. Dafür stellt 
der Sozialbericht unter Gliederungspunkt 3 erste Hand-
lungsempfehlungen und Gestaltungsansätze für geziel-
te, bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen vor, die 
die vorhandene Angebotsstruktur ergänzen oder weiter-
entwickeln. 

TEIL IV gibt einen kurzen Ausblick auf zukünftige Auf-
gabenstellungen.   

Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, abschließende Ant-
worten zur weiteren Gestaltung aller sozialpolitischen 
Handlungsfelder zu liefern. Er zielt vielmehr darauf ab, 
ein faktenbasierter Impulsgeber zu sein für die konkrete 
Ausgestaltung der Strategien. 

Ein solches integriertes Planungsverständnis, welches 
sich auch durch eine ämter- und fachbereichsübergrei-
fende Arbeit in der Verwaltung festigt, ist Voraussetzung 
für eine nachhaltige und ineinandergreifende Steuerung 
der sozialen Daseinsvorsorge aber auch für die Partizi-
pation der Kommune an Förderprogrammen, die ein sol-
ches Verständnis und Handeln in der Kommune immer 
mehr zur inhaltlichen und strategischen Fördervoraus-
setzungen machen.
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1. KURZPORTRÄT DER STADT  
 DORSTEN

Im Bundesland Nordrhein-Westfalen am Rande des 
nördlichen Ruhrgebietes und des südlichen Münsterlan-
des liegt die Mittelstadt Dorsten mit rund 76.000 Ein-
wohnern. Dorsten ist eine der kreisangehörigen Kommu-
nen des Kreises Recklinghausen. 

Als Gebietskörperschaft innerhalb des Regierungsbezirks 
Münster ist der Kreis Recklinghausen der bevölkerungs-
reichste (Land-)Kreis Deutschlands und gliedert sich in 
zehn kreisangehörige Städte. Dorsten ist die größte Flä-
chenstadt innerhalb des Kreisgebietes. Folgende Nach-
barkreise und kreisfreie Städte grenzen an Dorsten: der 
Kreis Borken, die kreisfreien Städte Gelsenkirchen und 
Bottrop sowie der Kreis Wesel. 

Das Stadtgebiet Dorsten hat eine Gesamtfläche von ca. 
171 Quadratkilometern (hiervon fast 80 Prozent Acker- 
und Waldflächen), die sich über elf Stadtteile mit urba-
nen, aber auch dörflichen Charakteristika erstreckt. Die 
Stadt Dorsten besteht aus den Stadtteilen: Rhade, Lem-
beck, Deuten, Wulfen, Holsterhausen, Hervest, Östrich, 
Hardt, Altstadt, Feldmark und Altendorf-Ulfkotte, die 
sich in ihrer Struktur sehr unterscheiden.

Innerhalb des Kreises Recklinghausen sind die Kommu-
nen grundsätzlich selbst für ihre örtlichen Angelegenhei-
ten im Rahmen der Daseinsvorsorge zuständig, während 
der Kreis überörtliche Aufgaben übernimmt.

Abbildung 1: Stadt Dorsten und ihre Stadtteile, 2020              
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2. AUFGABENFELDER DER  
 KOMMUNALEN DASEINS- 
 VORSORGE

Unter dem Begriff „Daseinsvorsorge“ wird die Bereit-
stellung, Sicherung und Entwicklung notwendiger Güter 
und Leistungen für ein menschenwürdiges Dasein ver-
standen. Kommunen bieten den Bürger*innen das Le-
bensumfeld, in dem diese ihren Alltag gestalten können, 
und stellen dafür die soziale, wirtschaftliche und kultu-
relle Infrastruktur bereit. Die Daseinsvorsorge erfasst 
somit Aufgaben, an deren Erfüllung ein besonderes all-
gemeines Interesse besteht und deckt sich damit in wei-
ten Teilen mit der öffentlichen Leistungsverwaltung. Die 
kommunale Daseinsvorsorge ist verfassungsrechtlich im 
Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 Abs. 1 Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland (GG) verankert.

Bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen leitet sich 
der Rechtsbegriff der kommunalen Daseinsvorsorge aus 
§ 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) ab: „Die Gemeinden schaf-

fen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die 
für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung 
ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtun-
gen.“ 

Die Ausgestaltung der Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge und die Leistungserbringung einschließ-
lich der dafür geschaffenen Einrichtungen (Ämter, Be-
triebe und privat-rechtliche Unternehmen) gehören zum 
Wesen der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 
Abs. 2 GG.

Konkrete Aufgabenfelder und Ziele der sozialen Da-
seinsvorsorge leiten sich insbesondere aus der Rechts-
vorschrift des § 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch – All-
gemeiner Teil – (SGB I) ab. Kommunale Sozialpolitik soll 
dazu beitragen, allen Bürger*innen das Lebensumfeld zu 
bieten, in dem diese ihren Alltag positiv gestalten kön-
nen. Die Wahrnehmung dieser vielschichtigen sozialpoli-
tischen Aufgaben erfolgt durch die Kommunen entweder 
als sogenannte freiwillige, als pflichtige Selbstverwal-
tungsaufgabe oder als übertragene Aufgabe. 

Abbildung 2: Rechtliche Aufteilung kommunaler Aufgaben 
Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Verwaltungshandeln, Bonn, abgerufen am 08.06.2020 über 
https://m.bpb.de/izpb/257303/verwaltungshandeln  
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Aufgabengliederung 

Die Kommune erbringt im Rahmen der Daseinsvorsorge 
für ihre Bürger*innen also eine Vielzahl von Leistungen. 
Grundlage und Voraussetzung für eine funktionieren-
de Verwaltung sind eine zweckmäßige Gliederung der 
Verwaltung in einzelne Organisationseinheiten und eine 
entsprechende Aufgabenzuordnung. Bestandteil dieser 
hierarchischen Aufgabengliederung ist der Dezernats-
verteilungsplan der Stadt Dorsten (siehe nachfolgende 
Grafik).

Neben dem Bürgermeister Herrn Tobias Stockhoff als 
Verwaltungsleiter sind die weiteren Stadtämter des De-
zernates (Dez.) III der Ersten Beigeordneten und des 
Dez. IV dem Technischen Beigeordneten unterstellt. Er-
gänzende Mitglieder des fünfköpfigen Verwaltungsvor-
standes sind der Hauptamtsleiter und der Stadtkämme-
rer.

Abbildung 3: Dezernatsverteilungsplan – Stadt Dorsten, Stand Juli 2020 
Quelle: Stadt Dorsten, abzurufen unter https://www.dorsten.de/Verwaltung/Rathaus/1.3%20Dezernatsverteilungsplan_NEU.pdf
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Die Festlegung der Rahmenbedingungen der Aufga-
benteilung, Zuständigkeiten, Kommunikations- und 
Entscheidungswege sowie der hierarchischen Struktur 
werden unter dem Begriff Aufbauorganisation verstan-
den. In den Organigrammen der einzelnen Stadtämter, 
geleitet von Amtsleiter*innen und sachlich unterteilt in 
verschiedene Abteilungen und Sachgebiete, wird die 
Ablauforganisation formal dargestellt, die die jeweilige 
fachbezogene Aufgabenerfüllung und Leistungserbrin-
gung im Rahmen der Daseinsvorsorge sicherstellen soll.

Dabei umfassen die Aufgaben der Stadt Dorsten im Rah-
men der „sozialen“ Daseinsvorsorge unter anderem
 
• die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Sozialgesetzbuch 

Achtes Buch (SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe), 
• die Unterhaltung öffentlicher Schulen, Bereitstellung 

eines grundlegenden Schul- und Bildungssystems 
(Äußere Schulangelegenheiten und Schulentwick-
lungsplanung),

• die soziale Fürsorge nach dem Sozialgesetzbuch 
Zweites Buch (SGB II – Grundsicherung für Arbeit-
suchende), dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch 
(SGB XII – Sozialhilfe) und dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz (AsylbLG),

• die wirtschaftliche Sicherung eines angemessenen 
und familiengerechten Wohnens (Leistungen nach 
dem Wohngeldgesetz WoGG), 

• das Flüchtlings- und Integrationsmanagement
• und die Förderung der Teilhabe behinderter Men-

schen (Inklusion).

Fachplanungen 

In der konzeptionellen Gestaltung der Aufgabenfelder 
der Daseinsvorsorge haben die jeweiligen Fachplanun-
gen einen besonderen Stellenwert. Fachplanung ist ein 
zukunftsorientiertes und systematisches Instrument zur 
Sicherung einer dauerhaften, qualitativ und quantitativ 
bedarfsgerechten sowie ressourcenorientierten Aufga-
benerfüllung und zur Steuerung der Entwicklung der Le-
bensbedingungen in einer Kommune. Im Schwerpunkt 
konzentrieren sich die Planer*innen in ihrem jeweiligen 
Fachbereich im Rahmen einer Bestandsfeststellung, Be-
darfsermittlung und Maßnahmenplanung auf einzelne 
Handlungsfelder und Zielgruppen.

Aufgrund ihrer zentralen Rolle der Steuerungsunter-
stützung sind die Fachplaner*innen der Stadt Dorsten 
innerhalb der Ablauforganisation als Stabsstellen den 
Amtsleitern des Amtes für Familie und Jugend (Jugend-
hilfeplanerin) und des Sozialamtes (Demografiebeauf-
tragte, Integrationsbeauftragte) zugeordnet. Während 
die Schulentwicklungsplanung Bestandteil des Aufga-
benfeldes der Abteilungsleiterin Schulverwaltung im 
Amt für Schule und Weiterbildung ist, obliegen die Pla-
nungsprozesse der Kinder- und Jugendförderung der 
Abteilungsleiterin Jugendförderung im Amt für Familie 
und Jugend. Die wirtschaftliche Sicherung angemesse-
nen Wohnens sowie die soziale Fürsorge nach dem SGB 
XII und dem AsylbLG gehören in das Aufgabenfeld des 
Sozialamtes. 

Seit dem 01. Januar 2012 ist der Kreis Recklinghausen 
mit seinen zehn kreisangehörigen Städten gemeinsam 
im Jobcenter Kreis Recklinghausen als kommunaler Trä-
ger für die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem SGB II zugelassen. Für die Planung im 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Handlungs-
feld sind auf Ebene der Kommune im Stadtamt 56 der 
Amtsleiter und die Abteilungsleiterin Markt & Integration 
der Bezirksstelle Dorsten des Jobcenters Kreis Reckling-
hausen zuständig. 

Für Stadtplanung allgemein, die Entwicklung und Um-
setzung Integrierter Handlungskonzepte sowie Ver-
kehrsplanung ist im Technischen Dezernat (Dez. IV) das 
Planungs- und Umweltamt (Stadtamt 61) federführend. 

Zur Förderung von Bürgerengagement und Beteiligung 
wurde zum 01.01.2016 eine Stabsstelle unter dem Titel 
Büro für Bürgerengagement, Ehrenamt und Sport ein-
gerichtet, die direkt dem Bürgermeister (Dez. I) zuge-
ordnet ist.

Die Stadtämter 40, 50, 51 und 56 (siehe Grafik De-
zernatsverteilungsplan der Stadt Dorsten) bilden das 
Grundgerüst des sozialen Aufgabenbereiches des Dez. 
III und werden unter dem Titel Haus der sozialen Leis-
tungen insoweit als Einheit betrachtet.
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Das Haus der sozialen Leistungen 
in Dorsten 

Das Haus der sozialen Leistungen bündelt seit Anfang 
2012 die Ressorts des Sozialdezernats der Stadt Dors-
ten. Durch die engere Verzahnung der Fachämter kön-
nen Abstimmungsprozesse effizienter und transparenter 
gestaltet werden. Die zentrale Figur des Hauses der 
sozialen Leistungen ist die Lotsin (zunächst als Stabs-
stelle im Jobcenter), die sowohl die internen Struktu-
ren zusammenhält, als auch die Kommunikation in der 
Kommunalverwaltung und zwischen der Verwaltung und 
den lokalen Akteuren sowie den Bürger*innen intensi-
viert. Einige der zentralen Themenschwerpunkte sind: 
Koordinierung von fach- und dezernatsübergreifenden 
Querschnittsaufgaben, Anstoß interner Entwicklungs-
prozesse, Transparenz der Verwaltung, Verbesserung 
der Kommunikationsstruktur intern und mit den Koope-
rationspartner*innen sowie Netzwerkarbeit und Unter-
stützung der Quartiersentwicklung. Als regelmäßiges 
Gremium findet vierzehntägig – auf Einladung der De-
zernatsleitung – eine Amtsleiterrunde statt, an der alle 
Amtsleiter*innen des Hauses der sozialen Leistungen 
teilnehmen, um aktuelle Herausforderungen und Pla-
nungen abzustimmen.  

Die koordinierende Funktion der Lotsin und die regionale 
Gesamtstrategie mit dem Konzept eines Hauses der so-
zialen Leistungen haben positive Entwicklungen auf ver-
schiedenen Ebenen angestoßen und sind Beleg dafür, 
dass neue Strukturen in der Verwaltung eine wesent-
lich engere Kooperation ermöglichen und fördern. Sie 
haben sich als Schlüssel zur Erreichung sozialpolitischer 
Zielsetzungen der Daseinsvorsorge erwiesen und sollen 
weiter forciert werden, vor allem, wenn es einerseits um 
sozialräumliche Problemstellungen und besondere Ziel-
gruppen, andererseits um die daraus resultierende Ent-
wicklung gemeinsamer Handlungsstrategien geht. 

Die Umsetzung des Konzeptes „Haus der sozialen Leis-
tungen“ seit 2012, sowie die Neuzuordnung der Lotsin 
als Stabstelle des Ersten Beigeordneten1 im Dezernat III 
(2015) und die Erweiterung ihres Aufgabenbereiches um 
die Koordination Sozialplanung (2018) waren letztend-
lich auch die ersten Meilensteine auf dem Weg der Stadt 
Dorsten zu einer strategischen Neuausrichtung im Sinne 
einer integrierten Sozialplanung.

1 Herr Lars Ehm, Erster Beigeordneter der Stadt Dorsten 
(2013-2018) 
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und Sozialberichterstattung für die Stadt Dorsten

3. IMPLEMENTIERUNG 
 EINER INTEGRIERTEN   
 STRATEGISCHEN SOZIAL- 
 PLANUNG UND SOZIAL-
 BERICHTERSTATTUNG 
 FÜR DIE STADT DORSTEN 

Kommunen müssen sich den Herausforderungen der 
vielfältigen Entwicklungen ihrer Stadt stellen, die in der 
Regel von einer hohen Dynamik geprägt sind. Sie müs-
sen hierbei neben den gesellschaftlichen Veränderungen 
und den konkreten Lebensumständen auch die Infra-
struktur und städtebaulichen Entwicklungen im Blick ha-
ben. Sie müssen im Rahmen ihrer kommunalen Selbst-
verwaltung entscheiden und festlegen, wie sie diesen 
Herausforderungen begegnen und wie sie in Folge ge-
änderter Bedingungen die Gestaltung ihrer Aufgaben-
erfüllung und der Prozessabläufe anpassen. Bei Verän-
derungsprozessen sind genau definierte Zielsetzungen 
zwingende Voraussetzung für eine Qualitätssicherung. 

Um den vielfältigen und dynamischen Entwicklungen 
der Stadtgesellschaft zu begegnen, hat die Stadt Dors-
ten durch politische Beschlüsse2 in 2015/2016 deutlich 
gemacht, dass sie eine gesamtstädtische Sozialplanung 
implementieren und integrierte sozialräumliche Strate-
gien weiterentwickeln möchte. 

Was ist Integrierte strategische 
Sozialplanung? (Definition) 

STRATEGISCHE SOZIALPLANUNG versteht sich als einen 
wichtigen Teilbereich und ein Mittel zur Steuerung und 
Gestaltung der kommunalen Sozialpolitik in den Auf-
gabenfeldern der Daseinsvorsorge. Sie bewegt sich im 
Spannungsfeld Politik, Wissenschaft und Praxis. Sie ist 
Sozialforschungs-, Planungs- und Koordinationstätig-
keit zugleich. Sozialplanung soll zur Verwirklichung der 
kommunalen Leitbilder und Ziele beitragen und entspre-
chend eine kontinuierliche, bedarfs- und leistungsge-
rechte Weiterentwicklung der Angebote für soziale und 
gesellschaftliche Integration und Teilhabe ermöglichen.

Als kommunales Planungsinstrument muss sich eine 
INTEGRIERTE SOZIALPLANUNG der Anforderung einer 
handlungsfeldübergreifenden Analyse der Lebenswelten 

und Infrastrukturen in den spezifischen Sozialräumen 
stellen. Sozialplanung leitet hieraus gemeinsam mit den 
Fachplanungen Bedarfe ab, um interdisziplinäre Vor-
schläge für strategische, ziel- und wirkungsorientierte 
Maßnahmen zu entwickeln, die auch mit der kommuna-
len Finanzkraft harmonieren. Gemeint ist hier eine inte-
grierte Zusammenarbeit der Fachbereiche und zustän-
digen Dezernate in der Kommunalverwaltung der Stadt 
Dorsten. Das bedeutet, dass systematische Lösungen 
innerhalb der Verwaltungszuständigkeit gefunden wer-
den sollen und insofern die Versäulung der Fachbereiche 
und ihrer Aufgabenbereiche aufgebrochen wird. 

INTEGRIERTE STRATEGISCHE SOZIALPLANUNG unter-
stützt somit als eigenständiger und notwendiger Be-
standteil im Steuerungskreislauf die Verwaltungsfüh-
rung, andere Fachressorts und die Politik im Sinne einer 
integrierten Planung. Sie ist Grundlage einer ziel- und 
wirkungsorientierten Sozialpolitik und einer bedarfsge-
rechten sozialen Infrastruktur. (Reichwein, et al. 2011, 
S.38)

Der Erfolg und die Akzeptanz dieser Herangehensweise 
werden wesentlich getragen durch Transparenz des Pro-
zesses und Beteiligung der Akteure und Betroffenen. Bei 
der Entwicklung von Strategien und dem Ausloten ange-
messener Problemlösungen sind weitere entscheidende 
Kriterien einer erfolgreichen kommunalen Sozialpolitik 
die Beurteilungsfähigkeit der Folgen von belastenden 
Lebensbedingungen, der Wirkung und Effizienz der In-
terventionen, sowie die Berücksichtigung und Stärkung 
vorhandener Ressourcen. 

2 Beschlüsse des Rates vom 28.10.2015 und vom 27.04.2016 
(Drucksachen Beschluss 301/15 und 098/16)  
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Sozialplanung im kommunalen 
Steuerungskreislauf

Der kontinuierlich fortzuführende Steuerungskreislauf 
einer Integrierten Strategischen Sozialplanung enthält 
demnach folgende grundlegende Bausteine: 

1. Festlegung von Leitbildern und Zielen 
2. Analyse der Sozialräume und Sozialstruktur zur 

Feststellung von Handlungsbedarfen 
3. Festlegung von Handlungsstrategien und Wirkungs-

zielen 
4. Gestaltungsansätze, Planung und Umsetzung von 

Maßnahmen  
5. Auswertung (Wirkungsanalyse)
6. Empfehlungen für die Fortschreibung

Abbildung 4: Managementkreislauf Sozialplanung
Quelle: Verein für Sozialplanung e. V., Kompass der Sozialplanung 2008, Zwischen Gestaltung und Verwaltung im Reformprozess, 
Fachbeitrag, 2008, S. 6
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Landespolitische Zielsetzungen, 
Förderprogramme und Unterstüt-
zungsangebote

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Armutsfolgen zielgerichtet zu be-
kämpfen und Voraussetzungen dafür zu schaffen, Armut 
und Ausgrenzung von vornherein möglichst zu vermei-
den. Sie verfolgt dabei ein „moderneres“ Verständnis von 
Planungsprozessen, insbesondere der integrierten und 
steuerungsunterstützenden Sozialplanung, sowie den 
Ansatz einer fachübergreifenden Zusammenarbeit in be-
nachteiligten Quartieren zur Bekämpfung von Armut und 
ihrer Folgen. Aus diesen Gründen sieht sie strategische 
Sozialplanung als einen wichtigen Teil der kommunalen 
Sozialpolitik und Mehrwert an, unterstützt und fördert 
strategische kommunale Sozialplanungsprozesse.

Die Verknüpfung von Planungsprozessen im Sinne einer 
integrierten Planung wird aber auch zunehmend als in-
haltliche und strategische Anspruchsvoraussetzung in 
Förderprogramme aufgenommen und somit von den 
Kommunen zwingend erwartet: nicht nur in allen Res-
sorts auf Landesebene, sondern beispielsweise auch im 
Bund-Länder-Programm Soziale Stadt oder Programmen 
der Städtebauförderung.

Das Arbeits- und Sozialministerium Nordrhein-Westfalen 
hat zur finanziellen Unterstützung der Kommunen bei der 
konkreten Armutsbekämpfung vor Ort mit einem gemein-
samen fondsübergreifenden Aufruf „Starke Quartiere – 
starke Menschen“ (2015), den Landesaufrufen „NRW 
hält zusammen… für ein Leben ohne Armut und 
Ausgrenzung“ (2016) und „Zusammen im Quartier 
– Kinder stärken – Zukunft sichern“ (2018) mehre-
re Zuwendungsprogramme aufgelegt, die konkrete Maß-
nahmen und Projekte mit sozialräumlichem Bezug antei-
lig finanzieren. Ergänzende spezifische Förderbausteine 
sollten die Weiterentwicklung integrierter strategischer 
Sozialplanungsprozesse in Kommunen ermöglichen und 
stärken. Mit der Herausgabe eines aktuellen Sammelban-
des zur Integrierten Sozialplanung in Nordrhein-Westfalen 
(März 2020) hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales treffend mit dem Titel „Gezielt planen – 
gemeinsam Handeln“ ihre landespolitischen Zielset-
zungen verdeutlicht. 

Mit Landesmitteln wurde im Mai 2015 ergänzend die 
„Fachstelle für sozialraumorientierte Armutsbekämp-
fung“ eingerichtet, die seit Anfang 2019 als Team 
„Armutsbekämpfung und Sozialplanung“ in der 
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung mbH (G.I.B. NRW) Kommunen und Kreisen in 
NRW kostenlose Beratung rund um die strategische So-
zialplanung anbietet. Hierzu zählen insbesondere unter-
stützende Angebote beim Aufbau eines kleinräumigen 
Monitorings und einer Sozialberichterstattung, bei der 
Datenanalyse, bei der strukturellen Gestaltung fachbe-
reichsübergreifender Zusammenarbeit, bei der Leitbild-
entwicklung sowie beim Aufbau von Netzwerken in der 
Kommune. Des Weiteren bietet das Team noch zahlrei-
che Qualifizierungsangebote und Veranstaltungen zum 
Themenkomplex strategische Planung und integrierte 
Zusammenarbeit an. 

Die Stadt Dorsten konnte seit 2015 die umfassenden 
Beratungsangebote wahrnehmen und wurde von den 
Ansprechpartner*innen intensiv begleitet sowie unter-
stützt: für die Weiterentwicklung des kommunalen Ent-
wicklungsprozesses ein hilfreiches und unverzichtbares 
Angebot. 

Auch die erfolgreichen Bewerbungen in den genannten 
Förderprogrammen haben der Stadt Dorsten bei ihren 
sonst nur eingeschränkten finanziellen Mitteln letztend-
lich Gestaltungsmöglichkeiten für die soziale und infra-
strukturelle Versorgung im benachteiligten Projektgebiet 
„MITte“ gegeben und waren vor allem eine wichtige 
Rahmenbedingung für eine (Weiter-) Entwicklung und 
nachhaltige Stabilisierung einer integrierten und strate-
gischen Sozialplanung.

Die Stadt Dorsten hat aber nicht nur Fördermittel des 
Landes für die nötigen personellen und finanziellen Res-
sourcen akquiriert, sondern auch eigene Mittel zur Ver-
fügung gestellt, um eine bürgernahe und am Sozialraum 
orientierte Gestaltung der Lebensverhältnisse auf den 
Weg zu bringen. Mit den Zuwendungen des Landes und 
eigenen Mitteln konnte sie sich in den Jahren 2016 bis 
2019 wissenschaftlich durch das Institut für Sozial-
planung und Organisationsentwicklung IN/S/O 
zur Implementierung einer Integrierten Strategischen 
Sozialplanung begleitet lassen. In diesem Zeitrahmen 
wurden nicht nur Präzisierungen der strategischen Aus-
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richtungen und des Managementprozesses, sondern 
ebenfalls konkrete Anpassungen in der Organisations- 
und Kommunikationsstruktur innerhalb des Dezernates 
III vorgenommen. 

4. ORGANISATION UND 
 RAHMENBEDINGUNGEN 

Als eine Komponente zur Neustrukturierung kommuna-
ler Sozialpolitik wurde, in Folge der bis 2018 angesto-
ßenen Prozesse und der wissenschaftlichen Begleitung, 
eine Stabsstelle „Integrierte Strategische Sozialplanung“ 
(2019) eingerichtet, die unmittelbar der Ersten Beigeord-
neten im Dezernat III  unterstellt ist und den Steuerungs-
prozess der Sozialplanung dezernatsübergreifend koordi-
niert und begleitet. Um die strategische und integrierte 
Grundausrichtung zu festigen, wurde das Aufgabenfeld 
der ursprünglichen Stabsstelle (Lotsin im Haus der sozia-
len Leistungen) mit einer mehr steuerungsunterstützen-
den und dezernatsübergreifenden Funktion neu definiert 
bzw. erweitert. Der Stabsstelle obliegt die Prozessverant-
wortung, Entwicklung und Sicherung einer integrierten 
strategischen Sozialplanung.  

Stabsstelle Integrierte Strategische 
Sozialplanung / Organigramm 

Die Integrierte Strategische Sozialplanung ist als Stabs-
telle dem Dezernat III3 als hauptverantwortlichem De-
zernat der Stadt Dorsten für die Umsetzung einer in-
tegriert und strategisch ausgerichteten Sozialplanung 
zugeordnet. Die einzelnen Fachplanungen arbeiten den 
jeweiligen Fachämtern zu und werden durch die Stabs-
telle Sozialplanung vernetzt. 

3 Seit April 2019 ist Frau Nina Laubenthal Erste Beigeordnete 
der Stadt Dorsten.
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Die Stabstelle hat den Auftrag, eine fachübergreifende 
integrierte und strategische Sozialplanung umzusetzen, 
an der Entwicklung eines entsprechenden Gesamtkon-
zeptes mitzuarbeiten, die Umsetzung der Erkenntnisse 
zu koordinieren, erforderliche Abstimmungsprozesse 
zu organisieren und an einer kontinuierlichen Weiter-
entwicklung der Angebote und Maßnahmen in den ver-
schiedenen Handlungsfeldern mitzuwirken. Ziele und 
Aufgaben sind zunächst die einheitliche Ausrichtung der 
verschiedenen Planungs- und Handlungsebenen inner-
halb des Dezernates III und im Weiteren die Verknüp-
fung aller Fachplanungsbereiche in der Gesamtkommu-
ne. 

Bei Stadtentwicklungsprozessen sowie interkommunalen 
Arbeits- und Projektgruppen wird die Stabsstelle betei-
ligt, um sozialpolitische und sozialplanerische Themen-
stellungen einzubringen und zu vertreten. 

Der Aufbau eines Datenmonitorings als gesicherte, ein-
heitliche und kontinuierliche Datenbasis für faktenbasie-
rende Sozialraumanalysen gehört ebenso zu den Auf-

gabenstellungen der Stabsstelle wie die Erstellung eines 
ersten Sozialberichtes und die spätere Fortschreibung 
und Weiterentwicklung der Sozialberichterstattung (Im-
plementierung eines Berichtsinstruments). Sie setzt dies 
gemeinsam mit den Fachplanungen um.4   

Sozialplanung ist keine Aufhebung der Fachplanungen, 
sondern ihre Verknüpfung. Dies hat neben der Einrich-
tung der Stabstelle Sozialplanung ebenfalls dazu geführt, 
dass als regelmäßige Gremien innerhalb des Dezernates 
III eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe der Fachpla-
ner*innen sowie eine „Lenkungsgruppe Integrierte Stra-
tegische Sozialplanung“ eingerichtet wurde. 

4 Vgl. hierzu Teil I, Gliederungspunkt 6 Konzeption und Daten-
basis des ersten Sozialberichtes

Abbildung 5: Organigramm Integrierte Strategische Sozialplanung Stadt Dorsten      
Quelle: Stadt Dorsten in Anlehnung an Wißdorf, Sabine, Auswertung Projekt strategische Sozialplanung in der Stadt Dorsten 
2018, Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung IN/S/O, 2020 

Organigramm Integrierte Strategische Sozialplanung Stadt Dorsten
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Lenkungsgruppe Integrierte 
Strategische Sozialplanung

In der Lenkungsgruppe sind als ständige Mitglieder die 
Erste Beigeordnete, die Referentin der Ersten Beigeord-
neten, die Amtsleiter*innen und Fachplaner*innen des 
Dezernates III sowie die Stabsstelle „Büro für Bürger-
engagement, Ehrenamt und Sport“ vertreten. Aufgaben 
der Lenkungsgruppe sind es, fachübergreifende Grund-
orientierungen zu vereinbaren, sozialpolitische Strate-
gien weiterzuentwickeln, Prioritäten in den strategischen 
Ausrichtungen sowie bei der Festlegung von Zielen und 
Handlungsbedarfen zu setzen und zu beschließen. An-
lass- und themenbezogen werden – dezernatsüber-
greifend – weitere Amtsleitungen und Fachplanungen 
hinzugezogen. Die Stabsstelle Integrierte Strategische 
Sozialplanung moderiert die Lenkungsgruppe, um einen 
Konsens für gemeinsame sozialpolitische bzw. integrier-
te Ziele und Strategien herbeizuführen sowie Prioritäten 
festzulegen.

Arbeitsgruppe der Fachplaner*in-
nen im Dezernat III  

Die regelmäßig terminierten Besprechungen (ca. alle 6 
Wochen) in dieser Arbeitsgruppe dienen der gemeinsa-
men Ausrichtung und Abstimmung der Planungen und 
Umsetzungsstrategien innerhalb des Dezernates III. Die 
Arbeitsgruppe wird ebenfalls moderiert durch die Stabs-
stelle Integrierte Strategische Sozialplanung. 

Mitglieder*innen sind die Fachplanungen des Sozial-
amtes (Demografie- und Integrationsbeauftragte), des 
Amtes für Familie und Jugend (Jugendhilfeplanung) und 
der Bezirksstelle Dorsten des Jobcenters Kreis Reckling-
hausen (Abteilung Markt und Integration). Dieses Gre-
mium – quer zur Hierarchie und quer zu den fachlichen 
Zuständigkeiten – wurde mit dem Ziel eingerichtet, eine 
verbindliche Vernetzungs- und Kommunikationsstruktur 
aufzubauen, die es ermöglicht, ressortübergreifend nöti-
ge Handlungsschritte aufeinander abzustimmen. 

Die Aufgabenschwerpunkte liegen in der 

• Information, Kooperation und Vernetzung im Dezer-
nat,   

• gemeinsamen Erarbeitung eines Datenkonzeptes 
(quantitative und qualitative Daten sowie Angebots-
struktur), 

• Mitentwicklung vereinheitlichter fachübergreifender 
Berichtsinstrumente,  

• Abstimmung der gemeinsamen und fachbereichs-
spezifischen Ziele,   

• Abstimmung aktueller fachlicher Herausforderungen,
• Koordination der Planverfahren und Maßnahmen-

umsetzungen, 
• Entwicklung von gemeinsamen Vorschlägen für Um-

setzungs- und Handlungsstrategien 
• Abstimmung und Vereinbarung von Kennziffern zur 

Wirkungsmessung
• und der Einbeziehung der Schnittstellen aus ande-

ren relevanten Arbeitsbereichen.    

Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Arbeits-
gruppe werden der Lenkungsgruppe Integrierte Strate-
gische Sozialplanung als Beschlussvorschlag unterbrei-
tet.   
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5. STEUERUNGSPROZESSE  
 UND ZIELE 

Neben dem grundlegenden gesetzlichen Auftrag der Da-
seinsvorsorge gehören auch die konkreteren politisch 
getragenen Zielvorgaben zu den Rahmenbedingungen 
einer adäquaten Auftragserfüllung für die Kommune. 

Ausgangspunkt aller Prozesse im Managementkreislauf 
der Sozialplanung sind demnach Leitziele und strategi-
sche Intentionen auf gesamtstädtischer und stadtteil- 
oder quartiersbezogener Ebene.

Um sich den vielfältigen Veränderungen in ihrer Stadt in 
den Aufgabenstellungen der kommunalen Daseinsvorsor-
ge zu stellen, ist von Verwaltung und Politik als primäres 
Leitbild eines gesamtstädtischen Entwicklungsprozesses 
für Dorsten definiert: Städtebauliche Quartiersentwick-
lung und Quartiersaufwertung muss immer einhergehen 
mit ökologischen, wirtschaftlichen, strukturellen und so-
zialpräventiven Maßnahmen (2016). 5

   
Die Stadt Dorsten verfolgt das integrierte Ziel, nach-
haltig gute Lebensbedingungen in den Quartieren und 
Stadtteilen zu gestalten und benachteiligende Lebensla-
gen, besonders von Armut und sozialer Ausgrenzung be-
troffener Zielgruppen, zu verbessern. Diese Zielsetzung 
schließt mit ein, präventiv und beteiligungsorientiert so-
zialräumliche Armut und ökonomische wie soziale Segre-
gation abzufedern sowie politische und gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. Sozialraum- und Lebenswelt-
orientierung ist hierzu der methodische Ansatz für das 
Verwaltungshandeln. Dorsten gestaltet städtisches Le-
ben im „Dreiklang“ zwischen Bürgern, Verwaltung und 
Politik. Das soziale Handeln und die Dienstleistungen der 
Stadt Dorsten sollen verstärkt bedarfsgerecht, ressour-
cenorientiert, aktivierend, wirkungs- und zielorientiert 
vorgenommen werden. Eine ämter-, dezernats- und trä-
gerübergreifende vernetzte Zusammenarbeit ist hierfür 
unerlässlich. 

Leitziele 

Leitziele spiegeln das Selbstverständnis einer kommu-
nalen Verwaltung wider. Sie werden für ein spezielles 
Themenfeld aus dem Leitbild der Kommune entwickelt, 
sind langfristig ausgerichtet und verdeutlichen die Vor-
stellungen und Visionen der Verwaltung in allen dazu 
zählenden Belangen.

Innerhalb eines Strategieworkshops (2018) mit der wis-
senschaftlichen Begleitung durch das Institut IN/S/O hat 
die „Lenkungsgruppe Integrierte Strategische Sozialpla-
nung“ für die Gesamtstadt und ihre Stadtteile sozial-
politische Leitziele entwickelt und im Mai 2020 formal 
beschlossen.

5 vgl. Integriertes Innenstadtkonzept nebst Erweiterte Dar-
stellung, Wir machen MITte – Dorsten 2020 (Stadt Dorsten, 
Wir machen MITte 2015/2016) und dazugehörende Beschlüs-
se des Rates vom 28.10.2015 und 27.04.2016 (Drucksachen 
301/15 und 098/16) 
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Diese Ziele bestimmen das zukünftige Han-
deln sowie die strategische Ausrichtung des De-
zernates III mit seinen Fachämtern und damit 
die zukünftigen Handlungs- und Umsetzungs-
strategien. 

Um nachhaltig die Lebensbedingungen positiv gestalten 
und effektiv weiterentwickeln zu können, bedarf es einer 
interdisziplinären Arbeitsweise, die die Wechselwirkun-
gen und Synergien der gegebenen Bedingungen und der 
fortlaufenden Prozesse in der Stadtgesellschaft berück-
sichtigen kann. Es ist in diesem Aufgabenfeld zwingend 
notwendig, das Blickfeld über die eigene Fachlichkeit 
hinaus zu schärfen, Fachwissen interdisziplinär zu ver-
knüpfen und – anstelle einer bisher eher versäulten Ver-
waltungsstruktur – fachdienstübergreifend kooperativ 
zusammenzuarbeiten, um so im Sinne einer Verantwor-
tungsgemeinschaft gemeinsam neue, mehrdimensionale 
Handlungsstrategien zu entwickeln. Diese gesamtkon-
zeptionellen und auf enge Kooperation ausgerichte-
ten Zielverpflichtungen sollen zum einen innerhalb der 
Kommunalverwaltung die verschiedenen Fachbereiche 

untereinander verbinden, zum anderen die Vernetzung 
und integrierte Arbeit mit den relevanten Akteuren im 
Sozialraum fördern. Beteiligungsstrukturen sollen auf al-
len Ebenen unterstützt werden. Gemeinsamer Wunsch 
von Politik und Verwaltung ist es, insbesondere Bürger-
beteiligung und bürgerschaftliches Engagement zu stär-
ken und auf allen Ebenen zu unterstützen.  

Da die sozialpolitischen Aufgabenschwerpunkte zuge-
nommen und sich Standards im sozialen Bereich erhöht 
haben, sind dementsprechend kommunale finanziel-
le Aufwendungen für soziale Leistungen in den letzten 
Jahrzehnten gestiegen. In Folge haben sich die Hand-
lungskapazitäten von Kommunen verringert, hiervon ist 
auch die Stadt Dorsten betroffen. Insofern ist es – nicht 
nur in Dorsten – Ziel und Aufgabe einer Kommune, Leis-
tungen auch unter Betrachtung ihrer finanziellen Auswir-
kungen zu steuern, ihre Mittel wirtschaftlich und effektiv, 
also bedarfsgerecht und nachhaltig, zu verwenden und 
zu diesem Zweck ebenfalls die Wirkungen der erbrach-
ten Leistungen zu evaluieren.       

Dorsten ist eine lebenswerte bürgerorientierte und zukunftsfähige Stadt
Dorsten schafft positive Lebensbedingungen für alle Generationen
Dorsten stärkt und unterstützt bürgerschaftliches Engagement

Sozialraum- und Lebensweltorientierung 
Bürgernähe und Bürgerbeteiligung 
Beteiligung anstelle Betroffenheit 
Fachbereichsübergreifendes Denken und Handeln 
Kooperation und Netzwerken als Arbeitsprinzip
Subsidiarität des Staates 

Zukunftsbild

Vision

Arbeits-
prinzipien

Werte

Sozialpolitische Leitziele 

Abbildung 6: Sozialpolitische Leitziele der Stadt Dorsten 
Quelle: Stadt Dorsten, Stabsstelle Integrierte Strategische Sozialplanung, 2020
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Sozialraum- und Lebensweltorien-
tierung 

Die Stadt Dorsten vertritt einen integrierten, sozialraum- 
und lebensweltorientierten Planungsansatz in allen sozi-
alen Bereichen. Der Mensch ist nicht nur das, was er ist, 
sondern wird auch davon beeinflusst, wo und wie er lebt. 
Der soziale Raum bestimmt die Chancen und Möglich-
keiten eines Menschen. Er stellt nicht nur eine räumlich 
abgegrenzte Gebiets- oder Planungseinheit dar, sondern 
im Verständnis der Sozialraum- und Lebensweltorientie-
rung wird auch die Perspektive der individuellen Lebens-
welt der Menschen berücksichtigt. Die Grafik kann an 
dieser Stelle einen ersten Einblick ermöglichen.    

Was ist ein Sozialraum und was bedeu-
tet Sozialraumorientierung?

Im Laufe der sozialwissenschaftlichen Theorie wurden 
verschiedene räumliche Ansätze um den Begriff Sozial-
raum entwickelt. Gegenwärtig existiert zwar keine fest-
gelegte Definition von Sozialraum, aber er lässt sich im 
allgemeinen Verständnis als Lebensraum von Menschen 
beschreiben, als Ort mit einer bestimmten geografischen 
Ausdehnung, an dem Menschen zusammenleben und 
der durch sie geprägt wird. 

Der Begriff Stadtteil als räumliche abgegrenzte Ein-
heit und damit als einheitliche Bezugsbasis wird im Ers-
ten Sozialbericht der Stadt Dorsten synonym mit dem 
Begriff Sozialraum verwendet.
 
In diesem Bericht wird Sozialraum begriffen als ein 
nicht nur administrativer, sozialgeografisch begrenzter 

Abbildung 7: Sozialraum- und Lebensweltorientierung 
Quelle:  Wißdorf, Sabine, Dr. Kordfelder, Angelika, Dorsten hält zusammen – Konzept für die strategische Sozialplanung, 
Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung IN/S/O,  Dorsten/Essen im Auftrag der Stadt Dorsten, S. 6, 2016
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Sozialraumorientierung
Ausgehend von einer geografischen 
und administrativen Struktur werden 
die in einem Raum vorhandenen 
Ressourcen analysiert.
Akteure der sozialen Arbeit 
versuchen, die vorhandenen 
Ressourcen zu nutzen und zu einem 
an den Bedürfnissen des Individuums 
ausgerichteten vernetzten Angebot 
beizutragen. 

Lebensweltorientierung
Ausgehend vom Individuum werden 
seine sozialen und räumlichen 
Bezüge analysiert. 
Seine konkreten Lebensverhältnisse 
dienen dann als Anknüpfungspunkt 
für die Angebotsgestaltung von 
Einrichtungen und Trägern der 
Sozialen Arbeit.
Der Fokus liegt auf der Aktivierung 
eigener Ressourcen des Individuums. 

Sozialraum- und Lebensweltorientierung

Umsetzung strategische und integrierte Sozialplanung   © Sabine Wißdorf



TEIL I | ALLGEMEINER TEIL 31

Raum, sondern als Lebensraum und -wirklichkeit der 
Menschen mit ihren jeweiligen infrastrukturellen Bedin-
gungen, sozioökonomischen Strukturen, Sozialbindun-
gen, soziokulturellen Normen, Wertvorstellungen etc.. 
Der Sozialraum ist dabei gemeinsamer Planungs- und 
Gestaltungsspielraum von Verwaltung, Bürger*innen, 
Politik und den Akteuren. Sie alle tragen Mitverantwor-
tung für die Entwicklung und Gestaltung in den Sozial-
räumen. Der Sozialraum wird durch das menschliche 
Miteinander geprägt. (vgl. Kessl, et al. 2005)    

Sozialplanung setzt sich zum Ziel, in den Sozialräu-
men soziale Ungleichheiten unter den Bürger*innen zu 
erkennen und zu analysieren, aber andererseits konst-
ruktiv an der Erweiterung und Eröffnung von Handlungs-
optionen für die Betroffenen mitzuarbeiten und zur Ver-
besserung der Lebenslagen beizutragen. 
Es geht darum, die Interessen und Bedürfnisse der Men-
schen zu erheben und damit gleichzeitig Beteiligung der 
Betroffenen zu ermöglichen. Integrierte Strategische So-
zialplanung fußt entsprechend auf der Auswertung von 
quantitativen und qualitativen Daten. 

Einen ersten Impuls für dieses neues Verständnis von 
Sozialplanungsprozessen hat in Nordrhein-Westfalen 
und damit auch der Stadt Dorsten, das Handbuch Mo-
derne Sozialplanung des Ministeriums für Arbeit, Inte-
gration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 
(MAIS) gemeinsam mit der Kommunalen Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) gegeben. Als 
einen Erfolgsfaktor und somit als Qualitätskriterium für 
eine gute Sozialplanung ist in diesem Handbuch u. a. 
beschrieben, dass Prozesse der Sozialplanung sozial-
raumorientiert sein sollten. (Reichwein, et al. 2011, S. 
99-100)

Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung ist für die 
Stadt Dorsten handlungsleitende Grundlage, um die Le-
bensbedingungen der Bürger*innen positiv zu gestalten 
und dies im Sinne einer sozialraumorientierten Arbeit in 
den verschiedenen Handlungsfeldern umzusetzen. Sozi-
alraumorientierung ist dabei kein Spezifikum nur für be-
stimmte Planungsbereiche und Aufgaben Sozialer Arbeit 
in den Sozialräumen, sondern muss sich als konsequen-
te Arbeitshaltung und Erkenntnis für alle Planungen und 
Handlungsbereiche der Daseinsvorsorge innerhalb der 
Verwaltung widerspiegeln. 

Sozialraumorientierung wird hier verstanden als eine 
konzeptionelle Ausrichtung und ein disziplinübergreifen-
der, methodischer Ansatz zur Gestaltung von Sozialräu-
men. Sie verfolgt das Ziel, positive Lebensverhältnisse 
und Bedingungen für die und mit den Bürger*innen und 
Akteuren bedürfnisorientiert, bedarfsgerecht und nach-
haltig zu ermöglichen. Als konsequente Haltung schließt 
Sozialraumorientierung in dieser Auslegung die Perspek-
tive ein, dass die breit gefächerten Potentiale und Res-
sourcen im Sozialraum bewusst gemacht und für die Ge-
sellschaft und ihre Menschen entfaltet werden können, 
damit Eigenverantwortung und sozialer Zusammenhalt 
gestärkt werden. Das Fachkonzept Sozialraumorientie-
rung wurde maßgeblich von Prof. Dr. Wolfgang Hinte 
(Universität Duisburg-Essen, Institut für Stadtteilent-
wicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung – 
ISSAB) entwickelt.

„In der Sozialraumorientierung geht es nicht darum, mit 
pädagogischer Absicht Menschen zu verändern, sondern 
darum, unter tätiger Mitwirkung der betroffenen Men-
schen Lebenswelten zu gestalten und Arrangements 
zu kreieren, die dazu beitragen, dass Menschen auch 
in prekären Lebenssituationen zurechtkommen.“ (Hinte 
2019, S.19 ) 

„Die folgenden methodischen Prinzipien bilden den 
Kern… (des Fachkonzeptes Sozialraumorientie-
rung nach Prof. Dr. Wolfgang Hinte):6 

1. Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille 
bzw. die Interessen der Menschen (in Abgrenzung 
zu Wünschen oder naiv definierten Bedarfen).

2. Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor 
betreuender Tätigkeit.

3. Bei der Gestaltung der Aktivitäten und Hilfen spie-
len personale und sozialräumliche Ressourcen 
eine wesentliche Rolle.

4. Aktivitäten sind immer zielgruppen- und be-
reichsübergreifend angelegt.

5. Vernetzung und Integration der verschiede-
nen sozialen Dienste sind Grundlage für funk-
tionierende Einzelhilfen.“ (www.uni-due.de 2020) 
 
 

6 Ergänzung und Markierungen in Fettschrift durch Autorin 
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Was bedeutet Lebensweltorientierung?

Das Prinzip der Lebensweltorientierung nimmt seinen 
Ausgangspunkt beim Individuum: es nimmt die Lebens-
welt des Einzelnen in den Blick und seine räumlichen 
und sozialen Lebensbezüge. 

Der Begriff der Lebensweltorientierung wurde durch 
Hans Thiersch (Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Professor für Er-
ziehungswissenschaft und Sozialpädagogik, Tübingen) 
geprägt. „Im Kern meint Lebensweltorientierung als 
Konzept der Sozialen Arbeit, dass Probleme der Sozia-
len Arbeit verstanden werden müssen von den heutigen 
konkreten Bewältigungsaufgaben, wie sich Menschen in 
ihrer Lebenswelt den Ressourcen und Potentialen dieser 
Lebenswelt stellen. Lebensweltorientierung also meint 
die radikale Bestimmung der Aufgaben und Dienstleis-
tungsangebote der Sozialen Arbeit von den AdressatIn-
nen, von ihren Erfahrungen, von ihrem Verständnis, von 
den Stärken und Belastungen in der Lebenswelt her.“ 
(Thiersch 1992, S.18)

Im Spektrum der Lebensweltbetrachtung stehen somit 
das Verhältnis zwischen den Bedürfnissen und Zielen 
des Individuums einerseits und andererseits den Mög-
lichkeiten, diese zu realisieren. Diese Möglichkeiten 
hängen ab von individuellen Ressourcen und von ge-
sellschaftlichen Bedingungen. Die lebensweltlichen Per-
spektiven und Bezüge der Bürger*innen sind aber keine 
konstante Größe: 

• Sie entwickeln sich im Verlauf des Lebens nicht nur 
auf individueller Ebene weiter, 

• sondern differieren auch je nach Alter und Zugän-
gen, je nach den gesellschaftlich vorgegebenen 
Strukturen, den ökonomischen Bedingungen und 
den sozialen Zusammenhängen sowie je nach den 
individuellen und gruppenspezifischen Bewälti-
gungsmustern. 

• Sie hängen nicht zuletzt ab von der Wertung und 
Einschätzung der verfügbaren persönlichen (ei-
genen) Ressourcen des jeweiligen Menschen.  
(Wißdorf und Dr. Kordfelder 2016, S. 5ff)

Grundsätzlich sind in diesem Verständnis auch die räum-
lichen Grenzen nicht geografisch starr, sondern ange-
sichts der Individualität von Lebenswelten und je nach 

Mobilität des Individuums flexibel zu betrachten. Die 
Wohnlage, der Stadtteil können natürlich dabei zeitlich 
und im Umfang der sozialen Beziehungen ggf. nur einen 
kleinen Teil der Lebenswelt bestimmen. Bei geringerer 
Mobilität des Menschen kann die Lebenswelt aber auch 
zum überwiegenden Teil mit dem Sozialraum überein-
stimmen. 

Am Beispiel der fokussierten Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen wird dies besonders deutlich: 

• Der Sozialraum eines Kindes und Jugendlichen 
(das unmittelbare Lern- und Wohnumfeld) ist auf-
grund des geringeren Bewegungsradius einer der 
entscheidenden Einflussfaktoren auf die Entwick-
lung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

• Der Lebensweg und die Ressourcen eines Kin-
des werden aber auch durch unterschiedliche 
Rahmenbedingungen wie Sozialstatus, ökono-
mische Leistungsfähigkeit der Familie, Gesund-
heit, Bildung, Kultur und Sprache bestimmt. 

Dieser Sozialbericht wird diese beiden Komponen-
ten, Sozialraum- und Lebensweltorientierung, berück-
sichtigen:  

• die datengestützte Analyse einzelner räumlicher Ge-
bietseinheiten (Sozialraum)7 und

• die Lebensverhältnisse der Menschen einschließlich 
ihrer Verwirklichungsmöglichkeiten, individuellen 
Chancen und Ressourcen (Lebenswelt).  

Hinsichtlich der Planungsvorhaben der Daseinsvorsorge 
heißt Sozialraumorientierung grundsätzlich, wohnort-
nahe Versorgung unter Berücksichtigung vorhandener 
Ressourcen und bestehender Angebote planen zu kön-
nen, ebenso wie die Bedarfe unterschiedlicher Zielgrup-
pen in den Blick zu nehmen.  

7 Der Begriff „Sozialraum“ wird in diesem Bericht synonym zum 
(jeweiligen) Stadtteil als räumliche Gebietseinheit im Stadtge-
biet Dorsten verwandt.  
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Im Verständnis einer lebensweltorientierten Sozialpla-
nung muss es darum gehen, die Bedeutung präventi-
ver ambulanter – gegenüber stationärer – Angebote zu 
verstärken. Zum anderen sollte perspektivisch ein Fokus 
der Aufbau neuer niedrigschwelliger Strukturen sein, die 
auf die Lebenswelt der Adressat*innen bezogen, viel-
fältig und offen sind.   

Sozialraum- und Lebensweltorientierung soll ne-
ben dem kommunalen Planen und Handeln auch für die 
in der Praxis vor Ort handelnden unmittelbaren Dienst-
leister Auftrag und Anforderung sein.   

Bürgernähe und Beteiligung an-
stelle Betroffenheit 

Ziel und Instrument der Sozialplanung ist die Beteili-
gung, womit hier kooperative, partizipative Verfahren 
gemeint sind, die die Erfassung von Bedürfnissen, Akti-
vitäten und Problemwahrnehmungen sowie Handlungs-
bedarfen von unterschiedlichen Akteuren zu Beginn 
eines Planungsprozesses ermöglichen. 

Welche Bedeutung haben Beteiligungs-
prozesse in der Sozialplanung?

Beteiligungsprozesse meinen in diesem Kontext die Ein-
beziehung der im Sozialraum lebenden Bürger*innen. 
Beteiligung in der Sozialplanung bedeutet „Alle Prozes-
se und Aktivitäten, die Bürgerinnen und Bürger von sich 
aus oder auf Veranlassung unternehmen, um im Rah-
men der Sozialplanung zu Bestandserhebung, Bedarfs-
ermittlungen, Evaluationen sowie Neu- und Weiterent-
wicklungen beizutragen“. 
(Stork 2010, S. 222)

Im Managementkreislauf Sozialplanung soll in der Ana-
lysephase (Bedarfsermittlungsprozesse) und bei an-
schließenden Planungskonzepten (Maßnahmen und 
Ressourcenplanung) eine Lebensweltorientierung dazu 
beitragen, die zu lösenden Probleme oder Lücken im 
Angebot aus Sicht der Betroffenen zu verstehen und im 
besten Falle mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. Bür-
ger*innen und Adressat*innen werden Mitgestaltende 
des eigenen Lebensumfeldes. Beteiligung ist eine un-
verzichtbare Dimension, wenn es darum geht, neue An-
gebote so zu konzipieren und bereitzustellen, dass sie 
von der fokussierten Zielgruppe auch genutzt werden 
und als hilfreich angesehen werden. Damit sollte Partizi-
pation nicht nur auf der Ebene der Befragung, sondern 
auch auf der Ebene der Gestaltungskompetenz zur Ma-
xime werden.   

Gerald Hüther, Hirnforscher, betrachtet eine Kommune 
(nach der Familie als kleinste Einheit) als den „…ent-
scheidende(n) und komplexeste(n) Erfahrungsraum, in 
dem das soziale Leben eingeübt werden kann.“ Er sieht 
die Kommune zur Verbesserung der Lebensperspekti-
ven und Entfaltungsmöglichkeiten daher besonders in 
der Aufgabe und Verantwortung, „um zukunftsfähig zu 
sein, …eine für die Entfaltung der in ihren Bürgern an-
gelegten Potenziale und der in der Kommune vorhan-
denen Möglichkeiten günstigere Beziehungskultur“ mit 
ihren Mitgliedern zu schaffen oder besser entstehen zu 
lassen, die von Wertschätzung und Potenzialentfaltung 
gegenüber den Mitbürger*innen geprägt ist. Hüther be-
zeichnet diese – entsprechend seines Buchtitels – als 
„Kommunale Intelligenz“. (Hüther 2013, S. 9 und 15)
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Der Stadtteil ist dabei sehr häufig erster Bezugspunkt 
und Identifikationsgröße für Bürger*innen, da hier auf 
der einen Seite die größte Betroffenheit und häufig 
ein größeres Bedürfnis nach Mitgestaltung des eige-
nen „Nahraumes“, auf der anderen Seite aber auch das 
größte Expertentum und Wissen über die Situation vor 
Ort bestehen. Ein sozialräumlich ausgerichtetes Plenum 
für die Beteiligung von Bürger*innen sind zum Beispiel 
die Stadtteilkonferenzen, die in Dorsten mittlerweile in 
allen elf Stadtteilen etabliert sind.8  

Die Dorstener Kommunalverwaltung verfolgt me-
thodisch den Anspruch, die in den Sozialräumen leben-
den und aktiven Bürger*innen mit ihrem Wissen über 
die Lebensbedingungen und ihren Wünschen in die Pla-
nungsprozesse verschiedener Handlungsfelder einzube-
ziehen sowie strategisch den Ausbau und die Aktivierung 
von Bürgerengagement zu fördern. 
Bürgerbeteiligung wird als ein Grundprinzip einer demo-
kratischen Gesellschaft verstanden. Um die Bürgerbetei - 
ligungsprozesse weiter als Arbeitsprinzip und Leitgedan-
ke der Dorstener Kommunalverwaltung zu etablieren, 

Kooperation zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwal-
tung weiterzuentwickeln, wurde 2019 von allen im 
Stadtrat vertretenen Fraktionen die gemeinsame Erklä-
rung zur Etablierung der Bürgerkommune Dorsten 
verabschiedet.9  

Den Vorteil ihrer örtlichen Nähe kann sich eine Kom-
mune bei ihrer Aufgabenerfüllung dabei im Vergleich 
zu anderen übergeordneten Verwaltungsbehörden zu 
Nutze machen. Hierzu ist es notwendig, Beteiligungs-
instrumente und geeignete Methoden auf die jeweilige 
Zielgruppe abzustimmen und anzupassen. Die Möglich-
keiten und Grenzen der Beteiligung an (kommunalen) 
Planungs- und Entscheidungsprozessen werden aber 
nicht nur durch Form, Zweck sowie Legitimation be-
dingt, sondern entscheidend ist auch die Transparenz 
über Reichweite und Einflussbereich.    

8 Vgl. Gliederungspunkt 8.1.1.
9 Vgl. Gliederungspunkt 8 (Einleitung); Beschluss des Rates in 
seiner Sitzung vom 18.09.2019 (Drucksache 244/19) 
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Beteiligungsprozesse 
mit dem Ziel einer kooperativen Planung und Aktivierung 

PARTIZIPATIONSSTUFEN

Wozu?

• Die Lebenswelt der Menschen ist Aus- 
 gangspunkt und -ort für Lösungen.
• Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung  
 wirksamer Handlungsstrategien,  
 Lösungsvorschläge und Projektideen
• Aktivierung von Bürger*innen und  
 Förderung von Netzwerken mit aktivem  
 Austausch zwischen allen Akteuren
• Raum für Lösungsansätze, die von den  
 Menschen gewollt, entwickelt und um- 
 gesetzt werden.
• Entwicklung einer Verantwortungs- und  
 Kooperationsgemeinschaft und eines  
 gemeinsamen Planungsverständnisses
• Bürger*innen als Mitgestalter*innen  
 der Gesellschaft

Wer?

• Soziale Akteure  
 (Wohlfahrtsverbände,  
 Einrichtungen und  
 ehrenamtlich Engagierte)
• Interessierte  
 Bürger*innen und  
 Betroffene
• Vertretende wichtiger  
 Interessensgruppen  
 und Vereine sowie der  
 Stadtteilkonferenzen
• Vertreter*innen  
 aus der Politik

SELBSTORGANISATION

MITENTSCHEIDEN

MITWIRKEN

INFORMIEREN

NICHTBETEILIGUNG

HANDLUNGSBEDARFE
UND STRATEGIEN

Abbildung 8: Beteiligungsprozesse und Partizipationsstufen 
Quelle: Stadt Dorsten, Stabsstelle Integrierte Strategische Sozialplanung und Büro für Bürgerengagement, Ehrenamt und 
Sport, 2020
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Ein wesentlicher Weg zu strukturellen Veränderun-
gen und Veränderungen in der Lebenswelt ist die Betei-
ligung, die Partizipation der betroffenen Menschen. Die 
Einleitung, Gestaltung und Umsetzung von Veränderungs-
prozessen setzen immer eine entsprechende Haltung und 
Veränderungsbereitschaft voraus. Sie sind nur dann tragfä-
hig, wenn sie von den Betroffenen als hilfreich und nützlich 
beurteilt werden und letztendlich in Eigenverantwortung 
dann auch „weitergelebt“ werden. Für eine erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung sind differenzierte und identifikationsför-
dernde Strategien, Verfahren und Projekte und ein offener 
und konstruktiver Dialog notwendig.    

Auch das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales (MAGS) betont die Bedeutung von partizipa-
tionsorientierten Planungen in den Kommunen, um Aus-
wirkungen von Kinder- und Familienarmut präventiv und 
sozialraumorientiert begegnen zu können.    

„Die Beteiligung der betroffenen Bürger/innen ermög-
licht es unter anderem, Maßnahmen passgenauer zu 
gestalten, die Legitimität des Planungsvorhabens zu 
steigern und weitere Ideen und Ressourcen mit einzu-
bringen. Darüber hinaus kann durch die Beteiligung der 
Bürger/innen auch ihr Vertrauen in Politik und Verwal-
tung gestärkt und die Identifikation mit „ihrem“ Quartier 
gefördert werden.“ (Schäfer 2019, Bürgerbeteiligung im 
Sozialplanungsprozess in Gezielt planen – gemeinsam 
handeln, S. 136)

Subsidiarität des Staates

Unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips möch-
te Sozialplanung mit Beteiligungsprozessen auch Raum 
und Gelegenheit für eine Aktivierung und Entwicklung 
von Gestaltungsfähigkeiten, Ressourcen und Handlungs-
kompetenzen („Hilfe zur Selbsthilfe“) schaffen.      

Subsidiarität ist dabei ein Grundsatz, der eine größt-
mögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
der Bürger*innen zum Ziel hat, soweit dies möglich und 
verhältnismäßig ist. Staatliche Eingriffe oder Leistungen 
sollen prinzipiell nachrangig sein und nur unterstützend 
eingreifen, wenn Bedarfe nicht anderweitig gedeckt, 
Problemlösungen nicht eigenverantwortlich gefunden 
werden können oder nicht zu realisieren sind.  

Fachbereichsübergreifendes Den-
ken und Handeln 

Für eine positive Entwicklung ihrer Stadtteile und der 
Gesamtstadt sieht die Stadt Dorsten als maßgebendes 
Instrument die Organisation und Koordination einer  
verwaltungsinternen, ämterübergreifenden Zusammen-
arbeit bei ihren vielfältigen planerischen und umset-
zungsbezogenen Verwaltungstätigkeiten. 

So haben beispielhaft bisherige Erfahrungen bei Stadt-
erneuerungsprojekten dazu beigetragen, dass seit 2015 
im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses Wir ma-
chen MITte – Dorsten 2020 weitreichende Reformen 
und somit neue Rahmenbedingungen zur Stärkung 
der Koordination und Kooperation auf Ebene der Or-
ganisationstrukturen realisiert wurden. Dazu zählt ins-
besondere die Einrichtung und Festschreibung einer 
eigenen dezernats- und fachämterübergreifenden 
Projektorganisationsstruktur anstelle der sonst üb-
lichen Ablauforganisation. Mit der Projektorganisation 
wurden Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Zuständigkei-
ten und Weisungsbefugnisse neu definiert. Einheitliche 
Standards und Verfahrensabläufe wurden verbindlich 
festgeschrieben und zusätzliche Personalressourcen ge-
schaffen. Effiziente Kommunikation und regelmäßiger 
Informationsaustausch werden durch verbindliche In-
formations- und Kommunikationswege festgelegt. Hier-
durch konnten nicht nur Ressourcen und Fachkompeten-
zen gebündelt werden, sondern es führte grundsätzlich 
zu einer Optimierung von Steuerung und Qualitätssiche-
rung.  

Die Bildung fach- und dezernatsübergreifender Arbeits-
gruppen zur Entwicklung gemeinsamer Vorhaben hat 
sich mittlerweile in verschiedenen Aufgabenfeldern der 
Kommunalverwaltung Dorsten etabliert. 

Die Festschreibung projektbezogener Vorhaben (Perso-
nal und Organisation) und entsprechender Ressourcen 
bildet einen wesentlichen Grundstein für die weiteren 
Entwicklungsschritte in Dorsten. Sie zeigt Möglichkeiten 
zu flexibleren Organisationskonzepten im Sinne von pro-
zessorientierter Organisation und sozialraumorientierten 
Strukturen in der Stadtverwaltung auf. Es ist zwingend 
notwendig, das Blickfeld über die eigene Fachlichkeit 
hinaus zu schärfen, Fachwissen interdisziplinär zu ver-
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knüpfen, fachbereichsübergreifend kooperativ zusam-
menzuarbeiten, um so gemeinsam neue mehrdimen-
sionale Handlungsstrategien zu entwickeln. Aus den 
Erfahrungen in den einzelnen Projektansätzen zeigen 
sich der Mehrwert und die Nachhaltigkeit dieser Prozess-
optimierung für alle Beteiligten. 

Diese gesamtkonzeptionellen und auf enge Kooperation 
ausgerichteten Zielverpflichtungen sollen zum einen in-
nerhalb der Kommunalverwaltung die verschiedenen 
Fachbereiche untereinander verbinden, zum anderen die 
Vernetzung und integrierte Zusammenarbeit mit relevan-
ten Akteuren fördern. In diesem Zusammenhang legt 
die Stadt Dorsten als unabdingbare Voraussetzung für 
eine gemeinsame Qualitätssicherung Wert darauf, dass 
die Koordinierung und Steuerung dieser Prozessabläufe 
für eine zielgerichtete, strategische Ausrichtung der Da-
seinsvorsorge bei der Kommunalverwaltung bleiben. 

Kooperation und Netzwerken 

Der weitere Aspekt der kommunalen Sozialpolitik und 
eines sozialraum- und lebensweltorientierten Ansatzes 
ist die Vernetzung und die Kooperation mit anderen so-
zialen Akteuren, haupt- und ehrenamtlichen Diensten 
und Einrichtungen. Für nachhaltige Effekte ist eine ver-
bindliche Vernetzung der verschiedenen Fachrichtungen 
und Akteure vor Ort unerlässlich.  

„Eine gelungene Vernetzung im Rahmen der sozialen 
Planung wird deutlich in einer gemeinsamen Handlungs-
strategie unterschiedlicher Akteure und in der Bereit-
schaft, eigene Ressourcen ziel- und wirkungsorientiert 
in den Prozess einzubringen. Teile des Netzwerkes neh-
men sich als „Mitgestalter“ der Planung, des sozialen 
Raumes und seines Prozesses wahr.“ (Reichwein, et al. 
2011, S.98)

Bei der Umsetzung ihrer Aufgaben arbeitet die Stadt 
Dorsten mit den lokalen Akteuren in den unterschied-
lichen Handlungsfeldern und in unterschiedlichen Ko-
operationsformen eng miteinander. Einzelne kommunale 
Dienstleistungen werden nicht selbst erbracht, sondern 
an freie Träger bzw. Träger der Wohlfahrtspflege über-
tragen (Leistungsvereinbarungen z. B. Sucht, Woh-
nungslosenhilfe, Leistungsträger §16 a SGB II, Flücht-

lingshilfe, Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, 
Jugendhilfeträger und Mobile Jugendhilfe). Zudem sind 
die freien Träger im Bereich der Jugendhilfe mit Stimm-
recht, in den anderen Feldern mit beratender Funktion in 
den politischen Ausschüssen vertreten. Sie sind somit an 
den wegweisenden Entscheidungen beteiligt.

Die rechtliche Grundlage für die ressortübergreifende 
Koordination und Kooperation für Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ergibt sich aus § 81 Strukturelle Zusammen-
arbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtun-
gen SGB VIII. Gemeint ist hier die Zusammenarbeit mit 
den Stellen und Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf 
die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien 
auswirkt (Schulen, Schulverwaltung, berufliche Aus- und 
Weiterbildung, öffentlicher Gesundheitsdienst, Bundes-
agentur für Arbeit, Träger anderer Sozialleistungen, Poli-
zei- und Ordnungsbehörden, Verbände, Kirchen etc.). 

Die internen sowie externen Schnittstellen und beste-
henden Strukturen zu Kooperationspartnern der einzel-
nen Fachabteilungen und Ämter im Haus der sozialen 
Leistungen10 sind analysiert, in der folgenden Grafik bei-
spielhaft visualisiert in Bezug auf die Abteilung Allgemei-
ner Sozialer Dienst des Amtes für Familie und Jugend. 

10 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 3
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StA 51: Kooperationspartner 
Abteilung Sozialer Dienst – Bezirkssozialarbeit

• wirtschaftl. Erziehungshilfe
• Beistand
• Jugendgerichtshilfe
• Schulpsych. Beratung
• Jugendförderung
• Treffpunkt Altstadt
• Familienzentren

• Grundsicherung
• Schuldnerberatung

• Abt. Leistung
• Fallmanagement

• Ordnungsamt
• Ausländerbehörde
• Bürgerbüro /  
 Standesamt

• Gesundheitsamt
• soz.-psych. Dienst
• Mütterberatung

• Frauenhaus
• Menschen in soz.  
 Schwierigkeiten
• Migrationsdienste
• Bürgertreff Barken- 
 berg / LBV
• Kinderschutzbund
• Ehe-u. Fam.beratung
• Suchtberatung

• Landesjugendamt
• DIJuF

• Familienkasse
• Krankenkasse
• Rententräger
• Sozialhilfeträger

• Familiengericht
• Jugendgericht
• Rechtsanwalt
• Vormund

• Streetworker
• HOT / TOT
• Kirchengemein-  
 den / Verbände

• Erziehungsberatungsstelle
• Mobile Jungendhilfe / KiJuFaZ Wulfen
• Familienunterstütz. Dienst
• Wohn- u. Tagesgruppen
• Mutter-/Kind-Einrichtungen
• stationäre Einrichtungen
• ambulante Jungedhilfeanbieter

• Erzieher / Lehrer
• Schulsoz.arbeiter
• Integrationshelfer
• OGS Mitarbeiter
• Heilp. Fam.hilfe – PFIFF
• FuD der AWO

Abbildung 9: Kooperationspartner Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst im Amt für Familie und Jugend 
Quelle: Stadt Dorsten, Lotsin im Haus der sozialen Leistungen, 2020

Grafik Stadt Dorsten, Lotsin, 2020
Hinweis: Ebene 1: Anordnung u. Gestaltung der Ebene 1 beinhaltet keine Wertigkeit; Ebene 2: nur Beispiele über die Kooperationspartner, die am häufigsten kontaktiert werden, ist aber 
keine abschl. Aufzählung und kann auch in den einzelnen Teams aufgrund des Sozialraumprinzips des ASD unterschiedlich ausgeprägt sein. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Abteilung
Sozialer
Dienst
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Neben Politik, Verwaltung und Bürgerschaft ist die 
Einbindung der freien Wohlfahrtsträger, anderer sozialer 
Akteure oder bürgerschaftlich engagierter Vereine auf-
grund ihrer Kompetenzen, Erfahrungswerte und Schlüs-
selfunktionen zur Analyse tatsächlicher Bedarfe und Le-
benslagen im Sozialraum ebenso zwingend notwendig, 
wie auch zur (Weiter-)Entwicklung gemeinsamer Strate-
gien und bedarfsorientierter Angebote. Voraussetzungen 
sind eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Akteure 
und eine gemeinsame Verantwortung, um die bestehen-
den Angebote und Netzwerke strategisch zusammenzu-
führen sowie identifizierte Lücken zu schließen. 

Dies möchte die Stadt Dorsten zukünftig weiter aus-
bauen. Während der Erstellung dieses Berichtes war die 
Beteiligung der anderen Akteure aufgrund der aktuellen 
Situation (Ausbreitung des Coronavirus und der damit 
verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pan-
demie zum Beispiel in Form der Kontaktreduzierungen) 
nicht so umfassend möglich, wie zunächst beabsichtigt, 
sondern konnte nur mit eingeschränktem Fokus in Teil-
bereichen stattfinden und abgebildet werden. Maßgeb-
lich ist, dass diese Strukturen (qualitative Analyse sowie 
Einbindung der sonstigen Akteure bei Planung, Umset-
zung und Wirkungsanalyse von konkretisierten Hand-
lungsstrategien) als fortlaufende Methodik in der kom-
munalen Sozial- und Fachplanung implementiert und in 
der Entwicklung konkreter fachspezifischer Handlungs- 
und Wirkungsziele dann zukünftig im Steuerungskreis-
lauf der Integrierten Strategischen Sozialplanung als 
grundlegender Baustein betrachtet werden sollen.

Sehr deutlich wird die gewinnbringende kooperative 
Zusammenarbeit am Beispiel der Jugendhilfe und der 
(Weiter-)Entwicklung des bestehenden Kontraktma-
nagements zwischen dem öffentlichen und den 
freien Trägern der Jugendhilfe im Bereich der Er-
zieherischen Hilfen (Mobile Jugendhilfe). Es hat 
sich eine hohe gemeinsame Fachlichkeit und ein ge-
meinsames Verständnis der wichtigen sozialräumlichen 
Arbeit entwickelt. 

Das Modell eines sozialräumlich ausgerichteten Kon-
traktmanagements zwischen dem öffentlichen und den 
freien Jugendhilfeträgern wird seit 2002 in der Stadt 
Dorsten kontinuierlich weiterentwickelt. Die Delegation 

von Fach- und Ressourcenkompetenz soll maßgeblich zu 
einer Optimierung der Jugendhilfeleistungen beitragen 
und die Fachbereiche unterstützen, mit dem Ziel einer 
gesamtverantwortlichen Kooperation in diesem Aufga-
benfeld.    

Unter dem Begriff Kontraktmanagement ist im Allgemei-
nen ein Steuerungs-, Planungs- und Controlling-Instru-
ment zu verstehen, bei dem zur Übertragung von Auf-
gabenbereichen verbindliche Leistungsabsprachen über 
eine bestimmte Vertragslaufzeit getroffen werden. Diese 
Absprachen beziehen sich unter anderem auf die Art und 
Form der zu erbringenden Leistungen, die Abgrenzung 
von Verantwortlichkeiten, die Art der Zusammenarbeit 
und Qualitätsentwicklung sowie die dafür zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel (in diesem konkreten Bei-
spiel das sogenannte Sozialraumbudget). 
 
Die Stadt Dorsten arbeitet in dem Kontraktmanagement 
mit freien Trägern der Jugendhilfe in vier Sozialräumen 
zusammen. Die in den Stadtteilen Wulfen, Holsterhau-
sen, Hervest und Altstadt verorteten Mobilen Jugend-
hilfen dienen dabei als wichtige Anlaufstelle für Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien. Sie sind in Dorsten Trä-
gerkooperationen aus den bestehenden Jugendhilfeein-
richtungen vor Ort (Evangelische Jugendhilfe Friedens-
hort GmbH, Lebenshilfe Dorsten gGmbH (ab 2021), 
Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Münsterland Recklinghau-
sen e.V., Landschaftsverband Westfalen-Lippe – Jugend-
hilfezentrum Marl, Verband der evangelischen Kirchen-
gemeinden). Neben dem originären Aufgabenfeld der 
Erzieherischen Hilfen verfügen sie durch Betreuung, Be-
ratung und Begleitung bei erzieherischen und familiären 
Problemen und Fragen über tiefgreifende Erkenntnisse 
über die Lebensbedingungen der Familien und ihre je-
weiligen Belastungen oder Bedarfe. In Abstimmung mit 
dem Amt für Familie und Jugend werden im Sozialraum 
ein hohes Maß an innovativen, fallunspezifischen Ange-
boten und Projekten durch die freien Träger entwickelt 
und angeboten sowie in der Fallarbeit Ressourcen aus 
dem Sozialraum eingebunden. Ausgehend von einem 
sozialraum- und ressourcenorientierten Ansatz werden 
gemeinsam Lösungsansätze für anstehende Fragestel-
lungen erarbeitet. 

5. Steuerungsprozesse und Ziele
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„Ein wesentlicher Bestandteil dieser lebenswelt-und sozi-
alraumorientierten Arbeit ist die Kooperation und Vernet-
zung der BewohnerInnen einerseits und der haupt- und 
ehrenamtlichen Dienste und Einrichtungen andererseits. 
Kooperation und Vernetzung haben auf beiden Ebenen 
zum Ziel, eine höhere Effektivität bei der Stärkung der 
Lebenswelten zu erreichen: Die Initiierung und Stabili-
sierung nützlicher, tragender Beziehungen in Familien, 
Bezugsgruppen, Nachbarschaften, im Stadtteil und der 
Aufbau sowie der Erhalt von dafür nützlichen Institutio-
nen und professionellen Unterstützungssystemen. Auf 
institutioneller Ebene geht es um die Kooperation der 
Dienste, Vereine, Kirchen, Gemeinden, Verbände usw. 
Kooperation entwickelt sich jedoch nicht durch das Aus-
tauschen von „Grußbotschaften“ und Absichtserklärun-
gen, sondern durch die gemeinsame Zuständigkeit für 

ein Territorium, für den sozialen Raum, das Dorf, den 
Stadtteil. Kooperation ist die wechselseitige Ergänzung 
spezifischer haupt- und ehrenamtlicher Arbeit und an-
derer Ressourcen zum Nutzen der BewohnerInnen. 
Dies führt zu einer Effektivierung der Dienstleistungen, 
weil sie umfassender, ganzheitlicher auf die komplexe 
konkrete Lebenslage der Betroffenen Bezug nehmen.“ 
(Springer 2002)

Abbildung 10: Gemeinsame Verantwortung, Der junge Mensch und seine Familie
Quelle: Wißdorf, Sabine, Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung, Umsetzung strategische und integrierte 
Sozialplanung Dorsten 2017, Präsentation zum Führungskräfteworkshop, Dorsten/Essen, 21.11.2017
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6. KONZEPTION UND DATEN- 
 BASIS DES ERSTEN 
 SOZIALBERICHTES  

Im Managementkreislauf Sozialplanung schließen sich 
an den Baustein der Entwicklung von Leitzielen die Be-
darfsermittlungsprozesse an, also die Analyse der So-
zialräume und der Sozialstruktur zur Feststellung von 
Handlungsbedarfen. Denn als kommunales Planungs-
instrument soll Sozialplanung zur Verwirklichung der 
kommunalen Leitbilder und Ziele beitragen. 

Um die dargelegten Leitziele und sozialpolitischen Inten-
tionen umzusetzen, hat folglich die eingerichtete Stabs-
telle Integrierte Strategische Sozialplanung die Aufgabe, 
maßgeblich an der Entwicklung einer Handlungsstrategie 
für die Stadt Dorsten und ihrer Stadtteile mitzuarbeiten, 
ressortübergreifend nötige Handlungsbedarfe und Ge-
staltungsansätze abzustimmen, um eine kontinuierliche, 
bedarfs- und leistungsgerechte Weiterentwicklung der 
Angebotslandschaft in den verschiedenen Handlungsfel-
dern der Daseinsvorsorge zu ermöglichen.11   

Dies kann nur mit der Aufgabenstellung und Anforde-
rung einer handlungsfeldübergreifenden Analyse der 
Lebenswelten und Infrastrukturen in den Stadtteilen 
gelingen und mittels eines ganzheitlichen, langfristigen 
Steuerungsinstrumentes (Sozialmonitoring und Sozial-
berichterstattung).  

Planung
 
Als nächste Phase des Steuerungskreislaufs verfolgte die 
Stadt Dorsten also seit 2018 das Vorhaben, ein Daten-
monitoring aufzubauen und einen ersten Sozialbericht 
zu veröffentlichen.

Dieser erste ganzheitliche Sozialbericht zur Beschrei-
bung und Analyse der Sozialräume und Lebenswel-
ten, der Sozialstruktur und der Angebotslandschaft, 
soll Verwaltung, Akteure und Politik befähigen, Hand-
lungsbedarfe zu erkennen und bedarfsgerechte Strate-
gien, Angebote und Maßnahmen zur Gegensteuerung 
zu entwickeln. Er ist der erste Schritt auf dem Weg zu 
einem fortschreibenden und regelmäßigen Sozialmoni-
toring und Berichtswesen. Dieses Berichtsinstrument 
soll nicht nur als Grundlage für systematische Strategie-
entwicklungen und wirkungsorientierte Steuerung die-
nen, sondern auch zu einer einheitlichen konzeptionel-
len Ausrichtung und abgestimmten Gesamtstrategie im 
Managementkreislauf beitragen. Langfristig soll es auch 
Controlling- und Evaluationsmöglichkeiten zur Messbar-
keit von Stand und Fortschritt der Entwicklungsprozesse 
im Sozialraum verbessern.

Ende November 2018 hat die Landesregierung12 den 
Startschuss für ein neues Landesprogramm (2019-2020) 
zur Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut und 
fortschreitender sozialer Segregation in besonders be-
nachteiligten Quartieren gegeben. Mit dem Programm-
aufruf „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – 
Zukunft sichern“ hat das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Stärkung der kommunalen integrierten 
Sozialplanung und eines kleinräumigen integrierten Be-
richts-, Planungs- und Handlungsansatzes Landesmittel 
zur Verfügung gestellt. Zentrale Zielsetzung im Programm-
baustein 3 war die Erstellung von Datengrundlagen ein-
schließlich der Herleitung von Handlungsansätzen und 
der Ausbau der kommunalen, integrierten Sozialplanung.

11 Vgl. Teil I Gliederungspunkt 4 und 5 
12 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 3 Landespolitische Zielsetzun-
gen, Förderprogramme…
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Um ihr Vorhaben tatsächlich ab 2019 in der Aufgaben-
stellung der neueingerichteten Stabsstelle Integrierte 
Strategische Sozialplanung umsetzen zu können, hat 
sich die Stadt Dorsten an diesem Förderprogramm in 
Fortführung der bis dahin erfolgten Entwicklungspro-
zesse ebenfalls beteiligt. Der Stadt Dorsten wurden 
für den Aufbau eines Datenmonitorings und eines fort-
schreibenden Berichtssystems Fördermittel aus diesem 
Landesprogramm bewilligt. Sie erhält für die Umsetzung 
eine anteilige Zuwendung der Personalkosten bis zum 
31.12.2020 aus dem Landesförderprogramm „Zusam-
men im Quartier – Baustein 3 – Daten zu Taten“. 

Entsprechend der Zielsetzungen der Förderung soll der 
erste Sozialbericht im Schwerpunkt die Lebenssituatio-
nen, Problemlagen und Bedarfe der Kinder und Jugend-
lichen mit deren Familien analysieren und langfristig 
kommunale Handlungsperspektiven durch wirksame 
und nachhaltige sozial- und familienpolitische Maßnah-
men ermöglichen. 

Umsetzung

Die Stadt Dorsten wurde durch Beschluss des Rates 
der Stadt Dorsten im Juni 202013 mit dem Aufbau eines 
kommunalen Datenmonitorings und einer fortlaufenden 
Sozialberichterstattung sowie der Erstellung eines 
Ersten Sozialberichtes für die Stadt Dorsten be-
auftragt. 

 
Die Datenlage dieses Berichtes bezieht sich in der 

Regel auf den Status Quo zum 31.12.2018.  

Die Daten der kommunalen Fachbereiche werden im No-
vember zum Stichtag des jeweiligen Vorjahres zusam-
mengestellt und können erst dann aufbereitet werden. 
Dies resultiert nicht nur aus den internen Fachanwen-
dungen und -programmen selbst, sondern orientiert sich 
auch an den Berichtsabläufen zum Beispiel gegenüber 
dem Landesamt für Statistik. Auch die Daten aus ex-
ternen Quellen wie zum Beispiel der Bundesagentur für 
Arbeit liegen aufbereitet erst in der zweiten Jahreshälfte 
für das jeweilige Vorjahr vor. Dies hat dazu geführt, dass 
dieser Bericht, dessen konkrete Erarbeitung in 2020 be-
ginnen konnte, sich auf die Messzahlen von 2018 be-
zieht. In einzelnen Berichtsteilen werden sie ergänzt um 
aktuelle Daten. Nach Einschätzung der Fachplanungen 
und der Stabsstelle Integrierte Strategische Sozialpla-
nung können die Daten aus 2018 als relevante Größe 
für die weiteren Strategien zugrunde gelegt werden, da 
die Entwicklungen seit 2018 keine wesentlichen Verän-
derungen zeigen. Gravierende Veränderungen, wie sie 
sich zum Beispiel aufgrund der Zuwanderung von Men-
schen mit Fluchthintergrund in der Bevölkerungsstruktur 
2015 gezeigt haben, sind im Zeitraum seit 2018 – 2020 
so nicht eingetreten. Zukünftig werden Entwicklungen 
durch das fortlaufende Monitoring zeitnah aufgezeigt 
und analysiert werden können.               

13 Vgl. Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 24.06.2020, 
Drucksache 108/2020
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Das aktuell aufgebaute Monitoring und auch die-
ser Bericht selbst erheben nicht den Anspruch einer um-
fassenden Beobachtung jedweder Lebenssituation aller 
Bürger*innen. Ein Sozialmonitoring kann nicht alle As-
pekte abdecken und ist immer auch von der Qualität 
und Verfügbarkeit von Daten abhängig. Nicht in allen – 
auch von der Stadt Dorsten erwünschten – Bereichen 
stehen aussagekräftige und fortzuschreibende Daten zur 
Verfügung. Uns war an dieser Stelle besonders wichtig, 
auf die der Kommune selbst zur Verfügung stehenden 
Daten zurückzugreifen, diese einheitlich aufzubereiten, 
auf gleicher räumlicher Ebene und im Verlauf durch jähr-
liche Fortschreibung betrachten zu können. 

Dieser Bericht basiert vorrangig auf quantitativen 
Daten aus den Aufgabenfeldern der Kommunalverwal-
tung mit einem räumlichen Bezug auf die Gesamtstadt 
Dorsten und die jeweiligen Stadtteile.14  

Kleinräumige Daten stehen der Kommune nicht in 
allen Bereichen zur Verfügung. Es galt daher, sich auf 
eine räumliche Ebene zu verständigen. Als geringste ge-
meinsame Einheit steht überwiegend die Stadteile-
bene als Datenbasis zur Verfügung. Sofern in einzel-
nen Fachbereichen nur gesamtstädtische Daten erhoben 
werden, werden diese zwecks Einheitlichkeit zukünftig 
auf Stadtteilebene aufbereitet.     

In der ersten Phase der Projektabwicklung wurden fol-
gende Handlungsschritte umgesetzt bzw. begonnen: 

• Feststellung der Datengrundlagen / Erhebung und 
Auswertung der Dateninfrastruktur innerhalb der 
Kommune Dorsten 

• Festlegung des räumlichen und zeitlichen Bezugs 
sowie weiterer Eckdaten 

• Festlegung von Handlungsfeldern / Auswahl der In-
dikatoren 

• Quantitative Datenerhebung, Aufbereitung und Aus-
wertung 

• Qualitative Datenerhebungen und Auswertung

Datengrundlagen 

Mittels eines Datenerhebungsplanes wurde die Datenin-
frastruktur innerhalb der Kommune in allen betroffenen 
Fachämtern erfasst. 

Leitende Fragstellungen hierbei waren: 
a) Wer erhebt welche Daten aus welchen Quellen und 
wozu? 
b) Wer benötigt welche Daten wozu?  

Als erstes Ergebnis erfolgte eine gemeinsame Verstän-
digung auf Eckdaten für die geplante fortlaufende inte-
grierte Datenerhebung und die Verstetigung eines ein-
heitlichen Berichtswesens:

(Klein-) Räumlicher Bezug (Sozialraum)
Stadtteilebene als Gebietseinheit

Zeitlicher Bezug / Stichtag 
31.12. des Vorjahres 

Fortschreibung  
jährlich

Rhythmus Bericht
5 – 7 Jahre

Einheitliche Differenzierung nach
Altersgruppen, Geschlecht, Herkunft 
(Nationalität bzw. Deutsch./Nichtdeutsch)

Jährliche Datenzulieferung an Statistikstelle
zum 30.11. für das Vorjahr 
nach verbindlicher Regelung der Verfahrensschritte 
und Standards

14 Der Begriff Stadtteil als räumliche abgegrenzte Einheit und da-
mit als einheitliche Bezugsbasis wird im Ersten Sozialbericht der 
Stadt Dorsten synonym mit dem Begriff Sozialraum verwendet.

6. Konzeption und Datenbasis des ersten Sozialberichtes
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Handlungsfelder 

Handlungsfelder sind Kategorien, in denen mehrdimen-
sionale, aber zusammengehörende Aufgabenkomplexe 
gebündelt werden. Sie sind quasi die zentrale Dimen-
sion, in deren Themenbereich nach Analyse und Aufzei-
gen von Handlungsbedarfen, dann auch entsprechende 
Ziele definiert sowie Lösungsansätze (Handlungsstrate-
gien) erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang sind 
sie unter Berücksichtigung der Aufgabenbereiche der 
Kommunalen Daseinsvorsorge15 zu kategorisieren.  

Unter Berücksichtigung der tatsächlich zur Verfügung 
stehenden, stadtteilbezogenen Daten (Dateninfrastruk-
tur der Stadt Dorsten) und des Fokusthemas wurde ent-
schieden, sich beim Monitoring und Bericht zunächst auf 
folgende Handlungsfelder16 zu beschränken: 
 
1. Demografische Basisdaten und Bevölkerungsstruktur
2. Erwerbsbeteiligung und Einkommen 
3. Betreuung 
4. Gesundheit und Entwicklung der Einschulungskinder 
5. Bildung (Schule)  
6. Erziehung 
7. Wohnsituation 
8. Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe
9. Wahlbeteiligung 

Die einzelnen Handlungsfelder sind jeweils mit verschie-
denen Indikatoren hinterlegt, die im Weiteren dargestellt 
und ausgewertet werden. Die Handlungsfelder Betreu-
ung, Bildung und Erziehung werden vor allem im Hinblick 
auf den Fokus des Berichts als Einheit betrachtet.    

Nur aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit und 
einem Bezug zum Fokusthema Lebenslagen der 
Kinder und Jugendlichen und ihrer Familien 
in Dorsten werden die quantitativen Daten der acht 
Handlungsfelder in diesem Sozialbericht unter überge-
ordneten Titeln zusammengefasst:  

SOZIALDATEN 
(Demografische Basisdaten 
und Bevölkerungsstruktur, 
Erwerbsbeteiligung und 
Einkommen) 

DIMENSIONEN GELINGENDES AUFWACH-
SENS VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
(Betreuung, Bildung, Erziehung, 
Gesundheit und Entwicklung
der Einschulungskinder)

INFRASTRUKTURELLE UND 
GESELLSCHAFTLICHE FAKTOREN
(Wohnsituation, Partizipation 
und gesellschaftliche Teilhabe,
Wahlbeteiligung)

QUALITATIVE ANALYSEN 
zu besonderen Fragestellungen und 
anschl. Auswertung der Ergebnisse 

15 vgl. Teil 1, Gliederungspunkt 2 Aufgabenfelder der Kommu-
nalen Daseinsvorsorge 
16 Vgl. Gliederung und Ordnungsziffern in Teil II dieses Berichtes 
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DATENMONITORING DER STADT DORSTEN
HANDLUNGSFELDER & INDIKATOREN

1. DEMOGRAFISCHE BASISDATEN

• Bevölkerungsstruktur
• Nationalität
• Bewegung
• Haushaltstruktur

2. ERWERBSBETEILIGUNG UND  
 EINKOMMEN

• Beschäftigung
• Arbeitslosigkeit
• SGB II / SGB XII
• AsylbLG
• Hilfe zur Pflege
• Wohnraumsicherung (finanzielle Hilfen)
• Verschuldung

3. BETREUUNG
5. BILDUNG
6. ERZIEHUNG

• Kindertagesbetreuung
• Schule
• Hilfe zur Erziehung
• Jugendkriminalität

4. GESUNDHEIT UND 
 ENTWICKLUNG DER 
 EINSCHULUNGSKINDER

• Vorsorge- und Impfstatus
• Entwicklungsstand
• Familiäre Hintergründe

7. WOHNSITUATION

• Flächen & Nutzung
• Wohnen
• Verkehr

8. PARTIZIPATION &  
 GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE
9. WAHLBETEILIGUNG

• Bürgerschaftliches Engagement
• Sport
• Zugang zu Kultur & Medien
• Offene Kinder- & Jugendarbeit
• Wahlbeteiligung

Quelle: Stadt Dorsten, Bürger-
meisterbüro, Stabsstelle Integrierte 
Strategische Sozialplanung    

Abbildung 11: Datenmonitoring 
der Stadt Dorsten, Handlungsfelder 
und Indikatoren 
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Indikatoren 

Jedem der genannten Handlungsfelder wurden in dezer-
natsübergreifenden Abstimmungsprozessen einzelne In-
dikatoren zugeordnet und für das Datenmonitoring so-
wie die Berichterstattung der Stadt Dorsten ausgewählt. 

Daten und Merkmale, die als statistisch verwertbare 
Messzahlen für einen bestimmten Zustand oder für eine 
Entwicklung in einem bestimmten Themenbereich die-
nen können, werden als Indikatoren bezeichnet. In der 
Regel werden in Berichtsinstrumenten solche Indikato-
ren aus amtlichen Statistiken gewählt, die die objektiven 
Lebensbedingungen ermitteln und bei gleich ausgewähl-
ten Indikatoren zu einer Vergleichbarkeit mit anderen 
Gesellschaften führen.  

Indikatoren haben zunächst jeweils nur einen abstrakten 
Aussagewert über Teilaspekte der komplexen Lebensla-
gen der Bevölkerung. Ziel beim Aufbau des Datenmoni-
torings war es daher, die Aussagekraft der Indikatoren 
durch weitere einheitliche Differenzierungen (z.B. ein-
heitliche Altersgruppen, Geschlecht oder Nationalität) zu 
verfeinern, um damit auch eine denkbare Konzentration 
von besonderen Lebenssituation bei einzelnen Bevölke-
rungsgruppen oder in besonderen Lebensabschnitten 
abbilden zu können. Durch eine Aufschlüsselung nach 
Personengruppen oder individuellen und nichtfinanziel-
len Ressourcen (z.B. Bildungsabschluss, Gesundheit, 
Sprache) können zusätzliche Erkenntnisse gewonnen 
werden über zielgruppenspezifische Unterschiede bei 
vordergründig ähnlichen Lebensverhältnissen oder über 
„typische“ eingeschränkte Zugänge zu zentralen gesell-
schaftlichen Bereichen.    

In der Zusammenführung der Indikatoren aus den ver-
schiedenen Handlungsfeldern und mit Bezug auf die So-
zialräume haben die einzelnen Daten zudem einen noch 
höheren Informationsgehalt. Sie können dann nicht nur 
ein möglichst gutes Abbild der komplexen Sozial- und Le-
benswelten der beobachteten Zielgruppe in den Stadttei-
len der Kommune ermöglichen, sondern lassen auch eine 
räumliche Vergleichbarkeit der einzelnen Stadtteile zuei-
nander und den Vergleich zum Durchschnittsniveau der 
Gesamtstadt zu. Durch die räumliche Betrachtung wird 
die Häufung statistisch erfasster Merkmale für soziale 
Deprivation bestimmter Bevölkerungsgruppen deutlich.  

Ein Glossar zur näheren Beschreibung aller aus-
gewählten Indikatoren ist Bestandteil dieses Sozialbe-
richtes. Als Dokument kann es abgerufen werden unter: 
www.dorsten.de/
IndikatorenbeschreibungSozialbericht2020

Eine sichergestellte einheitliche und kleinräumige Da-
tenbasis und ein kontinuierliches Berichtswesen sollen 
die einzelnen Fachbereiche zukünftig mehr – z.B. bei der 
Erstellung von Fachberichten und -konzepten, von Inte-
grierten Handlungskonzepten, bei Strukturprojekten und 
bei Beteiligung an Förderprogrammen – unterstützen. 

Die Festlegung der ersten Indikatoren erfolgte daher 
auch in Abstimmung mit den Fachplanungen. Perspek-
tivisch wird das Monitoring von Seiten der Verwaltung 
als Querschnittsaufgabe und „lebendes Monitoring“ 
verstanden, welches eine dezernatsübergreifende und 
bedarfsgerechte Ergänzung der Basisindikatoren und 
Handlungsfelder erlauben soll. Anlassbezogen können 
die Daten je nach Bedarf von den Fachabteilungen mit 
Daten zu spezifischen Indikatoren ergänzt werden. 

Durch die regelmäßige Beobachtung der Indikatoren 
lassen sich im Sozialmonitoring Veränderungsprozesse 
in zeitlicher Hinsicht und in räumlicher Betrachtung, also 
in den Stadtteilen und der Gesamtstadt, abbilden und 
analysieren. Die für das Monitoring als Basis festgeleg-
ten Indikatoren sollen langfristig auch einer interkom-
munalen Vergleichbarkeit dienen, da sie zu den „klas-
sischen“ Indikatoren – auch in anderen regionalen und 
überregionalen Berichtswesen – zählen.   

6. Konzeption und Datenbasis des ersten Sozialberichtes
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Qualitative Erhebungen, 
überregionale Daten und 
wissenschaftliche Ergebnisse

Es war zu Beginn des Planungsprozesses festgeschrie-
ben, dass sich an die quantitativen Daten auch eine 
Erhebung und Auswertung qualitativer Daten anschlie-
ßen sollten. Diese ergänzen insofern Teil II dieses Be-
richtes.17

Der Sozialbericht enthält neben dem aktuellen Daten-
monitoring, den daraus resultierenden Erkenntnissen 
zur sozialstrukturellen Lage und Entwicklung im Ver-
gleich der Stadtteile, auch beispielhafte Beschreibungen 
konkreter Maßnahmen und Projekte, Konzeptionen und 
Handlungsorientierungen (in) der Stadt Dorsten. 

Mit dem Ziel, Vergleichbarkeiten herzustellen, sind die 
Daten zum Teil um überregional verfügbare Daten er-
weitert. Um Ursachen, Auswirkungen und Handlungsbe-
darfe verschiedener Lebenslagen für Zielgruppen darzu-
legen, sind wissenschaftliche Aspekte und Analysen in 
verschiedenen Themenfeldern eingeflossen.  

Statistische Geheimhaltung 

Bei der Erhebung und Auswertung von Daten in der 
amtlichen Statistik muss der Grundsatz der statistischen 
Geheimhaltung als Rahmenbedingung beachtet werden. 
Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhält-
nisse sind nach § 16 Abs. 1 Bundesstatistikgesetz geheim 
zu halten. Die sogenannte Mindestfallzahlregel stellt 
eine verbreitete Regel zur Identifizierung von „kritischen“ 
Fällen dar und bestimmt, dass Angaben für weniger als 
drei Merkmalsträger geheim zu halten sind. Methodisch 
wurden daher die für diesen Bericht in Tabellenform auf-
bereiteten Daten dort, wo es notwendig war, anonymi-
siert (Zellen mit Symbol *). (Rothe Mai 2015) 

17 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 10

6. Konzeption und Datenbasis des ersten Sozialberichtes
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1. DEMOGRAFISCHE 
 BASISDATEN UND 
 BEVÖLKERUNGSSTRUKTUR

1.1 Bevölkerung und Altersstruktur  

Einleitung 

Fachbeitrag: Petra Kuschnerenko, 
Sozialamt, Demografiebeauftragte 
der Stadt Dorsten 

Der demografische Wandel ist in Dorsten seit 2009 ein 
Thema, das querschnittsmäßig behandelt wird. De-
mografie ist dabei keine Momentaufnahme – vielmehr 
handelt es sich um die kontinuierliche Betrachtung der 
Bevölkerungsentwicklung, um zeitlich angemessen auf 
demografisch bedingte Veränderungen kommunal Ein-
fluss zu nehmen.

Aus Sicht der Demografie sind die allgemein festgestell-
ten demografischen Auswirkungen für Dorsten zu be-
stätigen. Auch wenn die zwischenzeitliche Zuwanderung 
von Schutzsuchenden und EU-Binnenwanderern zu einer 
leichten Zunahme bzw. Stabilisierung der Einwohner-
zahlen führte, ist dennoch langfristig davon auszugehen, 
dass die Dorstener Bevölkerung rückläufig sein wird. Ba-
sierend auf den Prognoseberechnungen von IT NRW geht 
der Regionalplan Ruhr beispielsweise bis 2040 von einem 
Bevölkerungsrückgang von – 6,9% aus. 

Grundsätzlich muss die sich ändernde Bevölkerungs-
struktur mit der Tendenz „weniger, bunter, älter“ immer 
eine Planungsgrundlage darstellen. Wenn der Anteil 
älterer Menschen steigt, müssen Strategien entwickelt 
werden, die sowohl älteren als auch jüngeren Bürger*in-
nen gerecht werden. Wesentliche Planungsgrundlagen 
finden sich im Seniorenförderplan 2009, dem Integra-
tionskonzept 2016 und dem Ratsbeschluss zum demo-
grafischen Wandel aus Juni 2013. 

Daten zum demografischen Prozess: 

Dorsten schrumpft langfristig: Lebten um das Jahr 
2000 mehr als 82.000 Einwohner*innen in Dorsten, so 
pendelt sich derzeit die Einwohnerzahl um 76.000 ein. 
Trotz Zuwanderung  und einem Anstieg der Geburten-
zahlen wird Dorsten wegen der zunehmenden Alterung 
und den hohen Sterbezahlen langfristig weiter schrump-
fen.

Dorsten altert erheblich: Zum Zeitpunkt der Erhe-
bung ist schon nahezu jeder 4. Dorstener Bürger über 
65 Jahre (23,5 %). Besonders stark zunehmen wird 
die Altersgruppe der über 80-Jährigen. Mit 5.036 Per-
sonen stellen sie schon 6,6 % der Gesamtbevölkerung 
dar. Auffällig ist vor allem der Anstieg der 90-Jährigen 
und Älteren. Waren 1989/1990 bei der Erstellung des 
1. Dorstener Altenhilfeplans 132 Bürger*innen in dieser 
Altersgruppe, so listete der Seniorenförderplan 2009 
schon 409 Personen auf und am 31.12.2018 lebten    
729 Personen über 90 Jahre in Dorsten.

Dorsten wird bunter: In Dorsten leben immer mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund – darunter 113 
verschiedene Nationalitäten im Jahr 2018.

Dorsten wird individueller: Familie und Kinder sind 
heute nicht mehr die alleinige bevorzugte Lebensform. 
Immer mehr Menschen leben in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft, sind geschieden oder ledig und haben nur 
wenige oder keine Kinder. 
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Zugleich haben sich viele Standards, die jahrzehntelang 
galten, verändert. 

Frauen sind heute mehr denn je berufstätig und stehen 
nicht mehr selbstverständlich ausschließlich für die Kin-
dererziehung und die Pflege der Älteren zur Verfügung. 
Die Zahl der alleinerziehenden Frauen hat zugenommen. 
Die allgemeine Mobilität hat zugenommen. Erwachsene 
Kinder leben – bedingt durch die Arbeit oder das Stu-
dium – heute viel mehr als früher weiter weg von den 
Eltern und stehen aus diesem Grund zukünftig weniger 
für die Versorgung und Betreuung zur Verfügung. 

Verändert haben sich auch die Lebensformen. Neben 
der traditionellen Familie sind neue Formen des Zusam-
menlebens entstanden, wie Lebensgemeinschaften mit 
Kindern aber zunehmend auch viele alleinerziehende 
Elternteile.

Doch vor allem die veränderte Zusammensetzung der 
Bevölkerung wird in den nächsten Jahren eine enorme 
Herausforderung für kommunales Handeln darstellen. 
Die Zahl derer, die sich zukünftig sowohl um die Kinder 
wie auch um die alternde Bevölkerung kümmern muss, 
nimmt ab. 

Dabei werden alle Bereiche des öffentlichen Lebens 
mehr oder weniger stark von den Veränderungen be-
troffen sein. Die Auswirkungen werden ein Handeln auf 
Stadtebene, in den Stadtteilen und in den Wohnquartie-
ren erfordern. 

Handlungsfelder im Demografieprozess werden durch 
die nachfolgende Grafik verdeutlicht.  

Grafik entnommen aus: KGSt®-Materialien Nr. 5/2010, 
Demografiemonitoring, Hrsg. Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln 2010, 
Seite 8 
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Ein kleiner Einblick in die jeweiligen Handlungsfelder 
zeigt schon charakteristische Handlungsbedarfe auf:

Stadtentwicklung / Wohnen und Quar-
tiersentwicklung

Angesichts der allgemeinen rückläufigen Tendenz der 
Bevölkerung werden die Kommunen um die Bevölkerung 
konkurrieren. Dabei spielt neben einer guten Arbeits-
marktlage die Wohn- und Lebensqualität eine wichtige 
Rolle. Kommunen müssen sich hier besonders positio-
nieren, wollen sie konkurrenzfähig bleiben. Zukünftig 
werden vermehrt Standorte mit einer guten Infrastruk-
tur und einer verkehrstechnisch günstigen Anbindung 
favorisiert. Der Wohnungsmarkt muss verstärkt kleine 
und barrierefreie Wohnungen aufweisen, will er dem 
Singularisierungsprozess und der zunehmend älter wer-
denden Bevölkerung gerecht werden.

Kultur und Bildung

Zu Bildung und Kultur zählen nicht nur im engeren Sin-
ne die schulische Bildung sondern auch die kulturellen 
Angebote diverser Kultureinrichtungen. Hier werden 
nicht nur der Schrumpfungsprozess sondern auch die 
Alterung der Einwohnerschaft und die kulturelle Diversi-
tät durch Zugewanderte neue Herausforderungen stel-
len. Während für die Älteren der Zugang zu kulturellen 
Angeboten anders organisiert werden muss, erfordern 
Migranten aus unterschiedlichen Kulturen eine sehr dif-
ferenzierte Ausrichtung auf die Vermittlung von Kultur 
und Bildung. Hier trifft das kulturelle Erbe eines Her-
kunftslandes auf kulturelle Werte des Zuzugslandes. Die 
Berücksichtigung beider Grundlagen ist für ein soziales 
Miteinander und für eine gelingende Integration sehr 
wichtig. Dies gilt insbesondere für eine gute schulische 
Bildung mit entsprechenden Schulabschlüssen.

Mobilität und Verkehrsentwicklung

Mobilitätsansprüche und Verkehrsentwicklung sind eng 
verknüpft mit den Nutzergruppen (Kleinkinder, Erwach-
sene, ältere Menschen, Behinderte, nicht mehr so mobi-
le Menschen) und den unterschiedlichen Ansprüchen an 
die Nutzung (Schüler, Beruf, Einkaufen). Je nach Einflüs-
sen, die kommunal aber auch regional verankert sind, 
werden sich die jeweiligen Ansprüche in diesem Bereich 

oder in einem anderen Bereich (z.B. Wohnwechsel an 
den Arbeitsort) niederschlagen. Eindeutig in den Fokus 
rückt der Demografische Wandel hier die Mobilität der 
älteren Bevölkerung, die in der zukünftigen Verkehrsent-
wicklung zwingend zu berücksichtigen ist.

Arbeitsmarkt und Wirtschaft

Für das Wanderungsverhalten der Bürger ist es nicht 
unerheblich, wie der Wirtschaftsstandort Dorsten aufge-
stellt ist. Dabei muss der hohe Anteil der Bildungswan-
derung der 18-24 Jährigen (-28,5 % - 2017, Wegweiser 
Kommune, Bertelsmann) in Dorsten auffallen. Hier muss 
sicherlich genauer nach den Gründen der Abwanderung 
gefragt werden. Dies betrifft besonders den Bereich Aus-
bildung und Arbeit, die stets Auslöser für Wanderungs-
bewegungen und damit wesentliche Faktoren für den 
Verbleib oder die Rückkehr nach Dorsten sind. Dieser 
Bereich wird in den nächsten Jahren durch die zuneh-
mende Alterung und Verrentung und einer abnehmen-
den Zahl der Jüngeren – den potenziellen Erwerbstäti-
gen – geprägt. Schon heute klagen viele Unternehmen 
über den Fachkräftemangel.

Zuwanderung und Integration

Migranten machen heute fast 25 % der Gesamtbevöl-
kerung in Deutschland aus. Viele Zugewanderte haben 
im Laufe der Jahrzehnte Familien gegründet, so dass die 
Anzahl derer, die einen Migrationshintergrund haben, 
immens gestiegen ist. 

Die Integration der Migranten stellt für die Kommune 
Dorsten eine große Herausforderung dar – insbesonde-
re in den Bereichen Bildung, Soziales und Arbeit. Ange-
sichts des Ausscheidens der Babyboomer-Generation in 
den nächsten Jahren werden zunehmend mehr junge 
Menschen und damit auch Migranten für die Arbeitswelt 
benötigt. 

Technische Infrastruktur

Die Kosten zur Vorhaltung und Instandhaltung der Infra-
struktur (Straßen, Müllentsorgung, Energieversorgung, 
Kanalisation…) werden angesichts sinkender Einwohner-
zahlen und ein sich änderndes Nutzerverhalten (z. B. sin-
kender Wasserverbrauch) zukünftig auf immer weniger 
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Bürger umgelegt werden. Die Folge sind höhere Gebüh-
ren für weniger Beitragszahler, wenn es nicht gelingt, 
die Infrastruktur entsprechend dem Bedarf anzupassen. 

Soziale Infrastruktur

Hier entstehen erhebliche Herausforderungen in Hinblick 
auf die kommunale Daseinsfürsorge und die Infrastruk-
turangebote für die verschiedensten Zielgruppen (Kin-
der, Schüler, Jugendliche, Erwachsene, Senioren). Dabei 
geht es nicht nur um das Vorhalten einer bedarfsgerech-
ten Infrastruktur; ein Schwerpunktthema wird auch die 
Abhängigkeit von finanziellen Transferleistungen vor al-
lem bei älteren Menschen, Ausländern und Migranten 
sein.

Ausblick

Insgesamt gilt es, die Bevölkerungsdaten kontinuierlich 
mittel- bis langfristig zu beobachten, um zeitnah auf Ver-
änderungen und den damit verbundenen Auswirkungen 
einzugehen. 

Umfangreiche Erkenntnisse versprechen sich der Kreis 
und die kreisangehörigen Städte aus dem Projekt 
„smartDemography“. Hier sollen aktuelle kleinräumi-
ge Informationen zur Bevölkerungsstruktur und -ent-
wicklung und zu Einrichtungen erhoben werden, die als 
Grundlagen für Fachplanungen in den Kommunen ver-
wendet werden können. 

Wesentliche Herausforderungen im demografi-
schen Wandel sind:

Sicherung der Daseinsvorsorge 

• Bei der Bereitstellung der sozialen und technischen 
Infrastruktur und Einrichtungen der Grundversor-
gung ist die veränderte Bevölkerungszusammenset-
zung zwingend zu berücksichtigen.

• Aufgrund der zunehmenden Alterung der Einwoh-
nerschaft sollte das dezentrale Angebot von Infra-
strukturen erste Priorität haben.

• Zentrale Konzentration von sozialer Infrastruktur 
und Einrichtungen der Grundversorgung ist nur 
dann akzeptabel, wenn die Erreichbarkeit insbeson-

dere für benachteiligte Bevölkerungsgruppen (Äl-
tere, Jugendliche, Behinderte, Alleinerziehende…) 
gewährleistet ist. Dies wird aber in einer Flächen-
stadt Dorsten nur bedingt gelingen – hier sollten ein 
Demografiecheck und eine positive Erreichbarkeits-
analyse stattfinden.

Es müssen bedarfsgerechte Angebote für die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen vorgehalten werden. Dabei 
sollten Infrastrukturen für bestimmte Altersgruppen und 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen besonders berück-
sichtigt werden (Einrichtungen der Pflege, der Betreu-
ung, Beratungsangebote…). 

Schon jetzt ist nahezu jeder 4. Dorstener älter als 65 
Jahre. Besonders stark wächst der Anteil der Hochaltri-
gen über 80 Jahre. Für diese Zielgruppe ist eine dezen-
trale Versorgung mit einer entsprechenden sozialen In-
frastruktur und Einrichtungen der Grundversorgung von 
besonderer Bedeutung, um den möglichst langen Ver-
bleib in der gewohnten Umgebung mit den entsprechen-
den Sozialkontakten zu sichern und zur Aufrechterhal-
tung einer selbstständigen Lebensführung beizutragen. 
Hierdurch werden die kommunalen Haushalte finanziell 
entlastet, weil sonst die Erreichbarkeit von Einrichtun-
gen und Diensten anderweitig ermöglicht werden muss 
(z.B. mehr ÖPNV, mehr Fahr- und Begleitdienste, Ein-
kaufshilfen etc., die ggf. durch die Bereitstellung von öf-
fentlichen Mitteln wie Hilfe zur Pflege oder Sozialtickets 
für den ÖPNV unterstützt werden müssten). 

Um eine heterogene Bevölkerungsstruktur zu gewähr-
leisten muss die Sicherung der Daseinsvorsorge auch 
die Jüngeren im Fokus behalten. Hierbei geht es nicht 
nur um das quantitative Vorhalten von Infrastruktur, 
sondern auch die qualitative Ausrichtung bzw. Gestal-
tung von Dienstleistungen und Angeboten. Um poten-
zielle Zuzügler zu gewinnen, spielen neben dem Arbeits-
platz (vor Ort oder gut erreichbar) auch Angebote zur 
flexiblen Kinderbetreuung eine Rolle.

Die Nahversorgung muss sowohl offline wie online (digi-
tale Infrastruktur ausbauen) gesichert werden.

Dabei haben die Stadtteile unterschiedliche Vorausset-
zungen. Eine der zentralen Herausforderungen in den 
Stadtteilen mit dörflichem Charakter ist die Aufrechter-
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haltung der Daseinsvorsorge – die Gewährleistung von 
Infrastrukturangeboten allgemein und insbesondere die 
Versorgung mit alltäglichen Gütern. In diesen Gebieten 
ist die Alterung der Bevölkerung in den Fokus des kom-
munalen Handelns zu nehmen.

Angebote, die der älteren Generation zu Gute kommen, 
sind auch förderlich für jüngere Generationen – vor al-
lem Familien.

Sicherung der Teilhabe – Ausbau der digitalen In-
frastruktur

Dies ist besonders für den Gesundheits- und Pflege-
bereich wichtig. Neue, telemedizinische Versorgungs-
möglichkeiten sind die Zukunft im Gesundheitsbereich. 
Digitale Vernetzung kann hier für schnellere und be-
darfsgerechtere Angebote und Hilfen von Bedeutung 
sein – vor allem für nicht mehr mobile ältere und pflege-
bedürftige Menschen. 

Zwar ist die Digitalisierung für die derzeit älteren Men-
schen noch oft mit großen Hemmnissen verbunden, 
doch die nachwachsende Generation der jungen Alten 
ist durchaus mit neuen Techniken und Medien vertraut. 
Es gilt, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um 
ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu stärken, 
ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern und auf-
rechtzuerhalten. In den letzten Jahren hat sich hier 
besonders der Seniorenbeirat stark gemacht und über 
die Verbraucherinitiativen Aufklärungsarbeit geleistet, 
Informationsveranstaltungen und Digitale Stammtische 
organisiert. Seit 2018 nimmt Dorsten mit dem Stadtteil 
Wulfen als eine von drei kreisangehörigen Städten an 
dem vom Land geförderten Projekt „Digitalisierung im 
Quartier“18 teil. 

Mit der „Bücherei der Dinge“ sind in die Stadtbibliothek 
technische Geräte und Medien zur Ausleihe integriert 
worden. In diesem Zusammenhang werden digitale 
Workshops für alle Generationen angeboten und Ju-
gendliche in einem Projekt zu „digitalen Botschaftern“ 
ausgebildet.

Der Verbreitung und der Abrufung von digitalen Infor-
mationen muss mehr Aufmerksamkeit gewidmet wer-

den, um die Bevölkerung über Angebote, Dienstleistun-
gen und Hilfen zu informieren.

Bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung

Trotz rückläufiger Einwohnerzahlen werden zukünftig 
mehr Wohnungen – weil andere – benötigt. Mehr ältere 
Menschen und eine Zunahme an Single-Haushalten wer-
den den Bedarf an kleineren Wohnungen erhöhen. 

Hier wird sich das Interesse der älteren Bevölkerung ver-
stärken. Zudem sind generationsübergreifende Wohn-
projekte angesichts eines tendenziell abnehmenden fa-
miliären Hilfepotenzials (weniger Kinder, Kinder wohnen 
nicht mehr am Ort, Zunahme an Singles…) zu befürworten.

Nachbarschaftliches Engagement im Mehrgenerationen-
wohnen entlastet die Kommunen bei Transferleistungen, 
die zukünftig entstehen könnten, wenn Kinder nicht 
mehr zur Verfügung stehen (z.B. Hilfe beim Einkaufen).

Die Stadt Dorsten stellt sich dieser Herausforderung 
schon seit etlichen Jahren mit Teilen der Sozialen-Stadt-
Programme für Dorsten.

So wurde in den Jahren 2016/2017 das Quartierskonzept 
Wohnen durch ein Planungsinstitut für Dorsten-Mitte er-
stellt. Darauf aufbauend wird derzeit durch die Stadtent-
wicklung mit der Erstellung eines Masterplans Wohnen19 
die Situation in der Gesamtstadt in den Blick genommen. 

Erste Erkenntnisse aus dem Quartierskonzept weisen 
darauf hin, dass es mehr kleineren und bezahlbaren 
Wohnraum geben muss und die Schaffung von Barriere-
freiheit besonders im Wohnungsbestand in den Fokus 
genommen werden muss.

Es geht insbesondere um nachhaltige Siedlungspolitik 
zum Erhalt von altersgemischten Wohnraum.

18 Siehe Anlage 1 Maßnahmenmatrix DigiQuartier  
19 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 7 Masterplan Wohnen 
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Freiraumentwicklung fördern /
Freizeitgestaltung ermöglichen

Diese inhaltlichen Zielsetzungen sind aus demografi-
scher Sicht zu unterstützen, denn das Erholungs- und 
Erlebnispotenzial einer Kommune / einer Region trägt 
unter anderem dazu bei, ob sich der Bürger in der Kom-
mune wohlfühlt. Neben einer bezahlbaren Wohnung 
sind die Umgebung und der Freizeitwert in einer Stadt 
ein wichtiger Faktor für den Verbleib am Wohnort. Oft 
werden dafür sogar längere Fahrten zur Arbeit in Kauf 
genommen. Hier sind siedlungsnahe Freizeitangebote 
für die Attraktivität von Wohnquartieren und Stadtteilen 
wesentlich.

Genauso wichtig wie Grünflächen, Naherholungsräume, 
Parks, Spielplätze und Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt, sind daneben auch Möglichkeiten, die Freizeit aktiv 
im Sport, kulturell oder in der Gemeinschaft zu gestalten.

Gerade letzteres ist für die zunehmende Zahl der Älteren 
und Hochaltrigen von besonderer Bedeutung – nimmt 
im Alter doch die Mobilität ab und die Wohnung und das 
nahe Wohnumfeld gewinnen an Bedeutung. 

Sobald aus gesundheitlichen Gründen auf den PKW 
verzichtet werden muss, sind die Bürger*innen – egal 
welchen Alters – auch von Freizeitangeboten außerhalb 
ihres Stadtteils weitgehend ausgeschlossen, bzw. eine 
Teilnahme an Angeboten ist erschwert.

Schon seit vielen Jahren wird von Seiten der Altenhilfe-
planung und Demografie hierauf ein besonderer Schwer-
punkt gelegt.

So werden in den Stadtteilen Netzwerke von Senioren-
gruppen unterstützt und Freizeitinteressen von Einzel-
nen durch die in Stadtteilen durchgeführten „Interes-
sensbörsen“ zusammengeführt. 

Das gilt selbstverständlich auch für die Jugendlichen. 
Auch hier müssen attraktive Freizeitangebote in erreich-
barer Nähe vorhanden sein.

Ortsnahe Erholungseinrichtungen und Freizeitangebote 
sollten fußläufig, mit dem Rad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar sein. 

Verkehr und technische Infrastruktur

Kommt es zur Ausweisung von zentralen Orten für Ein-
richtungen der sozialen Infrastruktur und Angeboten der 
Grundversorgung muss der ÖPNV zwingend bedarfsge-
recht angebunden werden – dies insbesondere ange-
sichts einer zahlenmäßig stark zunehmenden älteren Be-
völkerung. Die bisherigen Taktungen tragen in manchen 
Siedlungsbereichen nicht dazu bei, auf den ÖPNV umzu-
steigen. Hier gilt es auch, bezahlbare Tarife anzubieten, 
um einen Umstieg vom Auto auf den ÖPNV attraktiver 
zu machen. 

Vorausschauende Planung

Die Bandbreite der Handlungsfelder ist groß und viel-
fältig. So gilt es in den nächsten Jahren Prioritäten fest-
zulegen und Meilensteine zu formulieren, die allen Ge-
nerationen zu Gute kommen und damit die Kommune 
attraktiv für die Bürger*innen gestaltet.  

Dafür erforderlich ist eine fachbereichs-, institutions-
übergreifende und beteiligungsorientierte Vorgehens-
weise.
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1.1.1. Anzahl der Einwohner*innen 

In Dorsten lebten am 31.12.2018 insgesamt 76.173 Ein-
wohner. Davon waren 38.843 Personen weiblich und 
37.330 Personen männlich. Die Bevölkerungszahl ist da-
bei abhängig von drei wesentlichen Komponenten wie

• Geburten
• Sterbefälle
• Wanderungssaldo

Während sich das Verhältnis der Geschlechter allgemein 
noch in der Waage hält, nimmt die Zahl der Männer im 
Alter deutlich ab. So lebten in der Altersgruppe zwischen 

65-79 Jahren 12.802 Personen, davon waren 6.873 
Senioren weiblich und 5.929 Personen männlich. Ab 
80 Jahre und aufwärts lebten dagegen erheblich mehr 
Frauen (3.146) als Männer (1.890). Diese geschlech-
terspezifische Alterung hat Auswirkungen auf viele Be-
reiche – insbesondere jedoch auf Freizeitangebote und 
Soziale Kontaktangebote für ältere Seniorinnen.

Die Einwohnerzahl hatte 2014 ihren vorläufigen Tief-
stand mit 76.070 erreicht und ist nach einem Anstieg 
in den Jahren mit höheren Zuwanderungszahlen (2015/ 
76253 – 2016/76.411- 2017/76 543) nun wieder rück-
läufig.
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1.1.2. Altersstruktur der 
 Einwohner*innen

Die Altersgruppen in Dorsten stellen sich am 31.12.2018 
wie folgt dar (s. Tabelle).

17.838 Personen über 65 Jahren oder 23,41 % der 
Dorstener Bevölkerung waren zu dem Zeitpunkt im Ren-
tenalter bzw. Vorruhestand. Diese Gruppe wird in den 
nächsten Jahren stark zulegen, denn nun gehen die „Ba-
byboomer“ in Rente. Die Bevölkerung im Erwerbsalter 

sinkt in den nächsten Jahrzehnten und wird in vielen 
Arbeitsbereichen fehlen.

In den letzten Jahren hat die Zahl der Geburten zuge-
nommen, so dass in der Versorgung mit Kindertages-
einrichtungen neue Kapazitäten geschaffen werden 
mussten. Dies ist insofern darin begründet, dass nun die 
Kinder der Babyboomer-Generation Kinder bekommen 
und somit eine stärkere Zunahme an Geburten zur Folge 
hatte. 
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1.1.3. Jugendquotient 

Neben den absoluten Zahlen der Bevölkerung sind das 
Verhältnis der verschiedenen Altersgruppen unterein-
ander von Bedeutung und ein Charakteristikum für den 
zunehmenden Alterungsprozess der Bevölkerung. Lag 
früher der Jugendquotient deutlich über dem Altenquo-
tient, so hat sich dieses Verhältnis in den letzten Jahr-
zehnten umgekehrt. Der Altenquotient liegt über dem 
Jugendquotienten und wird in den nächsten Jahrzehn-
ten durch die Babyboomer-Generation noch weiter an-
steigen. Auch dies ein Indiz dafür, dass immer weniger 
junge Menschen für die finanzielle und pflegerische Ver-
sorgung der Älteren zur Verfügung stehen werden. 

Der Jugendquotient gibt die Zahl der unter 20-Jährigen 
bezogen auf die Anzahl der 20- bis 64-Jährigen an. 

Jugendquotient = Bevölkerung 0-19 Jahre
                          __________________________
                          Bevölkerung 20-64 Jahre * 100

Zum 31.12.2018 betrug der Jugendquotient 30,22. 

Tabelle 3: Jugendquotient, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar

1. Demografische Basisdaten und BevölkerungsstrukturTEIL II | DATENMONITORING



57

1.1.4. Altenquotient

Der Altenquotient beschreibt das statistische Verhältnis 
der Menschen – die meist nicht mehr im erwerbsfähigen 
Alter sind – zu denen, die im erwerbsfähigen Alter sind. 
Die Berechnung erfolgt also aus der Zahl der Personen 
über 65 Jahre bezogen auf die Zahl der 20- bis 64-Jäh-
rigen. 

Altenquotient = Bevölkerung   ab 65 Jahre
                       ___________________________
                       Bevölkerung 20 – 64 Jahre *100 

Zum 31.12.2018 betrug der Altenquotient für Dorsten 
39,82. 

Tabelle 4: Altenquotient, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Nachfolgende Auflistung verdeutlicht die Verschiebung 
der Quotienten im Lauf der Jahrzehnte in Deutschland: 

Durch die Abbildungen zur Entwicklung der Altersstruk-
tur in Deutschland wird einmal mehr deutlich, dass die 
Bevölkerungsentwicklung Dorstens im Trend liegt, wobei 
allerdings der Altenquotient in Deutschland im Jahr 2018 
bei 36 lag während der Dorstener Altenquotient schon 
auf 39,2 angestiegen war. Der Jugendquotient wird sich 
auf dem jetzigen Niveau einpendeln, während der Alten-
quotient stark gestiegen ist und aufgrund der ins Alter 
kommenden geburtenstarken Jahrgänge weiter steigen 
wird. 

Beide Quotienten verdeutlichen den demografischen 
Wandel und zeigen die zunehmenden Herausforderun-
gen für die sozialen Sicherungssysteme in der Gesell-
schaft auf.
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1.1.5. Aging-Index und 
 Greying-Index 

Aging-Index

Der Aging-Index stellt die ältere Generation, die über-
wiegend aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist, der 
jungen Generation, die sich überwiegend in der Bil-
dungs- und Ausbildungsphase befindet, gegenüber. Der 
Aging-Index ist ein Indikator für die Alterung der Gesell-
schaft, da er die Jungen und die älteren Menschen in 
direkten Bezug setzt.

Aging-Index. = Bevölkerung ab 65 Jahre
                      __________________________
                      Bevölkerung 0 – 19 Jahre *100

Der Index gibt die jeweilige Anzahl der älteren Men-
schen bezogen auf 100 jüngere Menschen an. So kamen 
2018 auf 100 junge Menschen unter 20 Jahren annä-
hernd 132 ältere Menschen über 65 Jahre. Besonders 
auffallend ist der hohe Aging-Index in der Altstadt. Hier 
lebten sehr viele ältere Menschen, während junge Men-
schen unterrepräsentiert waren. Dies ist sicherlich auf 
die dort ansässigen Pflegeheime und das Seniorenwoh-
nen St. Elisabeth mit vielen Wohnungen zurückzuführen. 
In der Stadtentwicklung müssen hier besonders die Be-
darfe der älteren Bevölkerung berücksichtigt werden. 

Tabelle 5: Aging-Index, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Greying-Index 

Dieser beschreibt das quantitative Verhältnis der 80-Jäh-
rigen und Älteren bezogen auf die 60- bis unter 80-Jäh-
rigen und deutet auf die weiter zunehmende Hochaltrig-
keit hin. 

Greying-Index = Bevölkerung 80 Jahre und älter
                        ___________________________
                        Bevölkerung 60 < 80 Jahre *100

Der Greying-Index für Dorsten belief sich am 31.12.2018 
auf 27,20 %. Damit zählte mehr als jede(r) 4. Senior*in 
zu den sogenannten Hochbetagten. Über 90-jährige 
Bürger*innen sind keine Seltenheit mehr. 

Bessere Lebensbedingungen und eine gute medizinische 
Versorgung tragen entscheidend zu der gestiegenen Le-
benserwartung bei. Viele ältere Menschen sind dabei bis 
ins hohe Alter sowohl körperlich wie auch geistig gesund 
und aktiv. Dennoch steigt mit höherem Alter der Bedarf 
an niederschwelligen Hilfen und Unterstützung im pfle-
gerischen Bereich. 

Zahlen aus dem Jahr 2008 verdeutlichen den Trend zur 
Hochaltrigkeit. Damals belief sich der Greying-Index auf 
21,35. Es zählte nur jeder 5. ältere Mensch zu den Hoch-
betagten.

Tabelle 6: Greying-Index, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Tabelle 7: Greying-Index, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2008
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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1.2. Nationalität 

Einleitung 

Fachbeitrag: Petra Kulhoff, Sozialamt, In-
tegrationsbeauftragte der Stadt Dorsten

Im Stadtgebiet von Dorsten lebten Ende des Jahres 
2018 11.091 Menschen mit Migrationshintergrund. Das 
entspricht etwa 14,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Von den insgesamt 5.627 ausländischen Mitbürger*in-
nen kamen 1041 aus Polen, Rumänien, Bulgarien und 
Ungarn, 963 aus der Türkei und 867 aus Syrien, Irak und 
Afghanistan sowie 43 aus Marokko und Libyen.

Innerhalb der amtlichen Statistik wurde bisher noch 
keine allgemeingültige Definition des Migrationshinter-
grundes umgesetzt. Zur Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund zählen nach Definition des Mikrozensus und 
nach GKD20 alle Personen, die nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen, die aus dem Ausland zugewan-
dert sind oder die mindestens einen Elternteil haben, 
der zugewandert ist. Die Statistik erfasst zunächst die 
Staatsangehörigkeit einer Person; als Person mit Mi-
grationshintergrund oder Migrant*in gilt demnach eine 
Person mit mindestens einer nichtdeutschen Staatsan-
gehörigkeit. Dies bedeutet, dass sowohl Nichtdeutsche 
als auch Doppelstaatler*innen als Migrant*innen gelten, 
nicht aber Personen, die die deutsche Staatsbürger-
schaft besitzen, obwohl sie in einem anderen Land ge-
boren wurden.

Zu der statistischen Gruppe „mit Migrationshintergrund“ 
gehören auch Aussiedler*innen und kürzlich eingetrof-
fene Schutzsuchende. Über die Gründe nach Deutsch-
land bzw. nach Dorsten zu kommen, sagt die Statistik 
nichts aus (Arbeit, Familienzusammenführung, Flucht 
aus Kriegsgebieten etc.).

Die Fluchtbewegungen spiegeln sich auch in der Zahl 
derjenigen Personen wider, die Asylanträge stellen und 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz be-
ziehen (siehe Tabelle 2.11). 

Im kreisweiten Vergleich waren die Zuzugszahlen relativ 
gering, auch weil sich die Stadt Dorsten frühzeitig dazu 
entschlossen hat, eine Landesunterkunft im Stadtgebiet 
einzurichten.

Hierdurch vermindert sich die Zahl der aufzunehmenden 
Asylbewerberinnen und Asylbewerber um 50 Prozent der 
dort vorgesehenen Aufnahmeplätze. Im Ergebnis führt 
dies zu einer Verringerung der Zugänge um 150 Perso-
nen im Rahmen der Erstaufnahme von Flüchtlingen.

20 Die Abkürzung GKD steht für den kommunalen IT- Dienst-
leister Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghau-
sen, der das Anwendungsverfahren für die Einwohnermelde-
statistik Dorsten bereitstellt.
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Die Stadt Dorsten ist bemüht, den ihr zugewiesenen 
Menschen möglichst schnell den Umzug in eigenen 
Wohnraum zu ermöglichen, weil sich gezeigt hat, dass 
sich dies auf den Prozess der Integration positiv aus-
wirkt und ihn sogar beschleunigen kann. 

Wie in vielen anderen Städten kristallisierten sich in 
Dorsten für die Gruppe der Alleinstehenden in Bezug 
von Sozialleistungen sowie für die Gruppe kinderrei-
cher Familien Engpässe bei der Wohnraumversorgung 
heraus. Viele Neuzugezogene suchten sich Wohnraum 
in Stadtteilen, in denen Wohnraum im Rahmen der fi-
nanziellen Ressourcen (siehe Schlüssiges Konzept des 
Kreises Recklinghausen)21 verfügbar war, wie in Hervest, 
Holsterhausen, Altstadt und dem Stadtteil Wulfen. 

Um eine räumliche Konzentration von Menschen mit 
Zuwanderungsgeschichte zu vermeiden, hat die Stadt 
Dorsten sieben Wohnheime für zugewiesene Menschen 
über das Stadtgebiet verteilt. Den Beschluss zur dezen-
tralen Unterbringung insbesondere von Flüchtlingen, 

aber auch von Aus- und Übersiedlern hat der Rat der 
Stadt Dorsten nach negativen Erfahrungen mit der enor-
men Zuwanderung Anfang der 1990er Jahre getroffen. 
In den damals besonders stark betroffenen Stadtteilen 
mit großen Gemeinschaftsunterkünften sank die Akzep-
tanz für diese Einrichtungen rapide. Durch dezentrale 
Unterbringung in kleineren Einheiten, möglichst auf alle 
Stadtteile verteilt, konnte hier gegengesteuert werden.

Der Zuzug von Familien mit kleinen Kinder führte dazu, 
dass die Anzahl der Kinder unter 10 Jahren im Stadtge-
biet von Dorsten stark anstiegt, was neben der Wohn-
raumversorgung auch zu Handlungsbedarfen im Bereich 
der Versorgung mit Kindergartenplätzen und der schuli-
schen Integration führte.

21 zuletzt abgerufen am 14.10.2020, Zugriff über https://www.
jobcenter-kreis-recklinghausen.de/Inhalte/Leistungen/Hilfen_
zum_Lebensunterhalt/Schluessiges_Konzept_10_2016.pdf
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Die Stadt Dorsten konnte diesem Bedarf begegnen, in-
dem sie niedrigschwellige Mikroprojekte (zum Beispiel 
Projekt KITAMA22) installierte. Der Bedarf an solchen 
Maßnahmen wird in Absprache mit dem Jobcenter und 
dem Amt für Familie und Jugend ständig neu erhoben, 
auch um zu eruieren, ob parallel ein Zugriff auf Gelder 
des Landes NRW (hier LWL) erfolgen sollte.

Das Zusammenleben vieler Menschen aus unterschied-
lichen Ländern stellt die Stadt Dorsten neben Leistungen 
der kommunalen Daseinsvorsorge zudem auch vor Her-
ausforderungen im Bereich der sozialen Integration: Um 
die Koordination der Integrationsarbeit an die Bedarfe 
der Neuzugezogenen und der hiesigen Bevölkerung an-
passen zu können und um vor allem auch das große bür-
gerschaftliche Engagement bei der Unterstützung von 
Geflüchteten zu begleiten, hat die Stadtverwaltung ihre 
Organisationsstrukturen angepasst.

22 Siehe Anlage 2 Maßnahmenmatrix KITAMA
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Für eine nähere Beschreibung der in der Abbildung ge-
nannten Maßnahmen wird auf die Anlagen 3 - 623 dieses 
Berichtes verwiesen. 

Mit den im Integrationskonzept formulierten Zielen sol-
len für Neuzugezogene und schon länger in Dorsten le-
bende Migrant*innen im Zusammenspiel aller Akteure in 
der Integrationsarbeit Bedingungen geschaffen werden, 
die es ihnen erlauben, ihr Leben eigenverantwortlich 
und gleichberechtigt zu gestalten und die den sozia-
len Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft von Dorsten 
stärken. Dafür braucht es Bildungsangebote, im forma-
len wie auch im nonformalen und informellen Bereich, 
die seit 2016 erstmals in einem Maßnahmenkatalog ope-
rativ ausgestaltet wurden und sich an folgenden Leit-
zielen aus dem Integrationskonzept der Stadt Dorsten 
orientieren:

• Die Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, ein gleich-
berechtigtes, friedliches und vorurteilsfreies Miteinan-
der von Einheimischen und Migrant*innen in unserem 
Gemeinwesen zu entwickeln und zu fördern. 

• Ziel ist es, ein gemeinsames Leben und Lernen von 
Deutschen und Nichtdeutschen, von Einheimischen 
und Zuwanderer*innen unter Einbezug ihrer unter-
schiedlichen Lebenserfahrungen zu ermöglichen 
und ihre Handlungskompetenzen und Erfahrungs-
möglichkeiten so zu erweitern, dass ein Miteinan-
der gefördert und die Isolation und das Misstrauen 
untereinander überwunden werden. 

• Ziel ist es, die Migrant*innen an den Maßnahmen zu 
beteiligen (Partizipation) und ihre Selbsthilfepoten-
tiale zu fördern, zu fordern und zu nutzen. 

• Ziel ist es, ein Angebot an Maßnahmen für Mig-
rant*innen bereitzuhalten, das ihnen den Einstieg 
in ein ihnen unbekanntes Sozialgefüge und/oder die 
möglichst selbständige Bewältigung ihres Lebens-
alltags in einer ihnen nicht vertrauten Gesellschaft 
ermöglicht. 

• Vor dem Hintergrund des allgemeinen Prinzips der 
Bürgerfreundlichkeit bei allen Institutionen ist Inter-
kulturelle Kompetenz Lernziel und Handlungsmaxi-
me aller Einrichtungen öffentlicher oder freier Trä-
ger, in denen sich Migrant*innen bewegen. 

• Alle Maßnahmen und Dienstleistungen sind interkul-
turell und – soweit die Möglichkeit besteht – sozial-
raumorientiert anzulegen. 

• Ziel ist es, auf kommunaler Ebene alle mit Migran-
tenthemen befassten Dienste, Institutionen, Ein-
richtungen, Vereine und ehrenamtlichen Initiativen 
kooperativ miteinander zu verbinden. 24

23 Siehe Anlagen 3-6 Maßnahmenmatrix Flüchtlingsberatung 
und -betreuung, F5 Willkommenskultur für Zuwanderer, Ko-
ordination Integrationslotsen, Migrationszentrierte Schulsozial-
arbeit
24 Siehe Anlagen 7-12 Maßnahmenmatrix Interkultureller Ka-
lender, „DU für Dorsten“, Mein Dorsten - Meine Stadt, Lern- 
und Spieltreff, Sonntagskinder, Weltmusik AG 
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Das Sozialamt der Stadt Dorsten hat mit dem Migra-
tionsplenum (bis September 2020), dem Integrations-
rat und der „Arbeitsgemeinschaft Hauptamtliche in der 
Integrationsarbeit“ Gremien eingerichtet, die die Umset-
zung der gesetzten Ziele überprüfen und laufende Maß-
nahmen und Projekte aufeinander abstimmen.
Kommunales Handeln im Bereich Integration wird dabei 
stark durch strukturelle und finanzielle Rahmensetzun-
gen, wie Förderprogramme des Bundes und des Landes 
NRW, geprägt und durch politische Entscheidungen (na-
tional/ EU-weit) beeinflusst.  

Mit der Einrichtung des Kommunalen Integrationsma-
nagements verfolgt das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-West-
falen derzeit das Ziel, eine verbesserte Zusammenarbeit 
und Leistungserbringung für geflüchtete Menschen in 
den Regelstrukturen zu erreichen. 

Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) soll 
an die Ausländerbehörde der Stadt Dorsten angedockt 
werden und auf der Basis aufenthaltsrechtlicher Aspek-
te und Gegebenheiten die Brücke schlagen zu anderen 
Rechtskreisen, wie der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II), dem Recht 
der Arbeitsförderung nach dem (SGB III), der Kinder- 
und Jugendhilfe (SGB VIII), der Sozialhilfe (SGB XII) 
und anderen mit der Integration neu zugewanderter 
Menschen betrauten Stellen z.B. dem Jugendmigrations-
diensten (JMD) und der Migrationsberatung für erwach-
sene Zuwanderer (MBE).

Die Stadt Dorsten hat bereits 2001 im ihrem Integra-
tionskonzept die Wichtigkeit des Zusammenspiels der 
Ämter und Rechtsgebiete für eine gelingende Integra-
tion betont und ihre Arbeit danach ausgerichtet:
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Abbildung in Anlehnung an: Stadt Dorsten, Integrationskonzept für Dorsten – vom Spannungsabbau zur Förderung der 
Integration 2016, Überarbeitung der Rahmenkonzeption von 2009 im Auftrag der Stadt Dorsten, Referat für Migration und 
Integration, Barbara Wahl, Verband Evangelischer Kirchengemeinden im Bereich Dorsten, S. 7  
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Arbeit, Sozialamt

Ordnungs- und Rechtsamt, 
Abteilung Ausländerwesen



TEIL II | DATENMONITORING 66 1. Demografische Basisdaten und Bevölkerungsstruktur

1.2.1. Anzahl der Personen ohne   
 deutsche Staatsangehörigkeit

Tabelle 8: Anzahl und prozentualer Anteil der Personen mit deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, Gesamtstadt 
und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018

Tabelle 9: Anzahl und prozentualer Anteil der Personen mit deutscher und nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, differenziert 
nach Geschlecht, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018

Tabelle 10: Anzahl der Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit, differenziert nach Geschlecht und Altersgruppen, 
Gesamtstadt, Stichtag 31.12.2018

Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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1.2.2. Anzahl der Personen mit   
 doppelter Staatsangehörigkeit

Für die Ausgestaltung der Integrationsarbeit ist es wich-
tig zu wissen, wie viele ausländische Personen und Per-
sonen mit doppelter Staatsangehörigkeit im Stadtgebiet 
von Dorsten leben. So muss nach § 27 Gemeindeordnung 
NRW in Kommunen mit mehr als 5.000 ausländischen 
Einwohner*innen ein Integrationsrat gebildet werden. 
Mit den Kommunalwahlen 2020 hat auch in Dorsten die 
erste Wahl des Integrationsrates stattgefunden. Die In-
tegrationsräte sind die politischen Repräsentationsgre-
mien der Migranten*innen in NRW auf kommunaler Ebe-
ne und werden von ihnen gewählt. Als Pflichtgremien 
sind sie im § 27 der Gemeindeordnung Nordrhein-West-
falen rechtlich verankert. Neben den gewählten Migran-
tenvertreter*innen gehören ihnen auch entsandte Rats-
mitglieder an, die eine Verzahnung mit dem jeweiligen 
Rat gewährleisten. Als demokratisch gewählte Gremien, 
die eng mit der kommunalen Politik verbunden sind, er-
füllen die Integrationsräte zwei Funktionen: Sie bilden 
die politische Vertretung der Menschen mit Migrations-
hintergrund in Nordrhein-Westfalen und sind zugleich 
auch die Expertengremien für das Thema Integration in 
den Gemeinden.

Tabelle 11: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar: Anzahl und prozentualer Anteil der Personen mit doppel-
ter Staatsangehörigkeit, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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1.2.3. Anzahl der Personen nach 
 häufigster anderer Staats-  
 angehörigkeit (die häufigsten sonstigen  
 Staatsangehörigkeiten im jeweiligen Stadtteil)

25 Staatenschlüssel
150 Sonstige (Kosovo), 170 Sonstige (Serbien) 
(Quelle: Staats-und Gebietssystematik des Statistischen Bun-
desamtes Stand: 11.05.2020, abgerufen am 18.06.2020 über 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-
Gebietsystematik/staatsangehoerigkeit-gebietsschluessel.html)

Tabelle 12: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar: Anzahl und prozentualer Anteil der Personen mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit nach häufigster Art der Staatsangehörigkeit, Gesamtstadt, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar

Tabelle 13: Anzahl der Personen nach Art der am häufigsten vorliegenden nichtdeutschen Staatsangehörigkeit, Gesamtstadt, 
Stichtag 31.12.2018
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Einwohnermeldedatei, GKD Radar

25 
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Für die Planungsarbeit im Integrationsbereich sind ins-
besondere statistische Angaben darüber relevant, aus 
welchen Ländern Einwanderungen stattgefunden haben 
und wie sich die verschiedenen Ethnien auf das Stadt-

gebiet verteilen, um die Öffentlichkeitsarbeit (Informa-
tionsmaterialien, Übersetzungen, kultursensible An-
sprache/Angebote) an die jeweilige Einwandergruppe 
anpassen zu können.

Aufgrund der statistischen Mindestfallzahlregel26 können 
die Daten des Stadtteils Deuten nicht differenziert ab-
gebildet werden.  

26 Vgl. Teil 1, Gliederungspunkt 7 Statistische Geheimhaltung
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Tabelle 14: Anzahl und prozentualer Anteil der Personen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit nach häufigster Art der 
Staatsangehörigkeit im jeweiligen Stadtteil, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar 

27 Staatenschlüssel   150 Sonstige (Kosovo)   170 Sonstige (Serbien) 
(Quelle: Staats- und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes Stand: 11.05.2020, abgerufen am 18.06.2020 über 
https://www.destatis.de/DE/Methoden/Klassifikationen/Staat-Gebietsystematik/staatsangehoerigkeit-gebietsschluessel.html)

27 
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1.2.4. Anzahl der Personen mit 
 Migrationshintergrund

Besondere Relevanz hat auch die Verteilung der Mig-
rant*innen auf das Stadtgebiet von Dorsten. Die Daten 
geben Ausschluss darüber, in welchen Sozialräumen ver-
tiefende qualitative Analysen mit den Stakeholdern vor 
Ort (Schulen/ Kitas/ Wohlfahrtsverbände) stattfinden 
müssen, um gemeinsam zu eruieren, welche Handlungs-
bedarfe bestehen und wie diesen mit bedarfsgerechten 
Angeboten entgegengekommen werden kann. 

Ausblick

In Zukunft wird es weiterhin Aufgabe des Integrations-
bereiches sein, mit stadtteilbezogenen Ansätzen und in 
Zusammenarbeit mit ihren Partnern (Dorstener Arbeit 
GmbH, Arbeiter-Samariter-Bund e.V., Kreissportbund 
Recklinghausen e.V. u.a.) und den anderen Fachberei-
chen der Stadtverwaltung, zielgruppengenaue Angebote 
wie die Projekte „Du für Dorsten“ oder „Willkommenskul-
tur für Dorsten“28 in den Sozialräumen der Stadt Dorsten 
zu installieren, in denen viele Menschen mit Migrations-
hintergrund sesshaft geworden sind, um Tendenzen so-
zialer und ethnischer Segregation vorzubeugen. 

Für den für die Integration so wichtigen Bereich der Bil-
dung greift die Planung – neben dem Monitoring 

Bevölkerungsentwicklung – auch hier auf Daten des Krei-
ses Recklinghausen29 zurück, die Aufschluss über die Bil-
dungsbeteiligung der Zielgruppe geben, um gemeinsam 
mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren aus der 
Integrationsarbeit effiziente Angebote zu offerieren, die 
einer Bildungsbenachteiligung vorbeugen sollen (sie-
he auch Bildungsberichterstattung und Monitoring des 
Kreises Recklinghausen unter: https://www.kreis-re.de/ 
inhalte/bildung/Bildungsberichterstattung/index.asp).

Das Integrationskonzept der Stadt Dorsten liefert 
für die Planung im Bereich Migration/ Integration einen 
noch detaillierteren Blick auf die Bildungsbeteiligung 
und Teilhabechancen der Zielgruppe und daraus folgen-
de notwendige Maßnahmen. (siehe Integrationskonzept 
für Dorsten – vom Spannungsabbau zur Förderung der 
Integration 2016, Überarbeitung der Rahmenkonzeption 
von 2009 im Auftrag der Stadt Dorsten, Referat für Mi-
gration und Integration, Barbara Wahl, Verband 

28 siehe Anlage 8 Maßnahmenmatrix „Du für Dorsten“ und An-
lage 4 Maßnahmenmatrix F5 Willkommenskultur für Zuwan-
derer 
29 Vgl. Teil II, Gliederungspunkte 4 Gesundheit und Entwick-
lung der Einschulungskinder und 5 Bildung (Schule) 

Tabelle 15: Anzahl der Personen mit Migrationshintergrund, differenziert nach Altersgruppen, Gesamtstadt und Stadtteile, 
Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Evangelischer Kirchengemeinden im Bereich Dorsten, 
Zugriff über Stadt Dorsten unter: https://eservice2.gkd-
re.de/bsointer120/DokumentServlet?dokumentenname 
=120l4419.pdf)

So hat beispielsweise das Projekt KITAMA30 das Ziel, 
eine frühzeitigen Kitabesuch von neuzugezogenen Kin-
dern zu initiieren, da dieser durch frühkindliche Kontakte 
zwischen Kindern deutscher und ausländischer Herkunft 
und den Erzieher*innen integrationsfördernd wirkt. Im 
Bereich der frühen Bildung werden durch den Sprach-
erwerb die Weichen für die weitere Bildungsbiografie 
gestellt. Hier ist auf ein gelingendes, kultursensibles Zu-
sammenwirken von institutionellen Einrichtungen und 
Elternhaus hinzuwirken. Geringe Deutschkenntnisse 
oder fehlendes Wissen über das deutsche Bildungssys-
tem erschweren neuzugewanderten Eltern wichtige Bil-
dungsentscheidungen in Bezug auf ihre Kinder. 

Im Sinne einer Präventionskette hat das Sozialamt mit 
allen Partnern Projekte aufgelegt, die Kinder mit Zuwan-
derungsgeschichte auch nach der Kita weiter begleiten. 
Neben dem Projekt „Lern- und Spieltreff“31 für Kinder 
mit Zuwanderungsgeschichte, die keinen OGS Platz be-
kommen haben und dem Projekt „Migrationszentrierte 
Schulsoziarbeit“32 für den Primarbereich, existiert auch 
in der Sekundarstufe II der Neuen Schule eine weitere 
Begleitung für junge Menschen mit Migrationshinter-
grund. 

Ziel aller Maßnahmen ist es, neben den jungen Men-
schen selbst, auch ihre Eltern zu erreichen, um ein nach-
haltiges Zusammenwirken der schulischen und familiä-
ren Lebenswelten zu garantieren. 

Hervorzuheben ist, dass die genannten Mikroprojekte 
ohne das bürgerschaftliche Engagement des DIF e.V. 
(Dorstener Integrationsforum) nicht zu realisieren sind. 
Im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel 
werden in Zukunft insbesondere ältere Menschen mit 
Migrationshintergrund in den Fokus der Integrations-
arbeit rücken: Wo traditionelle Familienstrukturen ero-
dieren, entsteht eine Lücke im Versorgungssystem, die 
die speziellen Lagen der älteren Menschen mit Migrati-
onshintergrund (mangelnde sprachliche Verständigung, 
kulturelle Hemmnisse) mit berücksichtigen muss. 

1.3.  Bewegung in der 
 Bevölkerungsstruktur

Einleitung

Die Struktur und die Größenordnung der Bevölkerung in 
Städten und Stadtteilen sind in unterschiedlichem Aus-
maß von Veränderungsprozessen betroffen. Der demo-
grafische Wandel einer Kommune ist zum einen durch 
die natürlichen Bewegungen in der Bevölkerungsstruk-
tur (z.B. Geburtenrückgang, erhöhte Lebenserwartung, 
Überalterung der Gesellschaft) zum anderen durch die 
Prozesse der Wanderungsbewegungen (Zuzüge und 
Wegzüge) beeinflusst. Kommunen müssen sich in Folge 
auch unterschiedlichen Herausforderungen stellen. Die-
se Entwicklung wirkt sich nicht nur auf die reine Zahl der 
Einwohner*innen aus, sondern ist auch folgenreich für 
die soziale und altersstrukturelle Zusammensetzung der 
Städte.  

Damit verbundene Herausforderungen ergeben sich ins-
besondere für die Wohnungsmarktpolitik, für die städ-
tische Infrastruktur oder sorgen beispielsweise in der 
kommunalen Sozialpolitik für Schwerpunktverschiebun-
gen bei der Leistungserbringung und der Finanzierung 
der kommunalen Leistungen. 

30 siehe Anlage 2 Maßnahmenmatrix KITAMA 
31 siehe Anlage 10 Maßnahmenmatrix Lern- und Spieltreff
32 siehe Anlage 6 Maßnahmenmatrix Migrantenzentrierte 
Schulsozialarbeit 
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1.3.1. Natürliche Bevölkerungs-  
 entwicklung 
 (Geburten und Sterberate)

Fachbeitrag: Petra Kuschnerenko, 
Demografiebeauftragte Stadt Dorsten 

Geburten-, Sterbe- und Wanderungszahlen haben direk-
ten Einfluss auf den Bevölkerungsbestand. Nach einem 
Bevölkerungshöchststand von 82.000 Einwohner*innen 
im Jahr 2000 pendelt sich die Bevölkerung derzeit um 
76.000 Einwohner*innen ein. Der bis 2014 kontinuier-
liche Schrumpfungsprozess wurde durch die starke Zu-
wanderung in 2015/2016 aufgehalten. Dieses manifes-
tierte sich auch an der gestiegenen Anzahl ausländischer 
Mitbürger von 4002 auf 5686 Personen im Jahr 2018.

Die Geburtenrate ist in Dorsten von 596 Geburten im 
Jahr 2008 bis Ende 2018 auf 675 gestiegen. Dies ist 
zum einen zurückzuführen auf die Kinder und Enkelkin-
der der geburtenstarken Jahrgänge (1955-1964), die zu 
der Zeit Eltern wurden und ein Geburtenzuwachs durch 
die zugewanderten Familien. Insgesamt ist in Deutsch-
land auch die Fertilitätsrate, d.h. die durchschnittliche 
Kinderzahl, gestiegen.

Obwohl die Geburten in Dorsten zugenommen haben, 
ist das Geburten-/Sterbesaldo (–277) insgesamt negativ, 
d. h. es sterben wesentlich mehr Menschen als geboren 
werden. 

Dorstens Geburtenrate lag dabei mit 8,9 je 1000 Ein-
wohner unter dem bundesweiten Anteil der Lebend-
geborenen je 1000 Einwohner (9,5). Der Anteil für den 
Kreis Recklinghausen lässt sich nicht beziffern, weil GKD 
Radar in diesem Segment keine Zahlen zu Gladbeck und 
Herten liefert. Obwohl nicht haargenau vergleichbar – 
weil zum Teil andere Datengrundlagen zugrunde liegen – 
kommt IT NRW im Kommunalprofil Dorsten auf einen 
Wert von 8,3 (lt. GKD 8,9) Lebendgeborene auf 1.000 
Einwohner für Dorsten. Der Kreis lag bei 8,8, der Regie-
rungsbezirk Münster bei 9,5, NRW bei 9,5 und Städte 
vergleichbaren Typs lagen bei 11,6. Diese Zahlen galten 
allerdings im Durchschnitt für die Jahre 2015 – 2019.

Dagegen ist die Anzahl der Sterbefälle in Dorsten mit 
12,5 je 1.000 Einwohner höher als im Bundesgebiet, und 
in NRW. Zum Vergleich: Deutschlandweit lag die Anzahl 
der Sterbefälle bei 11,5 je 1000 Einwohner (statistisches 
Bundesamt), in NRW im Jahr 2018 bei 11,8 (Zahlen IT 
NRW). Konkrete Zahlen für den Kreis liegen aus o.g. 
Gründen nicht vor. Hier bleibt nur der Verweis auf die 
Durchschnittszahlen aus dem Kommunalprofil Dorsten, 
die unter Wanderungen aufgeführt sind. 

Diese hohe Anzahl an Sterbefällen deutet einmal mehr 
auf die starke Alterung der Bevölkerung in Dorsten hin.

Tabelle 16: Bevölkerungsbewegung nach Anzahl der Personen differenziert nach Geburt, Sterbefall, Wegzug, Umzug und Zu-
zug sowie Personensaldo insgesamt, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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1.3.2. Wanderungssaldo 
 (Zuzüge / Wegzüge)

Das Wanderungssaldo ist für den Bevölkerungsbestand 
und die -entwicklung ebenso wichtig wie die natürliche 
Bevölkerungsentwicklung durch Geburten und Sterbe-
fälle.

Zuzüge und Wegzüge resultieren aus privaten Anlie-
gen, beruflichen Gründen, Ausbildungs-/ Studiumbe-
ginn oder Zuwanderung. Auch die Ausweisung neuer 

Wohngebiete, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum 
oder schlichtweg das Vorhandensein bedarfsgerechten 
Wohnraums für Familien, Ehepaare, Singles oder Senio-
ren sind hier nennenswerte Indikatoren. Die Attraktivität 
von Wohnen und Infrastruktur spielen eine nicht unbe-
deutende Rolle für den Zu-/Wegzug in eine Kommune 
bzw. einen Stadtteil. 

Hier hat Dorsten in 2018 geringfügig an Einwohnern ver-
loren. 3.503 Wegzüge standen 3.460 Zuzüge, also 43 
Personen weniger gegenüber.

Tabelle 17: Zuzüge nach Anzahl der Personen, differenziert nach Monat, Gesamtstadt und Stadtteile, Gesamtjahr 2018

Tabelle 18: Wegzüge nach Anzahl der Personen, differenziert nach Monat,  Gesamtstadt und Stadtteile, Gesamtjahr 2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar 
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In den meisten Stadtteilen hielten sich die Zu-/ Wegzüge 
annähernd in der Waage. Auffallend sind hier folgende 
Stadtteile:

• Altstadt: mehr Zuzüge (274) als Wegzüge (199)
• Hervest: mehr Zuzüge (576) als Wegzüge (481) 

In Hervest ist in 2018 die Seniorenresidenz Bellini mit 80 
Plätzen eröffnet worden und in der Altstadt waren viele 
Sterbefälle zu verzeichnen. Gegebenenfalls hat hier frei-
werdender Wohnraum Zuzüge begünstigt.
Eine Gesamtschau auf das Geburten-/Sterbesaldo und 
die Wanderungsdaten der Stadt Dorsten verdeutlicht, 
dass die Einwohnerzahl hauptsächlich durch den hohen 
Sterbeüberschuss beeinflusst wird. Die Zuzüge und da-
mit auch die Zuwanderung sind deshalb für den Bevöl-
kerungsbestand nur marginal. 

Aufgeschlüsselt nach Deutschen/Nichtdeutschen wird 
deutlich, dass bei der deutschen Bevölkerung das Ge-
burten-/ Sterbefallsaldo überwiegt. Auffallend ist das 
Gesamtsaldo aus Geburten, Tod und Wanderung auf der 
Feldmark mit – 156 Einwohnern, davon allein 129 mehr 
Wegzüge als Zuzüge. Zurückzuführen ist dies sicherlich 
auch auf den Umbau und dem vorübergehenden Leer-
stand der Zentralunterkunft für Flüchtlinge an der Bo-
chumer Straße.

Tabelle 19: Anzahl und Saldo der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und der Wanderungsbewegungen, differenziert nach 
Herkunft, Gesamtstadt und Stadtteile, Gesamtjahr 2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Natürliche Bevölkerungsentwicklung und Wan-
derungen im (über-)regionalen Vergleich

Vergleicht man die Zuzug- und Wegzugszahlen mit den 
anderen kreisangehörigen Städten so fällt auf, dass fast 
alle anderen Städte einen Zuzugsgewinn in dreistelliger 
Höhe (zwischen 225-706) hatten. Lediglich Castrop-Rau-
xel hatte ebenfalls wie Dorsten (– 43) eine Negativbilanz 
mit – 48 Bürger*innen.

Oft spielen ausgewiesene Neubaugebiete in den Städten 
für Zuzüge eine Rolle. Das negative Wanderungssaldo 
Dorsten ist auch durch die Ende 2018 aufgegebene Not-
unterkunft an der Bochumer Straße beeinflusst. Dort 
waren zum damaligen Zeitpunkt ca. 200 Personen ge-
meldet. 

Es ist bekanntlich nicht immer einfach, vergleichende 
Statistiken und Daten zu finden, denn hier liegen unter 
Umständen unterschiedliche Auswertungen und Daten-
grundlagen zugrunde. Oft herangezogen werden jedoch 
die Daten von IT NRW. Leider weichen diesen bei einigen 
Grunddaten wie der Einwohnerzahl ab. Dennoch finden 
sich in den Veröffentlichungen Vergleichswerte für die 
Region und NRW, die zumindest Tendenzen aufzeigen.

Im Kommunalprofil für Dorsten (Stand 29.10.2020) zeigt 
IT NRW die durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung 
je 1000 Einwohner in den Jahren von 2015 bis 2019 auf.

Tabelle 20: Anzahl der Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo, Städte des Kreises Recklinghausen, Gesamtjahr 2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Verglichen mit dem Regierungsbezirk, dem Land NRW 
und vergleichbaren Städten hatte Dorsten ein über-
durchschnittliches negatives Geburten/-Sterbesaldo  und 
einen unterdurchschnittlichen Wert bei den Zugezoge-
nen/Weggezogenen mit + 2,1 zu + 4,5 im Kreis, + 5,0 
im Regierungsbezirk, + 5,3 in NRW und + 6,8 in Städten 
vergleichbaren Typs.

Somit war das Gesamtsaldo der Jahre zwischen 2015 
-2019 in Dorsten mit -2.0 negativ, während es im Kreis, 
im Regierungsbezirk und NRW positiv ausfiel. 
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1.4. Haushaltsstruktur 

Einleitung 

Neben der Auswertung der Bevölkerungsstruktur und 
der Bewegungsprozesse können im Rahmen von Ein-
wohnermeldestatistiken auch Daten zu der Struktur der 
gemeldeten Haushalte ausgewertet werden. Diese ha-
ben eine Aussagerelevanz hinsichtlich der Vielfältigkeit 
und der Entwicklung von Lebensformen sowie der so-
zialen Beziehungen der Mitglieder eines Haushaltes und 
sich wandelnder Familienstrukturen.   

Sie zeigen als quantitative Messzahl – zunächst ohne 
weitere Interpretation – in Bezug auf die Zielgruppe 
der Kinder und Jugendlichen die Unterschiedlichkeit der 
Aufwachsensbedingungen und die Heterogenität der Le-
bensformen. Neben der traditionellen Kernfamilie hat die 
Bedeutung anderer Familienformen und Zusammenset-
zungen (zum Beispiel nicht eheliche Lebensgemeinschaf-
ten, Alleinerziehende, getrennt lebende Eltern, Patch-
work-Familien) zugenommen. Dieser gesellschaftliche 
Wandel hat Einfluss auf die Menschen in der Bevölkerung, 
nicht nur auf individueller Ebene als Betroffene*r, sondern 
auch auf ihre Lebensverläufe und die Weiterentwicklung 
gesellschaftlicher Werte und Normen.  

Betrachtet man die haushaltsstrukturellen Verände-
rungen mit weiteren Merkmalen wie z. B. mit der Zu-
nahme von Ein- bzw. Kein-Kind-Haushalten, einer im 
historischen Vergleich gestiegenen Frauenerwerbstätig-
keit sowie steigenden Mobilitätsanforderungen auf den 
Arbeitsmärkten und daraus folgend einer Zunahme der 
Zeitumfanges für eine Beschäftigungsausübung, werden 
dadurch in der Regel z.B. höhere Betreuungsbedarfe zu 
erwarten sein, die wiederum von den Kommunen als ver-
antwortliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe aufge-
fangen werden müssen. 

Die Zunahme von Ein-Personen Haushalten ist auch für 
die Planungen im Themenfeld Pflegebedarf von älteren 
Menschen ein wichtiger zu beobachtender Indikator 
(Hilfebedarf und familiäres Hilfepotenzial). 

Haushaltstrukturen einer Gesellschaft und ihre Verände-
rungen müssen daher im Rahmen der Sozialplanungs-
prozesse zwingend beobachtet und mitgedacht werden.  
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1.4.1. Haushalte insgesamt 

1.4.2. Haushalte nach Personen 

Im Durchschnitt aller Stadtteile leben ca. 1,7 Personen 
in einem Haushalt.33 Im Verhältnis der Personenzahl zu 
den Haushalten weicht der Stadtteil Altstadt auffällig 
ab: hier leben 4142 Personen in 2877 Haushalten, also  
durchschnittlich 1,44 Personen je Haushalt. In den eher 
dörflich geprägten Strukturen wie Altendorf–Ulfkotte 
und Deuten leben im Durchschnitt mehr als 2 Personen 
(statistischer Wert 2,08) in einem Haushalt. 

Bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen zeigt die 
nachfolgende Grafik (Hochrechnung auf Basis des Mikro-
zensus 2011) im Vergleich der Jahreswerte, dass in den 
letzten 10 Jahren die Anzahl der Haushalte insgesamt ge-
stiegen, hingegen die durchschnittliche Haushaltsgröße 
gesunken ist. Ein-Personen und Zwei–Personen-Haus-
halte sind die überwiegend gewählte Haushaltsform und 
nehmen – im Zeitverlauf betrachtet – zu. Die Anzahl der 
Mehrpersonenhaushalte nehmen bei steigender Perso-
nenzahl ab: während 2018 nach Berechnung IT NRW 
über 40 % aller Haushalte (2009: über 38 %)  Privat-
haushalte mit 1 Person sind, beträgt 2018 der Anteil von 
Haushalten mit 5 Personen gerundet nur noch 3,8 % 
(2009: 4,1 %).

33 Im Verfahren der Dorstener Einwohnermeldestatistik (Kom-
munaler IT-Dienstleister GKD Gemeinsame Kommunale Daten-
zentrale Recklinghausen) gibt es kein Haushaltsmerkmal. Ein 
„Haushalt“ wird dort über die Kriterien Nachnamen, Adresse 
und mindestens eine Person nach Vollendung des 18. Lebens-
jahres definiert. Für die Differenzierung Alleinerziehenden-
Haushalt gilt als ergänzendes Kriterium, dass neben einer un-
verheirateten Person nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
mindestens eine weitere Person unter 18 Jahren mit gleichem 
Namen unter gleicher Anschrift gemeldet ist. Leibliche oder 
angenommene Kinder sowie Pflegekinder, also hier Personen 
unter 18 Jahren mit anderem Namen oder Personen mit glei-
chem oder anderem Namen, die das 18. Lebensjahr schon 
vollendet haben, und faktisch in gleicher Haushaltsgemein-
schaft leben, sind in der Kommunalstatistik der GKD demnach 
aber nicht bei der Haushaltsdifferenzierung erfasst, sondern 
„bilden“ statistisch einen eigenen Haushalt. Der Indikator, 
spiegelt insofern nicht eindeutig die tatsächlichen Lebensver-
hältnisse bzw. das Ausmaß der tatsächlichen Haushalte und 
Haushaltsformen wider.      

Tabelle 21: Anzahl  der Haushalte mit entsprechender Personenzahl, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar



TEIL II | DATENMONITORING 81 1. Demografische Basisdaten und Bevölkerungsstruktur

Tabelle 22: Privathaushalte 2009 – 2019 nach Haushaltsgröße Nordrhein-Westfalen 
Quelle: Statistisches Landesamt, IT NRW, abgerufen am 13.11.2020 über https://www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/
haushalte-und-familien/private-haushalte – Quelle Mikrozensus 2011

Privathaushalte nach Haushaltsgröße
Privathaushalte 2010 – 2019 nach Haushaltsgröße

Jahr Insgesamt Privathaushalte mit … Person(en) Durchschnittliche
Haushaltsgröße1 2 3 4 5 und mehr

in 1 000
2019 8 752 3 592 2 947 1 066 803 343 2,03
2018 8 756 3 559 3 011 1 056 800 330 2,02
2017 8 766 3 563 2 969 1 087 815 332 2,03
20161) 8 707 3 463 2 994 1 096 830 325 2,04
2015 8 681 3 466 3 037 1 063 809 306 2,03
2014 8 555 3 366 3 008 1 061 803 317 2,04
2013 8 519 3 334 2 994 1 051 821 318 2,05
2012 8 507 3 316 2 994 1 056 823 318 2,06
2011 8 497 3 326 2 951 1 065 830 324 2,06
2010 8 609 3 355 2 986 1 083 846 339 2,06
1) Durch die Umstellung auf eine neue Stichprobe sowie durch Sondereffekte im Kontext der Bevölkerungsentwicklung
ist die Vergleichbarkeit der Mikrozensusergebnisse für das Berichtsjahr 2016 mit den Vorjahren eingeschränkt.
Quelle: Mikrozensus; ab 2011 basiert die Hochrechnung auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2011.

Zuletzt aktualisiert: 14. Juli 2020

Die amtliche Zeichenerklärung
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten
...Angabe fällt später an
/ keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
() Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
p vorläufige Zahl
r berichtigte Zahl
s geschätzte Zahl
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1.4.3. Haushalte mit Kindern

Im Gesamtstadtgebiet ist die Anzahl der Personen, die 
aus einem Haushalt mit Kind stammen, in den Stadt-
teilen Wulfen, Hervest und Holsterhausen am größten. 
Während in der Altstadt überwiegend Haushalte ohne 
Kinder gemeldet sind und nur 8 % aller Haushalte als 
Haushaltsform mit Kindern gelten, liegt der städtische 
Durchschnittwert bei den Haushalten mit Kindern bei 
16,8 %.

Tabelle 23: Anzahl  der Haushalte mit Kindern und entsprechender Personenzahl, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 
31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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1.4.4.  Anteil der alleinerziehenden   
 Haushalte

Bei weiterer Differenzierung nach dem Merkmal Alleiner-
ziehung fällt im Vergleich besonders auf, dass der Anteil 
der Haushalte von Alleinerziehenden an allen Haushalten 
mit Kindern in der Altstadt mit gerundet 45 Prozentpunk-
ten (2017: 46 %) bei weitem am höchsten ist: er weicht 
um über 10 Prozentpunkte nach oben vom gesamtstädti-
schen Wert (33 % - 2017: 34 %) ab und ist fast doppelt 
so hoch wie im bevölkerungsgeringsten Stadtteil Deuten. 
An zweiter bis vierter Stelle folgen die Stadtteile Hervest 
(38 % - 2017: 38 %), Holsterhausen (36 % - 2017: 36 %) 
und Wulfen (34 %).

Tabelle 24: Anzahl  und prozentualer Anteil der Haushalte mit Alleinerziehenden und entsprechender Personenzahl, Gesamt-
stadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar



TEIL II | DATENMONITORING 84 2. Erwerbsbeteiligung und Einkommen

2. ERWERBSBETEILIGUNG  
 UND EINKOMMEN 

Einleitung 

Der finanzielle Handlungsspielraum eines Haushaltes ist 
abhängig von den verfügbaren Einkünften, dem Aus-
maß einer Erwerbsbeteiligung oder auch von defizitä-
ren Einkommens- und Vermögenssituationen. Für die 
Teilhabechancen von Haushalten oder von einzelnen 
Bevölkerungsgruppen sind die verfügbaren finanziellen 
Ressourcen oder eben monetäre Armut entscheidende 
Einflussgrößen. 

Um sich ein Bild darüber zu verschaffen, stehen der 
Kommune neben eigenen Daten aus den Fachämtern 
und -abteilungen auch Daten der Bundesagentur für 
Arbeit zur Erwerbsbevölkerung und Erwerbsbeteiligung 
auf Stadtteilebene zur Verfügung.  

Als Erwerbsbevölkerung bezeichnet man die Men-
schen im arbeitsfähigen Alter, die entweder als Arbeit-
nehmer in einem Arbeitsverhältnis stehen oder als Selb-
ständige oder Angehörige eines freien Berufes tätig sind, 
einschließlich der Arbeitslosen, die Arbeit suchen. 

Anhand der statistischen Daten können Zahlenwerte 
zum Ausmaß und zur Art von Beschäftigung oder Nicht-
beschäftigung ebenso abgebildet werden wie der Erhalt 
von Transferleistungen. Diese werden in Bezug auf ver-
schiedene Altersgruppen bzw. Lebensformen (z.B. Art 
der Bedarfsgemeinschaft mit Bezug von Leistungen nach 
dem SGB II) weiter untersucht. Natürlich beeinflusst die 
materielle Lage der Eltern den gesamten Haushalt und 
eben auch im Besonderen die Lebenslage ihrer Kinder. 

Analysen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) sprechen darüber hinaus von einer „in-
tergenerationalen Weitergabe von Arbeitslosig-
keitsrisiken“. Erklärungsansätze für die Weitergabe 
des Risikos, dass Kinder (wie ihre Eltern vorher) auch 
von Erwerbslosigkeit betroffen werden, sind nach dem 
IAB beispielsweise, dass bei fehlenden finanziellen Res-
sourcen, Eltern dann auch weniger in die Bildung ihrer 
Kinder investieren können. Zudem ist der eigene Bil-
dungserfolg auch stark abhängig vom Bildungsniveau 
der Eltern („Weitergabe von Bildungsarmut“) so-

wie der Erfahrung von und der Zuversicht in die Verwirk-
lichung von Bildungs- und/oder Beschäftigungschancen. 
Letztendlich beeinflusst es auch Motivation und Ambitio-
nen der Heranwachsenden. (Zabel 2018)

Die rein statistischen Werte zu der Anzahl von Be-
schäftigten oder Leistungsbeziehenden werden daher 
im nachfolgenden auch differenzierter beschrieben: bei-
spielsweise nach dem Bildungsniveau und der Art des 
beruflichen Abschlusses. Ferner werden verschiedene 
Personengruppen und besondere Verschuldungssitua-
tionen näher betrachtet. 

Erwerbsbeteiligung ist natürlich nicht nur von den in-
dividuellen Lebensumständen und Lebensbedingungen 
abhängig, sondern ebenfalls sehr stark von den Be-
dingungen regionaler Arbeitsmärkte. Die grundsätzlich 
natürlich bedeutenden arbeitsmarktpolitischen und wirt-
schaftlichen Aspekte werden aufgrund des Fokusthemas 
„Kinder und Jugendliche“ in diesem Sozialbericht nicht 
weiter untersucht.     
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2.1.  Sozialversicherungspflichtig  
 Beschäftigte

Den ersten Schwerpunkt aus der Beschäftigungsstatistik 
der Bundesagentur für Arbeit bildet die Berichterstattung 
über die sozialversicherungspflichtig und geringfügig Be-
schäftigten. Anhand der Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Erwerbstätigen kann der Beschäftigungsumfang 
in der Gesamtstadt und in den Stadtteilen abgebildet 
werden. In der jährlichen Fortschreibung könnten zu-
künftig die Entwicklungen der Arbeitsmarktregion und 
auch die regionale Attraktivität des wirtschaftlichen 
Standorts beobachten werden.  

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit erlaubt der 
Kommune an dieser Stelle einen tiefergehenden Einblick 
zur Charakterisierung der Lebenslagen und der Perso-

nengruppen, die eine entsprechende Beschäftigung 
ausüben. So kann hier differenziert werden nach Alters-
gruppen, Geschlecht, aber auch nach Art der formalen 
Bildungs- bzw. Berufsabschlüsse.  

In allen Stadtteilen Dorstens überwiegt der Anteil der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an allen Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und unter 
65 Jahre und beträgt durchschnittlich gerundet 56 %. In 
dieser Altersgruppe sind Bewohner*innen der Stadtteile 
Lembeck (61%) und Rhade (60 %) am häufigsten sozi-
alversicherungspflichtig beschäftigt, während in Wulfen 
und der Altstadt der Anteil hingegen 53 % beträgt. Im 
Stadtteil Hervest üben 52 % der Bevölkerung in dieser 
Altersgruppe eine Erwerbstätigkeit aus, die der Sozial-
versicherungspflicht unterliegt.        

Tabelle 25: Anzahl  der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB), differenziert nach Altersgruppen, Gesamtstadt und 
Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Differenziert man die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten nach Geschlecht, so ergibt sich 
ein relatives Gleichgewicht zwischen dem prozentualen 
Ausmaß der Beschäftigung von Männern (54,9 %) zu 
den beschäftigten Frauen (45,1 %) im Durchschnitt der 
Gesamtstadt. Die Werte der einzelnen Stadtteile wei-
chen hiervon nicht wesentlich ab.

Anders stellt sich die Varianz der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ohne beruflichen Ab-
schluss dar: während in den Stadtteilen Hervest, Alt-
stadt sowie dem Teilbereich Barkenberg der prozentuale 
Anteil – gemessen an allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten – bei jeweils über 14 % liegt, gefolgt von 
Holsterhausen mit 12,5 %, liegt er gesamtstädtisch bei 
11,3 %. Der geringste prozentuale Anteil ermittelt sich 
für die Stadtteile Altendorf-Ulfkotte (8,3 %), Lembeck 
(8,21 %) und Östrich (7,19). 

Die Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, 
die über einen beruflichen Abschluss verfügen, liegt im 
Durchschnitt bei 66,5 %. Der geringste statistische Wert 
entfällt auf den Stadtteil Altstadt (59,8 %), der höchste 
hingegen auf den Stadtteil Lembeck (71,5 %).   

Tabelle 26: Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB), differenziert nach Geschlecht und Art des beruflichen 
Abschlusses, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Tabelle 27: Prozentualer Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SvB) an allen SvB, differenziert nach Art des 
beruflichen Abschlusses, Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Tabelle 28: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) nach Art des beruflichen Abschlusses, Gesamtstadt, Stichtag: 
31.12.2018.
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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2.2.  Ausschließlich geringfügig 
 Beschäftigte 

Im städtischen Durchschnitt üben ca. 11,7 % aller Per-
sonen zwischen 15 und 65 Jahren in Dorsten eine aus-
schließlich geringfügige Beschäftigung aus. Vergleicht 
man die rein quantitative Anzahl aller Stadtteile, befin-
den sich in den Stadtteilen Wulfen, Holsterhausen und 
Hervest jeweils über 1.000 Personen in einer solchen 
Beschäftigungssituation.      

Im Rückblick zeichnet sich seit Beginn der 1990er Jahre 
ein Wandel der Arbeitswelt auch dahingehend ab, dass 
sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse (hier-
zu zählen zum Beispiel befristete Beschäftigung, Teilzeit-
arbeit, geringfügige Beschäftigung, Leih- und Zeitarbeit) 
zugenommen haben. 

Zwangsläufig mit der Folge, dass der Anteil der Men-
schen, die in solchen prekären Beschäftigungsverhält-
nissen tätig sind, wächst. In der Regel bedeutet dies, 
dass sie nur über niedriges Erwerbseinkommen verfü-
gen, Arbeitsplatz und regelmäßiges Einkommen weniger 
gesichert sind. Dies hat Auswirkungen auf die 

Aufgaben und Ausgaben der sozialen Daseinsvorsorge 
einer Kommune. Neben den steigenden finanziellen Auf-
wendungen für (ergänzende) Transferleistungen wird auf 
kommunaler Ebene auch ein Anstieg an Beratungsbedarf 
deutlich, der durch psychische und soziale Belastungssi-
tuationen, Verschuldung oder Suchtproblematiken verur-
sacht ist. Als sogenannte kommunale Eingliederungsleis-
tungen werden z.B. Schuldnerberatung, Suchtberatung, 
psychosoziale Beratung oder Leistungen zur Wohnraum- 
und Energiekostensicherung angeboten.34 

Für atypisch Beschäftigte besteht aufgrund geringerer 
Einkünfte und ggf. nicht ausreichender Anwartschafts-
zeiten ein erhöhtes Risiko von Altersarmut betroffen zu 
sein.      

34 vgl. Teil II, Gliederungspunkt 2.8 Anzahl und Art der Bedarfs-
gemeinschaften SGB II zum Stichwort Kommunale Eingliede-
rungsleistungen

Tabelle 29: Anzahl der ausschließlich geringfügig  Beschäftigten, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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2.3. Arbeitslose 

Die Dynamik der Arbeitslosigkeit hängt von einer Viel-
zahl von nationalen und internationalen, wirtschaftli-
chen und technologischen Einflussfaktoren ab. Bei der 
Betrachtung der Arbeitslosigkeit liegt der Fokus für den 
Sozialbericht auf den individuellen Einflussfaktoren und 
Lebenslagen der Betroffenen. Da die Chancen für eine 
Erwerbsbeteiligung umso höher sind, je höher die Quali-
fikation ist, hat neben Geschlecht und Herkunft als wei-
tere Differenzierungsgröße auch vor allem der jeweilige 
Bildungsstand eine entscheidende Aussagekraft. 

In der Gesamtstadt Dorsten waren zum erhobenen Stich-
tag insgesamt 2.216 Menschen arbeitslos gemeldet. Die 
meisten Menschen dieser Personengruppe leben in den 
bevölkerungsreichsten Stadtteilen Hervest, Wulfen und 
Holsterhausen. Unter den Arbeitslosen macht der pro-
zentuale Anteil der arbeitslosen Männer in der Gesamt-
stadt und fast durchgängig in allen Stadtteilen etwa 55 
% aus, während ca. 45 % weiblich sind.35   

Nur jede*r 5. Arbeitslose in der Gesamtstadt gehört zu 
dem Personenkreis mit nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit.36    

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann der Perso-
nenkreis der Arbeitslosen in Deuten nicht weiter diffe-
renziert werden und ist daher in den nachfolgenden Ta-
bellen und Grafiken ohne Zahlenwerte hinterlegt.    

35 Eine weitere geschlechtsspezifische Differenzierung (divers) 
ist über die – der Kommune zur Verfügung stehenden – Statis-
tik der Bundesagentur für Arbeit nicht möglich.
36 In der Definition der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
wird zwischen „Deutsche“ und „Ausländer“ differenziert. Als 
Ausländer wird bezeichnet, wer sich im Bundesgebiet aufhält, 
ohne Deutscher im Sinne von Artikel 116 Grundgesetz zu sein. 
Dieses Abgrenzungskriterium ist immer weniger geeignet, eine 
vollständige Definition und Erfassung von Einwanderern oder 
Migranten und ihren Familienangehörigen zu geben. Eine in 
dieser amtlichen Statistik durchgängig angewendete Definition 
von Migranten oder genauer von Personen mit Migrationshin-
tergrund gibt es derzeit noch nicht.

Tabelle 30: Anzahl der Arbeitslosen (ALO), differenziert nach Geschlecht und Herkunft, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 
31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit
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Betrachtet man den Personenkreis der Arbeitslosen nach 
Altersstufen, so zeigt sich, dass der Anteil der unter 
25-jährigen an allen Arbeitslosen etwa 10 % ausmacht, 
während in der Altersgruppe 25 bis unter 55 Jahre etwa 
65 % betroffen sind. Die Jugendarbeitslosigkeit (in der 
Tabelle betitelt als ALO unter 25) ist in der Altstadt am 
höchsten (13 %). Sie liegt auch in den Stadtteilen Hols-
terhausen und dem Teilbereich Barkenberg (im Stadtteil 

Wulfen) mit jeweils mehr als 11 % über dem gesamt-
städtischen Durchschnitt.   
 
Von allen Arbeitslosen, die in Dorsten insgesamt wohn-
haft sind, ist der Anteil der Menschen, die keinen Schul-
abschluss oder einen Hauptschulabschluss erworben ha-
ben, am höchsten. Personen mit einem akademischen 
Abschluss sind kaum arbeitslos.   

Tabelle 31: Anzahl der Arbeitslosen (ALO), differenziert nach Altersgruppen,  Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 
31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Tabelle 32: Arbeitslose nach Art des formalen Bildungsabschlusses, Gesamtstadt, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Differenziert nach der Art des beruflichen Abschlusses 
ergibt sich für Dorsten, dass ca. die Hälfte aller Arbeits-
losen in Dorsten über keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung verfügen. Je höher die berufliche Qualifizierung, 
desto geringer ist die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit.  

In den Stadtteilen Wulfen, Holsterhausen, Hervest und 
der Altstadt ist der Anteil der arbeitslosen Personen 
ohne abgeschlossene Berufsausbildung an allen arbeits-
losen Stadtteilbewohner*innen am höchsten und liegt 

über dem prozentualen Wert der Gesamtstadt (41,8 %) 
bzw. in der Altstadt gleichauf. In den Stadtteilen Alten-
dorf-Ulfkotte, Hardt, Lembeck und Östrich liegt er 
unter 30 %, im Stadtteil Rhade bei 25%. Die Werte 
des Stadtteils Deuten können aufgrund der Mindestfall-
regel37 nicht abgebildet werden.

37 Vgl. Teil I Gliederungspunkt 7 zum Stichwort Statistische Ge-
heimhaltung

Tabelle 33: Arbeitslose nach Art des beruflichen Abschlusses, Gesamtstadt, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  

Tabelle 34: Anteil der Arbeitslosen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  



TEIL II | DATENMONITORING 92 2. Erwerbsbeteiligung und Einkommen

2.4. Arbeitslosenquote 

Ein wichtiger Indikator zur Messung von Unterbeschäfti-
gung ist die sogenannte Arbeitslosenquote.38 

Die Arbeitslosenquote liegt der Stadt Dorsten nur auf 
die Gesamtstadt bezogen vor. Im Verlauf betrachtet, 
gab es in den letzten Jahren einen Aufwärtstrend hin-
sichtlich der Beschäftigungsquote, im Pendant sorgt die 
gute Wirtschaftslage dafür, dass die Arbeitslosenquote 
gesunken ist.

Aufgrund der aktuellen Situation sind diese Daten auch 
um den Stand der Arbeitslosenquote zum 30.06.2020 
ergänzt. Erstmals im Frühjahr 2020 haben die globale 
Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus mit der dadurch ver-
ursachten „COVID-19“-Erkrankung Gesellschaft, Wirt-
schaft und Arbeitsmarkt stark getroffen. Die kurzfristigen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitslo-
senquote sind bei Vergleich der Werte deutlich sichtbar. 
Eine Einschätzung der konkreten langfristigen Folgen ist 
auch für die Stadt Dorsten noch nicht möglich.      

38 Vgl. Glossar zur Erläuterung der Indikatoren hinsichtlich der 
Art der Berechnung

Tabelle 35: Arbeitslosenquote 2010-2020, Gesamtstadt, jeweils zum Stichtag: 31.12. des angegebenen Kalenderjahres
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Agentur für Arbeit Recklinghausen, Presse und Marketing 

Tabelle 36: Entwicklung der Arbeitslosenquote 2010-2020, Gesamtstadt, jeweils zum Stichtag: 31.12. 
Quelle: Grafik Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Zu den Eckwerten bei der Beschreibung von Personen, 
die aufgrund von Arbeitslosigkeit Leistungen beziehen, 
gehört auch die Differenzierung nach den Rechtskreisen 
des Sozialgesetzbuches, aus denen sich ggf. bestehen-
de (jeweilige) Leistungsansprüche ableiten. Arbeitslose 
im Rechtskreis nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch 
(SGB III) sind alle Personen, die ihre Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung von der Bundesagentur für Ar-
beit erhalten. Diese Leistungen sind je nach Dauer der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zeitlich be-
grenzt. Bestehen keine Ansprüche aus der Arbeitslosen-
versicherung oder nicht mehr, so werden die Arbeits-
losen – bei bestehender Hilfebedürftigkeit im Sinne des 
Sozialgesetzbuch Zweiter Teil (SGB II) – statistisch dem 
Rechtskreis des SGB II und damit dem Jobcenter zu-
geordnet.

Werden die Zahlen der Arbeitslosen nach ihrer Zuord-
nung zu den Rechtskreisen SGB III und SGB II differen-
ziert, zeigt sich, dass die Arbeitslosenversicherung (SGB 
III) – rein gemessen an der Anzahl der betreuten Per-
sonen – an Bedeutung verloren hat. Im Jahr 2018 sind 
über drei Viertel (77,4 %) aller Arbeitslosen in Dorsten 
dem Bereich des SGB II zugeordnet. Die Absicherung 
durch die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld ist da-
mit eher zur Ausnahme, die Betreuung durch das Job-
center zum Regelfall geworden. 

Dies variiert jedoch sehr bei räumlicher Betrachtung: 

Während das Verhältnis im Stadtteil Deuten – auf den 
Zahlenwert genau – ausgeglichen ist, überwiegt der pro-
zentuale Anteil der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II 
in den Stadtteilen Wulfen (Teilbereich Barkenberg), Her-
vest-Dorsten und der Altstadt mit weit über 80 %.  

Tabelle 37: Arbeitslose (ALO) nach Art des Rechtskreises SGB II und SGB III, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Aufgabe und Ziel der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II (Arbeitslosengeld II)

 
Fachbeitrag: Sandra Arnold, 
Jobcenter des Kreises Recklinghausen, 
Bezirksstelle Dorsten, Abteilungsleitung 
Markt und Integration  

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungs-
berechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der 
Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenver-
antwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemein-
schaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren 
Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung 
aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Au-
ßerdem soll sie erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei 
der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit 
unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit 
sie ihn nicht auf anderen Weise bestreiten können (§ 1 
Absatz 1 und 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
SGB II).

Im Strategie- und Umsetzungsprogramm des Jobcen-
ters Kreis Recklinghausen für die Jahre 2018 / 2019 ist 
dargelegt, dass eine unmittelbare Integration in den 
Arbeitsmarkt für einen großen Teil der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten im Kreis Recklinghausen nicht 
möglich sein wird. Ursächlich hierfür sind die Struktur 
des Arbeitsmarktes im Kreis Recklinghausen und der 
Emscher-Lippe-Region, fehlende Arbeitsplätze und die 
multiplen Vermittlungshemmnisse der Leistungsberech-
tigten.

Um perspektivisch jedoch Beschäftigungsaufnahmen 
und Integrationen zu realisieren und damit die soziale 
Teilhabe und nachhaltige Verbesserung der Lebenssitua-
tion zu ermöglichen, ist ein wesentliches Ziel, Potenziale 
der Kund*innen herauszuarbeiten und zu fördern. Eine 
Integration in den Arbeitsmarkt wird bei den meisten 
Kund*innen dabei eher ein mittelfristiges bis langfristi-
ges Ziel sein. Individuelle Erfolge sind schon darin zu 
sehen, dass (wieder) ein soziales Miteinander möglich 
ist. Mittel- bis langfristig soll durch weitere Stabilisie-
rungsmaßnahmen auch eine Teilhabe am Erwerbsleben 
ermöglicht werden.

Die Erschließung von wettbewerbsneutralen, zusätzli-
chen und im öffentlichen Interesse liegenden Beschäf-
tigungsfeldern ist trotz der restriktiven gesetzlichen 
Förderbedingungen hierbei ein wichtiger Baustein des 
Jobcenter Kreis Recklinghausen. Dies gilt umso mehr 
vor dem Hintergrund der hohen sozialpolitischen Ver-
antwortung für Kund*innen, für die absehbar kurz- bis 
mittelfristig wenige Chancen am ersten Arbeitsmarkt be-
stehen.

Das Jobcenter Kreis Recklinghausen verfolgt auch in 
den Jahren 2018 bis 2020 die bereits bestehenden ge-
schäftspolitischen Handlungsfelder weiter:

• Jugendliche (U25) in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt integrieren

• Langzeitleistungsbeziehende/Langzeitarbeitslose39  
aktivieren, qualifizieren und somit ihre Integrations-
chancen erhöhen 

• marktnahe Leistungsberechtigte durch wirkungsori-
entierten Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumen-
te zur Erhöhung der Integrationschancen fördern 

• Branchenentwicklungen nutzen und damit die Be-
schäftigungschancen für Menschen mit erschwer-
tem Arbeitsmarktzugang verbessern

• Erhöhung des Qualifikationsniveaus / der Qualifikati-
on der Leistungsberechtigten (durch Weiterbildung)

• geflüchtete Menschen in Ausbildung und Arbeit in-
tegrieren

• Implementierung eines generationsübergreifenden 
Erwerbsgedankens in den Bedarfsgemeinschaften

Aufgrund unterschiedlicher Bedarfslagen werden be-
stimmte Personengruppen in den nachfolgenden statis-
tischen Darstellungen gesondert ausgewiesen, z.B. die 
Zielgruppe der unter 25jährigen, die Alleinerziehenden, 
die Langzeitleistungsbeziehenden, die Migrant*innen 
und Personen mit Fluchthintergrund.

Für diese Personengruppen werden besondere Maßnah-
menangebote40 erarbeitet, um sie bei den individuellen 
Problemlagen besser unterstützen zu können.  

39 Langzeitarbeitslose sind Arbeitslose, die ein Jahr und länger 
arbeitslos sind / Langzeitleistungsbeziehende sind erwerbsfä-
hige Leistungsberechtigte im SGB II, die in den vergangenen 
24 Monaten mindestens 21 Monate hilfebedürftig waren.
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Leistungen der Grundsicherung 

Die SGB II-Leistungen bestehen aus den Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit und aus den Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhaltes und werden in Dorsten 
vom Jobcenter erbracht. Der Kreis Recklinghausen hat 
für die zehn kreisangehörigen Städte den Antrag als zu-
gelassener kommunaler Träger gestellt. Die Städte über-
nehmen die Ausführung der Aufgaben eigenverantwort-
lich vor Ort.

Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
umfassen die Komponenten Regelbedarfe41 (diese be-
trugen zum 31.12.2018 monatlich 416 Euro für eine*n 
alleinstehende*n, erwachsene*n Leistungsberechtigte*n) 
plus Mehrbedarfe42 sowie Leistungen für Unterkunft und 
Heizung (Warmmiete).

Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden 
seit 2011 des Weiteren noch gesonderte Bedarfe für Bil-
dung und Teilhabe (BuT) am sozialen und kulturellen Le-
ben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Die Steuerung 
und Auszahlung der BuT Leistungen erfolgt in Dorsten 
durch das Jobcenter.

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach 
dem SGB II können von unterschiedlichen Personenkrei-
sen bezogen werden. Grundsätzlich leistungsberechtigt 
sind Erwerbsfähige zwischen 15 bis unter 65 Jahren, 
die erwerbsfähig und hilfebedürftig43 sind (sie erhalten 
Arbeitslosengeld II – Alg II, welches umgangssprachlich 
auch Hartz IV genannt wird) sowie die nicht erwerbsfä-
higen Personen, die mit den erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben (sie er-
halten Sozialgeld).

40 Siehe Anlagen 13-20 Maßnahmenmatrix Neue Wege vor Ort, 
Neue Wege weitergehen, Mobil im Beruf, Stark in den Tag, 
Sprint, Keep on, BG-Betreuung, BG-Betreuung 8 Herkunfts-
länder
41 Der Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts um-
fasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Haus-
rat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täg-
lichen Lebens.
42 Die Mehrbedarfe umfassen besondere Bedarfe z. B. für wer-
dende Mütter, Alleinerziehende, behinderte Leistungsberech-
tigte u. a.
43 Hilfebedürftigkeit bedeutet, dass Menschen ihren Lebens-
unterhalt nicht oder nicht vollständig aus eigenem Einkommen 
oder Vermögen sichern können, und dass sie die erforderliche 
Hilfe nicht von Anderen, insbesondere von Angehörigen oder 
von Trägern anderer Sozialleistungen, erhalten können.
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Übersicht der Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Der Fokus liegt in den nachfolgenden Ausführungen auf 
den Leistungsempfänger*innen von Arbeitslosengeld II 
zwischen 15 bis unter 65 Jahren, also auf den Leistungs-
berechtigten im erwerbsfähigen Alter.

Etwa zwei Drittel der Arbeitslosengeld II-Beziehenden in 
Dorsten sind Langzeitarbeitslose. Das SGB II setzt aber 
nicht zwingend Arbeitslosigkeit für einen Leistungsbezug 
voraus, sondern steht als Arbeitsförderungs- und Fürsor-
gesystem einer Vielzahl unterschiedlicher Personengrup-
pen offen. So gehören zu den Leistungsberechtigten bei-
spielsweise Schulabgänger*innen und Absolvent*innen 
von schulischen Ausbildungen und Studiengängen, die 
keine Ansprüche auf die vorrangige Versicherungsleis-
tung des Arbeitslosengeldes I erwerben konnten. Auch 
Berufsrückkehrer*innen (nach der Familienphase oder 
einer Trennung), Menschen mit Erziehungs- oder Be-
treuungsverpflichtungen oder auch Personen, die nach 
kurzzeitiger Erwerbstätigkeit noch keine Ansprüche auf 
das Arbeitslosengeld I der Arbeitsagentur erworben ha-
ben, sind Leistungsberechtigte nach dem SGB II.

Neben diesen Personengruppen gehören auch Erwerbs-
tätige mit nicht bedarfsdeckendem Einkommen (sog. 
Aufstocker*innen) zu den Leistungsberechtigten.

Auch Arbeitslosengeld I-Bezieher*innen, deren Bedarf 
durch die Versicherungsleistung des SGB III nicht aus-
reichend gedeckt ist, können ergänzend Arbeitslosen-
geld II-Leistungen erhalten.

Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes nach dem SGB II

Arbeitslosengeld II

Berechtigt sind Personen zwischen 
15 bis unter 65 Jahren, die erwerbs-

fähig und hilfebedürftig³ sind.

Sozialgeld

Berechtigt sind Personen, die mit den 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
in einer Bedarfsgemeinschaft leben.
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2.5.  Erwerbsfähige Leistungs-
 berechtigte SGB II

Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im Sinn 
des SGB II gelten Personen, die 

• das 15. Lebensjahr vollendet und die Regelalters-
grenze noch nicht erreicht haben

• erwerbsfähig und 
• hilfebedürftig sind, sowie 
• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepub-

lik Deutschland haben.

Als erwerbsfähig gilt, wer nicht durch Krankheit oder Be-
hinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den 
üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens 
drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

In Dorsten lag die Gesamt-SGB II-Quote zum 31.12.2018 
bei 8,42 %; insgesamt handelt es sich dabei um 6.446 
Dorstener Bürger*innen im Alter bis unter 65 Jahre, die 
sich stadtweit im Bezug von Alg II und Sozialgeld be-
fanden. 

Im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 15 bis unter 65 
Jahren, gab es am 31.12.2018 in Dorsten 4.624 Perso-
nen, die SGB II-Leistungen bezogen. Damit stellt diese 
Personengruppe den Großteil an allen SGB II-Leistungs-
beziehenden dar. Werden die Zahlen der SGB II-Leis-
tungsbeziehenden im erwerbsfähigen Alter kleinräumig 
betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: Der Stadtteil Her-
vest wies am 31.12.2018 mit 25,82 % aller SGB II-Leis-
tungsbezieher die höchste Quote, der Stadtteil Deuten 
mit 0 % die niedrigste Quote auf.

Bei der Betrachtung der erwerbsfähigen Leistungsbe-
rechtigten nach Alter ist ersichtlich, dass die meisten 
Berechtigten zwischen 25 und 35 Jahren alt sind. In 
dieser Altersgruppe gehören 1052 Personen zu den er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten, dicht gefolgt von 
der Altersgruppe der 35 bis unter 45jährigen (961 ELB). 
Die Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
in den Altersgruppen bis unter 25jährige und 45 bis 
unter 55jährige ist mit 903 bzw. 902 Personen nahezu 
identisch. Die geringste Anzahl an erwerbsfähigen Leis-
tungsempfängern befindet sich mit 806 Personen in der 
Altersgruppe über 55 Jahre.    

Tabelle 38: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im SGB II-Bezug insgesamt und differenziert nach Altersgruppen, Ge-
samtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Wird die SGB II-Quote der 15- bis unter 65-Jährigen 
nach Geschlecht differenziert betrachtet, ist für die Ge-
samtstadt ein Unterschied von ca. 5% in der Höhe des 
Anteils festzustellen (Männer gut 47,47 %, Frauen fast 

52,53 %). Auch auf Ebene der Stadtteile sind die Unter-
schiede der Werte zwischen Männern und Frauen im 
SGB II Bezug in der Regel gering.
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Sehr deutlich fallen dagegen die Unterschiede bei einer 
Differenzierung nach Staatsangehörigkeit aus. Von den 
4.624 Leistungsbeziehenden betrug der Anteil bei den 
ausländischen Einwohner*innen im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren im SGB II-Leistungsbezug mit 1.033 

Personen gut  22 %. Dabei ergeben sich zwischen den 
Stadtteilen Hervest mit knapp 28 % und den Stadtteilen 
Altendorf-Ulfkotte, Lembeck, Rhade, Deuten und Östrich 
mit annähernd 0 %, erhebliche Unterschiede.

Tabelle 39: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im SGB II–Bezug insgesamt und differenziert nach Geschlecht und Her-
kunft, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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2.6.  Erwerbsfähige alleinerziehende  
 Leistungsberechtigte SGB II 

Als alleinerziehend bezeichnet man erwerbsfähige leis-
tungsberechtigte Elternteile, die minderjährige unver-
heiratete Kinder alleine betreuen und erziehen. Von den 
insgesamt 4.624 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
sind 655 Personen alleinerziehend. Der überwiegende 
Anteil der Alleinerziehenden befindet sich mit 172 Per-
sonen im Stadtteil Hervest. Im Stadtteil Holsterhausen 
leben 155 alleinerziehende Leistungsberechtigte. Die 
Hälfte aller alleinerziehenden Leistungsberechtigten lebt 
in den Stadtteilen Hervest und Holsterhausen (327 von 
655). 

Tabelle 40: Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB) im SGB II–Bezug insgesamt und differenziert nach dem Merkmal Al-
leinziehend, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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2.7.  Leistungen nach dem 
 Unterhaltsvorschussgesetz

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss (UVG) haben Kinder, 
die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und kei-
nen oder keinen regelmäßigen Unterhalt von dem ande-
ren Elternteil erhalten. 

Bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres können Kinder 
ohne zeitliche Einschränkung Unterhaltsvorschuss erhal-
ten. Hierbei gibt es keine Einkommensgrenze für den 
alleinerziehenden Elternteil.

Kinder im Alter von zwölf Jahren bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr können ebenfalls Unterhaltsvorschuss erhal-

ten. Voraussetzung dafür ist, dass sie nicht auf Leistun-
gen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) 
angewiesen sind oder dass der alleinerziehende Eltern-
teil im SGB II-Bezug mindestens 600 Euro brutto ver-
dient. 

Durch die Differenzierung nach Geschlecht des betreu-
enden Elternteils wird die quantitative Verteilung der Be-
troffenheit von Frauen und Männern deutlich. Dieser In-
dikator lässt Rückschlüsse auf die Einkommenssituation 
eines alleinerziehenden Elternteils und dem betroffenen 
Kind zu. Darüber hinaus werden Unterstützungsbedarfe 
der Alleinerziehenden bei der Durchsetzung von Unter-
haltsansprüchen deutlich.   

Tabelle 41: Unterhaltsvorschussleistungen, Gesamtzahl, differenziert nach Alter des Kindes sowie Geschlecht des Elternteils, 
Gesamtstadt, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Geschäftsstatistik der Unterhaltsvorschussstelle Dorsten 

Alter der Leistungs-
berechtigten 

am 31.12.2018
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fälle insgesamt
davon betreuender Eltern-

teil am 31.12.2018

weiblich
männlich
weiteres

Fälle insgesamt

Weitere Erläuterungen

Das Alter der Leistungsberechtigten ist jeweils 
zum Stichtag zu erheben. Kinder, die am Stichtag 

ihren Geburtstag haben, gehören gemäß 
§ 187 Abs. 2 Satz 2 BGB und 

§ 188 Abs. 2 Satz 2 BGB 
jeweils zu der Altersgruppe, 
die an diesem Tag beginnt 

(Wird z. B. das Kind am Stichtag 31.12. 
acht Jahre alt, ist der Fall nicht mehr 
bei der Altersstufe 7, sondern bereits 

bei der Altersstufe 8 anzugeben).

Die betreuenden Elternteile werden im UVG-
Leistungsbezug für jedes Kind gesondert erfasst.

Unter „weiteres“ sind Elternteile angegeben, 
die weder eine weibliche noch eine männliche 

Geschlechtsidentität haben oder sich nicht zuordnen.

Zahl der Fälle, in denen 
am 31.12.2018 Unterhalts-
leistungen gezahlt wurde

4
17
25
33
41
50
50
50
57
62
70
54
53
42
51
48
34
31
772

Zahl der Fälle, in denen am 31.12.2018 
Unterhalts-leistungen gezahlt wurden

759
13
0

772
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2.8.  Anzahl und Art der Bedarfs-
 gemeinschaften SGB II 

Fachbeitrag:  Sandra Arnold,
Jobcenter des Kreises Recklinghausen, 
Bezirksstelle Dorsten, Abteilungsleitung 
Markt und Integration  

Bei der Berechnung der Leistungen nach dem SGB II 
wird berücksichtigt, dass viele Menschen nicht allein le-
ben, sondern ihren Haushalt wirtschaftlich mit anderen 

Menschen gemeinsam führen. 

Diese Haushalte werden unter dem Begriff Bedarfsge-
meinschaft (BG) zusammengefasst. Zu einer Bedarfs-
gemeinschaft gehören z.B. Ehegatten bzw. Lebenspart-
ner*innen, die mit im gemeinsamen Haushalt leben oder 
Kinder unter 25 Jahren, die ihren Lebensunterhalt noch 
nicht selbst bestreiten können. Aber auch im Haushalt 
lebende Eltern einer leistungsbeziehenden Person kön-
nen dazu zählen, wenn diese erwerbsfähig und noch 
nicht 25 Jahre alt ist.

Tabelle 42: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der zugehörenden Personen und Kinder unter 18 Jahren, Gesamt-
stadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018

Tabelle 43: Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im SGB II–Bezug insgesamt und differenziert nach Anzahl der Personen 
in der Bedarfsgemeinschaft, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
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Von den 40.669 Dorstener Haushalten standen 3.401 
Haushalte, sogenannte Bedarfsgemeinschaften, im SGB 
II-Bezug. Dies entspricht einem Anteil von 8,36 %. Von 
den 2.271 Haushalten Alleinerziehender in Dorsten bezo-
gen 669 Leistungen nach dem SGB II (somit 29,46 %). 
Bezogen auf die Gesamtzahl der SGB II-Haushalte in 
Dorsten, betrug der Anteil knapp 20 %.

Die Zahl der unter 15-jährigen in den SGB II-Bedarfs-
gemeinschaften betrug 1.661 Personen. Die Personen-
gruppe der 15 bis unter 25-jährigen Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaften umfasste 903 Jugendliche.
Zur Unterstützung speziell dieser Jugendlichen hat das 
Jobcenter mehrere Stabilisierungs-und Qualifizierungs-
maßnahmen mit intensiver Betreuung und Unterstüt-
zung bei Bildungsträgern eingerichtet (s. arbeitsmarkt-
politische Instrumente). 

Tabelle 44: Bedarfsgemeinschaften (BG) im SGB II–Bezug, differenziert nach Art, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quellen: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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Kommunale Eingliederungsleistungen

Im Rahmen der SGB II-Leistungen zur Eingliederung in 
Arbeit werden neben Beratung und Unterstützung der 
Leistungsberechtigten umfangreiche Förderinstrumente, 
mit deren Hilfe die Arbeitsuchenden eine Tätigkeit finden 
und aufnehmen sollen, durch die Jobcenter angeboten.

Zu den Unterstützungsleistungen gehören unter ande-
rem auch die Kommunalen Eingliederungsleistungen, 
die vor oder bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit er-
bracht werden können. Die Eingliederungshilfen umfas-
sen nach § 16a SGB II die folgenden Leistungen:

1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kin-
der oder die häusliche Pflege von Angehörigen

2. die Schuldnerberatung44 
3. die psychosoziale Betreuung
4. die Suchtberatung

Die Kommunalen Eingliederungsleistungen werden in 
Dorsten von der Stadt konzeptionell gestaltet und finan-
ziert und dann dem Jobcenter zur Nutzung für Betroffe-
ne zur Verfügung gestellt. 

Insbesondere die Kommunale Eingliederungsleistung 
Schuldnerberatung wurde im Jahr 2018 mit 310 Bera-
tungsfällen in Anspruch genommen. Bei der psychosozi-
alen Betreuung wurden 211 Beratungsfälle und bei den 
Suchtberatungen 10 Beratungsfälle registriert.
 

 
44 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 2.16 Verschuldung 
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Arbeitsmarktpolitische Instrumente

Allen Leistungsbeziehenden stehen grundsätzlich alle 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente zur Verfügung. Je 
nach individueller Ausgangssituation besteht die Zielset-
zung, kurz-, mittel- oder langfristig Hilfebedürftigkeit in 
den Bedarfsgemeinschaften zu überwinden bzw. zu ver-
ringern und langfristig Leistungsbezug zu vermeiden.
 
Sofern durch den Einsatz der Instrumente sowie durch 
Beratung und Förderung die Arbeitsaufnahme des Teil-
nehmenden erreicht werden kann, ist auch immer der 
Fokus auf die Beseitigung der Hilfebedürftigkeit der ge-
samten Bedarfsgemeinschaft zu legen. Die kumulierte 
Wirkung für die gesamte Bedarfsgemeinschaft ist die 
Grundlage und Handlungsorientierung in der Vermitt-
lung und Beratung.

Das Jobcenter in Dorsten hat sich organisatorisch so 
aufgestellt, dass die gesamte Bedarfsgemeinschaft von 
einem Fallmanager*in betreut wird. Dies hat den Vorteil, 
dass die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einen ge-
meinsamen Ansprechpartner*in haben.

Für den Fallmanager*in besteht der Vorteil darin, dass 
die gesamte Bedarfsgemeinschaft betrachtet werden 
kann. Die Probleme jedes Mitglieds der Bedarfsgemein-
schaft sind dem Fallmanager*in bekannt und können 
bei der Entwicklung einer Strategie zur Beendigung/
Reduzierung der Hilfebedürftigkeit berücksichtigt wer-
den.45  

Das Jobcenter in Dorsten hat verschiedene Stabilisie-
rungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Unterstüt-
zung der erwerbsfähigen Leistungsbezieher eingerich-
tet. Die Maßnahmen und Projekte sind individuell auf 
verschiedene Zielgruppen zugeschnitten. 
Das Angebot richtet sich an alle berechtigten Personen 
im Stadtgebiet und ist nicht auf einzelne Sozialräume 
fokussiert. Damit wird das Ziel verfolgt, Mobilität und 
Flexibilität herzustellen, um später die Integration in den 
Arbeitsmarkt zu erleichtern.

Insbesondere der Personenkreis der unter 25-jährigen 
SGB II-Bezieher wurde ab dem Jahr 2018 besonders in 
den Fokus genommen. Für diese Personengruppe wur-
den spezielle Maßnahmen entwickelt und eingerichtet. 

Eine Maßnahme richtet sich an die Personen, die die 
Zusammenarbeit mit dem Fallmanager*in verweigerten 
bzw. abgebrochen hatten und nicht mehr erreicht wer-
den konnten. Durch die Teilnahme an der Maßnahme 
„Sprint“46 konnte der Kontakt und die Zusammenarbeit 
wiederhergestellt und neue Perspektive entwickelt wer-
den. Im Jahr 2019 wurde hierzu eine Folgemaßnahme 
„Keep on“47 entwickelt, die eine Verstetigung bzw. einen 
Ausbau der erreichten Ziele von „Sprint“ beinhaltet.

Im November 2020 beginnt eine Maßnahme, die sich 
an unter 25-jährige Personen mit Migrationshintergrund 
richtet. Ziel der Maßnahme ist die grundlegende Akti-
vierung, Stabilisierung und Stärkung der Motivation der 
Teilnehmenden für die Integration in den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt. Außerdem sollen die lebensprakti-
schen Kompetenzen der Teilnehmenden gestärkt und 
Schlüsselqualifikationen vermittelt werden. Gleichzeitig 
erfolgt eine Unterstützung zur Verbesserung der indivi-
duellen Rahmenbedingungen. 

Diese Handlungsansätze für die Zielgruppe der unter 
25-jährigen werden auch in den nächsten Jahren vo-
raussichtlich weiterhin notwendig bleiben, damit eine 
Integration der SGB II-Beziehenden in den Arbeitsmarkt 
erfolgen kann. 

Dabei ist oberstes Ziel, dass die jüngeren Menschen 
einen Schulabschluss erwerben und eine Ausbildung ab-
schließen, um dauerhaft am Erwerbsleben teilnehmen 
zu können.  

45 Siehe Maßnahmenmatrix Anlagen 19-20 BG-Betreuung und 
BG-Betreuung 8 Herkunftsländer
46 Siehe Anlage 17 Maßnahmenmatrix Sprint 
47 Siehe Anlage 18 Maßnahmenmatrix  Keep on 
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2.9.  Nichterwerbsfähige Leistungs- 
 berechtigte SGB II 

Zu den nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten zäh-
len alle Personen einer Bedarfsgemeinschaft, die noch 
nicht im erwerbsfähigen Alter, also unter 15 Jahren, sind 
oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Leistungsfähigkeit 
und evtl. rechtlicher Einschränkungen nicht in der Lage 
sind, mindestens drei Stunden täglich unter den übli-
chen Bedingungen des Arbeitsmarktes zu arbeiten. 

Der höchste Anteil nichterwerbsfähiger Leistungsbe-
rechtigter lebt in den Stadtteilen Hervest (478 Personen) 
und Wulfen-Barkenberg (423 Personen). Dies entspricht 
einem Anteil von gut 51 % der Gesamtzahl an nicht er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten. 

Tabelle 45: Anzahl der erwerbsfähigen, erwerbstätigen und nichterwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB II–Bezug ins-
gesamt, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit  
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2.10. Hilfe zum Lebensunterhalt  
 nach dem SGB XII 

Das Sozialamt der Stadt Dorsten ist für die Aufgaben 
nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
und andere Aufgaben zuständig. Die Hilfen umfassen 
Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes so-
wie verschiedenen Leistungen und Beratungsangebote 
für Menschen in persönlicher Not. Im Wesentlichen sind 
hier folgende Hilfen zu nennen: Hilfe zum Lebensunter-
halt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung und Hilfen für Asylbewerber.

Hilfe zum Lebensunterhalt ist eine Komponente der „So-
zialhilfe“ und basiert auf dem 3. Kapitel des Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). 

Dieser Indikator misst die Anzahl der Empfänger*innen 
von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII mit 
Hauptwohnsitz in Dorsten und außerhalb von Einrich-
tungen. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe in beson-
deren Lebenslagen erhalten Personen, die sich in einer 
Notlage befinden, soweit andere Personen, andere So-
zialleistungssysteme oder sonstige Stellen keine Leistun-
gen vorsehen oder keine ausreichenden – den Lebens-
unterhalt sichernde – Hilfen erbringen. 

Die meisten Empfänger*innen dieser Leistungen ha-
ben ihren Wohnsitz in den Stadtteilen Hervest, Wulfen 
und Holsterhausen. In den eher ländlich ausgerichteten 
Stadtteilen Lembeck, Östrich und Altendorf-Ulfkotte liegt 
die Anzahl unter der statistischen Mindestfallzahl48 von 3 
Personen, in Deuten hat zum Stichtag keine Person Leis-
tungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB 
XII erhalten. 

48 Vgl. Teil I Gliederungspunkt 7 Statistische Geheimhaltung

Tabelle 46: Anzahl der Empfänger*innen von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, Gesamtstadt und 
Stadtteile, Stand: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten, Sozialamt



TEIL II | DATENMONITORING 108 2. Erwerbsbeteiligung und Einkommen

2.11.  Leistungen nach dem   
 AsylBLG

Mit diesem Indikator wird die Anzahl der Empfänger*in-
nen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylBLG) erhoben, die zu diesem Stichtag ihren 
Wohnsitz in Dorsten haben und leistungsberechtigt sind. 
Leistungsberechtigt sind Ausländer*innen, die sich tat-
sächlich im Bundesgebiet aufhalten und eine der Vor-
aussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. Ausländer*in-
nen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft er-
halten haben oder als Asylberechtigte anerkannt sind, 
sind nicht leistungsberechtigt nach dem AsylbLG und 
deshalb in dieser Statistik nicht enthalten. 

Die stichtagsbezogene Erhebung wird der hohen Fluk-
tuation (durch Wanderungsbewegung sowie durch Ab-
schluss von Verfahren zur Anerkennung als Flüchtling 
oder Asylberechtigte*r) grundsätzlich nicht gerecht. Im 
Jahresverlauf betrachtet, ist sie keine Messzahl mit ei-
nem gleichbleibenden Niveau der Anzahl der Leistungs-
empfangenden im Bezugsjahr und bildet auch nicht 
zwingend einen üblichen Monatsdurchschnitt ab.  

Mit wesentlichem Abstand zu den anderen Stadttei-
len, leben die meisten Leistungsberechtigten nach dem 
AsylBLG in den Stadtteilen Wulfen, Hervest, Holsterhau-
sen, gefolgt von der Altstadt.49

49 Vgl. hierzu Teil II, Gliederungspunkt 1.2 Nationalität

Tabelle 47: Anzahl der Empfänger*innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG), Gesamtstadt  
und Stadtteile, Stand: 31.12.18
Quelle: Stadt Dorsten, Sozialamt
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2.12. Grundsicherung im Alter und  
 bei Erwerbsminderung   

Die wichtigsten Quellen zur Bestreitung des Lebensun-
terhaltes stellen für Personen in der Altersgruppe ab 65 
Jahren die Rentenzahlungen (aus der gesetzlichen oder 
betrieblichen Rentenversicherung), Pensionen oder Ein-
künfte aus privater Alterssicherung dar. 

Reichen die Einkünfte im Alter nicht oder nur zum Teil 
nicht aus, um den notwendigen existentiellen Lebens-
unterhalt zu decken, kann ein Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung nach dem SGB XII beim Sozialamt 
bestehen.  

In Dorsten erhielten zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 
950 Personen diese Leistungen nach dem SGB XII; eine 
weitere Differenzierung z.B. nach Geschlecht ist nicht 
abbildbar. Im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Einwoh-
ner*innen über 65 Jahre von insgesamt 17.83850, ist dies 
ein durchschnittlicher, prozentualer Anteil in der Gesamt- 

stadt von 5,3 %. In Wulfen liegt der Anteil an der alters-
gleichen Bevölkerung bei 7,0 %, in Hervest bei 7,9 % 
und in der Altstadt bei 9,0 %.      

50 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 1.1.4 Altenquotient

Tabelle 48: Anzahl der Empfänger*innen von Leistungen in Form von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 
Gesamtstadt  und Stadtteile, Stand: 31.12.18
Quelle: Stadt Dorsten, Sozialamt
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In Nordrhein-Westfalen empfingen 2018 insge-
samt 154.054 Personen, die 65 Jahre und älter 
waren, Leistungen der Grundsicherung im Alter 
(Prozentualer Anteil an der Bevölkerung ab 65 
Jahren: 4,1 %). Drei von fünf der Empfänger*in-
nen dieser Leistungen waren Frauen (60,7 %).   

Die Anzahl der Empfänger*innen von Leistungen in 
Form von Grundsicherung im Alter ist eine quantitative 
Messgröße für Altersarmut.   

Welche Menschen im Alter darüber hinaus ein besonders 
hohes Risiko tragen, von Altersarmut betroffen zu sein, 
geht aus den Ergebnissen des aktuellen Altenberichtes 
„Alt werden in Nordrhein-Westfalen“ des Landes 
Nordrhein-Westfalen (2020) hervor:   

• Innerhalb der Gruppe der älteren Menschen ab 65 
Jahren tragen Frauen ein höheres Armutsrisiko als 
Männer.

• Frauen leben im Durchschnitt länger als Männer, 
sind im Alter häufiger alleinstehend und haben in 
der Regel auch geringere eigene oder sogar keine 
eigenen Rentenansprüche erworben. 

• Viele ältere verheirate Frauen sind aufgrund ihrer 
eigenen Erwerbsbiografie vom Einkommen der Ehe-
partner (mit)abhängig. 

• Verwitwete Frauen weisen ein höheres Armutsrisiko 
auf als verheiratete, da Hinterbliebenenrenten häu-
fig nicht mehr zur finanziellen Absicherung ausrei-
chen. 

• Alleinlebende oder geschiedene Frauen im Alter von 
65 und mehr Jahren haben eine überdurchschnitt-
lich hohe Armutsrisikoquote.

(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (MAGS) August 2020, S. 80) 

2.13. Hilfe zur Pflege

Tabelle 49: Anzahl der Empfänger*innen von Leistungen der 
Hilfe zur Pflege, Gesamtstadt und Stadtteile, Stand: 31.12.18
Quelle: Stadt Dorsten, Sozialamt
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2.14. Mindestsicherungsquote 

Die Mindestsicherungsquote ist ein zusammengefasster 
Indikator, der den prozentualen Anteil der Empfänger*in-
nen von sogenannten Transfer- oder Mindestsicherungs-
leistungen an der Gesamtbevölkerung darstellt. Zu den 
Leistungen der Mindestsicherung, die zur Sicherung des 
grundlegenden Lebensunterhaltes an bedürftige Perso-
nen ausgezahlt werden, zählen folgende Hilfen: 

• Gesamtregelleistungen nach dem SGB II 
• Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrich-

tungen nach dem SGB XII  
• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

nach dem SGB XII      
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  

Die Mindestsicherungsquote ist ein belegbarer Indikator, 

um einen Personenkreis der Bevölkerung auszumachen, 
der von monetärer Armut betroffen ist. Der Bezug dieser 
Leistungen ist nicht nur Indiz für existentielle finanzielle 
Problemlagen und besonders belastende Lebensverhält-
nisse, sondern in der Regel damit auch für reduzierte 
Lebensperspektiven und erschwerte Teilhabechancen.  

2018 machte die gesamtstädtische Mindestsicherungs-
quote im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung 10,8 % aus. 
Besonders ausgeprägt ist die Betroffenheit in den Stadt-
teilen Altstadt, Hervest, Wulfen und Holsterhausen.

Tabelle 50: Empfänger*innen von Mindestsicherungsleistungen und Anteil an der Gesamtbevölkerung, Gesamtstadt und 
Stadtteile, Stand: 31.12.2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik der Bundesagentur für Arbeit und des Sozialamtes
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Im regionalen und landesweiten Vergleich lag 
diese 2018 im Kreis Recklinghausen bei 14,2 % und in 
Nordrhein-Westfalen bei einem durchschnittlichen pro-
zentualen Anteil von 11,3. Deutschlandweit erhielten 
2018 etwa 7,2 Millionen Menschen Mindestsicherungs-
leistungen, was 8,7 % der Gesamtbevölkerung ent-
spricht.

Tabelle 51: Mindestsicherungsquoten 2008-2018, Kreis Recklinghausen und Land Nordrhein-Westfalen, 
Quelle: Grafik Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen IT.NRW, Zugriff am 30.09.2020 über https://www.landesdatenbank.
nrw.de/
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2.15.  Wohnraumsicherung 
 (finanzielle Hilfen)

Fachbeitrag: Iris Klahn, Stadt Dorsten, 
Sozialamt, Abteilungsleitung Wohnen und 
Finanzen

Die Beseitigung bzw. Verhinderung von Obdachlosigkeit 
ist gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) 
eine Pflichtaufgabe. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt 
über die im Sozialamt eingerichtete Fachstelle für Woh-
nungsnotfälle, die mit Kompetenzen zur Regulierung 
nach beiden Rechtskreisen (§ 22 Abs. 8 SGB II und § 36 
SGB XII) ausgestattet ist. 

Ihre Aufgabe besteht darin, präventive Maßnahmen 
noch vor dem Räumungstermin zu ergreifen, die die 
bestehenden Wohnverhältnisse stabilisieren, um eine 
nachhaltige Wohnungssicherung zu ermöglichen. Der 
Erhalt von Wohnraum und damit die Vermeidung von 
Wohnungslosigkeit ist die sozialste, nachhaltigste und 
preiswerteste Hilfe für Wohnungsnotfälle. Der Präven-
tion wird daher oberste Priorität eingeräumt. 

Lässt sich eine ordnungsrechtliche Unterbringung nicht 
vermeiden oder besteht schon, ist die rasche Reintegra-
tion der Wohnungslosen in normale Wohnverhältnisse 
wichtig. 

Neben der Wohnraumsicherung übernimmt die Fachstel-
le auch die Aufgabe der Energiesicherung. 

Zur Abteilung Wohnen und Finanzen gehören zudem die 
Sachgebiete Wohnungsbindung / Wohnungsvermittlung, 
Wohngeld, Obdachlosenangelegenheiten und die Ver-
waltung der städtischen Unterkünfte. Eine enge Zusam-
menarbeit mit der Wohnungsnotfachstelle ist dadurch 
gegeben.

Mit in die präventiv ausgerichtete Arbeit der Fachstelle 
einbezogen wird die Beratungsstelle für Wohnungslose 
der Diakonie und die Beratungsstelle für Wohnungslose 
in Wulfen-Barkenberg. Dieser intensiven Zusammen-
arbeit ist zu verdanken, dass die Anzahl der unterzubrin-
genden Personen auf einem konstant niedrigen Niveau 
liegt, da der Großteil aller Wohnungsnotfälle vor Erhe-
bung der Räumungsklage die Beratungsstellen aufsucht. 

Obwohl die Zahlen der unterzubringenden Personen 
in den vergangenen Jahren stabil war, haben sich die 
Vorsprachen der Personen bzw. Mitteilungen an die 
Wohnungsnotfachstelle über Mietrückstände, fristlose 
Kündigungen oder Räumungsklagen erhöht. Ebenso 
hat sich die Anzahl der Zwangsräumungen erhöht. Ein 
Großteil konnte noch abgewendet werden, da die Perso-
nen oder Familien anderweitigen Wohnraum gefunden 
haben, oder die Räumung aufgehoben wurde. In vier 
Fällen konnte durch die Gewährung eines Darlehens der 
Wohnraum erhalten bleiben. Vereinzelte Personen oder 
Familien mussten jedoch in einer städtischen Unterkunft 
oder der Übernachtungsstelle untergebracht werden.

In der Gesamtstadt wurden im Jahr 2018 insgesamt in 
111 Fällen Räumungsklagen erhoben.

Im Bereich der Energiesicherung wurden 42 Darlehen 
vergeben. 

Ziel der Fachstelle ist weiterhin, Wohnungslosigkeit nicht 
zu verwalten, sondern aktiv zu minimieren. Schwer-
punkt der Arbeit ist die Hilfe vor dem Räumungstermin 
mit dem Ziel der Verhinderung der Wohnungslosigkeit. 
Dabei ist eine schnelle und reibungslose Bearbeitung 
zwischen Verwaltung, Vermietern, Jobcenter, verschie-
denen sozialen Diensten, Betreuern und Gerichten si-
cherzustellen.

Wohnungssuchende können sich beraten und registrie-
ren lassen. Kann ein Wohnberechtigungsschein ausge-
stellt werden, wird versucht, eine preisgünstige öffent-
lich geförderte Wohnung zu vermitteln. Dies kann auch 
durch Ausübung von Belegungsrechten der Stadt Dors-
ten geschehen. Auch die Wohnungssuche von „Nicht-
berechtigten“ nach frei finanzierten Wohnungen wird 
unterstützt.

Wohngeld wird auf Antrag als Zuschuss zur Miete (Miet-
zuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den 
selbst genutzten Wohnraum geleistet. Es dient der wirt-
schaftlichen Sicherung angemessenen und familienge-
rechten Wohnens.

Von den im Jahr 2018 durchgeführten 1.394 Wohngeld-
berechnungen sind 1.098 Fälle bewilligt, der Rest ab-
gelehnt worden. In den bewilligten Anträgen sind 293 
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Erstanträge enthalten, der Rest sind Weiterbewilligun-
gen, Erhöhungen, Minderungen und Berichtigungen. 
296 Fälle mussten abgelehnt werden.

Die Tendenz ist steigend, die Anzahl der Anträge hat sich 
aufgrund der zum 01.01.2020 eingetretenen Wohngeld-
reform erhöht.

Tabelle 52: Anzahl der Wohngeldempfänger*innen, Gesamtstadt  und Stadtteile, Stand: 31.12.18

Quellen: Stadt Dorsten, Sozialamt

Tabelle 53: Anzahl und prozentualer Anteil der Haushalte mit bekannt gewordenen rückständigen Zahlungen an Miet- oder 
Energiekosten, Gesamtstadt und Stadtteile, Gesamtjahr 2018

Tabelle 54: Anzahl der beantragten und bewilligten Hilfen zur Wohnraum- und Energiesicherung, Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018
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2.16. Verschuldung 

In 53,7 % aller Beratungsfälle sind die Personen aus 
Eigeninitiative auf die Schuldnerberatung zugekommen, 
in den übrigen Fällen fanden die Beratungen auf Veran-
lassung oder Hinweis von Dritten statt (Ämter/Behörden: 
33,2 % – Banken/Gläubiger: 3,55 % – Andere Beratungs-
stellen: 2,9% – Bekannte/Angehörige: 5,68 %).  

87,7 % aller Personen haben bei Erstberatung51 bereits 
ein Konto auf Guthabenbasis52.   

Im Rahmen der Schuldner- und Insolvenzberatung wer-
den auch freiwillige Angaben der Rat- und Hilfesuchen-
den für weitergehende qualitative Analysen erhoben. 
Betrachtet man zum Beispiel die Einkommenssituation, 
so wird deutlich, dass eine überwiegende Anzahl der 
Personen in der Beratung über Leistungen nach dem 
SGB II verfügt. Dies lässt sich natürlich auch durch den 
Zugang über das Jobcenter und die Kommunalen Ein- 

gliederungsleistungen53 erklären. Der überwiegende 
Anteil der Personen (51,1 % der abgegebenen Antwor-
ten) verfügt nicht über eine abgeschlossene Ausbildung.  

51 Die Daten zur Auswertung der von der Schuldnerberatungs-
stelle des Sozialamtes Dorsten betreuten Fälle und Personen 
liegen nur auf gesamtstädtischer Ebene vor. Bezugsgröße ist 
das Gesamtjahr 2018.    
52 Der Begriff Guthabenbasis besagt, dass Überweisungen, Last-
schriften und Abhebungen von Bargeld seitens der Bank nur 
dann ausgeführt werden, wenn ein entsprechendes Guthaben 
auf dem Konto vorhanden ist. Ein solches Basiskonto richtet sich 
in erster Linie an finanziell schwächere Verbraucher.
53 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 2.8 Anzahl und Art der Bedarfs-
gemeinschaften SGB II Stichwort Kommunale Eingliederungs-
leistungen

Tabelle 55: Beratungsfälle der Schuldnerberatung, differenziert nach Geschlecht, Herkunft, Altersgruppen und Lebensformen, 
Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018

Tabelle 56: Beratungsfälle der Schuldnerberatung, differenziert nach Personenkreis, Art des Leistungsbezuges und nach 
beruflicher Qualifikation, Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018
Quellen: Stadt Dorsten, Sozialamt  
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Betrachtet man alle Personen, die in 2018 die Schuldner-
beratung aufgesucht haben, so geben diese im Durch-
schnitt an, Haushaltseinkünfte von monatlich 1.679,68 € 
zur Verfügung zu haben und monatliche Haushaltsaus-
gaben (Festausgaben, Lebenshaltung, Wohnungsaus-
gaben, Versicherungsbeiträge und sonstige Pflichtabga-
ben) von knapp 800,00 € zu tätigen. 

Die Schuldenhöhe der Ratsuchenden beträgt im Durch-
schnitt knapp 29.000 Euro insgesamt. Die Schuldenan-
zahl je Haushalt liegt bei 11. Der überwiegende Anteil 
(41 %) haben 1-5 Schulden, über 24 % haben zwischen 
11-20 Schulden, über 14 % haben Schuldverpflichtun-
gen in einer Anzahl zwischen 21-50.       

Tabelle 57: Beratungsfälle der Schuldnerberatung, differenziert nach Höhe des angegebenen Nettohaushaltseinkommen, 
Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018

Tabelle 58: Beratungsfälle der Schuldnerberatung, differenziert nach den meistgenannten Arten der Schuldverpflichtungen, 
Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018

Tabelle 59: Beratungsfälle der Schuldnerberatung, differenziert nach den meistgenannten Hauptursachen für die Verschul-
dung, Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018
Quellen: Stadt Dorsten, Sozialamt 
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Betrachtet man die Ursachen der Verschuldung und die 
Art der Schulden, so wird aus den Angaben der Betroffe-
nen deutlich, dass besonders häufig Lebenssituationen 
wie Arbeitslosigkeit, Konsumverhalten und Trennung 
oder Scheidung als Ursachen benannt werden. Mit der 
Folge, dass Schulden in der Hälfte aller Fälle durch nicht 
ausgeglichene Bankkredite entstanden sind. 

Jeder 10. hat Schulden bei Versandhäusern oder Tele-
fon-/Internetanbietern (incl. Anschaffung Handy). Dies 
kann auch begründet sein durch eine mangelnde Kennt-
nis beispielsweise beim Abschluss von Telefonverträgen, 
oder einer fehlenden finanziellen Allgemeinbildung (z.B. 
zu Vertragsabschlüssen, Verbraucherrechten, Kündi-
gungsfristen oder „Abofallen“).54 

Menschen mit niedrigem Einkommen, insbesondere 
auch Bedürftige im SGB II-Bezug verfügen in der Regel 
über keine Ersparnisse, um nicht alltägliche Ausgaben 
oder größere Anschaffungen zu tätigen, was in Folge 
auch zu Konsumverschuldung führt.  

54 Vgl. hierzu auch Jahresbericht 2019 der Verbraucherzentra-
le Dorsten, abrufbar über https://www.verbraucherzentrale.
nrw/beratungsstellen/dorsten/dorsten-jahresbericht2019
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DIMENSIONEN 
GELINGENDES AUFWACHSENS 

VON KINDER UND JUGENDLICHEN

BETREUUNG,  BILDUNG, ERZIEHUNG,
 

GESUNDHEIT UND ENTWICKLUNG DER EINSCHULUNGSKINDER
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Was bedeutet gelingendes 
Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in unserer Stadt? 

Einleitung

Fachbeitrag: Stefan Breuer, 
Stadt Dorsten, Leiter des Amtes für 
Familie und Jugend

Sicher bedeutet es nicht, dass alle Kinder mit einem sehr 
guten Abitur ins Studium wechseln. Dies ist sicherlich 
weder ein realistisches noch ein erstrebenswertes Ziel. 
Gelingendes Aufwachsen bedeutet, dass alle Kinder und 
Jugendliche, unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem 
Umfeld, die gleichen Chancen haben, so ein Ziel oder 
eben ein völlig anderes zu erreichen.

Alle wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen uns in 
Deutschland immer wieder, dass wir von solchen Zielen 
noch sehr weit entfernt sind. Die soziale Herkunft be-
stimmt immer noch viel zu stark die sich erwachsenden 
Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen.

Neben dem enorm wichtigen Thema der Bildungsge-
rechtigkeit und Chancengleichheit gehört aber auch das 
sichere, liebevolle und fördernde Aufwachsen in der Fa-
milie und im sozialen Umfeld dazu, um von einem ge-
lingenden Aufwachsen sprechen zu können. 

Was ist denn dann „ungelungenes“ Aufwachsen?

Aus meiner Sicht ist es das Ergebnis eines Sozialisations-
prozesses, bei dem der oder die Betroffene nicht das 
erreichen konnte, was er erreichen wollte oder hätte er-
reichen können. Oftmals sind dies dann Menschen, die 
kurz- oder langfristig auf (kostenintensive) Hilfe unserer 
sozialen Sicherungssysteme angewiesen sind. 

Unser Ziel als Stadt Dorsten und als Amt für Familie und 
Jugend ist es, bestmögliche Bedingungen in unserer 
Stadt zu schaffen, um gelingendes Aufwachsen zu er-
möglichen.

Das Wohlergehen von Kindern liegt in unserer Verant-
wortung! In welcher Welt möchten Kinder leben? In wel-
cher Welt möchten wir mit Kindern leben?

Dazuzugehören, eine Stimme zu haben und ernst ge-
nommen zu werden, sind essenzielle Bestandteile gelin-
genden Aufwachsens: Habe ich eine liebevolle Familie? 
Habe ich ein Zuhause und wie sieht dieses aus? Habe ich 
Freunde und wie gehen sie mit mir um? Kann ich gerne 
in die Kita oder in die Schule gehen? Kann ich meine 
Talente im Verein oder beim Musik- oder Malunterricht 
entfalten? Habe ich Zeit und Orte zum Spielen und To-
ben und hilft mir jemand bei den Hausaufgaben? Kann 
ich hin und wieder ins Kino gehen? Bekomme ich neue 
Eindrücke beim Wegfahren? Fühle ich mich sicher? Inte-
ressiert sich jemand für mich? Gehöre ich dazu?

In all diesen Facetten ist die Arbeit des Amtes für Fa-
milie und Jugend zu betrachten. Aber gerade durch die 
bundesweit aktuellen Fälle von aufgedecktem schwerem 
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen stellt sich die 
Frage: Was ist das Jugendamt der Zukunft? Zentrale für 
gelingendes Aufwachsen oder Kinderschutzamt?
Natürlich ist das Amt für Familie und Jugend Dorsten 
auch das Kinderschutzamt und muss alles dafür tun, 
dass Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen ge-
schützt werden und aus gefährdenden Umständen her-
ausgeholt werden. Dies ist gesetzlicher Auftrag und wird 
sehr gewissenhaft bearbeitet. 

Trotz der Dramatik dieser Aufgabe darf das Amt für Fa-
milie und Jugend aber nicht hier verharren. Der weitaus 
größere Teil muss sich als Zentrale für gelingendes Auf-
wachsen verstehen.

Das Amt für Familie und Jugend ist für alle Dorstener 
Kinder und Jugendlichen als interdisziplinär denkende 
und multiprofessionell agierende Fachbehörde aufge-
stellt und weiter zu entwickeln. 

Die Kinder- und Jugendhilfe ist verantwortlich für die 
Gestaltung von gelingenden Bedingungen des Aufwach-
sens und von Bildungsprozessen. Sie ist gemeinsam mit 
dem Staat, der Familie und anderen kollektiven Akteu-
ren dafür zuständig, Kinder zu fördern, zu erziehen und 
zu schützen. Eine ihrer wesentlichen Aufgaben ist es, 
sich für den Erhalt und die Schaffung positiver und kin-
der- sowie familienfreundlicher Umwelten einzusetzen. 
Hierfür brauchen wir in Dorsten ein starkes Amt für Fa-
milie und Jugend und einen engagierten Jugendhilfeaus-
schuss. 
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Wir müssen Wert auf Qualität legen, über fachliche und 
organisatorische Substanz verfügen und wissen, worauf 
es in der Kinder- und Jugendhilfe ankommt. 

Die verschiedenen Fachabteilungen des Amtes für Fami-
lie und Jugend haben sich alle dem großen gemeinsamen 
Ziel der Sicherung und des Herstellens von guten Bedin-
gungen für ein gelingendes Aufwachsen aller Kinder und 
Jugendlicher in unserer Stadt verschrieben.

Aufgaben des Jugendamtes

Fachbeitrag: Annegret Frey, Stadt 
Dorsten, Amt für Familie und Jugend – 
Jugendhilfeplanung und Projekte 

Das Amt für Familie und Jugend der Stadt Dorsten 
nimmt die Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe wahr. Zweck der öffentlichen Jugend-
hilfe ist die Förderung der Erziehung und Entwicklung 
junger Menschen. Der öffentlichen Jugendhilfe kommt 
allerdings kein eigenständiger Erziehungsauftrag zu, da 
nach den gesetzlichen Bestimmungen den Eltern das 
natürliche Recht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder 
gebührt. Die öffentliche Jugendhilfe zeigt demzufolge 
Kindern, Jugendlichen und Eltern in Konfliktsituationen 
Wege auf, wie sie diese selbst lösen können und bietet 
Beratung und passgenaue Unterstützung an.

Dabei hält das Jugendamt folgende sozialpäda-
gogischen Leistungen vor:

• Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit 
und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

• Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie
• Angebote zur Förderung von Kindern in Tagesein-

richtungen und in Tagespflege
• Hilfe zur Erziehung und ergänzende Leistungen
• Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

und ergänzende Leistungen
• Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung

Andere Aufgaben der Jugendhilfe sind:

• Sicherstellung des Kinderschutzes nach § 8a SGB 
VIII, auch bezeichnet als staatliches Wächteramt 
und Garantenstellung

• die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
• die Anrufung des Familiengerichts in Fragen des 

Sorgerechts und des Umgangs in Folge einer Inob-
hutnahme

• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme 
der Pflegeerlaubnis

• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme 
der Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung so-
wie Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit  
verbundenen Aufgaben
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Verwaltung

Steuerung

Planung

Controlling

Organisation

Personal

Finanzen

Öffentlichkeitsarbeit

• die Tätigkeitsuntersagung
• die Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
• die Beratung und Belehrung in Verfahren zur An-

nahme als Kind
• die Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendge-

richtsgesetz
• die Beratung und Unterstützung von Müttern bei 

Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen sowie von Pflegern und Vor-
mündern

• die Erteilung, der Widerruf und die Zurücknahme 
der Erlaubnis zur Übernahme von Vereinsvormund-
schaften

• Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft 
und Gegenvormundschaft des Jugendamtes

• Beurkundung und Beglaubigung, die Aufnahme von 
vollstreckbaren Urkunden

Aufbau des Amtes für Familie und Jugend

Allg. Förderung

Förderung und Betrieb

von Einrichtungen

Jugendarbeit

Jugendsozialarbeit

Familienförderung

Soziale Dienste

Hilfe zur Erziehung

Adoptionen

Familienhilfe

Jugendgerichtshilfe

Amtsvormundschaft

Pflegschaft

AMTSLEITUNG JUGENDHILFEAUSSCHUSS

Kindertagesbetreuung

Förderung und Betrieb

von Einrichtungen

Tagespflege

Fachberatung
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Gliederung der Zielgruppen

Kinder

• Kommunale Präventionsketten
• Frühe Hilfen
• Kindertagesbetreuung: frühkindliche Bildung und 

frühe Hilfen (Kinderbildungsgesetz, Betreuung für 
unter 3-jährige Kinder, Kindertagespflege, frühe 
Bildung, Familienzentren, plusKITA55) 

• Schutz und Prävention 
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

• Gesetzliche Grundlagen
• Stärkung der interkulturellen Kompetenz
• Integration und Sprache

Jugend

• Offene Kinder- und Jugendarbeit
• Jugendverbandarbeit
• Jugendsozialarbeit
• Kulturelle Jugendarbeit
• Jugendmedienarbeit
• Initiativengruppen
• Geschlechtliche Jugendarbeit
• Kinder- und Jugendförderplan
• Jugendbildungsstätten (HOT)
• Kinder- und Jugendschutz (erzieherischer Kinder- 

und Jugendschutz, gesetzlicher Kinder- und Ju-
gendschutz, Medienschutz)

• Bildungslandschaften
• Eigenständige Jugendpolitik
• Ergänzendes Hilfesystem
• Integration von geflüchteten Jugendlichen
• Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe 
• Stärkung der interkulturellen Kompetenz
• Integration und Sprache

Familie

• Familiengerechte Kommune
• Familie und Arbeitswelt
• Beratung und Bildung (Familienberatung, Familien-

bildung, Schwangerschaftsberatung)
• Finanzielle Leistungen

55 Um für alle Kinder gerechte Bildungschancen von Anfang an 
zu ermöglichen, erhalten Kindertageseinrichtungen, die in ih-
rem Umfeld einen hohen Anteil Familien mit erschwerten Start-
bedingungen haben, eine zusätzliche Förderung. Die plusKita 
erhalten zur Verbesserung der Bildungschancen eine finanzi-
elle Förderung, um die personelle Ausstattung aufzustocken. 
Grundlage für die Förderung bildet der Anteil der Quote der 
unter 6-jährigen Kinder in Familien mit SGB II-Leistungsbezug 
im Verhältnis zur Landesquote der Familien mit SGB II-Bezug.
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3. BETREUUNG 

Kindertagesbetreuung 

Einleitung 

Kindertageseinrichtungen haben die Aufgabe, allen 
Kindern vielfältige und ganzheitliche Bildungschancen 
zu ermöglichen. Das Recht des Kindes auf Bildung und 
der sich daraus ergebende Auftrag der Bildungsförde-
rung  sind im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), 
Zweites Kapitel, Dritter Abschnitt Förderung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (§§ 22 
- 26) formuliert. Als Grundsätze der Förderung werden 
benannt:

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 
sollen
1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 
fördern,

2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstüt-
zen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kin-
dererziehung besser miteinander vereinbaren zu 
können.

Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und 
Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, 
emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des 
Kindes. 

Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Re-
geln ein. 

Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, 
den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Le-
benssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen 
des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische 
Herkunft berücksichtigen (§ 22 Abs. 2 und 3 SGB VIII).    
Die Konzeption der Einrichtung stellt die Grundlage der 
pädagogischen Arbeit dar und enthält eine Zusammen-
fassung wichtiger Informationen über die Erziehungs-
ziele, den pädagogischen Ansatz, über Methoden der 
Arbeit, die Gestaltung des Tagesablaufs, die Zusammen-
arbeit mit den Eltern und die Organisation des Alltags. 
Sie ist Bestandteil des Antrags auf Betriebserlaubnis. 

Das Jugendamt trägt als örtlicher Träger der Jugendhil-
fe in der Kommune die Verantwortung für die konkrete 
Ausgestaltung der Jugendhilfeangebote vor Ort. Dem 
Jugendamt obliegen im Rahmen der Jugendhilfeplanung 
auch die Aufgabe der Bedarfsfeststellung im Bereich 
der Kindertagesbetreuung und die Verantwortung für 
die Bereitstellung einer dementsprechenden Anzahl von 
Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege.   

Fachbeitrag: Annegret Frey, Stadt
Dorsten, Amt für Familie und Jugend – 
Jugendhilfeplanung und Projekte 

Qualität in der Kindertagesbetreuung

Stärkung des Bildungsauftrages und der Bil-
dungschancen

Der Bildungsbegriff und das Bildungsverständnis sind im 
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) definiert. Die Stärken der 
Kinder sind der Ausgangspunkt ihrer alltagsintegrierten, 
ganzheitlichen Förderung. Gemeinsame Bildung und Er-
ziehung aller Kinder wird mit individueller Förderung und 
Hilfe verbunden, damit die Persönlichkeitsentwicklung 
des Kindes bestmöglich gefördert werden kann. Kinder 
brauchen Bildung genauso wie Erziehung und Betreu-
ung. Diese drei Begriffe sind unzertrennlich. In den ers-
ten sechs Lebensjahren lernen Kinder am effektivsten. 
Allein deswegen ist vorschulische Bildung ein wichtiger 
Bestandteil für die individuelle Entwicklung der Kinder.

Das Kind soll handlungs- und erlebnisbezogen über per-
sonale Bezüge und emotionale Aussprache lernen. Das 
Kind lernt und begreift über Bewegung und über alle 
Sinne ganzheitlich: dabei spielen die Beziehung zwi-
schen Kind und Erzieher*innen/Tagespflegepersonen, 
die Lernatmosphäre, die Gestaltung der Räume mit Auf-
forderungscharakter eine große Rolle. Dem Kind soll zu 
größtmöglicher Selbständigkeit und Eigenaktivität ver-
holfen werden. Das tägliche Geschehen in der Einrich-
tung soll so gestaltet werden, dass die Kinder je nach 
Entwicklungsstand selbständig und eigenaktiv sein kön-
nen. Wichtige Voraussetzungen dafür sind z. B. kind-
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gemäßes Mobiliar, kindgerechtes Material und die bau-
lichen Gegebenheiten. 

Die Kindertagesbetreuung hat die Aufgabe, die „schöp-
ferischen Kräfte unter Berücksichtigung der individuel-
len Neigungen und Begabungen“ zu fördern. Besonders 
über das Spiel kann diese Aufgabe gelingen. Das Spiel 
ist die elementare Art und Weise, über die sich das Kind 
die Welt zu eigen macht und erkennt. Aus diesem Grun-
de soll dem Spiel ein hoher Stellenwert und ein zeitlich 
breiter Rahmen beigemessen werden.

Grundlegendes zur Förderung der Sprache

Die Bedeutung der Erstsprache:

Wichtig ist die Familiensprache des Kindes. Mit der Erst-
sprache werden dem Kind Werte, Normen und Regeln 
vermittelt, die Ausdruck seines kulturellen Hintergrun-
des sind. In der Erstsprache hat das Kind sich zu einer 
eigenständigen Persönlichkeit entwickelt. Dem Kind zu 
verbieten, in seiner Erstsprache zu sprechen, bedeutet, 
ihm einen Teil seiner Identität und damit seines Selbst-
wertes zu nehmen. 

Zweitspracherwerb:

In der Tageseinrichtung und der Tagespflege hat die 
Förderung der deutschen Sprache ihren Platz. Eine aus-
reichende emotionale und sprachliche Zuwendung ins-
besondere für die Kinder mit Migrationshintergrund ist 
Grundvoraussetzung. Wesentlich ist, dass die Umge-
bung des Kindes einer Zweisprachigkeit gegenüber posi-
tiv eingestellt ist. 

Aus der Spracherwerbsforschung ist bekannt, dass eine 
gut entwickelte Erstsprache eine gut entwickelte Zweit-
sprache ermöglicht. Die Erstsprache ist das Grundgerüst 
und „Betriebssystem“ für den Erwerb der Zweitsprache. 
Der Phase des Sprechens geht die Phase der Sprachauf-
nahme voraus.

Der Anteil der Kinder, in deren Familien vorrangig nicht 
deutsch gesprochen wird, beträgt im Kindergartenjahr 
2018/2019 (Bezug März 2019) in der Gesamtstadt Dors-
ten 15,5 %. Der Anteil der Familien mit mindestens ei-
nem Elternteil aus einem ausländischen Herkunftsland 
beträgt 14,2 %.

Tabelle 60: Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung differenziert nach Herkunft und Alter, Gesamtstadt, Märzstatistik 2019
Quelle: Stadt Dorsten nach Gesundheits- und Bildungsstatistik des Kreises Recklinghausen
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Grundprinzipien des Konzeptes Sprache als Quer-
schnittsaufgabe 

Das Konzept der Förderung verknüpft die kontinuierli-
che Begleitung und Unterstützung von Kindern in ihrem 
Spracherwerb mit Angeboten aus den verschiedenen Bil-
dungsbereichen:

• Bewegung, 
• Spielen und Gestalten,
• Medien, Sprache, 
• Natur und kulturelle Umwelt

Kinder erfassen, dass die sozialen Ordnungen sprach-
lich geregelt sind. Sie lernen durch das sprachliche Vor-
bild, wie sich Beziehungen zwischen Menschen, Dingen 
und Handlungen sprachlich ausdrücken lassen. Mit dem 
Bildungsauftrag wird die Sprachbildung und individuelle 
Sprachförderung von Beginn an gestärkt. Künftig erfolgt 
die Sprachförderung landesweit integriert. Die Neuaus-
richtung umfasst eine entwicklungsbegleitende Beob-
achtung und Erfassung der Sprachentwicklung.

Stärkung der Sprachbildung – Sprachliche Ent-
wicklung

Aus der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass der 
Spracherwerb ein langfristiger Prozess ist. Die Sprache 
und die sozialen sowie kognitiven Entwicklungsprozesse 
entwickeln sich miteinander, d.h.: Kommunikation und 
sprachliches Denken sind miteinander verknüpft. Diffe-
renzierte sprachliche Anregungen sind entscheidend für 
den kindlichen Spracherwerb. Es geht um einen reflek-
tierenden, hinterfragenden und forschenden Einsatz von 
Sprache.

Die Erzieher*innen und Tagespflegepersonen sind das 
sprachliche Vorbild.

Ihre Aufgabe ist es, geeignete Situationen im Alltag zur 
Sprachförderung zu erkennen. Die differenzierte Grup-
penarbeit für die Sprachförderung sollte im Alltag ein-
gebunden werden. Sprachliche Förderung muss also als 
Querschnittsaufgabe im Bildungsalltag verankert wer-
den, z.B.: in Musik, Motorik, Naturwissenschaften, Me-
dien und Literatur. 

Um ein Sprachförderkonzept für jedes Kind zu erarbei-
ten, sind Beobachtungen, deren Auswertungen und Do-
kumentationen erforderlich.

Stärkung des Angebotes 

Kindertageseinrichtungen kommt beim Ausgleich von 
Benachteiligungen eine besondere Rolle zu. Einrichtun-
gen, die in ihrem sozialen Umfeld viele Kinder beson-
ders intensiv in ihrer Entwicklung unterstützen müssen, 
sollen mit zusätzlichem Personal gestärkt werden. Zur 
Erfüllung dieses Auftrages gewährt das Land einen jähr-
lichen Festbetrag für die sog. plusKITA-Einrichtungen 
gem. § 21 a Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) von mindes-
tens 25.000 € für die Dauer von mindestens 5 Jahren.

Die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen werden 
mit zusätzlichen Finanzmitteln verbessert. So werden 
gem. § 21 Verfügungspauschalen gewährt, die zum Ein-
satz von Hauswirtschaftskräften verwandt werden kön-
nen.

Das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern hinsichtlich der 
Angebotsform (Einrichtung oder Tagespflege) und hin-
sichtlich des Betreuungsortes wird gestärkt.

Rechtsanspruch

Ab dem 01.08.2013 gilt die gesetzliche Regelung, dass 
Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr einen Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tagesein-
richtung bzw. in der Tagespflege haben.  
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Angebote in der Kindertagespflege

Es stehen in 2018 insgesamt 140 Plätze, vorwiegend 
für die Betreuung unter 3jähriger Kinder in Dorsten, zur 
Verfügung. Das Angebot soll bis 2020 auf 170 Plätze 
gesteigert werden, um auch auf den Bedarf der über 
dreijährigen Kinder flexibler reagieren zu können. Ge-
plant sind weitere sogenannte Großtagespflegestellen, 
um das Angebot für diese Zielgruppe attraktiver gestal-
ten zu können.

Insgesamt stehen 59 Tagespflegepersonen (140 Tages-
pflegeplätze) zur Verfügung. 72 Plätze hiervon stehen 
derzeit in Großtagespflegestellen zur Verfügung, d.h.: 
2 Tagespflegepersonen begleiten und fördern bis zu 9 
Kinder. 39 Plätze können von Tagespflegepersonen im 
eigenen Haushalt angeboten werden. 21 Kinder werden 
zu Randzeiten, d.h. zu Zeiten, die über die Öffnungszei-
ten der Institutionen hinausgehen, betreut. 

Auch in der Tagespflege ist die Inanspruchnahme gerade 
für zweijährige Kinder in den letzten Jahren gestiegen.

Die Tagesspflege ist mittlerweile ein fester Bestandteil 
des Betreuungsangebotes gerade für unter dreijährige 
Kinder. Die Tagespflegekinder werden entweder zu Hau-
se (max. fünf Kinder) von den Tagespflegepersonen oder 
in einer Großtagespflege betreut. Die Plätze werden ger-
ne aufgrund der individuellen Flexibilität der Tagespfle-
gepersonen von Eltern gewählt. Andererseits werden sie 
auch in Anspruch genommen, wenn keine Betreuungs-
plätze in den Tageseinrichtung vorhanden sind. 

Derzeit benötigen einige wenige Eltern weiterhin eine 
zusätzliche Betreuung außerhalb der Öffnungszeiten der 
Tageseinrichtungen oder der Offenen Ganztagsschule. 
Andere Arbeits- sowie Ausbildungszeiten machen diesen 
Bedarf erforderlich. Der Anspruch auf einen Betreuungs-
platz für Berufstätige und Auszubildende ist im § 24 SGB 
VIII geregelt. 

Bei steigendem Bedarf ist ein weiterer Ausbau der Ta-
gespflegeplätze vorgesehen. Hierzu ist es erforderlich, 
Tagespflegepersonen zu werben und zu qualifizieren.

Gemeinsame Betreuung von Kindern mit 
und ohne Behinderung/Inklusion

Gesetzliche Grundlagen

Im KiBiz ist die gemeinsame Erziehung behinderter und 
nichtbehinderter Kinder in Tageseinrichtungen gesetz-
lich verankert. Zu Unterstützung dieses Anliegens wird 
eine erhöhte Kindpauschale an den betreuenden Träger 
gewährt, die den behinderungsbedingten Mehraufwand 
ausgleichen soll.

Angebotsformen der inklusiven Kindertagesbe-
treuung

Oberste Priorität in dem Angebot für behinderte Kinder 
hat die Tageseinrichtung oder die Tagespflege, in der die 
Kinder wohnortnah und gemeinsam mit nichtbehinder-
ten Kindern gefördert werden können. Die gemeinsame 
Erziehung hat das Ziel, alle Kinder in den Tageseinrich-
tungen zu begleiten und zu fördern. 

 „Bilden und Erziehen“ in integrativen Kindergruppen gibt 
allen Kindern die Möglichkeit, ihrem eigenen Rhythmus 
entsprechend, zu wachsen und sich zu entwickeln und 
ist dennoch der Grundidee des gemeinsamen Spielens, 
Lernens und Erlebens verpflichtet. Diese Gemeinsamkeit 
gibt allen Kindern eine große Chance sozialen Lernens. 

Durch die Menschenrechtskommission und der UN-Ver-
einbarung liegt ein Rechtsanspruch für eine gemeinsa-
me Förderung von behinderten und nicht behinderten 
Kindern zu Grunde. 

Damit wird auch der derzeitigen aktuellen politischen 
Diskussion der Inklusion Rechnung getragen, die zum 
Ziel hat, Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß 
an Teilhabe in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen.

Kinder mit besonderen Bedarfen (z. B. wegen Art und 
Schwere ihrer Behinderung und der daraus folgenden För-
der-, Pflege- und therapeutischen Mehrbedarfe) können in 
heilpädagogischen Einrichtungen gefördert werden.

Für die örtliche Versorgung stehen 18 Plätze der sog. 
„additiven“ Einrichtung Integratives Familienzen-
trum Pusteblume der Lebenshilfe Dorsten ge-
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meinnützige GmbH zur Verfügung. Diese Form der 
Einrichtung bietet auch eine gemeinsame Betreuung be-
hinderter und nichtbehinderter Kinder an und folgt somit 
auch dem Ziel der Inklusion im Gegensatz zu rein heil-
pädagogischen Einrichtungen.

Zur gezielten Förderung von Kindern mit erheblichen 
Sprachentwicklungsverzögerungen stehen Plätze im „St.-
Antonius-Haus“ in Herten zur Verfügung. Hier hat sich in 
diesem Jahr auch die Änderung ergeben, dass nunmehr 
bereits Kinder ab dem 3. Lebensjahr gefördert werden 
können und nicht erst ab dem 4. Lebensjahr.

Entwicklung

In den letzten Jahren nimmt die Anzahl der Kinder mit 
Förderbedarf im Bereich der seelischen und sozialen Be-
einträchtigungen zu, während die Anzahl der Kinder mit 
körperlichen Beeinträchtigungen eher leicht sinkt. Die-
se Auffälligkeiten werden vermehrt in Kooperation mit 
der Frühförderstelle und dem Gesundheitsamt von den 
Fachkräften der Tageseinrichtungen im ersten Kinder-
gartenjahr diagnostiziert und entsprechende Unterstüt-
zung beantragt.

Eine Bedarfsprognose in diesem Bereich gestaltet sich 
sehr schwierig. In der folgenden Auflistung ist die Anzahl 
der Kinder, die inklusiv betreut und begleitet werden, 
aufgeführt:  

• 81 Kinder im Kindergartenjahr 2012/2013 
• 95 Kinder im Kindergartenjahr 2014/2015 
• 124 Kinder im Kindergartenjahr 2016/2017
• 119 Kinder im Kindergartenjahr 2017/2018 
• 84 Kinder im Kindergartenjahr 2018/2019

Von 37 Tageseinrichtungen für Kinder in Dorsten wird 
diese Betreuungsform z.Zt. in 34 Einrichtungen ange-
boten. Damit ist eine wohnortnahe Versorgung ge-
währleistet. 

Aufgrund des Ausbaues der Einzelintegration konnte der 
Bedarf an heilpädagogischen Plätzen abgebaut werden, 
so dass gegenwärtig von einer ausreichenden Versor-
gung behinderter Kinder in Dorsten ausgegangen wer-
den kann.

Betreuung behinderter Kinder unter 3 Jahren

Der Rechtsanspruch ab Vollendung des ersten Lebens-
jahres gilt selbstverständlich für alle Kinder. Aufgrund 
dessen wird der gezielte Ausbau von Plätzen für Kinder 
unter 3 Jahren auch in der Förderung der behinderten 
Kinder angestrebt.

Der LWL gewährt einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe 
von 2.500,00 € jährlich für Kinder unter 3 Jahren, neben 
den erhöhten Kindpauschalen nach KiBiz, die generell 
zum Ausgleich des behinderungsbedingten Mehrauf-
wandes verwendet werden können. 

Im Kindergartenjahr 2017/2018 und 2018/2019 wurden 
jeweils 2 Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen 
begleitet und gefördert. Die weitere Entwicklung bleibt 
abzuwarten, da häufig die Kinder erst nach der Aufnah-
me in einer Tageseinrichtung entsprechend diagnosti-
ziert werden.

In den Tagespflegestellen werden derzeit keine Kinder, 
die von Behinderung betroffen sind, gefördert. Die Ta-
gespflegepersonen müssen dazu eine zusätzliche Aus-
bildung in einem Umfang von 130 Stunden absolvieren. 
Diese ist von den Pflegepersonen zu finanzieren. Zur-
zeit verfügt eine Tagespflegeperson über die zusätzliche 
Qualifizierung. Es ist derzeit nicht geplant, die Zusatz-
qualifikationen auszubauen, da der zusätzliche Aufwand 
und die Verantwortung für die einzelne Tagespflegeper-
son in der inklusiven Arbeit sehr hoch sind.  

Pädagogische Zielsetzung der Inklusion

In den Tageseinrichtungen werden Jungen und Mäd-
chen mit verschiedensten Lernvoraussetzungen und 
Lebensbedingungen betreut. Die Kinder bringen ganz 
unterschiedliche Erfahrungen, Interessen und Begabun-
gen mit, ebenso vielfältig sind ihre entwicklungs- und 
körperbezogenen Eigenschaften.

Diese Vielfalt ist mit individuellen Bedürfnissen wie auch 
mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf der einzel-
nen Kinder in der Einrichtung verbunden. Kinder mit 
einer Behinderung oder einer drohenden Behinderung 
und die Erfordernisse einer gemeinsamen Bildung, Be-
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treuung und Erziehung sind hier besonders in den Blick 
zu nehmen. 

Die Beteiligten im Feld der Tageseinrichtungen tragen 
gemeinsam die Verantwortung dafür, die gemeinsame 
Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung im 
Sinne von Inklusion zu gestalten und weiterzuentwi-
ckeln. Grundlage für diesen Prozess sind eine von Wert-
schätzung, Akzeptanz von Unterschieden und eigener 
Lernbereitschaft geprägte Haltung wie auch daraus re-
sultierende Maßnahmen, um bestehende Barrieren ab-
zubauen und Rahmenbedingungen auszubauen.

Bedarfsplanung 

Zum Kindergartenjahr 2018/2019 konnten die Platzzah-
len insbesondere im Ü3 Bereich durch Gruppenumstruk-
turierungen, provisorische Gruppen und Ausbau der Kin-
dertagespflege weiter gesteigert werden. Im U3 Bereich 
standen ab dem folgenden Kindergartenjahr 446 Plätze 
in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Die Platz-
zahl im Ü3 Bereich konnte auf 1902 Plätze gesteigert 
werden. Insgesamt wurden seit 2017 130 Plätze zusätz-
lich geschaffen. 

Ab 2020 werden mit dem Neubau einer viergruppigen 
Tageseinrichtung in Holsterhausen die Plätze für Ü3 auf 
1946 und die Plätze für U3 auf 464 erhöht. Weitere Aus-
bauten sind in der Planung, aber noch nicht abschlie-
ßend beschlossen.

Ausbau der Platzkapazität (2016-2020)

Folgende Maßnahmen sind zur Erreichung dieser Ziel-
setzung seit dem Jahr 2016 erfolgt:

• Erweiterung der Tageseinrichtung Abenteuerland 
(Anbau einer 4. Gruppe)

• Einrichtung einer Gruppe in der Bonifatiusschule 

2017
• Erweiterung der städt. KiTa Wulfener Markt  

um 25 Ü3 Plätze
• Erweiterung der städt. KiTa Am Rehbaum  

um 13 Ü3 Plätze
• Erweiterung der kath. KiTa St. Josef  

um 25 Ü3 Plätze
• Erweiterung der evang. KiTa Glück-Auf-Straße  

um 15 Ü3 und U3 Plätze 

2018
• Umstrukturierung der evang. KiTa Wittenbrink  

um 17 Ü3 Plätze
• Umstrukturierung der evang. KiTa Hand in Hand 

um 11 Ü3 Plätze
• Erweiterung der städt. KiTa Metastadt  

um 17 Ü3 Plätze
• Erweiterung der städt. KiTa Am Rehbaum  

um 7 Ü3 Plätze
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Alle für das aktuelle Kindergartenjahr geplanten Überbe-
legungen sind mit dem Landesjugendamt abgesprochen 
und genehmigt. Die Betriebserlaubnisse sind teilweise 
für ein Jahr und mit der Zusicherung des baulichen Aus-
baus verbunden, erteilt worden. 

Um das Angebot weiterhin vorhalten zu können, sind 
bereits tiefergehende Planungen zum Ausbau dreier 
Kindertageseinrichtungen in evangelischer Trägerschaft 
erarbeitet worden. Für die baulichen Planungen hatte 
das Landesjugendamt seine Genehmigung in Aussicht 
gestellt. Die Umsetzung erfolgte im Kindergartenjahr 
2019/2020.

Im Jahr 2020 konnte die neue städt. Tageseinrichtung 
mit 32 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren und 48 Plätzen 
für Kinder über 3 Jahren ihren Betrieb in dem Stadtteil 
Holsterhausen aufnehmen. Eine weitere Gruppe mit 20 
Plätzen für Kinder über 3 Jahren konnte in der Altstadt 
eingerichtet werden. Die Platzzahl erhöhte sich im Kinder-
gartenjahr 2020/2021 auf 1982 Plätze für Kinder über 3 
Jahren und auf 480 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

Ausblick

Die Versorgungsquote von insgesamt 30 % für die Kin-
der unter 3 Jahren und 90 % für die Kinder über 3 Jahren 
ist der Stadt Dorsten nicht ausreichend. Darüber hinaus 
verzeichnet die Zahl der Geburten in den letzten Jah-
ren eine leicht steigende Tendenz. Die geplanten Neu-
baugebiete ergeben einen weiteren zusätzlichen Bedarf. 
Die Stadt strebt an, die Bedarfe (Stichtag Beginn eines 
Kindergartenjahres) möglichst aller Kinder und ihren 
Familien abzudecken. Mit dem Ausbauprogramm sollen 
darüber hinaus die bisherigen Überbelegungen sowie 
die provisorisch eingerichteten Gruppen in den verschie-
denen Tageseinrichtungen für Kinder abgebaut werden. 

Bereits im Jahr 2019 ist vom Rat der Stadt Dorsten in 
seiner 53. Sitzung (Drucksachen Beschluss 218/19 und 
219/19) beschlossen worden, in den Stadtteilen Hardt, 
Hervest und Wulfen 3 neue viergruppige Tageseinrich-
tungen mit 70 Plätzen für Kinder unter und über 3 Jah-
ren einzurichten (22 Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
und 48 Plätze für Kinder über 3 Jahren).

Folgende Tageseinrichtungen werden in nächster Zeit 
von der Stadt gebaut und die Trägerschaft den aufge-
führten Trägern übertragen:

• Kath. Kirchengemeinde St. Agatha –  
Tageseinrichtung für Kinder an der Ziegelstraße im 
Stadtteil Hardt

• Lebenshilfe Dorsten GmbH – 
Tageseinrichtung für Kinder im Bereich Hohefeld-
straße im Stadtteil Hervest

• Arbeiterwohlfahrt AWO Unterbezirk Münsterland-
Recklinghausen –  
Tageseinrichtung für Kinder an der Marktallee im 
Stadtteil Wulfen 

Die Auswahl der Stadtteile erfolgte aufgrund einer Pri-
orisierung des errechneten Bedarfes und der Vormer-
kungen im neu eingerichteten Online-Vormerksystem 
Kita-Navigator. Darüber hinaus ist geplant, 2 Tagesein-
richtungen in freier Trägerschaft neu zu bauen, um das 
bestehende Angebot zu qualifizieren.

Den Kindern und ihren Familien soll somit zu-
künftig eine wohnortnahe Versorgung ermöglicht 
und gewährleistet werden.  
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Familienzentren 

Seit der Einführung der Zertifizierung zu Familienzent-
ren im Jahr 2006 haben sich bis heute 13 Tageseinrich-
tungen in Dorsten zum Familienzentrum qualifiziert. Die 
Familienzentren arbeiten stark vernetzt und bieten vor 
allem niederschwellige Angebote für Kinder und deren 
Familien im jeweiligen Sozialraum.

Die Leiter*innen der Familienzentren in Dorsten stehen 
zur Weiterentwicklung der Arbeit vor Ort in regelmäßi-
gem Austausch. 

Folgende Tageseinrichtungen werden als Familienzent-
rum gefördert: 

• Kath.Tageseinrichtung St. Johannes, Feldmark
• Kath.Tageseinrichtung St. Urbanus, Rhade
• Kath.Tageseinrichtungen St. Antonius und St. Ida 

als Verbundeinrichtung, Holsterhausen
• Kath. Tageseinrichtung St. Laurentius, Lembeck
• Kath. Tageseinrichtung St. Josef, Hervest
• Kath. Tageseinrichtung St. Agatha, Westwall,  

Altstadt
• Ev.Tageseinrichtung Hand in Hand, Söltener  

Landweg, Holsterhausen
• Ev. Tageseinrichtung Wittenbrink, Wulfen 
• Städt. Tageseinrichtung Joachimstraße mit der  

ev. Tageseinrichtung Glück-Auf-Straße als Verbund-
einrichtung, Hervest

• Tageseinrichtung Pusteblume in Trägerschaft der 
Lebenshilfe, Hardt

• Städt. Tageseinrichtung Wulfener Markt, Wulfen 
(Barkenberg)

• Städt. Tageseinrichtung Metastadt, Wulfen  
(Barkenberg) 

• Kath. Tageseinrichtung St. Nikolaus, Hardt 

Betreuungszeiten

Der Gesetzgeber hat hinsichtlich der Verteilung der Stun-
denkontingente eine Kontingentierung eingeführt. Diese 
bezieht sich auf die 45-Stundenplätze für über 3-jährige 
Kinder. Das bedeutet, dass der Anteil der 45-Stunden-
Plätze an allen Plätzen bei den Ü3-Kindern jährlich um 
maximal 4% gegenüber dem Vorjahr ansteigen darf. 
Diese Vorgabe wird für das Kindergartenjahr 2018/2019 
eingehalten.

Aus der Verteilung der 25-, 35- und 45-Stundenplätze 
im Kindergartenjahr 2018/2019 wird deutlich, dass das 
25 Stundenangebot überwiegend als nicht ausreichend 
angesehen wird.

Kindergartenjahr 2018/2019

• 25 Stunden: 204
• 35 Stunden: 877
• 45 Stunden: 1239

Inanspruchnahmeverhalten der Eltern

Das Inanspruchnahmeverhalten der Eltern56 hat sich in 
den letzten Jahren insbesondere im Bereich der unter 
3-jährigen Kinder verändert. Bei der Betrachtung der 
tatsächlichen Inanspruchnahme der letzten Jahre bilden 
sich relative stabile Werte in den Altersgruppen ab, die 
zukünftig als Berechnungsgrundlage dienen sollen:

• 0 bis 1-jährige Kinder   00 %
• 1-2-jährige Kinder  16 %
• 2-3-jährige Kinder  56 %
• 3-4-jährige Kinder  95 %
• 4-6-jährige Kinder  95 %
• 6-jährige  Kinder  30 %

56 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 3.2 Inanspruchnahme von Be-
treuungsangeboten 
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3.1.  Anzahl der Kinder in 
 Kindertageseinrichtungen

Seit der Einführung des Rechtsanspruches auf einen 
Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in der 
Tagespflege nimmt der Anteil der Kinder unter 3 Jah-
ren stetig zu. Die veränderte Lebenssituation und die 
Berufstätigkeit beider Elternteile erfordert ein anderes 
Bedarfsangebot. 

Ein Grund dafür bildet auch unter anderem die Dauer 
der Finanzierung des Elterngeldes. Diese Gelder werden 
bis zu 2 Jahren bewilligt, so dass anschließend eine früh-
zeitige Betreuung erforderlich wird. 

Tabelle 61: Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtung, differenziert nach Alter in der Altersgruppe der unter Dreijährigen, 
Gesamtstadt und Stadtteile, 2018  
Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend 
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Der Anteil der Plätze für Kinder über 3 Jahren wird mitt-
lerweile stärker in Anspruch genommen. Der Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz erfolgte bereits im 
Jahre 1995. In einzelnen Stadtteilen variiert der pro-
zentuale Anteil auch bedingt durch das vorhandene Be-
darfsangebot. In der Regel besucht diese Altersgruppe 
eine Tageseinrichtung. Der Anteil der Kinder über 3 Jah-
ren ist mittlerweile gestiegen und wird in der Bedarfs-
berechnung mit einem 99prozentigen Anteil berechnet.

Der Anteil der Kinder unter 3 Jahren ist in Dorsten seit 
2018 aufgrund von Zuzügen und einem leichten Gebur-
tenanstieg gestiegen. Im Jahr 2017 lag die Zahl der Ge-
burten bei 599 und im Jahre 2018 bei 669. Die weitere 
Entwicklung der Geburtenzahlen muss aufgrund dessen 
weiterhin beobachtet und analysiert werden, inwieweit 
sich diese Entwicklung verfestigt oder ob es sich nur um 
eine vorübergehende Entwicklung handelt. Das Ange-
bot der Tagespflege gilt in der Regel gesamtstädtisch. 
Die Versorgung findet am Wohnort der Pflegepersonen 
statt. Die in Dorsten bestehenden Großtagespflegestel-
len in den Stadtteilen Altstadt, Hervest, Holsterhausen 
und Wulfen bieten ebenfalls gesamtstädtisch Plätze an.

Tabelle 62: Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtung, differenziert nach Alter in der Altersgruppe der Kinder 3 - unter 
7 Jahren, Gesamtstadt und Stadtteile, 2018

Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend 

Tabelle 63: Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege und prozentualer Anteil an der gleichalten Be-
völkerungsgruppe, Gesamtstadt, 2018
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3.2. Inanspruchnahme von 
 Betreuungsangeboten      

Die Stadt strebt den Ausbau an Betreuungsplätzen und 
damit den Abbau der Überbelegungen an.

Die Tabelle zeigt deutlich, dass die Kinder über einen 
längeren Zeitraum die Tageseinrichtungen besuchen. 
Die Bedarfsanalyse zeigt eine zunehmende Tendenz für 
Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren und in den 
letzten Jahren auch für Kinder unter 2 Jahren.

3. Betreuung

Tabelle 64: Betreuungsplätze und Belegung in Kindertageseinrichtung und Tagespflege, Gesamtstadt, 2018

Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend
Tabelle 65: Dauer des Besuches einer Kindertageseinrichtung bis zum Schuleintritt in Jahren 

Stadt Dorsten Gesamtstadt 2018 

vorhandene Regelplätze  2251
Überbelegung gemäß KiBiz  97
Plätze gesamt mit Überbelegung 2348
Plätze für U 3 Kinder  446
Plätze für Ü 3 Kinder  1902
Tagespflege   140

Lebensjahr des Kindes   Dauer 
bei Aufnahme in die Einrichtung  in Jahren/Monate

Aufnahme 1. Lebensjahr   5 Jahre
Aufnahme 2. Lebensjahr   4 Jahre
Aufnahme 3. Lebensjahr   3 Jahre
Aufnahme 4. Lebensjahr   2 Jahre
Aufnahme 5. Lebensjahr   1 Jahre
Aufnahme 6. Lebensjahr   bis zu 10 Monate
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3.3. Versorgungsquote

Das Angebot für Kinder von 0 bis unter 3 Jahren in den 
Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege ergibt 
eine 30-prozentige gesamte Versorgungsquote.

3. Betreuung

Tabelle 66: Versorgungsquote, Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtung und Anteil an der gleichalten Bevölkerungsgrup-
pe, differenziert nach Altersgruppe 0 bis unter 3 Jahre, Gesamtstadt und Stadtteile, 2018

Tabelle 67: Versorgungsquote, Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtung und Anteil an der gleichalten Bevölkerungsgrup-
pe, differenziert nach Altersgruppe 3 bis unter 7 Jahre, Gesamtstadt und Stadtteile, 2018
Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend
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Für die Kinder über 3 Jahren liegt mittlerweile eine 
90-prozentige Versorgungsquote vor.
Die 6-jährigen Kinder werden anteilig mit 30 Prozent be-
rechnet, da alle Kinder, die bis zum 30.09 eines jeden 
Jahres das 6. Lebensjahr erreichen zum 31.07 eines je-
den Jahres aufgrund der Einschulung die Kindertages-
betreuung verlassen.
Die hohen Versorgungsquoten in den Stadtteilen Lem-
beck, Östrich und Altstadt ergeben sich durch die Platz-
vergabe von Kindern aus anderen angrenzenden Stadt-
teilen zur Bedarfsabdeckung. Diese zusätzlichen Plätze 
werden bis zum Ende des Ausbauprogramms dringend 
benötigt.
Der Stadtteil Lembeck erweitert das Bedarfsangebot für 
die Stadtteile Rhade und Wulfen.
Die Stadtteile Östrich und Altstadt erweitern das Be-
darfsangebot für die Stadtteile Hardt und Feldmark, teil-
weise auch für Holsterhausen und Hervest.

3.4.  Elternbeiträge 
 (Einkommensstruktur)

57 Tageseinrichtungen zuzüglich Anteil der Einkommensgruppe 
Offene Ganztagsangebote OGS bis 30.000 EUR

3. Betreuung

Tabelle 68: Einkommensstruktur zur Ermittlung der Elternbeiträge für Kinderbetreuungskosten57, Gesamtstadt und 
Stadtteile, 2018
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend, Win-Kita
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58 Tageseinrichtungen zuzüglich Anteil der Einkommensgruppe 
Offene Ganztagsangebote OGS bis 30.000 EUR

Tabelle 69: Einkommensstruktur Elternbeiträge Kinderbetreuungskosten, Stadtteile, 2018

Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend, Win-Kita

Tabelle 70: Einkommensstruktur zur Ermittlung der Elternbeiträge für Kinderbetreuungskosten58, Prozentualer Anteil differen-
ziert nach Einkommensgruppen im Verhältnis zu allen Kindern in Betreuung je Stadtteil, Gesamtstadt und Stadtteile, 2018
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Die Tabelle zeigt einen 26prozentigen Anteil der Einkom-
mensgruppe bis zu 17.500 EUR. Anhand der Tabelle wird 
deutlich, dass in den Stadtteilen Holsterhausen, Hervest 
und auch in der Altstadt ein höherer Anteil an Familien 
mit einem niedrigen Einkommen lebt. Die höheren Ein-
kommensgruppen sind prozentual geringer vertreten.
 
Diese Entwicklung der Anzahl der unteren Einkommens-
gruppen muss in den nächsten Jahren beobachtet und 
analysiert werden, um die Angebotsstruktur entspre-
chend im Rahmen der finanziellen und personelle Res-
sourcen anpassen zu können. Ziel ist unterstützende 
und niederschwellige Hilfe für die Kinder und ihre Fami-
lien in diesen Lebenssituationen.

Tabelle 71: Jahreseinkommen zur Bemessung von Elternbeiträgen, Prozentualer Anteil an allen beitragspflichtigen Eltern, je 
Stadtteil, 2018
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend, Win-Kita
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Bemessung der Elternbeiträge 

Für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für 
Kinder im Stadtgebiet Dorsten erhebt die Stadt Dors-
ten59 als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
einen monatlich zu entrichtenden, öffentlich-rechtlichen 
Beitrag zu dem öffentlichen Finanzierungsanteil an den 
Jahresbetriebskosten. Die Höhe des zu entrichtenden 
Elternbeitrages richtet sich nach dem zu berücksichti-
gendem Jahreseinkommen, nach dem Alter des Kindes 
sowie nach dem mit der Tageseinrichtung vertraglich 
vereinbarten zeitlichen Betreuungsumfang. 

Besuchen mehr als ein Kind einer Familie gleichzeitig 
eine Tageseinrichtung für Kinder oder nutzen ein Ange-
bot im Rahmen der offenen Ganztagsschule oder der 
Kindertagespflege, so ist nur ein Elternbeitrag zu zahlen, 
und zwar der nach dem jeweils zu berücksichtigenden 
Einkommen höchste Elternbeitrag. 

Aufgrund der landesrechtlichen Regelung in § 50 Ab-
satz 1 KiBiz ist die Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch 
Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebens-
jahr vollendet haben werden, ab Beginn des im selben 
Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur 
Einschulung beitragsfrei. In diesem Fall werden alle 
Kinder dieser Beitragsgemeinschaft für diesen Zeitraum 
beitragsfrei gestellt. Diese Regelung ist gültig ab dem 
01.08.2020, vorher war das letzte Kindergartenjahr bei-
tragsfrei.   

Bei einem Bruttojahreseinkommen von unter 17.500 € 
(gültig ab 01.08.2019: unter 20.000 €) wird ein monat-
licher Elternbeitrag nicht erhoben (erste Einkommens-
gruppe bezeichnet als „Nullgruppe“). Daher wird diese 
Einkommensgruppe mit Bezug auf das Kindergartenjahr 
2018/2019 in den obigen Tabellen gesondert ausgewie-
sen. Eltern oder Kinder, die Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts nach dem SGB II, SGB XII oder Leistun-
gen nach dem AsylBLG beziehen und Eltern, die Kinder-
zuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeldgesetzes oder 
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz erhalten, werden 
für die Dauer des Leistungsbezuges vom Elternbeitrag 
befreit. Übersteigt das Jahreseinkommen die sogenannte 
„Nullgruppe“ so werden die Beiträge nach Zuordnung zu 
der jeweiligen höheren Einkommensgruppe gestaffelt. 

Ab einem Jahreseinkommen von 125.001 € ist der 
Höchstbeitrag zu entrichten. Ohne Angabe zur Einkom-
menshöhe ist ebenfalls der höchste Elternbeitrag zu 
zahlen. In der tabellarischen Auflistung der Fallzahlen 
in der Einkommensgruppe ab 125.001 € sind diese Fälle 
enthalten.   

59 Vgl. Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Inanspruchnahme der im Stadtgebiet Dorsten bestehenden 
Tageseinrichtungen für Kinder, für die Inanspruchnahme der 
Kindertagespflege und für die Teilnahme an den Angeboten 
der offenen Ganztagsschulen in der Stadt Dorsten (Eltern-
beitragssatzung) vom 29.08.2014 zuletzt geändert durch 
Satzung vom 18.03.2020; abzurufen unter https://eservice2.
gkd-re.de/bsointer120/DokumentServlet?dokumentenname= 
120l9635.pdf und Beschluss des Rates in seiner Sitzung vom 
04.03.2020 – Drucksache Beschluss 025/20
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4.  GESUNDHEIT UND 
 ENTWICKLUNG DER 
 EINSCHULUNGSKINDER 

Ergebnisse der Schuleingangsun-
tersuchungen 

Einleitung 

Für die Beschreibung von Lebenslagen von Kindern 
und Jugendlichen stellt eine wesentliche Grundlage die 
Einbeziehung von Gesundheitsdaten dar, insbesondere 
aufgrund des Zusammenhangs von Bildung und Ge-
sundheit. Über den Kreis Recklinghausen, Fachbereich 
„Gesundheit, Bildung und Erziehung“ und mit Hilfe der 
entsprechenden statistischen Auswertungen durch Frau 
Dr. Wadenpohl, stehen der Kommune Dorsten anony-
misierte Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung zur 
Verfügung. Mit dem ersten integrierten Gesundheits- 
und Bildungsbericht 201760 (Kreis Recklinghausen Sept. 
2017) wurden entsprechende Daten zu „Gesundheit und 
Bildung von Kindern im Sozialraum“ auch im Vergleich 
aller kreisangehörigen Städte im Kreisgebiet aufgezeigt.

Allerdings sind Daten der Einschulungsuntersuchung nur 
auf Teilbereiche oder einzelne gesundheitliche Aspekte 
und nur auf diese aktuelle Lebensphase bezogen. Weite-
re gesundheitliche Daten, um beispielsweise Entwicklun-
gen in den Lebens(ver-)läufen der Kinder aufzuzeigen, 
stehen Kommunen und Kreisen für Planungszwecke 
nicht zur Verfügung. 

Andersherum hat dieser Beobachtungszeitpunkt der Ein-
gangsuntersuchung aber auch eine Schlüsselposition, da 
der Übergang in die Grundschule gleichsam der erste 
Schritt in die formalen schulischen Bildungswege 
bedeutet und für die gesamte Bildungs- und Gesund-
heitsbiografie entscheidend ist. Daten aus der Schulein-
gangsuntersuchung sollten daher in einem Monitoring 
abgebildet werden. 

Die Einschulung eines Kindes ist in Deutschland zwin-
gend mit der Schuleingangsuntersuchung verbunden, 
mit der der Entwicklungszustand der Kinder erhoben 
wird, die aufgrund ihres Alters im kommenden Schul-
jahr in die Grundschule eingeschult werden sollen. Diese 
Untersuchungen werden in der Regel von Kinder- und 

Jugendärzt*innen des Fachdienstes des Kreisgesund-
heitsamtes Recklinghausen durchgeführt, hierbei wer-
den besonders die Entwicklungsbereiche untersucht, die 
für das schulische Lernen wichtig sind.     

Ergebnisse dieser Untersuchungen werden mit den El-
tern besprochen und sie werden bei Auffälligkeiten oder 
Abweichungen auf mögliche Unterstützungsangebote 
hingewiesen bzw. darüber informiert. Um besondere 
Bedarfe von Kindern im Schulalltag berücksichtigen zu 
können, erhält die aufnehmende Grundschule vom Ge-
sundheitsdienst ein ärztliches Gutachten über den Ent-
wicklungs- und Gesundheitsstand des Kindes.  

Bei den Schuleingangsuntersuchungen wird der Blick 
auf jene individuellen Entwicklungsprozesse gerichtet, 
die eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Teil-
habe am Grundschulunterricht darstellen. 

Mit unterschiedlichen Lebenslagen sind immer 
auch bestimmte Risiken und Chancen für die Kinder in 
ihrer Entwicklung verbunden. Alltagssprache und Bil-
dungshintergrund der Eltern prägen in starkem Maße die 
unterschiedlichen Startbedingungen, mit denen die Kin-
der ihr schulisches Lernen beginnen, daher werden die 
Daten der Schuleingangsuntersuchung auch nach wei-
teren Merkmalen differenziert. Es geht darum, den Ent-
wicklungsstand und die gesundheitliche Situation  der 
einzuschulenden Kinder darzulegen und dahingehend 
auszuwerten, ob und welche Rolle familiäre Einflussfak-
toren auf gesundheitliche Risiken oder benachteiligende 
Bildungschancen und damit letztendlich auf die Chancen 
für eine gesellschaftliche Teilhabe spielen.

60 Hrsg. Kreis Recklinghausen, Gesundheit und Bildung von 
Kindern im Sozialraum, Integrierter Gesundheits- und Bil-
dungsbericht 2017, Recklinghausen, September 2017, abruf-
bar unter https://www.kreis-re.de/inhalte/buergerservice/ge-
sundheit_und_ernaehrung/_planung_und_berichte/
gesundheit_und_bildung_von_kindern_im_sozialraum.pdf
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Messbare familiäre Merkmale, die in der Eingangsunter-
suchung in Nordrhein-Westfalen mittels eines Frage-
bogens abgefragt werden, sind zum Beispiel Familien-
sprache, schulischer und beruflicher Bildungsstand der 
Eltern. Die Beantwortung dieser Fragen ist freiwillig. Ge-
fragt wird nach dem jeweils höchsten erworbenen schu-
lischen und beruflichen Abschluss der Mutter und des 
Vaters. Für den Bildungsstand des Haushaltes zählt der 
Bildungsstand des Elternteils, das die höchsten formalen 
Abschlüsse erworben hat.  

Im ersten Kinder- und Jugendgesundheitsbericht in 
Deutschland (KiGGS) (Schlack, Kurth und Hölling 2008) 
zeigte das Robert Koch-Institut auf, dass klassische Kin-
derkrankheiten stark rückläufig sind, hingehen aber psy-
chosozial assoziierte Symptomatiken wie Übergewicht, 
Stress, Depressionen oder ADHS zunehmen. Insofern 
werden auch die Daten des Kreises Recklinghausen zu 
nichtsprachlichen Entwicklungsverzögerungen und Nor-
malgewicht (sowie Abweichungen hiervon) in diesem 
Bericht dargestellt. Letzteres, da Abweichungen vom 
Normalgewicht, vor allem Übergewicht, im Kindesalter 
als Messzahl für eine nicht gesunde Entwicklung ver-
wendet werden kann. 
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4.1. Vorsorge

4.1.1. Impfstatus 

Der Impfstatus der Kinder wird bei der Schuleingangs-
untersuchung den mitgebrachten Impfheften der Eltern 
entnommen. Es wird dokumentiert, ob das Heft vorge-
legt wurde und welche Impfungen die Kinder erhalten 
haben.  

Von der Expertengruppe der Ständigen Impfkommission 
am Robert Koch-Institut (STIKO) werden regelmäßig 
und immer wieder aktualisierte Empfehlungen ausge-
sprochen, welche Impfungen durchgeführt werden soll-
ten. Einige dieser Impfungen für Säuglinge, Kleinkinder 
und Kinder bis zum schulfähigen Alter Kinder werden bei 
der weiteren Auswertung besonders betrachtet. Die Kos-
ten dieser Regelimpfungen werden von den Krankenkas-
sen in voller Höhe übernommen. Regelimpfungen sind 
also nicht abhängig von der Einkommenssituation der 
Familie. 

Auf gesamtstädtischer Ebene haben durchschnittlich 
96 % aller Eltern das Impfheft vorgelegt. Wobei diese 
hohe Quote ein sehr umfassendes Bild über den Impf-
status der Kinder ermöglicht und somit die Aussage zu-
lässt, dass in Dorsten eine relativ hohe Impfquote er-

reicht wird: annähernd 90 % aller Einschulungskinder 
in Dorsten sind „durchgeimpft“ (Masern, Polio, Tetanus, 
Diphtherie). Die Impfquote in den Stadtteilen Hervest 
und Wulfen liegt überwiegend unter dem städtischen 
Durchschnitt.   

Das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen 
hat die Aufgabe der Landesgesundheitsberichterstat-
tung übernommen, um den Gesundheitszustand der 
Bevölkerung, wesentliche Gesundheitsdeterminanten 
und Eckdaten der gesundheitlichen Versorgung zu be-
schreiben und zu analysieren. Dort werden Daten aus 
ausgewählten Indikatoren zur Gesundheitsberichterstat-
tung (bezogen auf das Land Nordrhein-Westfalen) zur 
Verfügung gestellt. 
 
Der Impfstatus von Einschulungskindern zum Schul-
jahr 2018/2019 betrug in Nordrhein-Westfalen: Masern  
91,1 % – Polio 90,9 % – Tetanus 90,8 % – Diphterie 
90,5 %. Die Grundimmunisierung abgeschlossen haben 
landesweit 91,1 % aller einzuschulenden Kinder. Schaut 
man auf umliegende Kreise bzw. kreisfreie Städte, so 
liegt die Impfquote im Kreis Borken bei 93,6 %, im ge-
samten Kreis Recklinghausen bei 90,2 %, in Gelsenkir-
chen bei 88,6 %, in Dortmund hingegen bei 85,4 %. 
(Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen LZG.
NRW 2018)

Tabelle 72: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Impfstatus, differenziert nach Art 
der Impfung, Gesamtstadt und Stadtteile, Schuljahr 2017/ 2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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4.1.2. Inanspruchnahme von 
 Vorsorgeuntersuchungen 

Die Gesundheitsuntersuchungen für Kinder und Jugend-
liche (aktuell U1 bis U9 sowie J1) können ein wichti-
ger Baustein zur gesunden kindlichen Entwicklung sein. 
Gerade in den ersten Lebensjahren machen Kinder ge-
waltige Entwicklungsschritte. Es ist wichtig, dass bei 
den „U“-Untersuchungen der allgemeine Gesundheits-
zustand und die altersgemäße Entwicklung eines Kin-
des regelmäßig ärztlich überprüft werden. So können 
mögliche Probleme oder Auffälligkeiten frühzeitig er-
kannt und notwendige medizinische und therapeuti-
sche Behandlungen eingeleitet werden. Die Gesund-
heitsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche sind 
als Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 
in § 26 SGB V festgelegt.

Die Eltern werden mit der Einladung zur Schuleingangs-
untersuchung darum gebeten, das Früherkennungsheft 

des Kindes mitzubringen. Es wird dokumentiert, ob das 
Früherkennungsheft vorlag und welche Untersuchungen 
in Anspruch genommen wurden.

In 2017 haben durchschnittlich 91% der Eltern das 
Früherkennungsheft zu der Eingangsuntersuchung mit-
gebracht. 

Nach den Ergebnissen des Kreisgesundheitsamtes Reck-
linghausen haben die Früherkennungsuntersuchungen 
für Neugeborene (U1 und U2) in der Regel alle Kinder 
erhalten. Die Inanspruchnahme der nachfolgenden Un-
tersuchungen (von U3 zwischen der 4. und 5. Lebens-
woche bis U 9 mit etwa fünf Jahren) nimmt mit zuneh-
mendem Alter der Kinder ab. Die Vollständigkeit der U3 
bis U9 gibt Auskunft darüber, ob eine kontinuierliche 
medizinische Beobachtung der Entwicklung und des Ge-
sundheitszustandes des Kindes bestand. In 2017 trifft 
dies für mindestens 69 % der Einschulungskinder mit 
vorgelegtem Untersuchungsheft zu.

Tabelle 73: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Inanspruchnahme der Vorsorgeun-
tersuchungen, Gesamtstadt und Stadtteile, Schuljahr 2017/2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen 
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Um einen Vergleichswert heranzuziehen, nachfolgend 
die Ergebnisse aus Nordrhein-Westfalen, die der Gesund-
heitsberichterstattung des Landeszentrums Gesundheit 
Nordrhein-Westfalen (LZG) zu entnehmen sind: 

Tabelle 74: Einschulungsuntersuchungen in  Nordrhein-Westfalen, hier: Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen, 
Schuljahr 2018/2019 
Quelle: Gesundheitsberichterstattung LZG , Zugriff über https://www.lzg.nrw.de/ges_bericht/monit_kinderges/reports/re-
port_2018/index.html. zuletzt abgerufen am 03.11.2020

Untersuchung zur Einschulung in das Schuljahr 2018/2019 Nordrhein-Westfalen, 
Berechnung durch das LZG.NRW

Untersuchung zur Einschulung in das Schuljahr 2018/2019 Nordrhein-Westfalen, Berechnung durch das 
LZG.NRW 

 
Untersuchte Heft vorgelegt U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

abs abs % % % % % % % % % % 

Gesamt 154.709 141.524 91,5 92,7 92,6 92,7 92,3 92,6 93,2 93,6 95,1 93,7 

Jungen 79.591 72.736 91,4 92,5 92,4 92,5 92,1 92,4 93,0 93,4 95,0 93,7 

Mädchen 75.118 68.788 91,6 92,9 92,8 92,9 92,5 92,8 93,4 93,8 95,2 93,6 
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4.2. Gesundheitsstatus und 
 Entwicklungsstand 

4.2.1. Sprachliche Kompetenzen 

Sprachkompetenzen sind die Basis für schulischen Er-
folg: „Verstehen“ ist der Schlüssel zum Lernen in allen 
Schulfächern, um dem Unterricht, den Inhalten und Auf-
gabenstellungen überhaupt folgen zu können. Sprachli-
che Kompetenzen sind ebenso der Schlüssel für die Teil-
habe am Schulleben, der Schulgemeinschaft und dem 
eigentlichen Unterrichtsgeschehen.   

Die Entwicklung von Sprachkompetenzen muss 
über die Einschulung hinaus durchweg gefördert wer-
den. Altersgerechte Sprachentwicklung ist eine zentrale 
Schlüsselfertigkeit, die zentrale Relevanz für das Gelin-
gen sozialer Interaktion und die weiteren Entwicklungs-
schritte des Kindes hat.  

Bei der Schuleingangsuntersuchung 2017 war der 
Sprachstand aller untersuchten Kinder in 79 % aller Fälle 
altersentsprechend. In durchschnittlich 15 % aller Fälle, 
die getestet werden konnten, wurde festgestellt, dass 
die sprachliche Entwicklung nicht altersentsprechend 
war, in 6 % aller untersuchten Kinder konnte der Sprach-
stand gar nicht getestet werden. Defizite oder fehlende 
Möglichkeiten einer Sprachstandserhebung waren am 
auffälligsten insbesondere bei Kindern aus den Stadttei-
len Altstadt (27 %), Wulfen (29 %) und  Hervest (33 %). 
In Verbindung zu der aufgezeigten Bevölkerungsstruk-
tur61 liegt ein Zusammenhang nahe, da diese Stadtteile 
auch zu den Stadtteilen mit den meisten Menschen mit 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit und/oder mit Migra-
tionshintergrund gehören.

61 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 1.2  Nationalität

Tabelle 75: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Sprachstandsentwicklung, Gesamt-
stadt und Stadtteile, Schuljahr 2017/2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen 
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Interessant ist auch der regionale Vergleich mit den 
Städten des Kreises Recklinghausen, der der nachfol-
genden Grafik aus dem Bildungsbericht 2017 zu entneh-
men ist.

Tabelle 76: Einschulungsuntersuchungen im Kreis Recklinghausen, hier: Sprachstandsentwicklung, 2013 - 2016 
Quelle: Grafik entnommen aus Gesundheit und Bildung von Kindern im Sozialraum, Integrierter Gesundheits- und Bildungs-
bericht 2017, Hrsg. Kreis Recklinghausen, September 2017
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4.2.2.  Nichtsprachlicher 
 Entwicklungsbereich

Bei 84 % aller untersuchten Kinder befanden die un-
tersuchenden Kinder- und Jugendärzt*innen, dass die 
nichtsprachlichen Kompetenzen altersentsprechend ent-
wickelt sind und ein weiterer Förderbedarf nicht besteht. 
Bei durchschnittlich jedem 5. Kind gab es in den Stadt-
teilen Hervest und Holsterhausen den Bedarf weiterer 
Beobachtung und ggf. notwendiger zusätzlicher Unter-
stützungsangebote.  

Tabelle 77: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Nichtsprachliche Entwicklung, 
Gesamtstadt und Stadtteile, Schuljahr 2017/2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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4.2.3. Übergewicht 

Die untersuchten Kinder hatten zu 81 % ein Normal-
gewicht, wobei Grundlage für die Untersuchungsergeb-
nisse der Body-Mass-Index (BMI) ist, als Maßzahl für 
die Bewertung des Körpergewichts eines Menschen in 
Relation zu seiner Körpergröße bzw. die Abweichung 
hiervon. Als übergewichtig gilt ein Kind, wenn es einen 
höheren BMI als 90 % (90. Altersperzentil) seiner Alters-
genossen hat.  

Dies trifft auf 18 % aller untersuchten Kinder in Hervest 
zu. Zahlenmäßig am geringsten betroffen, aufgrund der 
Mindestfallregel aber nicht darstellbar, sind Kinder aus 
Deuten, Östrich und Altendorf-Ulfkotte, gefolgt von Rha-
de (3 %). 

Tabelle 78: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Angaben zum BMI und Abwei-
chungen, Gesamtstadt und Stadtteile, Schuljahr 2017/2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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4.2.4. Familiensprache und 
 Bildungstand der Eltern 
 als Einflussgrößen 

Impfschutz und Vorsorgestatus können auch unter Be-
rücksichtigung des Differenzierungsmerkmals Deutsch/
Nichtdeutsch betrachtet werden. Aufgrund der steigen-
den Zahl der in 2015 und 2016 zugewanderten Fami-
lien mit ihren (Einschulungs-) Kindern sind die Daten 
zur weiteren Interpretation aber zum jetzigen Untersu-
chungszeitpunkt nicht aussagekräftig genug. 

Zum einen aufgrund sehr unterschiedlicher Bedingun-
gen oder Voraussetzungen in den Herkunftsländern zu 
den Themen Impfung und Vorsorge, zum anderen weil 
diese Personengruppe mit ausländischer Staatsangehö-
rigkeit schlichtweg kein Untersuchungsheft und/oder 
Impfheft vorlegen kann. 

Tabelle 79: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Impfstatus, differenziert nach Art 
der Impfung und nach Familiensprache Deutsch oder nicht Deutsch, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018

Tabelle 80: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Inanspruchnahme der Vorsorgeun-
tersuchungen, differenziert nach Familiensprache Deutsch oder nicht Deutsch, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018
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Tabelle 81: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Sprachstandsentwicklung, diffe-
renziert nach Familiensprache Deutsch oder nicht Deutsch, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 

Tabelle 83: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Angaben zum BMI und Abweichun-
gen, differenziert nach Familiensprache Deutsch oder nicht Deutsch, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 

Tabelle 82: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Nichtsprachliche Entwicklung, diffe-
renziert nach Familiensprache Deutsch oder nicht Deutsch, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 

Quellen: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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Geringere Bildungsressourcen der Eltern haben 
Einfluss auf die Kompetenzentwicklung von Kindern. 
Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungsstand, ins-
besondere auch mit mangelnden Sprachkompetenzen, 
haben zum Stand der Einschulung weitaus häufiger 
einen nicht altersentsprechenden Entwicklungstand: Sie 
haben gleichzeitig aber auch weniger häufig eine kon-
tinuierliche medizinische Beobachtung der Entwicklung 
und des Gesundheitszustandes in Anspruch genommen 
(59% Anteil an Vorsorgeuntersuchungen im Vergleich zu 
einem 79-prozentigen Anteil bei hohem Bildungsstand 
der Eltern) und zeigen Symptome einer nicht gesund-
heitsbewussten Ernährung (Überschreitung des BMI 
durch starkes Übergewicht bei jedem 6. Kind).   

Mangelnde deutsche Sprachkompetenzen der El-
tern wirken sich zwangsläufig auch auf den Sprachstand 
der Kinder aus: dieser war bei mehr als der Hälfte der 
Einschulungskinder nicht altersgemäß.  

Der bereits zitierte Bildungsbericht des Kreises 
Recklinghausen (Kreis Recklinghausen Sept. 2017) 
kommt zu dem Schluss, dass Kinder, die in sozial be-

lasteten Verhältnissen leben, ein etwas höheres Risiko 
für schulrelevante gesundheitliche Einschränkungen ha-
ben. Wird die Familiensprache berücksichtigt, zeigt sich, 
dass Kinder aus deutschsprachigen Familien mit gerin-
gen sozialen und wirtschaftlichen Ressourcen davon am 
ehesten betroffen sind. Haben Eltern mittlere oder hohe 
Bildungsabschlüsse zeigt sich kein Unterschied zwischen 
deutsch- und anderssprachigen Familien. 

Eltern können grds. nur dann auf evtl. Entwicklungsver-
zögerung ihres Kindern aufmerksam werden, wenn sie 
Kenntnisse über eine altersgemäße Entwicklung von Kin-
dern haben sowie Kompetenzen und Ressourcen für ge-
sundheitsbewusstes Verhalten und Gesundheitsbildung. 

Bei einem niedrigen Bildungsabschluss und/oder 
sprachlichen Defiziten der Eltern kommt daher den Ak-
teuren im Gesundheitswesen (Ärzte/ Hebammen/ Netz-
werk Frühe Hilfen), den Betreuungseinrichtungen und 
sonstigen sozialen Akteuren, die in Kontakt zu den Fami-
lien stehen, eine Schlüsselposition und auch Türöffner-
Funktion zu.  

Tabelle 84: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Impfstatus, differenziert nach Art 
der Impfung und nach angegebenem Bildungsstand der Eltern, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 
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Tabelle 85: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Inanspruchnahme der Vorsorge-
untersuchungen differenziert nach angegebenem Bildungsstand der Eltern, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 

Tabelle 86: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Sprachstandsentwicklung, diffe-
renziert nach angegebenem Bildungsstand der Eltern, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018

Tabelle 87: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Nichtsprachliche Entwicklung, diffe-
renziert nach angegebenem Bildungsstand der Eltern, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018 

Quellen: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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Betrachtet man den Entwicklungstand der unter-
suchten Einschulungskinder, so wird hier deutlich, dass 
vor allem Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungs-
stand auffällige Defizite bei der altersentsprechenden 
Entwicklung (Sprache, nichtsprachliche Kompetenzen, 
Übergewicht) haben. 

Im Umkehrschluss liegt die Vermutung nahe, dass ein 
niedriges Bildungsniveau der Eltern somit ein Risikofak-
tor für eine altersentsprechende und gesunde Entwick-
lung eines Kindes sein kann.  

„Auch für den Kreis Recklinghausen bestehen deutliche 
Zusammenhänge zwischen dem Bildungsstand der El-
tern und den Entwicklungs- und Gesundheitsrisiken der 
Kinder. Kinder aus bildungsfernen Familien haben häu-
figer ein zu niedriges Geburtsgewicht, bei ihnen treten 
eher Entwicklungsverzögerungen auf, die zudem oft 
stärker ausgeprägt sind und bereits im Vorschulalter zu 
gesundheitlichen Einschränkungen führen. Verstärkend 
kommt hinzu, dass für diese Kinder nicht mit gleicher 
Selbstverständlichkeit die Früherkennungsuntersuchun-
gen genutzt werden. Aber auch, wenn sie alle Termine 
wahrgenommen haben, sind sie nicht in gleichem Maße 
medizinisch und therapeutisch eingebunden, wie Kinder 
aus bildungsnahen Elternhäusern. Denn zu oft werden 

bei den schulärztlichen Untersuchungen Entwicklungs- 
oder Gesundheitsstörungen deutlich, die zuvor noch 
nicht ausreichend abgeklärt oder behandelt worden 
sind. Sehr differenziert ist die Wirkung der Familienspra-
che zu betrachten. Jedes zweite bis dritte Kind, das in 
einer anderssprachigen Familie aufwächst, beginnt sei-
ne Schullaufbahn mit ausgeprägten Sprachproblemen.“ 
(Kreis Recklinghausen Sept. 2017, S. 39) 

Dies bedeutet in der Folge aber auch, dass diese Kinder 
auf ihrem Bildungsweg nicht in dem Ausmaß von ihren 
Eltern unterstützt werden können und insofern auf an-
dere Unterstützungssysteme und Hilfsangebote außer-
halb der eigenen Familie zwingend angewiesen sind. 

Gesundheitsvorsorge zählt nicht zu den klassischen 
Aufgabenfeldern der Daseinsvorsorge der Kommune 
selbst, dennoch verfolgt die Stadt Dorsten das Ziel, auch 
in Kooperation mit anderen Einrichtungen, präventive 
Angebote zur Gesundheitsvorsorge und damit zur Ver-
besserung der Bildungs- und Teilhabechancen von Kin-
dern zu ermöglichen und zu unterstützen. 

Tabelle 88: Einschulungsuntersuchung, Anzahl und Quoten der untersuchten Kinder, hier: Angaben zum BMI und Abwei-
chungen, differenziert nach angegebenem Bildungsstand der Eltern, Gesamtstadt, Schuljahr 2017/2018
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistik des Kreisgesundheitsamtes Recklinghausen
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Beispielhaft werden daher im Folgenden zwei 
Projektansätze vorgestellt.      

Der vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlichte 
Förderaufruf „Zusammen im Quartier – Kinder stärken – 
Zukunft sichern“62 verfolgte unter dem Baustein 2 die 
konkrete Zielsetzung, Kindern und Jugendlichen ein „Ge-
sundes Aufwachsen“ in benachteiligten Sozialräumen zu 
ermöglichen. Zur Umsetzung eines Projektvorhabens 
(2019-2020) hat sich die Dorstener Arbeit gGmbH an 
diesem Förderaufruf beteiligt. Das Projekt entspricht den 
Handlungsstrategien der Stadt Dorsten und wird durch 
die Kommune kooperativ begleitet und unterstützt. Es 
leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Teilhabe-
chancen und der gesundheitlichen Kompetenzen und 
Ressourcen von Kindern und ihren Familien. Um dieses 
Projekt im Kalenderjahr 2021 fortzuführen, hat die Dors-
tener Arbeit gGmbH als Projektträger in Kooperation mit 
der Stadt Dorsten Ende Oktober 2020 einen Folgeantrag 
gestellt. Hierüber ist noch nicht entschieden.   

Ein Projektaufruf mit dem Titel „Gelingendes Aufwach-
sen – Netzwerke für Kinder“, welcher vom Landesju-
gendamt Westfalen unterstützt wird, zielt ebenfalls 
darauf ab, einen Beitrag zu mehr Teilhabechancen und 
Zufriedenheit von Kindern zu leisten und ihre Lebens-
qualität sowie ihr Erleben dauerhaft positiv zu gestalten. 

62 Vgl. Teil I Gliederungspunkt 3 Landespolitische Zielsetzun-
gen und Förderprogramme 

Das Projekt Gelingendes Aufwachsen – 
Netzwerke für Kinder  

Fachbeitrag: Ute Lorenz, Stadt Dorsten, 
Amt für Familie, Jugend und Schule – 
Familienbüro

Die Stadt Dorsten hat sich in der Zeit vom 01.03. – 
31.12.2019 an dem Projekt „Gelingendes Aufwach-
sen – Netzwerke für Kinder“, gefördert durch die 
Auridis-Stiftung, beteiligt. 

Inhaltlicher Schwerpunkt des Projektes zur Begleitung 
und Förderung von Kindern in der Schuleingangsphase 
war die „Verbesserung des Überganges von der Tages-
einrichtung zur Grundschule“ in Kooperation mit dem 
Gesundheitsamt Recklinghausen – Gesundheitsdienst 
Dorsten. Zielgruppe waren insbesondere die Abschluss-
kinder der Tageseinrichtung und die Erstklässler*innen 
der Grundschulen. Das bestehende Netzwerk „Frühe Hil-
fen“ sollte entsprechend der Zielgruppen verändert und 
erweitert werden.

Hintergrund

Kinder aus Familien mit starken Belastungen starten 
oftmals benachteiligt in die schulische Laufbahn. Daher 
sollten in Kooperation mit unterschiedlichen Netzwerk-
partnern Angebote und Maßnahmen entwickelt wer-
den, die den Benachteiligungen entgegenwirken und 
einen guten Einstieg in die Schule fördern. Die Familien 
sollten von entsprechenden Angeboten im Hinblick auf 
die Bildungsbiographie der Kinder profitieren. Sowohl 
die psychische als auch die physische Gesundheit von 
Kindern stand hier im Fokus des Projektes. Der Hand-
lungsbedarf konnte anhand der Ergebnisse aus der Schul-
eingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt – 
Gesundheitsdienst Dorsten erhoben werden.

Projektidee

Das Projekt wurde im Familienbüro angesiedelt, um die 
Synergieeffekte mit den dort vorhandenen Netzwerk-
strukturen nutzen zu können. Auf diese Weise sollte die 
bereits bestehende Präventionskette (Frühe Hilfen 0-3 
Jährige) fortgeführt und um die Altersgruppe der 4-8 
Jährigen erweitert werden.
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Nachfolgende Handlungsaufträge wurden von den Ko-
operationspartnern benannt:

• Rechtzeitiges Erkennen von Förderbedarfen bei 
Kindern

• Frühzeitige Unterstützung von Kindern mit beson-
derem Förderbedarf im Vorfeld der Einschulung

• Beteiligung der Eltern mit dem Ziel, die elterliche 
Kompetenz zu steigern und eine weitergehende 
häusliche Förderung zu sichern / „Eltern mit ins 
Boot nehmen“

• Konstruktives und abgestimmtes „Hand in Hand“ – 
Arbeiten der pädagogischen Fachkräfte

• In der Analyse- und Planungsphase des Projektes 
konnte der Stadtteil Holsterhausen auf der Grund-
lage der Sozialdaten als Modellstandort ermittelt 
werden. 

Ausblick

Das Projekt musste aus personellen Gründen vor Ablauf 
der geplanten 2,5 Jahre beendet werden. 

In der Analyse- und Planungsphase des Projektes hat 
sich jedoch die Sinnhaftigkeit einer strukturellen Veran-
kerung der Zusammenarbeit von Schule, Gesundheits-
amt und Jugendhilfe gezeigt. Dieser soll trotz vor-
zeitiger Beendigung des Projektes auch künftig 
weiterhin Rechnung getragen werden. Die be-
teiligten Kooperationspartner*innen haben sich 
auch über das Projekt hinaus auf eine strukturel-
le Zusammenarbeit verständigt. 

Die gewonnenen Kooperationspartner*innen sind im 
Sinne der Nachhaltigkeit des Projektes auch weiterhin 
interessiert, die Zusammenarbeit gemeinsam zielfüh-
rend zu gestalten, so dass die Förderung von Kindern 
mit gesundheitlicher Benachteiligung und deren indivi-
duelle Bildungsbiographie im Fokus der Netzwerkarbeit 
bleibt. 

Das Projekt „Zusammen fit & gesund in 
Holsterhausen“ 

Fachbeitrag: Birte Becker, Projektleitung, 
Dorstener Arbeit gemeinnützige Beschäf-
tigungsgesellschaft mbH 

Im Juni 2018 wurde seitens des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfa-
lens (MAGS) ein Aufruf für Projektideen zur Bekämpfung 
von Kinder- und Jugendarmut in besonders benachtei-
ligten Quartieren veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit 
der Dorstener Arbeit gemeinnützige Beschäftigungsge-
sellschaft mbH als konkreten Projektumsetzer hat die 
Stadt Dorsten in diesem Zusammenhang das Projekt 
„Zusammen fit & gesund in Holsterhausen“ ins Leben 
gerufen. Die knapp zweijährige Projektumsetzung endet 
am 31.12.2020.63 Das Projekt zielt auf die Ergänzung der 
Bausteine der Präventionskette der Stadt Dorsten zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ab.

KOMMUNALE HANDLUNGSBEDARFE UND ZIEL-
SETZUNG

Die Stadt Dorsten hat im Rahmen der präventiven So-
zialplanung 2005 und des IHK-e64 benachteiligte und von 
Ausgrenzung bedrohte Bevölkerungsgruppen, die ein 
besonders hohes Armutsrisiko haben, als Risikogruppen 
bestimmt. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, 
dass die Benachteiligung der Kinder und Jugendlichen 
durch unzureichenden Spiel- & Bewegungsraum, man-
gelnde soziale Kontakte und damit fehlende individu-
elle Entwicklungsmöglichkeiten sowie eingeschränkte 
Teilhabemöglichkeiten außerhalb des engeren Lebens-
umfeldes entsteht. Das daraus resultierende Leitbild 
sieht vor, durch früh ansetzende Hilfen, Prävention und 
die mögliche Kompensation von Benachteiligung allen 
Kindern und Jugendlichen gleiche Lebens- und Teilha-
bebedingungen zu eröffnen. Als Projektgebiet wurde 
der Stadtteil Holsterhausen sowie die angrenzenden 

63 Eine Fortführung ab 2021 ist geplant.
64 IHK-e: Stadt Dorsten, Erweiterte Darstellung zu dem Inte-
grierten Innenstadtstadtkonzept, 2016 (Stadt Dorsten, IHK-E 
2016)
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Stadtgebiete Dorsten Mitte und Hervest ausgewählt, da 
hier entsprechende Indikatoren, die auf Armut und so-
ziale Ausgrenzung hinweisen, verstärkt gegeben sind. 

Bei der Entwicklung und Implementierung der Angebo-
te standen die Lebenswelten der sozial benachteiligten 
und einkommensarmen Kinder & Jugendlichen und ihrer 
Familien im Fokus, da diese oftmals von sozialer Teil-
habe ausgegrenzt und meist höheren gesundheitlichen 
Belastungen ausgesetzt sind. Mit quartiersnahen und 
niederschwelligen Aktivierungs- und Bildungsangebo-
ten in den Themenfeldern „Bewegung und Sport“ sowie 
„Gesundheit und Ernährung“ werden die Kinder und 
Jugendlichen im Stadtteil Holsterhausen daher durch 
Empowerment und Selbstaktivierung gestärkt und prä-
ventiv ein unmittelbarer Beitrag zur Förderung der phy-
sischen, psychischen und sozialen Gesundheitsressour-
cen geleistet. 

Die Zielsetzung der Angebote sieht vor, die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu 
unterstützen und die Ausbildung von Resilienz zu be-
fördern. Sportliche Angebote sowie die Umstellung der 
Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten sollen den 
jungen Menschen neue Perspektiven eröffnen und ih-
nen helfen, neue Erfahrungswerte zu entdecken sowie 
neue Routinen zu etablieren, die bisher außerhalb ihrer 
Lebenswelt lagen. 

Das Gesamtprojekt leistet somit in Kooperation mit Schu-
len, Sportverbänden und -vereinen sowie örtlichen Ak-
teuren einen präventiven Beitrag, um Gesundheits- und 
Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen als 
entwicklungs- und teilhabefördernden Bestandteil in den 
Lebensalltag zu integrieren. Im Einzelnen lassen sich fol-
gende Zielsetzungen definieren: 

• Ausweitung von Begegnungs-, Beratungs- und Be-
treuungsorten

• Entwicklung attraktiver Spiel-, Bewegungs- und 
Freizeitmöglichkeiten

• erleichterte Zugänge und Nutzung bestehender An-
gebote

• Verknüpfung und Ergänzung vorhandener Angebote
• Verbesserung des Wohnumfeldes, bzw. der Lebens- 

& Teilhabemöglichkeiten 
• Vernetzung der Akteure

• Etablierung von gesundheits- und bewegungsför-
dernden Strukturen

Die langfristige Verstetigung der Angebotsstrukturen 
sowie das Nachhaltigkeitsprofil stellen einen wichtigen 
Aspekt im Rahmen der Projektplanung und -umsetzung 
dar. Diesbezüglich finden insbesondere die folgenden 
Ansätze Berücksichtigung: 

• Beteiligungsorientierter Ansatz  
Die vorhandenen Akteure (Schulen, Vereine, etc.) 
und Einwohner*innen werden bei der Planung und 
Umsetzung von Beginn an beteiligt, um die Interes-
sen und Bedarfe in der Gesamtplanung zu berück-
sichtigen und durch entstehende Kooperationen 
Synergieeffekte zu schaffen. 

• Bürgerschaftliches Engagement  
(Vereinswesen)  
Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Angebots-
strukturen sowie einem möglichen Transfer auf 
weitere Quartiere sind insbesondere der Einbezug 
der Bürger*innen und die Schaffung eines bürger-
schaftlichen Engagements von großer Bedeutung. 

• Kooperationspartnerschaften  
(Bezug: gesetzlicher Auftrag bzw. Zielset-
zungen anderer Akteure)  
Das Ziel des Projektes ist die dauerhafte Imple-
mentierung von Angeboten der Gesundheitsförde-
rung im Sozialraum, die durch Kooperationspart-
ner*innen nach Ende der Förderphase fortgesetzt 
werden. 

DIE ZIELGRUPPE

Kinder, die aufgrund ihres geringen ökonomischen, so-
zialen und kulturellen Kapitals und ihrer Lebensumstän-
de weniger körperlichen Aktivitäten nachgehen können 
bzw. weniger in Vereinsstrukturen und deren Angebote 
eingebunden sind, stehen im Rahmen des Angebots im 
Fokus. Dies ist insbesondere deshalb von großer Be-
deutung, da diese Kinder und Jugendlichen häufiger 
von gesundheitlichen Belastungen begleitet werden als 
andere. Insgesamt ist der Anteil an übergewichtigen 
Kindern zum Zeitpunkt der letzten Schuleingangsunter-
suchungen gestiegen und damit auch die Risiken für 
gesundheitliche Schäden im weiteren Lebensverlauf. 



TEIL II | DATENMONITORING 156 4. Gesundheit und Entwicklung der Einschulungskinder

Die Angebote orientieren sich daher im Schwerpunkt an 
den Kindern zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr. Um 
die zur Zielgruppe gehörenden Kinder zielgerichtet an-
sprechen zu können, basiert die Projektidee auf der en-
gen Kooperation mit den beiden ortsansässigen Grund-
schulen, der Antoniusschule sowie der Bonifatiusschule.  

DIE UMSETZUNG

Um die vorhandenen Angebotsstrukturen zu eruieren, 
gab es zunächst von Februar bis April 2019 eine inten-
sive Analysephase. In diesem Zusammenhang haben 
regelmäßige Gespräche zwischen der Dorstener Arbeit 
und den Mitarbeitenden der Stadt sowie dem Stadt-
sportkoordinator stattgefunden. Auf Grundlage dieser 
Gespräche wurden weitergehend Belegungslisten der 
Sporthallen sowie Übersichtlisten bezüglich der in Hols-
terhausen aktiven Sportvereine erstellt. Konkrete Bedar-

fe und Problemlagen der Zielgruppe wurden durch die 
regelmäßigen Treffen mit der Rektorin und Konrektorin 
sowie den Lehrer*innen der beiden Grundschulen sowie 
der Mobilen Jugendhilfe und dem HOT (Haus der offenen 
Tür) herausgearbeitet. Netzwerktreffen, wie der „run-
de Tisch“ und die „Holsterhausen-Konferenz (HoKo)“, 
wurden dazu genutzt, um sich mit den Akteuren des 
Projektgebiets auszutauschen, bestehende Angebote 
kennenzulernen und sich in gemeinsamen Gesprächen 
über mögliche Ansatzpunkte für weitere Angebote aus-
zutauschen.  

Im nächsten Schritt wurden die herausgearbeiteten Er-
gebnisse in konkrete Angebotsstrukturen zu den drei 
großen Themengebieten „Ernährung“, „Bewegung“ und 
„Vereine“ umgewandelt. Bis August 2020 wurden bei-
spielhaft folgende Angebote geplant/umgesetzt: 

ERNÄHRUNG
Tischlein deck dich Eltern & Kind kochen – gemeinsame Zeit erleben:
   Kennenlernen von Lebensmitteln und deren Verwendung.

Kindersnackbar  Ernährungsangebot für alle Schüler*innen der 4. Klassen 
   im Rahmen einer Projektwoche im Juni:
   Kennenlernen von gesunden und ungesunden Lebensmitteln. 
   Zubereitung eines gesunden Frühstücks für alle Jahrgänge 
   mit dem Hintergrund der Verselbstständigung und 
   dem anstehenden Wechsel der Schule. 
   Das Angebot konnte aufgrund der geltenden Infektionsschutzvorgaben 
   im Rahmen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

BEWEGUNG
Bewegungsangebot Wöchentliches Bewegungsangebot im Rahmen des Unterrichts 
   für alle Schüler*innen der Klassen 1 & 2.

Sommerferienangebot Offenes Angebot für alle Schüler*innen. 
   Hinweise zur gesunden Ernährung, Bewegungsspiele sowie 
   Kennenlernen diverser Sportarten, z.B.
   • Schnuppertag mit einem Tennislehrer
   • Schnuppertag mit einer Volleyballtrainerin
AG Klasse 2  Förderung von Koordination und Bewegungsabläufen, 
   sozialen Kompetenzen und einer gesunden Ernährung. 
   Das Angebot findet an beiden Schulen einmal wöchentlich 
   nach dem Regelunterricht statt. 
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FAZIT

Vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit den Lehr-
kräften der beiden Grundschulen konnten die zur Ziel-
gruppe gehörenden Kinder erfolgreich angesprochen 
und zur Teilnahme motiviert werden, sodass bis zum 
31.08.2020 insgesamt 298 Schüler*innen an den Ange-
boten teilgenommen haben. Auch der erstmalige Zugang 
zu den Eltern wurde über die Ansprache im Rahmen von 
Elternversammlungen/Elternpflegschaftssitzungen ge-
sichert. Das Interesse der Eltern für das Projekt und 
die Arbeit mit ihren Kindern ist insgesamt groß. Es hat 
sich allerdings gezeigt, dass das Interesse aufgrund ge-
nannter fehlender Zeitressourcen oftmals sinkt, sobald 
konkrete Unterstützungsleistungen im Hinblick auf die 
Aufrechterhaltung der Projektstrukturen durch die Eltern 
gefordert werden. 

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Schulen auf-
grund der bisher erfolgreichen Zusammenarbeit und gu-
ten Ergebnisse auch in Hinblick auf die bereits geplan-

ten Angebote, die unter Berücksichtigung der aktuell 
geltenden Infektionsschutzvorgaben nicht durchgeführt 
werden konnten, weitere Kooperationen wünschen. Da-
her werden die letzten Monate der Projektumsetzung 
genutzt, um vergleichbare und aktuell umsetzbare An-
gebote durchzuführen.  

SchoolMobil  Sommerferienangebot für Kinder der Klassen 1-3. Die Teilnahme 
   erfolgt mit Anmeldung. Die zur Zielgruppe gehörenden Schüler*innen 
   wurden mit Unterstützung der Lehrer*innen ausgewählt. Ziele:
   •  Lernen in Bewegung
   •  Vermittlung von Spaß am Lernen
   •  Förderung der Lernkompetenz
   •  Stärkung und Motivation für schulmüde Kinder

VEREINE
Sportarten Seminar Angebot für Eltern und Kinder in den Osterferien, um Sportarten und 
   die dazugehörigen Vereine kennenzulernen und die Struktur 
   eines Vereins zu verstehen. Weitergehend sollten die Eltern in Bezug 
   auf die Ansprache von Vereinen und Trainern gestärkt werden. 
   Das Angebot konnte aufgrund der geltenden Infektionsschutzvorgaben 
   im Rahmen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

ÜBERGREIFEND
Offene Sprechstunde Gesprächsangebot für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern. 
   Immer dienstags zwischen 13:00 Uhr und 15:30 Uhr. 
   Unterstützung in den Bereichen Bewegung und Sport sowie Ernährung 
   und Gesundheit. Bei Bedarf findet auch die zielgerichtete Weiterleitung 
   an andere Akteure statt.
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5. BILDUNG (SCHULE)

Bildung und Bildungsprozesse (Ein-
leitung) 

Die Bildungsprozesse eines Menschen umfassen die 
kontinuierliche Entwicklung von Fähigkeiten und die Er-
weiterung seines Wissens im Laufe seines Lebens. Sie 
finden an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen und 
in vielfältigen Lernwelten statt. In einem umfassend ge-
meinten und in diesem Bericht auch so verwandten Bil-
dungsbegriff kann zwischen drei Bildungsformen unter-
schieden werden:

• formale (auch formelle) Bildung,
• nicht formale (auch non-formelle) Bildung
• informelle Bildung.

Diese Unterscheidung und ihre Definitionen resultieren 
aus den Vorschlägen der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften aus 2000 in ihrem „Memorandum über 
Lebenslanges Lernen“ (Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft 2020). Dort werden die Bildungsformen 
wie folgend voneinander abgegrenzt:

Formales Lernen findet üblicherweise in Bildungs- und 
Ausbildungseinrichtungen statt und führt zu anerkann-
ten Abschlüssen und Qualifikationen. Für die Lernenden 
ist es zielgerichtet, hinsichtlich des besuchten Bildungs-

gangs in der Regel zeitlich befristet und klar strukturiert.  

Nicht-formales Lernen findet außerhalb der Haupt-
systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung statt 
und führt nicht unbedingt zum Erwerb eines formalen 
Abschlusses oder einer Zertifizierung. 

Nicht-formales Lernen erfolgt in der Kindertagesbe-
treuung, am Arbeitsplatz und kann im Rahmen von Or-
ganisationen oder Gruppen der Zivilgesellschaft (wie 
Jugendorganisationen, Gewerkschaften, politischen Par-
teien oder Kirchen) stattfinden. Einrichtungen und Or-
ganisationen, die in Ergänzung der formalen Systeme 
eingerichtet wurden, dienen ebenfalls als nichtformale 
Lernorte (z. B. bei Kunst-, Musik- und Sportkursangebo-
ten). Auch bei nicht-formalem Lernen wird in der Regel 
ein bestimmtes Ziel oder ein Lernerfolg angestrebt.    

Informelles Lernen ist das, was im Alltag, in der Fa-
milie, in der Freizeit, im Wohnumfeld, also im täglichen 
Leben, stattfindet. Anders als beim formellen und nicht-
formellen Lernen wird hierbei in der Regel nicht eine In-
tention zum Lernen verfolgt, es geschieht eher beiläufig 
und wird von den Lernenden möglicherweise auch gar 
nicht als Erweiterung der Kenntnisse und Fähigkeiten 
wahrgenommen.  

Prozesse informeller Bildung finden demnach an vielen 
Lernorten und -umgebungen statt. Lernmöglichkeiten 
sind etwa Kinder- und Jugendarbeit, Vereine, offene 
Kultur- und Freizeitangebote, der Umgang mit Medien 
oder familiäre Aktivitäten. Es handelt sich um freiwilli-
ge Lernprozesse, die sich – soweit es beispielsweise die 
Angebotsstruktur von Einrichtungen betrifft – auch ent-
sprechend der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse 
und sich wandelnder Anforderungen und Bedarfe fort-
laufend anpassen müssen. 

Diese Lernprozesse werden nicht strukturiert oder durch 
Zertifizierungsverfahren formalisiert; geschweige denn 
kann der Lernerfolg des Einzelnen mittels Zertifikaten 
messbar gemacht werden. Sie sind aber unverzichtbare 
Wissenserweiterung und damit auch Voraussetzung für 
gelingende formelle und nicht formelle Bildungsprozes-
se. (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 2005, S. 197 ff)

Abbildung 12: Bildungsprozesse eines Menschen 
Quelle: Grafik Stadt Dorsten, erstellt nach „Memorandum 
über Lebenslanges Lernen“, Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft 2000 
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Bildungsprozesse haben eine Schlüsselfunktion 
für die Verwirklichung individueller Lebenschancen, die 
Möglichkeiten beruflicher und gesellschaftlicher Teilhabe 
sowie für soziale Anerkennung. Bildung ist nicht nur zen-
trale individuelle Ressource, sondern auch wichtigstes 
Gestaltungsinstrument zur Verbesserung von Teilhabe-
chancen im Rahmen der Daseinsvorsorge.   

Bildung heißt lebenslanges Lernen. Die verschiede-
nen Bildungsprozesse bauen aufeinander auf und haben 
Einfluss auf die gesamte Bildungsbiografie.    

Das Nebeneinander, vor allem das Miteinander (Inein-
andergreifen) der verschiedenen Bildungsformen sowie 
der unterschiedlichen Bildungsorte und Lernwelten müs-
sen während des lebenslang andauernden Lernprozes-
ses der Menschen in den Blick genommen werden und 
bestmöglich danach gestaltet werden.   

Gelingende Bildungsprozesse in allen Bildungsformen 
führen eher zu individuell erfolgreichen Bildungsbiogra-
fien; während Störfaktoren bei einzelnen Bildungspro-
zessen auch zentrale negative Auswirkungen auf die ge-
samte Bildungsbiografie und die individuellen Chancen 
von Kindern und Jugendlichen haben können.  

Im Prozess des informellen Lernens im Alltag und täg-
lichen Leben können Kinder grundlegende Fertigkeiten 
und notwendige Kompetenzen erwerben, um an Gesell-
schaft teilhaben zu können und im weiteren Lebensver-
lauf auch die formalen Bildungssysteme erfolgreich zu 
bestehen. Im täglichen Miteinander erlernen sie grund-
legende Orientierungen, Einstellungen, Verhaltensmus-
ter, Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten. 

Bestehen diese Möglichkeiten für Kinder und Jugend-
liche nicht, so werden soziale Ungleichheiten in vielen 
Fällen im weiteren Lebensverlauf häufig noch verschärft 
werden. Auch Qualität, Umfang und Vielfältigkeit der Bil-
dungsinhalte und -kompetenzen, der Bildungsangebote 
und Lernorte sind entscheidend für Verwirklichungs-
chancen von Kindern und Jugendlichen.   

Die Teilhabe an Bildung ist wesentlich für die gesell-
schaftliche und kulturelle Teilhabe und die individuellen 
Lebenschancen sowie auch innerhalb einer Leistungsge-
sellschaft die Basis für wirtschaftlichen Erfolg. 

Wie bereits im vorhergehenden Handlungsfeld Erwerbs-
beteiligung und Einkommen65 untersucht, haben Men-
schen mit höherem Bildungsstand  bzw. beruflichem 
Abschluss bessere Arbeitsmarktchancen und damit auch 
Aussicht auf höheres Einkommen und mehr Gestaltungs-
möglichkeiten im Lebensverlauf.  

Kinder aus Familien mit niedrigem Bildungstand, aus 
finanziell schwachen Haushalten und aus Familien mit 
Migrationshintergrund bzw. nichtdeutscher Familien-
sprache sind im Vergleich zu ihrer Altersgruppe in ihren 
gesundheitlichen und sprachlichen Entwicklungen und 
damit in ihren Kompetenzen und Fähigkeiten zur Teil-
nahme am formalen Bildungsprozess „Schule“ ganz we-
sentlich beeinträchtigt.66

Gleiche Chancen auf Bildungsteilhabe für alle Kin-
der und Jugendlichen, Heranwachsende und Bürger*in-
nen sind deshalb ein wichtiges sozialpolitisches Ziel. Es 
ist ein zentrales Teilziel, wenn es darum geht, positive 
Lebensbedingungen für alle Generationen zu schaffen 
und eine zukunftsfähige Kommune zu sichern. Im Rah-
men der Daseinsvorsorge muss sie für entsprechende 
Infrastruktur sorgen und Rahmenbedingungen schaffen, 
damit das lebenslange Lernen zu einem gelingenden 
Bildungsprozess werden kann. Bildung ist immer eine 
Querschnittsaufgabe, die, wenn man alle Bildungsfor-
men in den Blick nehmen möchte, zahlreiche kommu-
nale Aufgabenfelder betreffen: Arbeitsmarktpolitik, Wirt-
schaft, Sozialpolitik, Kinder- und Jugendhilfe, Kultur und 
Teilhabe.  

In den nachfolgenden Kapiteln des ersten Teils die-
ses Sozialberichtes werden daher Tätigkeitsbereiche for-
maler, nicht formaler und informeller Bildung aufgezeigt 
und im Rahmen des Datenmonitorings näher analysiert. 

Bei der Entwicklung von Handlungsstrategien für Kinder 
und Jugendliche (von Geburt bis zum Einstieg in Berufs-
ausbildung oder Studium) muss es aber immer auch 
um die Gestaltung der Bildungsübergänge in den unter-
schiedlichen Lebensphasen und um die (Mit-)Gestaltung 
von Bildungseinrichtungen und -angeboten außerhalb 
der formalen Struktur gehen.   

65 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 2.1-2.3
66 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 4.1-4.2
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Schule und Bildungsauftrag 

Fachbeitrag: Susanne Diericks, Amt für 
Schule und Weiterbildung, Abteilungsleite-
rin Schulverwaltung

Schule ist eine Institution, deren formaler Bildungsauf-
trag in erster Linie im Lehren und Lernen, also in der 
Vermittlung von Wissen und Können durch Lehrer*innen 
an Schüler*innen, besteht. Aber sie hat auch einen gesell-
schaftlichen Auftrag; dieser liegt in der Entwicklung der 
Schüler*innen zu mündigen und verantwortungsvollen 
Persönlichkeiten, die sich in die Gesellschaft einbringen.  

Schule soll Wissen, Fähigkeiten und Werte im Unterricht 
gezielt vermitteln. Die gesellschaftlichen Grundwerte 
sind durch das Grundgesetz vorgegeben. Als weitere 
Aufgaben werden verschiedentlich Erziehung zur Ehr-
furcht vor dem Leben, zur Bewahrung der Umwelt und 
Verantwortung für künftige Generationen genannt.

Die schulische Persönlichkeitsbildung entbindet die El-
tern nicht von ihrem Erziehungsauftrag, sondern ergänzt 
diesen. 

Die klassischen Schulfunktionen sind: 

Qualifikation 
Vorbereitung auf spätere Lebensanforderungen in Beruf, 
Privatleben und gesellschaftlichen Funktionen

Sozialisation 
Vermittlung gesellschaftlich erwünschten Verhaltens

Selektion 
Auslese und Zuweisung einer sozialen Position oder Be-
rechtigung

Legitimation 
Vermittlung gesellschaftlicher Grundwerte zur Sicherung 
der Loyalität und Integration (Soziologie)

Qualifikation und Sozialisation vermitteln den Heran-
wachsenden zusätzlich zum elterlichen Beitrag das kultu-
relle Kapital einer Gesellschaft von den Grundfähigkeiten 
wie Schreiben und Lesen bis zum erfolgversprechenden 
Auftreten. 

Die Schule erfüllt neben der Förderung auch die Funk-
tion der Selektion, das heißt, die Heranwachsenden 
nach ihrer Leistungsfähigkeit einzuschätzen und ihnen 
am Ende der Schulzeit durch Vergabe von Schulab-
schlüssen für weitere Ausbildungsgänge eine vorläufige 
soziale Position zuzuweisen. Die schulische Funktion ei-
ner Berechtigungsvergabe ist im deutschen Schulwesen 
traditionell stärker ausgeprägt als etwa in den USA, wo 
andere Selektionsmechanismen greifen. Auf dem Wege 
dahin sind Schullaufbahnentscheidungen zu treffen. In 
der demokratischen Gesellschaft soll jeder Schülerin und 
jedem Schüler eine gerechte Chance gegeben werden. 
Die Realisierung von Chancengleichheit gehört zu den 
zentralen Streitpunkten der Bildungspolitik. Auch der 
angemessene Zeitpunkt der Selektion ist umstritten. 
Die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird 
vorwiegend dahingehend geprägt, sich gegenüber ge-
stellten Leistungsanforderungen und ihrer Bewältigung 
positiv einzustellen. 

Während den Ländern ausschließliche Kompetenzen für 
die staatliche Schulhoheit (innere Schulangelegenhei-
ten) zukommen, sind die Kommunen im Rahmen ihrer 
grundgesetzlich garantierten Selbstverwaltung Schulträ-
ger und damit für die Errichtung, Unterhaltung und Ver-
waltung der einzelnen Schulgebäude und deren Ausstat-
tung zuständig (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, 
äußere Schulangelegenheiten). Zu den Aufgaben der 
Schulverwaltung gehört neben der Schulentwicklungs-
planung und schulorganisatorischen Maßnahmen nach 
dem Schulgesetz die Sicherung der räumlichen, säch-
lichen, personellen und finanziellen Voraussetzungen für 
leistungsfähige Dorstener Schulen. Das beinhaltet Neu-
bau, Erweiterung, Umbau und Unterhaltung von Schul-
gebäuden ebenso wie die Bereitstellung von Lehr- und 
Unterrichtsmitteln sowie von Schuleinrichtungen oder 
die Gewährung von Lernmittelfreiheit und Schülerfahr-
kosten.

Die untere Schulaufsichtsbehörde ist gemäß § 88 Abs. 3 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG 
NRW) das staatliche Schulamt. Es ist der kreisfreien 
Stadt oder dem Kreis zugeordnet und nimmt in seinem 
Gebiet die Schulaufsicht über die Grundschulen wahr 
und die Fachaufsicht über die Hauptschulen und die För-
derschulen. Untere Schulaufsichtsbehörde für die Dors-
tener Schulen ist der Kreis Recklinghausen.
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Die obere Schulaufsichtsbehörde ist gemäß § 88 Abs. 2 
SchulG NRW die Bezirksregierung, die in ihrem Gebiet 
die Schulaufsicht über die Schulen wahrnimmt. Obere 
Schulaufsichtsbehörde für die Dorstener Schulen, für 
die nicht der Kreis Recklinghausen als untere Schulauf-
sichtsbehörde zuständig ist, ist die Bezirksregierung 
Münster.

Ausblick/ Analyse 

Auf die demografische Entwicklung der letzten Jahre 
und das veränderte Bildungsverhalten der Eltern hat der 
Schulkonsens von 2011 reagiert. Als Schulkonsens wird 
in Nordrhein-Westfalen der schulpolitische Kompromiss 
vom 19. Juli 2011 bezeichnet, mit dem ein jahrzehnte-
langer Streit um die Schulstruktur beendet wurde. Zur 
Vorbereitung hatte die damalige Schulministerin Sylvia 
Löhrmann eine Bildungskonferenz eingesetzt, an der die 
am Bildungswesen beteiligten Organisationen und die 
im Landtag NRW vertretenen Parteien teilgenommen 
hatten. Es ging um die Frage, wie bei weiter zurück-
gehenden Schülerzahlen ein leistungsfähiges und orts-
nahes Schulangebot aufrechterhalten werden kann. Im 
Ergebnis verzichtete die Koalition (damals: SPD und 
Bündnis90/Die Grünen) auf die Einführung der Gemein-
schaftsschule, während die CDU einwilligte, die „Haupt-
schulgarantie“ in der Landesverfassung aufzuheben. Als 
neue zusätzliche Schulform der Sekundarstufe I wurde 
die Sekundarschule verabredet. Aber auch durch das 
Erste Gesetz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention vom 5. November 2013 sind zahlreiche Ver-
änderungen eingetreten, auf die die Schulverwaltung 
reagieren musste bzw. immer noch muss. 

Das Zusammenspiel von Demografie und Schulwahlver-
halten erhöht den Druck auf die kommunalen Schulträ-
ger, ihr Schulformangebot bei schwankenden Schüler-
zahlen bedarfsgerecht zu gestalten.

So hat die Stadt Dorsten auf das veränderte Nachfra-
geverhalten reagiert und mit Beginn des Schuljahres  
2018 / 2019 die Neue Schule Dorsten als Sekundarschu-
le neu errichtet. Der Aufbau der Sekundarschule erfolgt 
schrittweise. Gleichzeitig werden die beiden städtischen 
Hauptschulangebote sowie das städtische Realschulan-
gebot in der Weise auslaufend aufgelöst, dass sie seit 
dem 01.08.2018 keine Eingangsklassen mehr bilden. 

Unter Berücksichtigung dieser schulorganisatorischen 
Maßnahmen wurden auch Standortverlagerungen vor-
genommen. So haben die auslaufenden Hauptschulen 
eine neue Heimat in zwei leerstehenden Schulgebäuden 
an der Marler Straße gefunden, die vollständig saniert 
und den Bedarfen angepasst wurden, während das ehe-
malige Schulgebäude einer der beiden Hauptschulen 
komplett saniert und den Bedarfen einer Grundschule 
entsprechend umgebaut wurde. Hier hat die Agatha-
schule ihren neuen Standort gefunden. Das alte Gebäu-
de dieser Grundschule in der Innenstadt ist abgängig; 
eine Sanierung hätte unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten keinen Sinn ergeben.

Unabhängig von diesen schulorganisatorischen Maßnah-
men bzw. Standortverlagerungen werden aktuell viele 
erforderliche Sanierungsarbeiten in Schulen durchge-
führt. Insbesondere in den Schulgebäuden hatte sich ein 
Sanierungsstau ergeben, weil jahrelang keine Maßnah-
men durchgeführt wurden. Aufgrund zahlreicher Förder-
mittel des Landes bzw. Bundes wie z. B. Gesetz zur Um-
setzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in 
Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und Gute Schule 
2020 wurden / werden die erforderlichen Sanierungs-
maßnahmen nun möglich.

Die Entwicklung der Schülerzahlen muss ständig im Blick 
gehalten werden, damit der Schulträger auf diese Ent-
wicklungen rechtzeitig reagieren kann, sofern dies er-
forderlich sein sollte. 

In diesem Zusammenhang sind in den kommenden 
Jahren insbesondere die Schülerzahlen der Dorstener 
Grundschulen zu beobachten. Denn der Geburtenan-
stieg ab 2011 und die Zuwanderung ab 2015 haben 
bis 2018 zu einem deutlichen Bevölkerungsanstieg bei 
den unter Sechsjährigen und zu einem moderaten An-
stieg bei den Sechs- bis unter Zehnjährigen geführt. 
Die derzeit Zehn- bis unter Zwanzigjährigen zählen zu 
den geburtenschwachen Jahrgängen. Aufgrund der Zu-
wanderung ist der Bevölkerungsrückgang hier jedoch 
moderater als bei früheren Prognosen angenommen. 
Die Entwicklung bis 2022 wird dadurch bestimmt, dass 
die derzeit starken Jahrgänge in die höheren Alters-
klassen hineinwachsen. Im Schuljahr 2022/2023 wird 
die Flüchtlingswelle demzufolge die Grundschulen errei-
chen, so dass sich hier gegebenenfalls im Zusammen-
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hang mit der Schaffung von Schulraum Handlungsbe-
darf ergeben kann.

Die Schaffung von Schulraum und entsprechende bau-
liche Maßnahmen ist ein weiteres Themenfeld, das der 
Schulträger strukturiert betrachten muss. Die Stadt Dors-
ten hat in diesem Zusammenhang in einem ersten Schritt 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe – bestehend aus Vertre-
tern des Schulträgers, der Schulen und der OGS-Träger – 
eine Raumkonzeption für die städtischen Grundschulen 
erarbeitet. Nach Vorstellung der Ergebnisse in der Poli-
tik sollen aus dieser Raumkonzeption im Rahmen eines 
Soll-/Ist-Vergleiches Prioritäten abgeleitet werden, aus 
denen sich notwendige bauliche Maßnahmen ergeben. 
Hier wird auch der angekündigte Rechtsanspruch auf 
einen OGS-Platz, zu dem zeitnah detaillierte Regelungen 
erwartet werden, Auswirkungen haben.

Um ein gleichmäßiges, inklusives und alle Schulformen 
und Schularten umfassendes Bildungsangebot sicherzu-
stellen, ist die Stadt Dorsten nach dem Schulgesetz dazu 
verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen 
benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwick-
lungsplanung zu betreiben (§ 80 SchulG NRW).

Ein weiteres spannendes Handlungsfeld und zugleich 
eine große Herausforderung ist die Digitalisierung der 
Schulen. Aktuell erfolgt an den Dorstener Schulen suk-
zessiv der Aufbau einer digitalen Infrastruktur. Auch hier 
erfolgt eine große Unterstützung durch Fördermittel des 
Bundes bzw. des Landes wie z. B. aus Gute Schule 2020 
und dem Digitalpakt. Diesen fortwährenden Prozess zu 
begleiten und nachhaltig zu gestalten ist Aufgabe des 
Schulträgers. Es gilt zu bedenken, dass die zur Ver-
fügung stehenden Fördermittel bei Weitem nicht aus-
reichen, um die Digitalisierung der Dorstener Schulen 
flächendeckend umzusetzen. Damit die Digitalisierung 
dauerhaft funktioniert, ist eine weitere Unterstützungs-
struktur notwendig. Insbesondere für Wartung und Be-
trieb werden laufende Personal- und Sachkosten entste-
hen, die dauerhaft anfallen werden und vom Schulträger 
aufzubringen sind. 
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5.1.  Anzahl der Schüler*innen  
 nach Schulform

Im Schuljahr 2018/2019 haben insgesamt 7503 Schü-
ler*innen in 283 Klassenverbänden die Schulen in Dors-
ten besucht. Die städtische Gesamtschule im Stadtteil 
Wulfen (Barkenberg) unterrichtet den größten Anteil 
der Schüler*innen, gefolgt von den beiden Gymnasien 
in Dorsten-Mitte (Stadtteil Altstadt: privates Gymnasium 
St. Ursula – 935 Schüler*innen und städtisches Gymna-
sium Petrinum – 919 Schüler*innen).67 

Die demografischen Entwicklungen wird das Bild zur 
Verteilung der Schüler*innen nach Schulart in den kom-
menden Jahren wandeln.     

Mit der Gründung der Sekundarschule, der „Neuen 
Schule Dorsten“, hat die Stadt Dorsten für Kinder und 
Jugendliche ein neues und individuell passendes Schul-
angebot mit dem Ziel installiert, diese Schule durch ein 
fundiertes pädagogisches Konzept sowie eine optimale 
Ausstattung zu einem Lern- und Lebensort von beson-
derer Qualität zu machen, der allen Ansprüchen an eine 
moderne Schule gerecht wird. Die Bildungswege sollen 
so gestaltet werden, dass jedes Kind zu seinem best-
möglichen Abschluss geführt wird. Die Sekundarschule 
führt zu allen Schulabschlüssen der Sekundarstufe I 

und sichert durch verbindliche Kooperationen mit dem 
Gymnasium Petrinum, der Gesamtschule Wulfen und 
dem Paul-Spiegel-Berufskolleg Dorsten den Zugang zur 
gymnasialen Oberstufe. Alle Kinder werden so geför-
dert, dass sie den für sie besten Bildungsabschluss nach 
der Jahrgangsstufe 10 erlangen. Zum Start der Schule in 
2018 konnten 5 Eingangsklassen gebildet werden. 

67 Die Schüler*innen der beiden Förderschulen in Dorsten 
sind in dieser Grafik hier nach dem jeweils besuchten Förder-
schwerpunkt differenziert (von Ketteler-Schule: Förderschule 
Lernen, Sprache, Emotionale u. soziale Entwicklung sowie 
Haldenwangschule: Städt. Förderschule, Förderschwerpunkt 
Geistige Entwicklung). Daten der privaten Montessori Reform-
schule (Realschule) und der privaten Maria-Montessori-Grund-
schule, beide im Stadtteil Wulfen, konnten in der amtlichen 
Schulstatistik 2018 und damit in allen nachfolgenden Tabellen 
nicht berücksichtigt werden.    

Tabelle 89: Anzahl der Schüler*innen und Schulklasse an Dorstener Schulen, im Schuljahr 2018/2019
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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Die Grundschulen in Dorsten machen im Schuljahr 
2018/2019 einen Anteil von einem Drittel aller Schulen 
in der Dorstener Bildungslandschaft aus. Was die weiter-
führenden Schulen betrifft, so wird sich die Bildungsland-
schaft und die abgebildeten Prozentanteile in Dorsten 
in den nächsten Jahren mit dem Auslaufen der beiden 
städtischen Hauptschulen (ab Schuljahr 2018/2019) so-
wie der städtischen Realschule (Erich-Klausener-Schule 
seit Schuljahr 2017/2018 auslaufend gestellt) und dem 
Schulstart der Sekundarschule (Schuljahr 2018/2019) 
wesentlich verändern. 

Tabelle 90: Prozentualer Anteil der Schüler*innen an Dorstener Schulen je Schulform, im Schuljahr 2018/2019 
Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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Tabelle 91: Anzahl der Schüler*innen insgesamt und prozentualer Anteil der nichtdeutschen Schüler*innen an Dorstener 
Schulen je Schulform im Schuljahr 2018/2019
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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Bei Differenzierung der Schülerzahlen nach 
Herkunft (Deutsch bzw. Nichtdeutsch) bei den 
Grundschulen ist der prozentuale Anteil der nichtdeut-
schen Schüler*innen im Schuljahr 2018/2019 in der Grü-
nen Schule in Barkenberg (Stadtteil Wulfen) mit 22,3 % 
am höchsten, und in der Wilhelm-Lehmbruck-Schule 
(Östrich und Deuten) mit 1,3 % am geringsten. Auch die 
Augustaschule (Hervest) und die Agathaschule (Altstadt, 
Altendorf-Ulfkotte) haben im Vergleich einen prozentual 
höheren Anteil an nichtdeutschen Schüler*innen.  

Die Unterrichtsprozesse (Lehr-Lern-Prozesse) einer 
Schule werden natürlich auch bestimmt durch die Zu-
sammensetzung der Klassen und ihren Schüler*innen 
mit ihren jeweiligen verschiedenen sozialen Bedingun-
gen, ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Leistun-
gen, der Vielfalt der Nationalitäten und Kulturen. Eine 
sehr unterschiedliche Schülerzusammensetzung zeigt 
sich insbesondere auch bei den weiterführenden Schu-
len. Während die beiden bestehenden Hauptschulen 
(Dietrich-Bonhoeffer-Schule 27,6 % und Geschwister-
Scholl-Schule 15,7 %), die Haldewangschule (Städti-
sche Förderschule Förderschwerpunkt Geistige Entwick-
lung 28,6 %) sowie die Sekundarschule (19,8 %) aus 
einer Schülerschaft mit hohem Anteil nichtdeutscher 
Schüler*innen  besteht, zeigt sich an den Gymnasien 
(Städtisches Gymnasium Petrinum 3,8 % und staatlich 
anerkanntes privates Gymnasium St. Ursula 1,6 %) ein 
entgegengesetztes Muster (Schüler*innen mit höherem 
Leistungsniveau aber weniger häufig mit nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit). 

Im Vergleich aller Schulen in der Gesamtstadt 
Dorsten liegt 2018 der prozentuale Anteil der nichtdeut-
schen Schüler*innen an allen Schüler*innen bei 7,4 %; 
nur bezogen auf die Grundschulen liegt er bei 9,7 %. Mit 
dem steigenden Lebensalter wird daher in den kommen-
den Jahren der Anteil der nichtdeutschen Schüler*innen 
im Sekundarbereich I wesentlich zunehmen und zu be-
obachten sein.

Die Auswahl einer „passenden“ Grundschule ist 
ein zentraler Lebensabschnitt auf dem Bildungsweg von 
Kindern. Das Wahlverhalten der Eltern (und ihrer Kin-
der) wird bestimmt durch Entscheidungskriterien wie 
Erreichbarkeit der Schule, Betreuungszeiten, pädago-

gische Konzepte, zusätzliche Angebote der Schule und 
durch die sozialen Kontakte des Kindes (Freundschaften 
aus der Kindertageseinrichtung oder Nachbarschaft)   

Der Besuch bzw. die Wahl einer Grundschule wird 
jedoch in der überwiegenden Anzahl von den Eltern und 
Kindern immer (noch) nach dem räumlichen Einzugsge-
biet entschieden, auch wenn Eltern nach Abschaffung 
der Schulbezirke in Nordrhein-Westfalen (2008) – im Ge-
gensatz zu anderen Bundesländern – selbst bestimmen 
dürfen, welche Grundschule ihr Kind besucht. 

Die meisten Grundschüler*innen finden sich im Stadtteil 
Wulfen (Alt-Wulfen und Barkenberg zusammen: 
494 Schüler*innen), gefolgt vom Stadtteil Holsterhausen 
(482 Schüler*innen) und in der Agathaschule (Einzugs-
gebiete: Altstadt, Feldmark, Hardt, Altendorf–Ulfkotte) 
mit 365 Schüler*innen.

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ist insbeson-
dere auch das Anmeldeverfahren für die zu bildenden 
Eingangsklassen der jeweiligen Grundschulen im Stadt-
gebiet maßgeblich. Die Entscheidung über die Bildung 
der Eingangsklassen obliegt dem Schulträger. In die-
sem Zusammenhang ist es erforderlich, die Zügigkeiten 
der Grundschule in Abgleich mit der kommunalen Klas-
senrichtzahl jährlich festzulegen. Die Festlegung erfolgt 
per Beschluss durch den Rat der Stadt Dorsten.   

Um hier einen aktuellen Bezug herzustellen, nachfolgend 
eine Übersicht über die Zügigkeit der Grundschulen für 
das derzeitige Schuljahr 2020/2021.  
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Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2020/2021 haben 
im Stadtteil Hervest (Augustaschule) und in Lembeck 
(Don-Bosco-Schule) zu einer Erhöhung der zu bildenden 
1. Schulklassen (Zügigkeit von 2 auf jeweils 3 Klassen) 
geführt. 

   

68 Zum 01.08.2011 wurde ein Grundschulverbund zwischen der 
Antoniusschule und der Bonifatiusschule durch den Rat der 
Stadt Dorsten beschlossen. Die Antoniusschule bildete hierbei 
den Hauptstandort. Die Bonifatiusschule wurde zum unselb-
ständigen Teilstandort und führte den Namen Antoniusschu-
le mit katholischem Teilstandort Bonifatius. Demografische 
Entwicklungen und die tatsächlichen Anmeldezahlen an den 
Schulen haben letztendlich dazu geführt, dass – nach Durch-
führung des im Zusammenhang mit der Neuerrichtung einer 
Grundschule erforderlichen Bestimmungsverfahrens nach § 27 
Abs. 2 SchulG NRW – der Rat der Stadt Dorsten am 10.07.2019 
(Drucksache Beschluss 146/19) beschlossen hat, die Bonifati-
usschule in Holsterhausen „Pliesterbecker Straße“ mit Beginn 
des Schuljahres 2020/2021 als Gemeinschaftsschule zu er-
richten. Der Aufbau der Bonifatiusschule (zweizügig) erfolgt 
schrittweise mit Bildung der Klassen 1 im Schuljahr 2020/2021.  

Tabelle 92: Anzahl der Schuleingangsklassen der Grundschulen (Zügigkeit), differenziert nach Schule, für die Schuljahre 
2019/2020 und 2020/202168  
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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Aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen der 
Grundschulen für die kommenden Schuljahre ist davon 
auszugehen, dass sich im Hinblick auf benötigten Schul-
raum in relativ naher Zukunft Handlungsbedarf für ei-
nen Ausbau der Dorstener Grundschullandschaft 
ergibt. Ursache für den Anstieg von Schülerzahlen sind 
neben der Ausweisung von neuen Baugebieten und ent-
sprechender Zuzüge, auch die Zuzüge der geflüchteten 
Familien seit 2015, die mit ihren kleinen Kindern, die 
nun schulpflichtig werden, nach Deutschland gekommen 
sind. Nach aktueller Einschätzung sind hiervon insbeson-
dere die Stadtteile Holsterhausen und Hervest betrof-
fen. Während die Schülerströme in einzelnen Stadtteilen 
möglicherweise durch eine Aufteilung auf mehrere – in 
diesen Stadtteilen verorteten – Grundschulen gelenkt 
werden können, wird es sozialräumlich betrachtet aber 
auch Schulraumbedarf geben, dem nur durch bauliche 
Maßnahmen begegnet werden kann. Lösungsstrategien 
werden derzeit dezernatsübergreifend entwickelt, wobei 
hierbei innovative Lernraumkonzepte und Anforderun-
gen im Bildungsbereich (Ganztagsunterricht, Inklusion 
und Digitalisierung) zu berücksichtigen sind, um eine 
zukunftsfähige Bildungslandschaft in Dorsten zu reali-
sieren.   

Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, dass viele 
Schulen noch nicht ausreichend für einen digitalen Un-
terricht vorbereitet sind. 

Digitalpakt Schule 

Mit dem Digitalpakt Schule wollen Bund und Länder für 
eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Tech-
nik sorgen. Mit Inkrafttreten der entsprechenden För-
derrichtlinie stellt der Bund für den Zeitraum von fünf 
Jahren fünf Milliarden Euro zur Verfügung. Davon erhält 
Nordrhein-Westfalen einen Anteil von rund 21 %. Auch 
die Stadt Dorsten als kommunaler Schulträger profitiert 
von Förderzuwendungen (Anteilsfinanzierung in Höhe 
von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten mit 
einem kommunalen Eigenanteil von 10 %). Darüber hi-
naus erhalten folgende Bildungseinrichtungen in Dors-
ten Fördermittel: Caritas Bildungszentrum, St. Elisabeth 
Bildungsinstitut, Stiftung St. Ursula und die Montessori-
Grundschule. Primär soll mit den zur Verfügung gestell-
ten Mitteln die IT-Grundstruktur in den Schulen gefördert 
werden. Sie ist neben einem leistungsfähigen Breitband-
anschluss und geschulten Lehrkräften im Bereich Medien 
ein wichtiger Baustein für einen modernen Unterricht. 
Antragstellungen und Ausbau an den einzelnen Schulen 
erfolgen sukzessiv. Der Ausbau der IT-Grundstruktur soll 
an den Dorstener Schulen in städtischer Trägerschaft bis 
Ende 2022 abgeschlossen sein.

In einer ergänzenden Vereinbarung zum Digitalpakt 
Schule gewährt das Land Nordrhein-Westfalen ange-
sichts der COVID-19-Pandemie eine digitale Sofortauss-
tattung. Ziel ist es, die Versorgung der Schüler*innen 
mit digitalen Endgeräten, soweit hierzu ein besonderer 
Bedarf zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte aus 
Sicht der Schulen bzw. Schulträger besteht, sowie die 
Ausstattung von Schulen zur Erstellung professioneller 
Online-Lehrangebote zu verbessern. Nach der entspre-
chenden Förderrichtlinie verfügt die Stadt Dorsten als 
Schulträger hier ebenfalls über ein Förder-Budget. Aus 
diesem Budget werden schulgebundene mobile Endge-
räte angeschafft. 

Darüber hinaus gewährt das Land Nordrhein-Westfa-
len Zuwendungen für die digitale Bildungsinfrastruk-
tur durch eine digitale Ausstattung von Lehrkräften an 
Schulen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist es, Schulträger 
bei der Digitalisierung ihrer Schulen durch Ausstattung 
der Lehrkräfte mit digitalen dienstlichen Endgeräten so-
wie die Lehrkräfte bei der rechtssicheren Arbeit mit per-
sonenbezogenen Daten zu unterstützen. 
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Das Land Nordrhein-Westfalen strebt eine Anschlussfi-
nanzierung für das Haushaltsjahr 2021 an. 

Gemeinsames Lernen 

Im August 2020 hat die Landesregierung Nordrhein-
Westfalen den „Masterplan Grundschule Qualität stär-
ken – Lehrkräfte unterstützen“ (Ministerium für Schu-
le und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen 2020) 
vorgestellt, um ihre Zielperspektiven zu konkretisieren 
und aufzuzeigen, wie sie Grundschulen unterstützen 
und Qualität stärken möchte, um „beste Bildung“ und 
zukunftsfähige Grundschulen zu erreichen. Der Master-
plan umfasst sieben Handlungsfelder. Die Landesregie-
rung verfolgt dabei für starke Grundschulen das Leitbild: 
Leistungsstark – Vielfältig – Individuell – Sozial. 
Der Masterplan Grundschule deckt die gesamte Band-
breite der schulischen Arbeit ab; ein Aspekt ist auch das 
Gemeinsame Lernen. Um einen Ausblick in diesem The-
menfeld zu geben, wird hier Bezug genommen auf die 
Inhalte des Masterplans.   

Das Thema „Inklusion in der Schule“ hat in der Vergan-
genheit Emotionen und Kritik hervorgerufen. Im Zen-
trum der Kritik von Eltern und Lehrkräften stand der 
Vorwurf, dass Schüler*innen mit und ohne Bedarf an 
sonderpädagogischer Unterstützung bei unzureichen-
den personellen und sächlichen Rahmenbedingungen 
gemeinsam unterrichtet werden. Durch die von der 
Landesregierung am 3. Juli 2018 verabschiedete neue 
Steuerungs- und Ressourcensystematik für die Schulen 
des Gemeinsamen Lernens in der Sekundarstufe I wird 
eine stärkere Bündelung des Gemeinsamen Lernens an 
den Schulen erreicht, die dafür sukzessive besser aus-
gestattet werden.

Dieses Konzept der „Neuausrichtung des Gemeinsamen 
Lernens in den weiterführenden Schulen“ lässt sich je-
doch nicht auf das Gemeinsame Lernen in der Grund-
schule übertragen. In der Grundschule gilt nach wie vor 
das Prinzip „Kurze Beine – Kurze Wege“, auch für das 
Gemeinsame Lernen. Zudem wird der Bedarf an sonder-
pädagogischer Unterstützung einer Schülerin oder eines 
Schülers – insbesondere im quantitativ weitaus größten 
Bereich der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung sowie Spra-

che (Oberbegriff: Lern- und Entwicklungsstörungen) – 
vielfach noch nicht zu Beginn der Bildungsbiographie, 
sondern häufig erst im Laufe der Schuleingangsphase 
oder bis zum Ende der Grundschulzeit förmlich festge-
stellt. 

Für die Landesregierung steht außer Zweifel, dass die 
Grundschulen beim Gemeinsamen Lernen bessere Rah-
menbedingungen benötigen als sie derzeit vielfach exis-
tieren. Mit Blick auf die Klassengröße steht den Schulträ-
gern bereits jetzt mit § 46 Abs.3 SchulG ein Instrument 
zur Verfügung, das sie ermächtigt, im Rahmen der Kom-
munalen Klassenrichtzahl die Aufnahmekapazitäten an 
Schulen, die vor besonderen Herausforderungen stehen, 
zu begrenzen. Unabhängig davon ist es aber auch er-
forderlich, dass Grundschulen schrittweise eine bessere 
personelle Unterstützung erhalten, um Gemeinsames 
Lernen erfolgreich gestalten zu können. 

In Dorsten sind aktuell fünf Grundschulen Orte des Ge-
meinsamen Lernens. Diese unterstützen jeweils eine 
Partnerschule bei der Beratung und Prävention.

Orte des gemeinsamen Lernens – Partnerschule
Agathaschule  – Pestalozzischule
Albert-Schweitzer-Schule – Augustaschule
Antoniusschule  – Wilhelm-Lehmbruck-Schule
Urbanusschule  – Don-Bosco-Schule
Wittenbrinkschule  – Grüne Schule

Folgende weiterführende Schulen sind Orte des Ge-
meinsamen Lernens:

• Dietrich-Bonhoeffer-Schule
• Geschwister-Scholl-Schule
• Gesamtschule Wulfen
• Neue Schule Dorsten

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird das Gymnasium 
Petrinum Ort des Gemeinsamen Lernens.
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5.2 Ganztagsangebote 

Die Offene Ganztagsschule (OGS) ist ein freiwilliges An-
gebot, für das sich die Eltern jeweils für ein Jahr entschei-
den. In einer offenen Ganztagsschule im Primarbereich (§ 
9 Abs. 3 SchulG) nehmen die angemeldeten Schüler*in-
nen der Schule an den außerunterrichtlichen Angeboten 
teil. Die Anmeldung bindet für die Dauer eines Schuljah-
res und verpflichtet in der Regel zur regelmäßigen und 
täglichen Teilnahme an diesen Angeboten. 

Die Ganztagsangebote verfolgen die Ziele der Bildungs-
förderung und der besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 

Das Ganztagsangebot an Grundschulen wird von immer 
mehr Schüler*innen genutzt. Zum Schuljahr 2018/2019 
haben 40 % aller Grundschüler*innen in Dorsten dieses 
Angebot genutzt. An der Pestalozzischule (Hardt) und 
an der Augustaschule (Hervest) ist es knapp die Hälfte 
aller Schüler*innen. Werden die Angebote in Anbetracht 
des geplanten Rechtsanspruchs an die noch nicht erfüll-
ten Elternwünsche angepasst, so ist in den kommenden 
Jahren mit einem zusätzlichen Platz- und Personalbedarf 
zu rechnen. Daraus folgt ebenfalls, dass neue Raum-
konzeptionen an den Grundschulen erforderlich werden. 
Ab 2025 soll der bundesweite Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung im Grundschulalter in Kraft treten.

Tabelle 93: Anzahl und prozentualer Anteil der angemeldeten Schüler*innen für das Angebot der Offenen Ganztagschule 
(OGS), differenziert nach  Grundschule, für Schuljahr 2018/2019
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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5.3. Bildungsteilhabe 7. Jahrgang 

Im Rahmen der schulischen Laufbahn der Schüler*in-
nen kommt dem 7. Jahrgang eine Schlüsselposition zu. 
In der Sekundarstufe I werden die Klassen 5 und 6 als 
sogenannte Erprobungsstufen im einheitlichen Klas-
senverband durchgeführt. Die Erprobungsstufe dient 
der Erprobung, Förderung und Beobachtung der Schü-
ler*innen, um in Zusammenarbeit mit den Eltern die 
Entscheidung über die Eignung der Schüler*innen für 
die gewählte Schulform sicherer zu machen (vgl. § 13 

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen SchulG) 
und auch einen evtl. angezeigten Schulwechsel in eine 
andere Schulform zu vereinfachen.   

Ergänzend zu den Zahlen der Eingangsklassen beim 
Übergang von der Grundschule werden daher auch 
Daten dieser Jahrgangsstufen erhoben. Die Kreisverwal-
tung Recklinghausen veröffentlicht regelmäßig Informa-
tionen zum Thema „Bildung“ im Kreisgebiet. Die nach-
folgenden Tabellen wurden nach der Bildungsstatistik 
des Kreises Recklinghausen erstellt.  

Tabelle 94: Anzahl der Schüler*innen, differenziert nach Schulform, Geschlecht, Herkunft, des Jahrgangs 06, zum Schuljahr 
2017/2018

Tabelle 95: Anzahl der Schüler*innen, differenziert nach Schulform, Geschlecht, Herkunft, des Jahrgangs 07, zum Schuljahr 
2018/2019
Quellen: Kreis Recklinghausen, Bildungsstatistik

Schulort   Dorsten
Schuljahr   2017/18
Jahrgang der Teilklasse  Jahrgang 06

Schulort   Dorsten
Schuljahr   2018/19
Jahrgang der Teilklasse  Jahrgang 07
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Beim Vergleich der Werte des Jahrgangs 7 im Schuljahr 
2018/2019 zum 6. Jahrgang im Vorjahr zeigen sich keine 
wesentlichen Veränderungen. Schulwechsel fanden nur 
in Einzelfällen statt. Im Vergleich der Schulart reduzierte 
sich die Gesamtschülerzahl eher am Gymnasium: meis-
tens handelte es sich hier um Schülerinnen. Die reinen 
Zahlenwerte lassen aber keine verbindlichen Rückschlüs-
se über Entscheidungen eines Schulwechsels aufgrund 
der „Erprobung“ (bzw. Eignung oder Nichteignung) der 
Schüler*innen zu. Denn auch hier nicht explizit erfasste 
Zu- und Wegzüge beeinflussen die Zahlenwerte.   

Mit Beginn der Jahrgangsstufe 7 werden die Schüler*in-
nen neben dem Unterricht im Klassenverband dann ent-
sprechend ihrer Fähigkeiten nach bestimmten Niveau-
stufen und/oder Schwerpunkten (Wahlpflichtbereiche 
z.B. mit fremdsprachlichem, naturwissenschaftlich-tech-
nischem, sozialwissenschaftlichem oder musikalisch-
künstlerischem Unterrichtsschwerpunkt) in diesen Un-
terrichtseinheiten differenziert.  

Ab der 7. Klasse werden die Schüler*innen auch in ihrer 
zukünftigen beruflichen Orientierung unterstützt, 
wobei das Ausmaß der Unterstützungsangebote und 
die Formen auch von der Schulart abhängig sind. Zie-
le der Berufsorientierung sind, den Schüler*innen einen 
Überblick über unterschiedliche Berufe und Kenntnisse 
für eine begründete Entscheidung für einen Beruf oder 
ein Berufsfeld zu geben. Schülerbetriebspraktika (ab der 
7. Klasse als sog. Schnupperpraktikum möglich) bieten 
Schüler*innen die Möglichkeit, die Berufs- und Arbeits-
welt unmittelbar kennenzulernen, sich mit ihr auseinan-
derzusetzen und ihre Eignung für bestimmte Tätigkeiten 
zutreffender einzuschätzen.  

Im Rahmen der Berufsorientierung sollen junge Men-
schen befähigt werden, eigene Entscheidungen im Hin-
blick auf den Übergang ins Studium oder Erwerbsleben 
vorzubereiten und selbstverantwortlich zu treffen. Ange-
bote und Maßnahmen zur beruflichen Orientierung sind 
auch darauf ausgerichtet, geschlechtsbezogene Benach-
teiligungen zu vermeiden bzw. zu beseitigen. Dazu sollen 
Kenntnisse über die Wirtschafts- und Arbeitswelt und den 
Hochschulbereich vermittelt, Berufs- und Entwicklungs-
chancen aufgezeigt und Hilfen für den Übergang in eine 
Ausbildung, in weitere schulische Bildungsgänge oder in 
ein Studium gegeben werden. Hierzu gehört auch, bei-

spielsweise über den „Girls’Day“ und „Boys’Day“, Praxis-
erfahrungen in frauen- und männeruntypischen Berufen 
zu ermöglichen sowie Kenntnisse darüber zu vermitteln. 
Schüler*innen mit Migrationshintergrund oder Behinde-
rung werden in Bezug auf die Berufliche Orientierung 
soweit erforderlich gezielt gefördert. 

Indikatoren für soziale Benachteiligung, individu-
elle Beeinträchtigungen oder auch Problemlagen, 

die die soziale und damit auch die berufliche Integra-
tion junger Menschen beeinträchtigen können, sind bei-
spielsweise:

• mangelnde Kompetenz, Herausforderungen und 
Problemlagen des Alltags zu bewältigen

• eingeschränkte Schlüsselkompetenzen
• fehlende oder schlechte Schulabschlüsse,  

Schulabsentismus
• Migration oder Fluchterfahrung 
• Sprachdefizite
• Lernstörungen
• frühe Elternschaft
• familiäre Problemlagen
• Delinquenz
• Armut 
• Verschuldung sowie Wohnprobleme und
• gesundheitliche Probleme.

Betrachtet man Bildungsverläufe von Kindern in ihrer 
weiteren Schullaufbahn, so ist feststellbar, dass Kin-
der aus nichtdeutschen Familien am häufigsten für den 
Übergang in die Sekundarstufe I im Schuljahr 18/19 die 
Schulform Hauptschule gewählt haben, mit deutlichem 
Abstand zu höheren Bildungsgängen. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Durchlässigkeit von Schulsystemen setzt 
sich dieser Trend auch im 7. Jahrgang fort.
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5.4. Schulübergänge 

Mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 erhalten die 
Eltern eine Empfehlung für den weiteren Bildungsweg 
ihres Kindes. Diese begründete Empfehlung soll ihnen 
helfen, die richtige Schulform für das Kind zu wählen 
und eine geeignete Schule zu finden. Die Empfehlung 
ist als Hilfestellung der Grundschule gedacht, aber nicht 
bindend. Nach der Beratung durch die Grundschule kön-
nen die Eltern ihr Kind an einer weiterführenden Schule 
ihrer Wahl anmelden. Dort wird im Rahmen der Aufnah-
mekapazität entschieden, ob das Kind aufgenommen 
wird. Ist ein Kind nach Auffassung der Grundschule für 
eine weitere Schulform mit Einschränkungen geeignet, 
wird auch dies in der Empfehlung benannt.

Nach der durch den Kreis Recklinghausen ausgewerteten 
Daten erhält die Hälfte aller Schüler*innen eine Empfeh-
lung (auch bedingte Empfehlungen) zum Besuch einer 
weiterführenden Realschule. Eine uneingeschränkte 
gymnasiale Empfehlung liegt 30 % aller Schüler*innen 
vor, wobei hier der Anteil der weiblichen Schülerinnen 
(34 %) den Anteil der männlichen Schüler (26%) über-
steigt. 

In der obigen tabellarischen Auswertung wird deutlich, 
dass 2018 mehr als die Hälfte aller Schüler*innen mit 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit eine Empfeh-
lung für die Schulform Hauptschule erhalten haben, nach-
folgend veranschaulicht in einer Grafik. Nur 9 % erhalten 
eine uneingeschränkte gymnasiale Empfehlung.       

Tabelle 96: Grundschulempfehlungen, hier prozentualer Anteil der Schüler*innen differenziert nach Form der aufnehmenden 
Schule, Geschlecht und Deutsch/Nichtdeutsch, Schuljahr 2018/2019, bezogen auf Gesamtstadt
Quelle: Kreis Recklinghausen, Bildungsstatistik
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Betrachtet man die Statistik der Grundschulempfehlun-
gen im Verlauf (hier zum Vergleich eine Grafik aus dem 
Schuljahr 2014), so war das prozentuale Verhältnis der 
deutschen und nichtdeutschen Schüler*innen ausgewo-
gener. Der Trend in 2018 könnte zusammenhängen mit 

dem zahlenmäßig starken Anstieg der Zahl von Men-
schen, die in Deutschland und einigen anderen EU-Mit-
gliedstaaten 2015 Schutz vor Krieg, Verfolgung und Not 
suchten, und mit den damit verbundenen anfänglichen 
Sprachbarrieren.  

Tabelle 97: Grundschulempfehlungen, hier prozentualer Anteil der Schüler*innen differenziert nach Geschlecht und Deutsch/
Nichtdeutsch sowie nach Form der aufnehmenden Schule zum Schuljahr 2018/20

Tabelle 98: Grundschulempfehlungen, hier prozentualer Anteil der Schüler*innen differenziert nach Geschlecht und Deutsch/
Nichtdeutsch sowie nach Form der aufnehmenden Schule, Vergleichswerte Schuljahr 2014/2015

Quellen: Grafiken nach Kreis Recklinghausen, Bildungsstatistik
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Für die kommunale Schulentwicklungsplanung im 
Rahmen der Daseinsvorsorge sind aber die letztendli-
chen Schulwahlentscheidungen und somit die tatsäch-
lichen Anmeldezahlen an den allgemeinen weiterfüh-
renden Schulen maßgeblich. Unter Berücksichtigung der 

auslaufend gestellten Schulen waren zum Schuljahr 2018 
innerstädtisch Neuanmeldungen in den beiden Gymnasi-
en, der Realschule St. Ursula, der Sekundarschule (Neue 
Schule Dorsten) und der Gesamtschule möglich.   

Tabelle 100: Anmeldungen der Dorstener Grundschüler*innen auf die weiterführenden Schulen in Dorsten, differenziert nach 
Grundschule und aufnehmender Schulform, im Schuljahr 2018/2019
Quelle: Grafik nach Statistik des Amtes für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung

Tabelle 99: Stadt Dorsten, Zuordnung der Schulen nach Stadtteil, Schuljahr 2018/2019

Grundschule (Standort Stadtteil) 

Agathaschule  (Altstadt)
Agathaschule TSO (Altendorf-Ulfkotte)
Albert-Schweitzer-Schule (Hervest) 
Antoniusschule (Holsterhausen) 
Antoniusschule TSO Bonifatius (Holsterhausen)
Augustaschule (Hervest) 
Don-Bosco-Schule (Lembeck) 
Grüne Schule (Wulfen, hier: Barkenberg)
Pestalozzischule (Hardt)
Urbanusschule (Rhade) 
Wilhelm-Lehmbruck-Schule (Östrich, Deuten)
Wittenbrinkschule (Wulfen, hier: Alt-Wulfen)

Weiterführende Schule (Standort Stadtteil)

Gymnasium Petrinum (Altstadt)
Gymnasium St. Ursula (Altstadt) 
Realschule St. Ursula (Hardt) 
Sekundarschule Neue Schule Dorsten (Holsterhausen) 
Gesamtschule Wulfen (Wulfen, hier: Barkenberg)  
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In der grafischen Darstellung wird deutlich, dass das  
nähere räumliche Umfeld von Schulen auch die 
Wahl zur weiterführenden Schule deutlich beeinflusst: 
von allen Entlassungskindern der Grünen Schule besu-
chen 81 % der Schüler*innen, von der Wittenbrink-Schu-
le über 70 % die Gesamtschule im gleichen Stadtteil 
Wulfen. Kinder aus den Stadtteilen Holsterhausen, Her-
vest und der Altstadt tendierten im Vergleich eher zu der 
Sekundarschule in Holsterhausen. 

Für Grundschüler*innen der Antoniusschule (Holster-
hausen) ist auch die Gesamtschule in der angrenzenden 
Gemeinde Schermbeck gut erreichbar. 2018 haben über 
22 % der Schüler*innen dorthin gewechselt, von Östrich 
(Wilhelm-Lehmbruck-Schule) aus waren es sogar mehr 
als 25 %. Im Stadtteil Rhade (Urbanusschule) orientier-

ten sich fast 59 % aller Entlassungsschüler*innen in den 
Kreis Borken (Gymnasien, Gesamtschulen). In Lembeck 
haben sich annähernd 40 % der Schüler*innen im pri-
vaten Gymnasium Maria Veen (Staatlich anerkannte Er-
satzschule in Reken, Kreis Borken) angemeldet. 

Im Gegenzug werden die beiden Privatschulen der Ursu-
linen (Gymnasium und Realschule) auch von Schüler*in-
nen, die nicht in Dorsten wohnhaft sind, besucht. Diese 
Fünftklässler kommen aus den Nachbarstädten Bottrop, 
Marl oder aus Schermbeck. 

Das zahlenmäßige Verhältnis der Schuleinpendler 
und -auspendler ist insgesamt ausgewogen. 

Tabelle 101: Anmeldungen der Dorstener Grundschüler*innen auf die weiterführenden Schulen außerhalb von Dorsten, diffe-
renziert nach Schulform, im Schuljahr 2018/2019
Quelle: Grafik nach Statistik des Amtes für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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5.5. Schulabschlüsse nach Schulart

Tabelle 102: Schulabschlüsse, hier prozentualer Anteil der Schüler*innen differenziert nach Form der besuchten Schule, 
Gesamtstadt, Schuljahr 2018/2019, 
Quelle: Kreis Recklinghausen, Bildungsstatistik
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Bezogen auf die Dorstener Schulen ist feststellbar, 
dass Schüler*innen der beiden auslaufend gestellten 
Hauptschulen nach ihrem Abschluss zu einem großen 
Anteil in eine berufliche Vollzeitschule wechseln. In der 
Geschwister-Scholl-Schule wollen mehr als die Hälfte 
eine Berufsausbildung beginnen. Von der privaten Real-
schule St. Ursula wechselt die Hälfte aller Schüler*innen 
zum Gymnasium, nur jede*r 5. Schüler*in beginnt nach 
eigener Angabe eine berufliche Ausbildung.

Ein Großteil aller Schüler*innen, die nicht ein Gymna-
sium besuchen, plant einen Wechsel in eine berufliche 
Vollzeitschule, das Berufskolleg, ein (40 % aller geplan-
ten Anschlüsse). 

Tabelle 103: Übergänge von Dorstener Entlassschüler*innen (nach 10. Klasse) im Schuljahr 2018/2019, differenziert nach 
Schulform
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Schulverwaltung
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Das Paul-Spiegel-Berufskolleg in Dorsten bietet 
folgende Bildungsgänge an:

Abbildung 13: Bildungsgänge des Paul-Spiegel- Berufskolleg Dorsten, 2020 
Quelle: Grafik entnommen aus https://www.paul-spiegel-berufskolleg.de/index.php/mbildungsangebote, letzter Zugriff: 
25.11.2020
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5.6.  Auswertung Bundesprogramm
 „Kein Abschluss ohne Anschluss“

Seit dem Schuljahr 2016/2017 nehmen alle öffentlichen 
allgemeinbildenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 8 an 
der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss –
Übergang Schule-Beruf NRW (KAoA)“ teil. 

Die Koordinator*innen für die Berufliche Orientierung 
wirken dabei mit, die Ausbildungs- bzw. Studienorientie-
rung in der Schule dauerhaft zu verankern, damit in der 
Sekundarstufe I ab der Jahrgangsstufe 8 die vier Pha-
sen der Beruflichen Orientierung von der Erkennung 
eigener Potenziale, über das Kennenlernen der Berufs-
felder und der Erprobung in der Praxis der Arbeitswelt, 
der Konkretisierung der Ausbildungs- und Studienwahl 
bis ggf. zur abschließenden konkretisierten Übergangs-
gestaltung umgesetzt werden. In der Sekundarstufe II 
sind diese Stände der individuellen Beruflichen Orientie-
rung aufzugreifen und über Standortbestimmung, För-
derung der Entscheidungskompetenz, gegebenenfalls 
weitere Praxisphasen sowie Studienorientierung zu einer 
abschließenden konkretisierten Übergangsgestaltung zu 
begleiten. 

Mit diesem Indikator werden Ergebnisse aus der soge-
nannten KAoA-Verbleibsabfrage der „Kommunalen Koor-
dinierungsstelle Kein Abschluss ohne Anschluss“69 zum 
Schuljahr 2018/2019 abgebildet. 

Es werden die Anschlüsse der Schüler*innen in den Ab-
gangsklassen (Klasse 10) der Sekundarstufe I erfragt.70 
Dabei handelt es sich um eine Abfrage zum Schuljahres-
ende. Die Verbleibskategorie „weiter zur Schule“ fasst die 
Schulformen ohne Sekundarstufe II zusammen (Förder-
schulen, Hauptschulen, Realschulen und Sekundarschu-
len). Der größte Teil der Schüler*innen mit diesem Ver-
bleib, verbleibt in derselben Schulform. Schulformwechsel 
sind nur in sehr kleinen Fallzahlen vorhanden. Die tat-
sächlichen Anschlüsse können sich bis zum Schuljahres-
beginn des folgenden Schuljahres verändern.

69 Die Projektkoordination „Kein Abschluss ohne Anschluss 
(KAoA) – neues Übergangssystem Schule-Beruf NRW“ obliegt 
dem Kreis Recklinghausen, Fachdienst Bildung.   
70 Es werden die Anschlüsse der Schüler*innen in den Ab-
gangsklassen (Klasse 10) der Sekundarstufe I erfragt. Bei 
Gymnasien mit G8 bezieht sich die Verbleibsabfrage auf die 
sogenannte Einführungsphase (EPH).

Tabelle 104: Befragung zu Schulübergängen/Verbleib, hier prozentualer Anteil der Schüler*innen nach besuchter Schulform 
(Jahrgang 10 der Schulen in Dorsten) nach Form der Anschlussperspektiven zum Schuljahr 2018/2019
Quelle: Kreis Recklinghausen, Kommunale Koordinierungsstelle 
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Nach den Erhebungen der Landesinitiative „Kein 
Abschluss ohne Anschluss – Übergang Schule-Beruf 
NRW (KAoA)“ bestätigt sich, dass ein Übergang von der 
Hauptschule in ein höheres Bildungssystem (Gymnasi-
um) eher nicht in Betracht kommt, sondern diese Heran-
wachsenden als angestrebten höchsten Abschluss einer 
schulischen Weiterbildung eher auf den Erwerb des mitt-
leren Bildungsabschlusses konzentriert sind.

5.7.  Inanspruchnahme von 
 Leistungen Bildung und 
 Teilhabe nach dem SGB II

Fachbeitrag:  Sandra Arnold, 
Jobcenter des Kreises Recklinghausen, 
Bezirksstelle Dorsten, Abteilungsleitung 
Markt und Integration  

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) der Bundes-
regierung, das 2011 in Kraft getreten ist, ist Ergebnis 
einer Forderung des Bundesverfassungsgerichtes, Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ein-
kommensschwachen Familien direkt und ohne Umwege 
die Teilhabe an unterschiedlichen Aktivitäten zu ermögli-
chen. Es handelt sich somit um eine gesetzlich definierte 
Anspruchsleistung aus den Rechtskreisen SGB II oder 
SGB XII, Wohngeld und/oder Kinderzuschlag sowie Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Aus dem Bildungs- und Teilhabepaket können verschie-
dene Leistungen bezuschusst oder sogar vollständig 
übernommen werden. Hierzu gehören ein- und mehrtä-
gige KiTa- bzw. Schulausflüge (vollständige Förderung) 
oder auch eine Bezuschussung zur gemeinschaftlichen 
Mittagsverpflegung in der Kindertagesbetreuung oder 
Schule (Eigenanteil 1 Euro pro Tag und Mahlzeit). Da-
rüber hinaus können eine ergänzende, angemessene, 
außerschulische Lernförderung („Nachhilfe“) in voller 
Höhe oder ein Schulbedarfspaket in Höhe von 100 Euro 
pro Schuljahr beantragt werden. Auch die Beförderung 
von Schüler*innen kann zu einem großen Teil übernom-
men werden sowie zahlreiche Aktivitäten (bis zum 18. 
Lebensjahr), die die Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

In Dorsten werden die Leistungen des Bildungs- und 
Teilhabepaketes im Regelfall durch die Schüler*innen 
der acht Grundschulen, einer Hauptschule und einer 
Förderschule in Anspruch genommen. In den Grund-
schulen werden insgesamt 1.834, in der Hauptschule 
230 und in der Förderschule 270 Kinder und Jugend-
liche durch neun Bildungs- und Teilhabeberater*innen 
betreut. Von den insgesamt 2.334 Schüler*innen haben 
810 Anspruch auf Leistungen nach dem Bildungs- und 
Teilhabepaket. 

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 482.872,62 Euro im 
Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zu Klassen-
fahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpfle-
gung, Soziokulturelle Teilnahme und Schülerbeförde-
rungskosten bewilligt.71

Den größten Teil machte hier mit 191.947,05 Euro die 
Mittagsverpflegung aus. Der zweitgrößte Anteil entfiel 
auf das Schulbedarfspaket (130.240,00 Euro), gefolgt 
von den Anträgen für Ausflüge und mehrtägige Fahrten 
(88.262,97 Euro) und Lernförderung (46.678,85 Euro). 
Für die soziale und kulturelle Teilhabe wurden 19.782,10 
Euro verausgabt. Die wenigsten Anträge wurden für 
Schülerbeförderungskosten erfasst (5.961,65 Euro).72 

71 Daten zu Bildung und Teilhabe stehen der Kommune nur 
hinsichtlich der Ausgabenhöhe der einzelnen Leistungsarten in 
der Gesamtstadt zur Verfügung, nicht aber bezogen auf die 
Leistungsempfänger*innen.
72 Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die 
Leistungen für Bildung und Teilhabe zum 01.08.2019 wesent-
lich angepasst und erhöht wurden. Dies wird sich auf die zu-
künftigen Zahlenwerte hinsichtlich der Höhe der Gesamtleis-
tungen wesentlich auswirken.   
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Quelle: Berichtswesen Bildung und Teilhabe nach SGB II 2018; Herausgeber: Jobcenter des Kreises Recklinghausen, FD 81 – 
JobFin, Recklinghausen 15.01.2019

Tabelle 105: Überblick über die Höhe der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II, Gesamtstadt, 2018  
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6. ERZIEHUNG 

Unterstützung der Erziehungs-
fähigkeit und Hilfe zur Erziehung

Einleitung

Fachbeitrag: Tobias Klempel, Stadt Dors-
ten, Amt für Familie und Jugend, Abtei-
lungsleitung Allgemeiner Sozialer Dienst, 
Jugendhilfe im Strafverfahren, Pflegekin-
der, Adoptionen, Heimrückführungen 

Der Soziale Dienst ist eine Abteilung des Amtes für Fa-
milie und Jugend der Stadt Dorsten und umfasst die 
Aufgabenbereiche der Bezirkssozialarbeit (ASD), des 
Pflegekinderdienstes & Adoptionsvermittlung sowie die 
Jugendhilfe im Strafverfahren. Inhaltlich geht es in al-
len Sachgebieten um die Aufgabe, durch Beratung und 
Vermittlung von Hilfen, die Rechte von Kindern, Jugend-
lichen und Familien zu sichern. 

In diesem Kontext arbeiten die Mitarbeiter*innen mit 
verschiedenen Kooperationspartnern in unterschied-
lichen Netzwerken zusammen. Eine Besonderheit der 
Stadt Dorsten ist in diesem Zusammenhang das Kon-
traktmanagement.73 In einem Kontrakt ist die Zusam-
menarbeit zwischen dem ASD und erlesenen Kooperati-
onspartnern aus der Kinder- und Jugendhilfe vertraglich 
vereinbart. Vorrangiges Ziel in der Zusammenarbeit ist 
ein gemeinsames Verständnis für die Lebenswelt von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in ihrem sozialräum-
lichen Umfeld zu entwickeln und zielgerichtet unterstüt-
zende Angebote zur Entlastung und Steigerung der Le-
bensqualität zu kreieren.

Die Umsetzung dieser komplexen Herausforderung er-
folgt unter Berücksichtigung, der für diesen Vertrag gel-
tenden verpflichtenden Leitlinien. 
Diese beinhalten:

1. Prävention vor Intervention
2. Partizipation der Adressaten der Hilfe
3. flexibel entwickelte Hilfe für den Einzelfall
4. lebensweltlich und sozialräumlich orientierte Hilfen
5. ambulante vor stationären Hilfen
6. Regeleinrichtung vor Sondereinrichtung

Die Leitlinien, wie auch die inhaltliche Arbeit, zielen da-
rauf hin, familiäre Problemlagen frühzeitig zu erfassen 
und zu beheben und das im besten Fall, bevor das Han-
deln des ASD mit einer Hilfe gem. §§ 27ff. SGB VIII er-
forderlich wird. Dabei sondieren alle Mitarbeiter*innen 
des ASD sowie die der freien Träger Bedarfe im jeweili-
gen Sozialraum und entwickeln unter Berücksichtigung 
der Möglichkeiten im Sozialraum Angebote und schaffen 
Netzwerkanbindungen. Diese Unterstützungsangebote 
sind allen Familien und Bürger*innen  des Sozialraumes 
bzw. der Stadt Dorsten zugänglich. Sie liegen möglichst 
unterhalb der Eingriffsschwelle der Hilfen zur Erziehung 
und sollen diese auch nach Möglichkeit verhindern.

Wenn die Einbeziehung der Eltern und die des betroffe-
nen Kindes gelingt und den Beteiligten Familien zusätz-
lich die Zielsetzung mit dem damit notwendigen verbun-
denen eigenem Handeln deutlich wird, besteht die reelle 
Chance positiver Entwicklungsverläufe. Die Herausforde-
rung besteht darin, aus individuellen Problemlagen auch 
individuelle Strategien und Unterstützungsangebote zu 
entwickeln. Hierbei sollen Familien so kurz wie mög-
lich, jedoch so lange wie nötig begleitet und unterstützt 
werden. Wirksame Unterstützung muss dabei sehr kon-
kret sein und in die Lebenswelt, sowie in ihre räumliche 
Umgebung der Hilfesuchenden passen. Daher sind ein 
Wissen über Vor- und Nachteile eines Stadtteils, sowie 
weitere Sozialdaten zur Einwohnerstruktur von erhebli-
cher Wichtigkeit und ein starker Faktor von gelingenden 
Hilfen zur Erziehung bzw. deren Vermeidung. 

73 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 5, Kooperation und Netzwer-
ken, zum Stichwort Kontraktmanagement

6. Erziehung
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6.1. Intervention Hilfe 
 zur Erziehung 

Die Leistungen der Hilfen zur Erziehung nach dem Ach-
ten Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 
umfasst Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 27 
Jahren. 2018 waren in der Gesamtstadt Dorsten insge-
samt 19.623 Personen in dieser Altersgruppe.  

6.1.1. Hilfe zur Erziehung nach dem SGB  
 VIII nach Art der Unterstützung 

Hilfe zur Erziehung erfolgt meist ambulant. Statistisch 
folgt auf drei ambulante Hilfen eine stationäre Hilfe. Be-
deutet, Jugendhilfe erfolgt überwiegend innerhalb des 
eigenen Familiensystems. Familien sind mitwirkungsbe-
reit und beabsichtigen eine zukünftig verbesserte fami-
liäre Lebenssituation.

Tabelle 106: Hilfe zur Erziehung, Anzahl der Fälle Hilfe zur Erziehung, differenziert nach Hilfearten, Gesamtstadt, Gesamtjahr 
2018
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend
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Hilfen zur Erziehung (HzE) mit Beendigung 
durch Abbruch und Laufzeit      

Hilfen zur Erziehung beinhaltet auch eine hohe Bereit-
schaft zur Mitarbeit der Hilfeempfänger. Ausgewertete 
Prozessverläufe zeigen, dass diese Bereitschaft oftmals 
im Prozess abnimmt. Insbesondere dann, wenn Ziele 
nicht im gewünschten Zeitraum erreicht werden. Aber 
auch falsche Vorstellungen von stabilisierenden Hilfen 
führen zu Abbrüchen. Nicht selten münden diese in ein-
griffsstärkere Hilfen.

* Hinweis zur Sozialraumaufteilung

   Gesamtstadt Sozialraum  Sozialraum Sozialraum  Sozialraum
     Altstadt Hervest Holsterhausen Wulfen

HzE-gesamt  491  134  113  123   121
Abbrüche  42  4  18  6   14
Abbruchquote  8,55%  2,9%  15,9%  4,9%   11,6%
durchschnittliche 
Laufzeit (in Monaten) 9,4  12,5  10,4  9,3   5,4

Sozialraum-Team   Stadtteile 

Team Altstadt    Altstadt, Hardt, Feldmark, Östrich, Altendorf-Ulfkotte 
Team Holsterhausen   Holsterhausen, Rhade 
Team Hervest    Hervest, Lembeck
Team Barkenberg (Wulfen)  Wulfen (Alt-Wulfen, Barkenberg, Deuten) 
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6.1.2.  Hilfe zur Erziehung differenziert 
 nach Hilfearten und Alter 

In der Altersspanne von 9 bis 12 Jahre ist die Notwendig-
keit einer ambulanten erzieherischen Hilfe am größten. 
Im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung ist die 
Altersgruppe der 16-jährigen am stärksten betroffen.

Ambulante und teilstationäre Hilfen

Tabelle 107: Anzahl der Hilfen zur Erziehung differenziert nach Hilfearten (ambulant/teilstationär und stationär) bezogen auf 
das Alter des Kindes/Heranwachsenden, Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018
Quellen: Grafik Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend

Tabelle 108: Anzahl ambulanter und teilstationärer Hilfen (inklusive Leistungen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII), Gesamtstadt und 
Stadtteile, Gesamtjahr 2018
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Unter Berücksichtigung der Stadtteile mit Bezug zum zu-
geordneten Sozialraum, besteht in allen vier Teams eine 
ähnliche Falldichte und Jugendhilfebedarf. (vgl. Hinweis 
zur Sozialraumaufteilung unter 6.1.1).

Männliche Kinder und Jugendliche erhalten nahezu 2/3 
der ambulanten/teilstationären Hilfen zur Erziehung.

Tabelle 109: Anzahl der ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung, Stadtteile, Gesamtjahr 2018

Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend

Tabelle 110: Anzahl der Hilfen zur Erziehung (nur ambulant/teilstationär), differenziert nach Geschlecht, Gesamtstadt, Ge-
samtjahr 2018
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Stationäre Hilfen

74 Aufgrund der Erfordernisse der statistischen Geheimhaltung, 
vor allem im Bereich dieser hochsensiblen Daten, können hier 
absolute Zahlenwerte der einzelnen Stadtteile nicht in Tabel-
lenform, sondern lediglich grafisch dargestellt werden, teilwei-
se können nur Verhältniszahlen veröffentlicht werden. 

Tabelle 111: Prozentualer Anteil der Hilfen zur Erziehung (nur ambulant/teilstationär) an der altersgleichen Bevölkerung 
zwischen 0–U28 Jahre, Stadtteile, Gesamtjahr 2018

Tabelle 112: Anzahl der stationären Hilfen, Stadtteile, Gesamtjahr 201874 
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Bei der Notwendigkeit einer stationären Hilfe gleicht sich 
der Bedarf von männlichen und weiblichen Hilfeempfän-
gern an.    

6. Erziehung

Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend

Tabelle 114: Prozentualer Anteil der stationären Hilfen an der altersgleichen Bevölkerung zwischen 0-U28 Jahre, Stadtteile, 
Gesamtjahr 2018

Tabelle 113: Anzahl der Hilfen zur Erziehung (nur stationär), differenziert nach Geschlecht, Gesamtstadt, Gesamtjahr 2018
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Ambulante Erziehung § 27 Abs. 2 SGB 
VIII / Mobile Jugendhilfe in Dorsten 

Mobile Jugendhilfe (MJ) dient im Rahmen der Hilfe zur 
Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII als wichtige Anlauf-
stelle für Kinder und Jugendliche und ihre Familien. Die 
Mobile Jugendhilfe in Dorsten ist eine Trägerkoopera-
tion aus den bestehenden Jugendhilfeeinrichtungen vor 
Ort.75 Für den Bereich Dorsten gibt es vier verschiede-
nen Kontaktstellen, als Sozialraumteam sind sie zustän-
dig für mehrere Stadtteile. 

Aufgaben

Kernaufgaben der mobilen Jugendhilfe sind die Ambu-
lante Erziehung gem. §§ 27 Abs. 2 ff SGB VIII und die 
Hilfe für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII. Über den 
Allgemeinen Sozialen Dienst des Amtes für Familie und 
Jugend kann der/die Personensorgeberechtigte einen 
Antrag auf ambulante Hilfe zur Erziehung stellen. So-
fern ambulante erzieherische Hilfe als notwendige und 
geeignete Maßnahme bewilligt wird, wird das jeweilige 
Sozialraumteam der MJ im Rahmen der Hilfeplanung be-
auftragt. Es bestehen eine enge Zusammenarbeit und 
ein regelmäßiger Austausch mit dem Allgemeinen So-
zialen Dienst (ASD). Auch außerhalb eines Hilfeplanes 
kann die Mobile Jugendhilfe von Familien zur Beratung 
(max. 5 Beratungstermine) kontaktiert werden. Hier gilt 
Prävention vor Intervention. 
Die Ansprechpartner der MJ arbeiten im Rahmen ihres 
Auftrages im Hilfeplan sehr eng mit den Familien zu-
sammen. Sie arbeiten sozialraumorientiert und sind in 
ihren jeweiligen Bezirken eng vernetzt mit den anderen 
Einrichtungen und Beratungsstellen.

Die Mobile Jugendhilfe kann Familien auch bei Anträgen 
auf soziale Leistungen unterstützen, stellt Kontakte her, 
vermittelt und begleitet bei Bedarf auch zu Terminen in 
Behörden. So können die Mitarbeiter*innen im Haus der 
sozialen Leistungen der Kommune Dorsten und die Ju-
gendhilfeanbieter wie die Mobile Jugendhilfe wichtige, 
wechselseitige Unterstützungsfunktionen haben, um im 
Dialog gemeinsam individuelle Lösungsmöglichkeiten 
bei besonderen Problemsituationen zu finden und zu-
künftige Eigeninitiative der Familien zu stärken.

75 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 5, Kooperation und Netzwerken
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Fachbeitrag: Tobias Klempel, Stadt Dors-
ten, Amt für Familie und  Jugend, Abtei-
lungsleitung Allgemeiner Sozialer Dienst, 
Jugendhilfe im Strafverfahren, Pflegekin-
der, Adoptionen, Heimrückführungen 

Männliche Kinder und Jugendliche haben einen 14-pro-
zentigen höheren Anteil an Hilfen nach  § 27 Abs.2 SGB 
VIII gegenüber weiblichen.

76 Aufgrund der Erfordernisse der statistischen Geheimhaltung, 
vor allem im Bereich dieser hochsensiblen Daten, können hier 
die Zahlenwerte der einzelnen Stadtteile nicht in Tabellenform 
dargestellt werden. Außerdem werden zum Schutz der persön-
lichen Daten die geringen Fallzahlen mit dem Geschlecht divers 
bzw. unbekannt lediglich für die tabellarische und grafische Auf-
bereitung dem Geschlecht „männlich“ zugeordnet.

Tabelle 115: Anzahl der Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII , Stadtteile 201876

Tabelle 116: Anzahl der Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII,  differenziert nach Geschlecht, Gesamtstadt, Ge-
samtjahr 2018
Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend
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6.2. Kindeswohlgefährdung 

Fachbeitrag: Tobias Klempel, Stadt Dors-
ten, Amt für Familie und  Jugend, Abtei-
lungsleitung Allgemeiner Sozialer Dienst, 
Jugendhilfe im Strafverfahren, Pflegekin-
der, Adoptionen, Heimrückführungen 

„Eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 1666 Abs.1 
S.1 BGB liegt dann vor, wenn eine gegenwärtige oder 
zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die 
Kindesentwicklung abzusehen ist, die bei ihrer Fortdauer 
eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen, 
seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit 
voraussehen lässt.“ (Bundesgerichtshof)

77 Eine stadtteilbezogene Darstellung ist – auch wegen des 
Schutzes dieser sensiblen personenbezogenen Daten –  
an dieser Stelle nicht möglich.

Tabelle 117: Anteil der Fälle sozialraumorientierter Hilfe zur Erziehung (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) an der altersgleichen Bevölke-
rung zwischen 0–U28 Jahre, Stadtteile, Gesamtstadt 2018

Tabelle 118: Anzahl der Inobhutnahmen mit durchschnittlicher Laufzeit und Anschlusshilfen, Gesamtstadt und differenziert 
nach Zuständigkeit des jeweiligen Sozialraumteams77, Gesamtjahr 2018
Quellen: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend 
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Kindeswohlgefährdungsmeldungen

Meldungen sind zunächst einmal lediglich Hinweise mit 
Bezug zum Kindeswohl, die zu überprüfen sind. Inhalt-
lich bedeutet das jedoch nicht, dass alle Hinweise auch 
Kindeswohlgefährdungen zum Ergebnis haben. Unum-
stößlich ist jedoch, dass jeder Hinweis überprüft und 
ausgewertet wird. Je nach Erfordernis endet eine Mel-
dung mit: 

• einer Einstellung
• einer Hilfe zur Erziehung
• einem familiengerichtlichen Verfahren
• einer Inobhutnahme

6. Erziehung

Übersicht der Kindeswohlgefährdungsmeldungen und anschließender HzE, 
Beteiligung des Familiengerichtes sowie Inobhutnahme

    Kindeswohlgefährdungs-  Freiwillige anschließende  
    meldungen (8a-Fälle)  Hilfe zur Erziehung
Sozialraum Altstadt  34     6
Sozialraum Hervest   36     4
Sozialraum Holsterhausen  45     0
Sozialraum Wulfen   57     23
Gesamtstadt    172     33

Einschalten des Familiengerichtes und Maßnahmen nach Altersgruppen 
aufgrund §1666 BGB i.V.m. §8a SGB VIII 

Alter des Kindes/Jugendlichen
Unter 6 Jahren   3
6 bis 14 Jahre   3 
14 bis unter 18 Jahre   1

Einschalten des Familiengerichtes mit vollständiger/teilweiser Entzug der elterlichen Sorge 
nach Altersgruppen aufgrund §1666 BGB i.V.m. §8a SGB VIII 

Alter des Kindes/Jugendlichen
Unter 6 Jahren   6
6 bis 14 Jahre   1 
14 bis unter 18 Jahre   3 
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6.3.  Anzahl jugendlicher 
 Straftäter*innen

In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
wirkt in der Regel auch das Amt für Familie und Jugend 
nach den Bestimmungen zu § 52 SGB VIII mit und be-
treut den Jugendlichen und jungen Erwachsenen wäh-
rend des Verfahrens.  

Menschen vor Vollendung des 14. Lebensjahres sind als 
Kinder strafunmündig. Die strafrechtliche Verantwort-
lichkeit ist bis auf wenige Ausnahmen mit einem Alter 
ab 14 Jahren gegeben, für Erwachsene gilt das allge-
meine Strafrecht. Das Jugendgerichtsgesetz ist unein-
geschränkt für Jugendliche anzuwenden, die zur Tatzeit 
in einem Alter von 14 bis 17 Jahren waren. Eine Sonder-
stellung im Strafrecht nehmen Heranwachsende in der 
Altersgruppe von Volljährigkeit bis zur Vollendung des 
21. Lebensjahres ein. Hier wird geprüft, ob der Heran-
wachsende aufgrund seines Reifegrades oder der Art der 
Tat (im Sinne einer „jugendtypischen Verfehlung“) einem 
Jugendlichen gleichzustellen und daher das Jugendstraf-
recht nach Maßgabe der §§ 105 ff. JGG anzuwenden ist.
 

In den Zahlenwerten der Tabelle sind alle Fälle er-
fasst, die der Jugendgerichtshilfe übermittelt werden. 
Sie beinhalten aber nicht nur die Fälle, in denen im Wege 
eines förmlichen Strafverfahrens tatsächlich eine Anklage 
erhoben wurde. Die ermittelten Zahlen enthalten auch 
die sogenannten Diversionsverfahren, die nach Zugang 
über Polizei und Staatsanwaltschaft im Strafverfahren 
erledigt werden, ohne dass eine Anklage erhoben wur-
de. Ebenfalls werden die Fälle eingerechnet, in denen es 
zwar zur Anklage gekommen ist, das Verfahren jedoch 
dann aus unterschiedlichsten Gründen eingestellt oder 
von der Verfolgung abgesehen wurde.    

Die Anzahl der eröffneten Strafverfahren betrug in 2018 
insgesamt 323 Fälle.78 Auch wenn sich diese Fälle 
in der Statistik den jeweiligen (Wohn-)Stadtteilen der 

78 Gegen eine minderjährige Person kann im Laufe eines Jahres 
mehrmals ein Strafverfahren eröffnet werden. Da die Statistik 
Fallzahlen und nicht Personen erfasst, lässt sich aus den vor-
liegenden Daten nicht die tatsächliche Zahl der Jugendlichen 
und Heranwachsenden, gegen die eine Strafverfahren eröffnet 
wurde, ableiten, sondern es können auch Mehrfach- oder In-
tensivtäter unter den Fallzahlen erfasst sein.   

Tabelle 119: Anzahl der Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 14–U21 Jahre, gegen die ein Strafverfahren er-
öffnet wurde, differenziert nach Geschlecht und prozentualem Anteil an der altersgleichen Bevölkerung, Gesamtstadt und 
Stadtteile, Gesamtjahr 2018 
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend
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Jugendlichen und jungen Heranwachsenden zuordnen 
lässt, so kann diese Statistik kein repräsentatives Abbild 
von Entwicklungen in den Quartieren aufzeigen. 

Wesentlich ist hierbei die Erläuterung, dass zum einen 
unter den Fallzahlen auch Intensivtäter erfasst sind. Ge-
nerell können in den Stadtteilen einzelne Intensivtäter 
große statistische Effekte verursachen. Ein Umzug eines 
Intensivtäters in einen anderen Stadtteil, ein altersbe-
dingter Wechsel in das Erwachsenstrafrecht, eine aus-
wärtige Unterbringung oder Inhaftierung würden die 
Statistik insoweit gravierend verändern. Zum anderen 
ist an dieser Stelle auch deutlich zu machen, dass nicht 
jede begangene Straftat auch tatsächlich zur Anklage 
gelangt. Das Ausmaß der „Dunkelziffern“ ist in Abhän-
gigkeit zu den Tatvorwürfen stark unterschiedlich. Dies 
wird deutlich an dem Vergleich zwischen einem Verstoß 
gegen das Betäubungsmittelgesetz, der in vielen Fällen 
durchaus unentdeckt und damit ungeahndet bleibt, zu 
einer Straftat wie Raub, die weitaus häufiger zur Anzeige 
gebracht wird.  

Letztlich sind die in Dorsten auftretenden Fallzahlen 
auch abhängig von Faktoren, die bei anderen an Straf-
verfahren beteiligten Stellen verortet sind, wie etwa der 
personellen Situation der Polizei, Veränderungen in der 
Priorisierung bei der Verfolgung von Straftaten und der 
Auslegung von Ermessensspielräumen bei den beteilig-

ten Behörden (z. B. Einstellung von Verfahren gem. § 
170 Abs. 2 Strafprozessordnung – StPO).

Die Jugendgerichtshilfe kooperiert in der Begleitung 
der Jugendlichen und Heranwachsenden mit vielen Ak-
teuren und ist ebenfalls im Austausch mit Kolleg*innen 
umliegender Kommunen. Für das Stadtgebiet Dorsten 
können keine besonderen Auffälligkeiten beobachtet 
wurden, was geschlechts-, alters- oder artspezifische 
Jugendkriminalität betrifft.79  

Aus dem Kriminalitätsbericht 2019 des Polizeipräsidiums 
Recklinghausen geht hervor, dass sich in der Jugendkri-
minalität im Kreis Recklinghausen unter den identifizier-
ten Mehrfachtätern oftmals Personen unter 21 Jahren 
befinden. Die Verteilung nach Art der Straftaten im Kreis 
Recklinghausen wird aus der nachfolgenden Grafik er-
sichtlich. 

79 Die eröffneten Straftaten werden statistisch auch differen-
ziert nach Art der begangenen Straftat erfasst: Deliktsarten 
wie einfacher und schwerer Diebstahl, Erschleichen von Leis-
tungen, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Verstöße gegen 
das Betäubungsmittelgesetz oder Raub etc. Diese Daten kön-
nen in diesem Bericht aus datenschutzrechtlichen Gründen 
und unter Beachtung der Mindestfallregelung nicht dargestellt 
werden.         

Tabelle 120: Verteilung der Jugendkriminalität Recklinghausen, 2019  
Quelle: Kriminalitätsbericht 2019 Hrsg. Polizei Nordrhein-Westfalen, Polizeipräsidium Recklinghausen, März 2020
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INFRASTRUKTURELLE UND 
GESELLSCHAFTLICHE FAKTOREN

WOHNSITUATION, 

PARTIZIPATION UND GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE,

WAHLBETEILIGUNG
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7. WOHNSITUATION 

Geografische Lage der Stadt 
Dorsten 

Einleitung 

Die Mittelstadt Dorsten, an der Lippe gelegen, liegt im 
Übergang vom südlichen Münsterland zum nördlichen 
Ruhrgebiet und ist eine der kreisangehörigen Kommu-
nen des Kreises Recklinghausen.

Potenziale einer Kommune ergeben sich neben der Be-
völkerungsstruktur auch aus ihrer räumlichen Lage, den 
Flächennutzungen und Flächenressourcen. Städte und 
Gemeinden in eher ländlichen Räumen können häufiger 
als Wohnorte mit guten Freiraum- und Umweltqualitäten 
punkten. Tendenziell haben Bürger*innen engere ge-
sellschaftliche und nachbarschaftliche soziale Netzwerke 
und eine engere Verbundenheit mit ihrem Wohnumfeld 
(Ort, Landschaft, Umgebung).     

Das Stadtgebiet Dorsten erstreckt sich über elf Stadt-
teile, die sowohl hinsichtlich ihrer Struktur, als auch im 
Hinblick auf die Bevölkerungszusammensetzung deut-
liche Unterschiede und Handlungsbedarfe aufweisen. 
Zum einen finden sich landwirtschaftlich geprägte und 
dörfliche Strukturen sowie auf der anderen Seite urban 
besiedelte Teilräume, die auf Bergbau, Industrie und 
Wirtschaft zurückgehen, bis hin zu verdichteten Sied-
lungsbereichen zum Beispiel in der Altstadt oder rund 
um ehemalige Zechenstandorte. Der Steinkohlebergbau, 
der insbesondere die Stadtteile Hervest, Holsterhausen 
und Wulfen geprägt hat, wurde um die Jahrtausend-
wende eingestellt (zuletzt 2001 die Förderung auf „Fürst 
Leopold“ in Hervest). 

Freiräume, öffentliche zugängliche Grünflächen 
und Siedlungsstrukturen beeinflussen die Lebensbe-
dingungen der Menschen, insbesondere auch die Auf-
wachsensbedingungen von Kindern und Jugendlichen. 

Die Naturschutzgebiete innerhalb des Stadtgebietes 
Dorsten ziehen sich bandartig durch die nördlichen 
Stadtteile Rhade, Lembeck, Wulfen und Deuten. Im 
nordwestlichen Dorsten findet sich auch ein Teilbe-
reich des Naturparks Hohe Mark. Etwa 5 % des Stadt-

gebietes sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Im Dorstener Süden bereichern Lippe und deren Um-
gebung die Aufenthaltsqualität. Die Bäche Hambach, 
Wienbach und Schölzbach fließen der Lippe zu. Der 
größte See, der Blaue See, ist ein künstlich angelegter 
See (als Betriebswasserspeicher) im Dorstener Stadt-
teil Holsterhausen. Der Wesel-Datteln-Kanal ist ein sehr 
befahrener Schifffahrtskanal, der durch das nördliche 
Ruhrgebiet verläuft und in Dorsten parallel und in sehr 
enger geografischer Nähe zur Lippe verläuft. 
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Tabelle 121: Flächennutzung, Gesamtstadt, 2017  
Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Planungs- und Umweltamt, Strukturdaten der Stadt Dorsten, Stand Dez. 2017, Zugriff über  
https://www.dorsten.de/Wirtschaft/Strukturdaten.pdf
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7.1.  Wohnbaufläche und 
 Bevölkerungsdichte 

Das Stadtgebiet Dorsten umfasst eine Gesamtfläche von 
171 qkm, wobei Lembeck, Wulfen, Deuten, Hervest und 
Rhade die flächengrößten Stadtteile ausmachen. Vom 
Gesamtflächenmaß ist die Altstadt der kleinste Stadtteil 
im Stadtgebiet.      

Die Bevölkerungsdichte in den Stadtteilen stellt sich 
sehr unterschiedlich dar: Altstadt (3.826,57 EW/qkm) 
und Hardt (1.460,72 EW/qkm) sind die Stadtteile mit 
der größten Bevölkerungsdichte, während zu den drei 
dünn besiedelsten Räumen die Stadtteile Deuten (92,75 
EW/qkm), gefolgt von Lembeck (97,87 EW/qkm) und Al-
tendorf-Ulfkotte (167,22 EW/qkm), zu rechnen sind. In 
den ländlichen Stadtteilen besteht ein hohes Maß an – 
flächenmäßig häufig großen – unbesiedelten Gebieten.

Der Süden von Dorsten mit Ausrichtung zur Ballungsme-
tropole Ruhr ist demnach dichter besiedelt als die nörd-
licheren Stadtteile (häufig als „Tor zum Münsterland“ 
versinnbildlicht).   

Tabelle 122: Gesamtfläche, Wohnbaufläche und Bevölkerungsdichte (Einwohner EW), differenziert nach Altersgruppen, Ge-
samtstadt und Stadtteile; Stichtag 14.07.2020
Quelle: Stadt Dorsten, Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System (ALKIS), Einwohnermeldedatei



TEIL II | DATENMONITORING 200 7. Wohnsituation

7.2. Grünfläche im Stadtteil  

Eine weitere Komponente zur Differenzierung von Flä-
chen ist die Kategorie der Sport-, Freizeit- und Erho-
lungsflächen, die in einem Stadtteil vorliegen. Unter 
dieser Flächenbezeichnung werden im ALKIS80 baulich 
geprägte Flächen verstanden, einschließlich der mit ihr 
in Zusammenhang stehenden Freifläche, die der Aus-
übung von Sportarten, der Freizeitgestaltung oder der 
Erholung dient.  

Die größten Flächen finden sich in den Stadtteilen Wul-
fen und Hervest, die kleinsten in Deuten. Eine Auswer-
tung dieser Daten hat einen größeren Aussagewert, 
wenn sie in Bezug auf die Einwohnerschaft der Stadt-
teile gesetzt werden. Hier fällt besonders der Stadtteil 
Östrich auf: je Einwohner*in dieses Stadtteiles stehen 
156,36 qm Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche zur 
Verfügung, die voraussichtlich auf die flächengroße 
Reitanlage zurückzuführen ist. Im Vergleich dazu, sind 
dies in Holsterhausen nur 23,30 qm, in Rhade sogar  

nur 22,82 qm je Stadtteilbewohner*in, im mittleren 
Bereich liegen die Stadtteile Deuten, Wulfen, Altstadt, 
und Feldmark. In der „Nutzung Sport-, Freizeit und Er-
holung“ sind Grünanlagen, Parks, Spiel- und Bolzplätze 
mit enthalten. Hinsichtlich der Spielflächen wird auf den 
Spielflächenbedarfsplan Dorsten aus 2019 und auf die 
daraus resultierenden Maßnahmen verwiesen.81                  

80 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
81 Vgl. Ausführungen unter 8.6 (Spielflächenbedarfsplan Dors-
ten, Landschaftsarchitekturbüro Hoff im Auftrag der Stadt 
Dorsten, 18.01.2019) 

Tabelle 123: Gesamtfläche, Sport-, Freizeit und Erholungsfläche in qkm und in Relation zur Bevölkerung, Gesamtstadt und 
Stadtteile, Stichtag 14.07.2020
Quelle: Stadt Dorsten, Amtliches Liegenschafts-Kataster-Informations-System (ALKIS), Einwohnermeldedatei



TEIL II | DATENMONITORING 201 7. Wohnsituation

7.3. Baustruktur 

Die Baustruktur Dorstens ist heterogen, eben weil sie 
zum einen geprägt ist durch landwirtschaftliche Nutzung 
(z.B. Einzelgehöfte, dörfliche Strukturen mit überwie-
gend selbstbewohnten Einfamilienhausgrundstücken, in 
der Regel mit Ortszentrum rund um Kirche, Grundschu-
len, Kindertageseinrichtungen, Einzelhandel, Lebensmit-
telnahversorgung), zum anderen durch die Lage an der 
Lippe mit seiner historisch gewachsenen und verdichte-
ten Altstadt. 

Die Stadtteile Altstadt, Feldmark, Hardt, Holsterhausen 
sowie Hervest bilden eine zusammenhängende Sied-
lungsstruktur. Aufgrund der sehr engen räumlichen Nähe 
der Stadtteile Feldmark und der Hardt zu der Altstadt 
und dem eigentlichen Innenstadtkern sind die „Stadtteil-
grenzübergänge“ dort in der öffentlichen Wahrnehmung 
fließend. Dies betrifft gleichfalls den engen räumlichen 
Bezug zu den beiden anderen zuletzt genannten Stadt-
teilen: so wird beispielsweise der Kreuzungsbereich, 
in dem sich Stadtteile Holsterhausen, Hervest und die 
Innenstadt treffen, von den Menschen in der Stadt als 
„Das Gemeindedreieck“ bezeichnet.     

Der überwiegende Teil der Wohnstruktur wird durch Ein- 
bis Zweifamilienhäuser geprägt. In den verdichteten 
Gebieten der Altstadt und Feldmark zeigt sich die Bau-
struktur komplexer und großflächiger. Die Bevölkerung 
der Altstadt profitiert von der Nähe zur Innenstadt, in 
der sich alle wichtigen Verkehrswege treffen und sich 
Handel, Dienstleistungen und Versorgungstrukturen 
konzentrieren. Allerdings finden sich wenige Grün- und 
Freiflächen.    

Der Stadtteil Feldmark ist durchgängig bebaut und wird 
durch Verkehrsachsen (mit temporärer Belastung durch 
hohes Verkehrsaufkommen) in Teilquartiere gegliedert, 
die städtebaulich sehr unterschiedlich geprägt sind. Im 
südlichen Teilbereich sind größere Grünflächen bzw. sind 
Grundstücke mit großzügigeren Gartenflächen vorhan-
den.        

Im historischen Verlauf betrachtet, verdichtete sich der 
Stadtteil Hardt hingegen von einer ehemaligen Splitter-
siedlung durch nach und nach geschlossene Wohngebie-
te seit den 1990er Jahren zu einem Stadtteil mit Wohnen 

als funktionalem Schwerpunkt. Hier handelt es sich in 
der Regel um ein ruhiges Wohnumfeld mit Zugang zum 
öffentlichen Naherholungsgebiet rund um den Wesel-
Datteln-Kanal.            

Das Teilgebiet Barkenberg im Stadtteil Wulfen wurde 
nach seinerzeit modernsten planerischen Erkenntnis-
sen in den 1960er Jahren als  die „Neue Stadt Wulfen“ 
gebaut. Planungen mit verkehrsberuhigten Wohn- und 
Lebensbereichen, architektonische Visionen im Ein-
familien- wie Mehrfamilienhausbau und innovative 
Ideen prägten dieses Gebiet. Kernbestand in der gro-
ßen „Wohnsiedlung“ Barkenberg sind auch mehrere bis 
zu achtgeschossige Wohnhochhäuser. Im Rahmen des 
Stadtumbaus wurden seit 2005 zahlreiche Wohnein-
heiten und Infrastrukturen zurückgebaut, begleitet von 
umfänglichen Aufwertungsmaßnahmen im verbleiben-
den Bestand. (vgl. https://www.staedtebaufoerderung.
info/StBauF/DE/Programm/Stadtumbau/Stadtumbau-
West/Praxis/Kommunale_Praxisbeispiele/Massnahmen/ 
Dorsten/Dorsten_inhalt.html)
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7.4. Mietwohnungen

Die Erhaltung von Wohnattraktivität als ein Faktor von 
Lebensqualität kann ein Handlungsfeld sein, um Bewoh-
ner*innen an den Wohnort zu binden, Abwanderungen 
und somit Einwohnerverluste so gering wie möglich zu 
halten. Eine sinkende Einwohnerdichte hat zwangsläufig 
weitreichende Auswirkungen auf die Infrastruktur und 
ihre Kosten. Auch dies ist bei der Entwicklung von Sied-
lungsflächen mitzudenken.      

Neben der Analyse des Baubestandes und des Moder-
nisierungsbedarfes ist zunächst das vorhandene Wohn-
raumangebot in den Blick zu nehmen. Zur Beobachtung 
des Wohnungsmarktes und seiner Entwicklungen stehen 
der Kommune nur eingeschränkt Daten zur Verfügung. 

Über die NRW.Bank, Bereich Wohnraumförderung 
und Wohnungsmarktbeobachtung82, werden jähr-
lich Daten auf gesamtstädtischer Ebene als sogenanntes 
„Wohnungsmarktprofil“ für Kommunen veröffentlicht. Zu 
beachten ist an dieser Stelle, dass diese Daten einen 
Überblick auf Grundlage des Mikrozensus 2011 geben.

 
In Dorsten gab es in 2018 einen Wohnungsbe-

stand von insgesamt knapp 37.500 Wohnungen (2016: 
37.147), wobei  sich eine durchschnittliche Wohnfläche 
je Person von 48,4 qm (2016: 47,5 qm) ermitteln lässt. 
Die Hälfte aller Wohnungen befindet sich in Dorsten in 
Ein- und Zweifamilienhäusern. Im Vergleich dazu über-
wiegt im landesweiten Durchschnitt in Nordrhein-West-
falen durchschnittlich der Bestand an Wohnungen in  
Mehrfamilienhäusern (NRW 2018: 54,4 Prozent aller 
Wohnungen) und pro Person stehen dort durchschnitt-
lich lediglich 45,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfü-
gung. (NRW.Bank 2017/2019)

In der Gesamtstadt sind nach Einwohnermeldedatei zum 
31.12.2018 insgesamt 40.669 Haushalte registriert.83       

Armut und eine materielle Mangellage in Haus-
halten mit Kindern führt sehr häufig dazu, dass diese 
Kinder und ihre Familien in beengten Wohnverhältnissen 
und einem belasteten Wohnumfeld leben. Häufig man-
gelt es zudem an Wohnausstattung, die soziale Teilhabe 
oder gelungene Bildungsprozesse erschwert. In beengten 
räumlichen Verhältnissen stehen Kindern und Jugend-

lichen nur eingeschränkt Nutzungsmöglichkeiten (Spiel- 
und Lernorte) zur Verfügung. Zusätzlich erschwert ist die 
Lebenssituation und Entfaltungsmöglichkeit für Kinder 
und Jugendliche dann, wenn kein eigenes Zimmer zur 
Verfügung steht. Dann bestehen weder gute Lernbedin-
gungen, noch Möglichkeiten, sich zurückzuziehen oder 
sich gemeinsam mit Freunden zu treffen.   

Das Wohnungsmarkt-Barometer 2018 der NRW.
Bank beschreibt nach ihrer Auswertung die Personen-
gruppen, die die schlechtesten Chancen bei der Woh-
nungssuche haben: anerkannte Flüchtlinge, Rollstuhl-
fahrer, Transferleistungsbezieher oder Haushalte mit 
geringem Einkommen (hier besonders auch Familien mit 
mehreren Kindern). Generell – auch in der Stadt Dors-
ten84 – kann davon ausgegangen werden, dass für ar-
mutsgefährdete Haushalte, Alleinerziehenden-Haushalte 
als auch Familien mit geringem Einkommen die laufen-
den Mietkosten, prozentual gemessen an allen Ausga-
ben, eine besonders hohe finanzielle Belastung darstellt 
(im NRW-Durchschnitt mehr als ein Drittel aller Lebens-
haltungskosten). (NRW.Bank Febr. 2019, S.34f, S.41ff ) 

Eine Besonderheit im erfassten Wohnungsbestand 
bilden die im allgemeinen Sprachgebrauch so bezeichne-
ten Sozialwohnungen, die einen Anteil von 11,4 Prozent 
an allen Wohnungen ausmachen und auf Haushalte mit 
prekären Einkommenssituationen hinweisen. 

Mit der Wohnraumförderung wird das Ziel verfolgt, 
bezahlbaren Wohnraum in allen Marktsegmenten zu 
schaffen, im Schwerpunkt als Förderung von mietpreis- 
und belegungsgebundenen Wohnungen. Grundlage der 
Mietwohnraumförderung sind das Gesetz zur Förderung 
und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-
Westfalen (WFNG NRW), das Wohnraumförderungspro-
gramm (WoFP) und die Wohnraumförderungsbestim-
mungen (WFB) in den jeweils geltenden Fassungen. 

Investor*innen erhalten zinslose oder zinsgünstige Darle-
hen sowie Tilgungsnachlässe, wobei sich die Förderhöhe 
an dem Mietniveau der jeweiligen Gemeinde und an der

82 vgl. hierzu www.wohnungsmarktbeobachtung.de
83 vgl. Teil II, Gliederungspunkt 1.4 Haushaltstruktur
84 Vgl. hierzu Teil II, Gliederungspunkt 2.15 Wohnraumsiche-
rung (finanzielle Hilfen) und 2.16. Verschuldung
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Zielgruppe, für die der Wohnraum gebaut wird, orientiert. 
Für die Zeitdauer der Förderung räumen die Förderneh-
mer*innen der Kommune eine Mietpreis- und Belegungs-
bindung zu Gunsten von Haushalten mit niedrigem oder 
mittlerem Einkommen ein und verpflichten sich in diesem 
Zusammenhang, diese Wohnungen nur Personen zur Ver-
fügung zu stellen, die auf dem freien Wohnungsmarkt Zu-
gangsschwierigkeiten haben. 

Personen, die eine mit öffentlichen Mitteln geförderte 
Wohnung beziehen wollen, benötigen einen Wohnbe-
rechtigungsschein. Dieser kann vom Sozialamt der Stadt 
Dorsten ausgestellt werden, wenn das anrechenbare 
Familieneinkommen die nach Personenzahl gestaffelte 
Einkommensgrenze nicht übersteigt und die Größe der 
Wohnung angemessen ist.

Im Stadtgebiet Dorsten gab es zum Jahresende 2019 
insgesamt 2350 öffentlich geförderte Mietwohnungen, 
wobei fast die Hälfte dieser Wohnungen auf den Stadt-
teil Wulfen (Teilbereich Barkenberg: 1019 Wohnungen) 
entfällt, gefolgt von Hervest mit 732 und Holsterhau-
sen mit 265 Wohnungen.85 In den bevölkerungskleinsten 
Stadtteilen Altendorf-Ulfkotte, Deuten und Östrich gibt 
es aktuell keine öffentlich geförderten Mietobjekte. 
   
Die Spanne der ortsüblichen Mieten für freifinan- 
zierte (nicht preisgebundene) Wohnungen im 

Stadtgebiet Dorsten ergeben sich aus dem Mietspie-
gel. Dieser bietet aber lediglich eine Orientierung und 
eine Grundlage zur Ermittlung ortsüblicher Vergleichs-
mieten (gemeint ist hier die Nettokaltmiete). Hierbei 
müssen Aspekte wie Art, Größe, Ausstattung, Beschaf-
fenheit und Wohnungslage berücksichtigt werden. 

Nicht berücksichtigt sind bei den angegebenen Werten 
der Nettokaltmiete: Zu- oder Abschläge aufgrund von 
Modernisierung, Größe oder Sonderausstattung. Diese 
ortsüblichen Mietbeträge sollen an dieser Stelle lediglich 
einen groben Überblick geben.       

Der überwiegende Teil des Stadtgebietes ist als mittlere 
Wohnlage zu klassifizieren und befindet sich in der Re-
gel in Wohngebieten, die dicht oder geschlossen bebaut 
sind, so z.B. in der Altstadt, im Kern von Holsterhausen, in 
Siedlungsbereichen von Hervest und in einzelnen Straßen 
in den Stadtteilen Hardt und Feldmark. Die Spannbrei-
te der ortsüblichen Miete liegt hier je nach Baujahres-
gruppe bei 3,80 bis 7,70 Euro/qm Wohnfläche im Monat. 
Im Stadtteil Wulfen (hier Teilbereich Barkenberg) weicht 
die ortsübliche Miete bei den Wohnungen in den mehr-
geschossigen Familienhäusern hiervon ab. Hier liegt der 
Durchschnitt bei ca. 4,00 Euro/qm/Monat. 

Wohnungen in sogenannter guter Wohnlage in Dors-
ten zeichnen sich durch eine aufgelockerte Bebauung, 
mit max. zweigeschossiger Bebauung, einer ruhigen 
Umgebung ohne wesentliche Verkehrsbelästigung und 
mit guter Durchgründung aus. Die Stadtteile Hardt und 
Feldmark (hier insbesondere der Teilbereich Stadtsfeld), 
Teilbereiche in Holsterhausen und Hervest (z.B. Marien-
viertel) fallen hierunter sowie Wohn-/Baugebiete in den 
nördlichen, ländlichen Stadtteilen (Lembeck, Deuten, 
Wulfen). Nach dem Mietspiegel liegt die ortsübliche Net-
tokaltmiete in der guten Wohnlage um ca. 5 Prozent pro 
qm und Monat höher als bei einer vergleichbaren Woh-
nung in der mittleren Wohnlage.      

Wohnungen an bestimmten Knotenpunkten, im Bereich 
von Gewerbegebieten oder vielbefahrenen Durchgangs-
straßen im Stadtteil Feldmark werden der Kategorie ein-
fache Wohnlage zugerechnet. (Stadt Dorsten 2018)     

85 Vgl. auch Teil II, Gliederungspunkt 2.14 Mindestsicherungs-
quote

Tabelle 124: Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen, 
Gesamtstadt und Stadtteile zum 31.12.2019
Quelle: Stadt Dorsten, Sozialamt
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7.5. Verkehrsanbindung 

Die Verkehrsanbindungen und -strukturen in einer Stadt, 
Mobilität sowie Erreichbarkeit von Nahversorgungsmög-
lichkeiten, öffentlichen Einrichtungen und Dienstleis-
tungsangeboten haben einen entscheidenden Einfluss 
auf das Wohnumfeld und die Lebensbedingungen von 
Familien.  

Die Stadt Dorsten hat eine gute Verkehrsanbindung in 
Richtung Ruhrgebiet (über die B 223, B 224, B 225 und 
die A 52), aber auch durch direkte Autobahnverbin-
dungen in nördliche Richtung (Münsterland und Nord-
deutschland über A 43 und A 31). Der nächste größte 
Verkehrsflughafen in Düsseldorf liegt in ca. 50 km Ent-
fernung.   

Als Flächenstadt benötigt Dorsten für eine zukunftssi-
chere Gewährleistung von Mobilität ihrer Bürger*innen 
auch einen gut ausgebauten öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV). 

Kinder und Jugendliche zählen zu den Personen-
gruppen, die einen eher eingeschränkten Bewegungs-
radius haben. Ihr Mobilitätsverhalten und -bedürfnis ist 
gesondert zu betrachten.  

Die Auslastung des innerstädtischen öffentlichen Perso-
nennahverkehrs wird zu einem großen Anteil durch den 
Schülerverkehr bestimmt, vor allem für den Besuch der 
weiterführenden Schulen, die in den Stadtteilen Wulfen, 
Holsterhausen, Hervest, Altstadt und Feldmark zu finden 
sind.86 Für Kinder und Jugendliche (Schüler*innen bis 
25 Jahre) ermöglicht das sogenannte Schokoticket des 
Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr die Nutzung des ÖPNV. 
Sofern der regelmäßige Schulweg zur nächstgelegenen 
Schule länger als 3,5 km beträgt, besteht ggf. ein An-
spruch auf Fahrtkostenübernahme, der ebenfalls ge-
staffelt ist nach Anzahl der gleichfalls berechtigten Ge-
schwisterkinder. 
 

Auch soziale Teilhabe wird für Kinder und Jugendliche 
häufig nur unter Ausnutzung des ÖPNV möglich: 

• Zwischen den 11 Stadtteilen und Nachbargemein-
den verkehren insgesamt 24 Buslinien incl. Nachtex-
press, Taxibus, AST und Schülerspezialverkehr.

• Am wichtigsten Verknüpfungspunkt, dem zentralen 
Omnibus Bahnhof ZOB (Innenstadt, Stadtteil Alt-
stadt) besteht die Übergangsmöglichkeit zur Nord-
West Bahn in die überregionalen Ziele Essen, Dort-
mund, Borken, Coesfeld und nach Oberhausen.

• Eine gute Anbindung an die NordWestBahn ist ne-
ben dem Hauptbahnhof in der Altstadt durch 5 wei-
tere Bahnhöfe gegeben: Hervest-Dorsten (Stadtteil 
Hervest), Wulfen (Alt-Wulfen), Lembeck, Deuten, 
Rhade. 

Zu den Aufgaben der Kommune im Rahmen der 
Daseinsvorsorge zählen auch die Verkehrsentwicklungs-
planung oder die Entwicklung von Mobilitätskonzepten. 
Die kommunale Verkehrsentwicklungsplanung ist eine 
der wesentlichen Grundlagen des Flächennutzungs-
planes. Schulwegeplanung, der öffentliche Personen-
nahverkehr, Nahmobilität (Rad- und Fußverkehr), das 
Straßennetz, aber auch Querschnittsthemen wie Ver-
kehrssicherheit, Lärm- und Klimaschutz sind nur einige 
der Themenfelder, die im Rahmen von Verkehrsentwick-
lungsplanung zu berücksichtigen sind. Verkehrsplanung 
muss hierbei nicht nur die sich verändernden Rahmen-
bedingungen von Verkehr und Mobilität, sondern auch 
verändertes Nutzerverhalten und zukünftige Bedarfe der 
Bewohnergruppen im Blick haben. 

Für die Zielgruppe im Fokus dieses Berichtes könnte dies  
auf kommunaler Ebene die Berücksichtigung kinder- und 
familienfreundlicher Mobilitätsangebote bedeuten.    

86 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 5.1. und 5.4.



TEIL II | DATENMONITORING 205 7. Wohnsituation

7.6. Mobilitätsentwicklungsplan 

Fachbeitrag: Christoph Möllers, 
Umwelt- und Planungsamt, 
Abteilungsleitung Verkehrsabteilung

In einem Mobilitätsentwicklungsplan werden die Belan-
ge aller Verkehrsteilnehmer und deren Nutzungsansprü-
che berücksichtigt.

Im Rahmen einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit 
haben die Dorstener Bürger*innen die Möglichkeit die 
Probleme der Mobilität in Dorsten aufzuzeigen. Daraus 
werden Handlungskonzepte zur Behebung der Proble-
me, aber auch zur Förderung insbesondere der umwelt-
freundlichen Bewegungsmittel erarbeitet. Grundsätzlich 
werden alle Formen der Mobilität, wie Fußverkehr, Rad-
verkehr, ÖPNV, motorisierter Individualverkehr und der 
Güterverkehr betrachtet, um ein gesamtstädtisches Kon-
zept für die Zukunft (Umsetzung 2021– voraussichtlich 
2022) zu erarbeiten. 

7.7. Strukturprojekte

Als wichtige finanzielle Rahmenbedingung für eine nach-
haltige Stabilisierung von zukunftsfähigen Sozialräumen 
im Stadtgebiet, bieten Zuwendungen aus Förderpro-
grammen der Stadt Dorsten Gelegenheit und Gestal-
tungsmöglichkeiten, um soziale und infrastrukturelle An-
gebote (weiter-)zu entwickeln. 

Die Kommune hat sich beispielsweise zuletzt erfolgreich 
mit dem Gebiet Barkenberg (im Stadtteil Wulfen) am 
Stadtumbau West (Projektzeitraum 2004 – 2014), am 
Bund-Länder-Programm Soziale Stadt für den Stadtteil 
Hervest (Förderphase 2009 – 2015) und in der aktuellen 
Förderphase für die Innenstadt (Stadtteil Altstadt sowie 
Teile der Stadtteile Hardt und Feldmark) beteiligt.
 
Zur Verwirklichung des Stadtentwicklungsvorhabens 
und entsprechender Maßnahmen des „Integrierten 
Innenstadtkonzeptes Wir machen MITte – Dors-
ten 2020“ (Stadt Dorsten, Wir machen MITte 2015) 
haben Bewerbungen beim Bund-Länder-Programm So-
ziale Stadt sowie zur Beteiligung im „Gemeinsamen Auf-
ruf Starke Quartiere – starke Menschen“ (2015)87 der 
Kommune Dorsten, neben den Städtebaumitteln, auch 
Chancen auf eine fondsübergreifende Unterstützung 
aus EU-Fördergeldern eröffnet. Bestandteil des Innen-
stadtkonzeptes sind über 40 Projekte in den Handlungs-
feldern: Stadtstruktur und -gestaltung / Wohnen und 
Wohnumfeld / Lokale Ökonomie / Freiraum und Umwelt 
/ Verkehr und Mobilität / Soziales Miteinander / Bildung, 
Arbeit und Qualifizierung / Stadtteilmanagement und 
Begleitung.   

Mit Bezug auf das Handlungsfeld Wohnen wird an 
dieser Stelle beispielhaft auf die beiden Maßnahmen  
„D 3 Spielflächen- und Bewegungsraumprogramm“88 
und „B 1 Handlungskonzept Wohnen“ verwiesen, die 
nicht nur einen räumlichen Bezug zur Gebietskulisse der 
Innenstadt haben, sondern auch prägend für die Weiter-
entwicklung aller anderen Stadtteile sind. 

87 Vgl. Teil 1, Gliederungspunkt 3 Landespolitische Zielsetzun-
gen, Förderprogramme 
88 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 8.6
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In Folge des erarbeiteten Handlungskonzeptes Wohnen 
fasste der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 
29.11.2017 den Beschluss (Drucksache Beschluss 
233/17), dieses Konzept als Grundlage für weitere Be-
ratungen und für eine Zieldefinition zur Wohnungs-
bestandsentwicklung zu nutzen sowie zur Erarbeitung 
eines erweiterten – nämlich gesamtstädtisch betrachte-
ten – Geltungsbereiches. 

Diese Maßnahmen (Konzeption und Umsetzung) 
sind wichtige Instrumente zur Gestaltung der zukünfti-
gen Wohn- und Wohnumfeldbedingungen, auch für Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien. 

7.8. Masterplan Wohnen 

Fachbeitrag: Werner Kleine-Möllhoff, 
Projekt Masterplan Wohnen, 
Technisches Dezernat der Stadt Dorsten 

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen der öffentlich geförder-
ten Stadterneuerungsmaßnahme „Wir machen MITte“ 
durch das Bochumer Institut für Wohnungswesen und 
Immobilienwirtschaft InWis GmbH in Zusammenarbeit 
mit einem interdisziplinären städtischen Arbeitskreis das 
Quartierskonzept Wohnen für die Innenstadt und an-
grenzende Stadtteilbereiche erarbeitet. Hierin wurden 
nach entsprechenden Untersuchungen des Wohnungs-
marktes in Teilbereichen der Stadt Dorsten bestehende 
Informationen zum Bestand und mögliche Entwicklungs-
potenziale für ausgewählte Siedlungsbereiche beschrie-
ben. 

Im weiteren Verlauf ergab sich insbesondere nach Er-
örterung auf politischer Ebene das Ziel, für das gesam-
te Stadtgebiet einen Masterplan Wohnen zu erarbeiten, 
der die aktuelle Situation auf dem Dorstener Wohnungs-
markt beschreibt und Handlungsempfehlungen für die 
Bestandsentwicklung und Entstehung von Neubaugebie-
ten sowie die Entwicklungen von Maßnahmen zum nach-
haltigen Wohnflächenmanagement aufzeigt. Zur Be-
arbeitung und Vorbereitung politischer Entscheidungen 
benannte Herr Bürgermeister Stockhoff 2018 Mitglieder 
einer interdisziplinären operativen Arbeitsgruppe.

Auf Grundlage der Stadtentwicklungsziele, bereits ge-
wonnener Erkenntnisse aus den inzwischen umgesetzten 
städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen des Projekts 
„Wir machen MITte“, insbesondere dem Handlungskon-
zept Wohnen, sowie der Vorgaben der Lokalpolitik soll 
der Masterplan Wohnen diese Ziele konkretisieren und 
daraus Leitideen entwickeln, aus denen später ein ge-
samtstädtisches Handlungsprogramm abgeleitet werden 
kann.
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8.  PARTIZIPATION UND 
 GESELLSCHAFTLICHE 
 TEILHABE 

Partizipation in Bürgerengagement, 
Bürgerbeteiligung und Ehrenamt 

Einleitung

Fachbeitrag: Joachim Thiehoff, 
Stadt Dorsten, Büro für Bürgerengagement, 
Ehrenamt und Sport 

Engagement und Kooperationsbereitschaft stär-
ken die städtische Gesellschaft

Die Gestaltung der gesellschaftlichen Entwicklung und 
des öffentlichen Lebens findet in den Kommunen heu-
te verbreitet über Kooperation und Koproduktion der 
verschiedenen gesellschaftlichen Instanzen aus Ver-
waltung, Politik, Bürgerschaft und Unternehmen statt. 
Der Moderation dieser gesellschaftlichen Prozesse durch 
Verwaltung und Politik wird inzwischen ein hoher Wert 
beigemessen. Viele Menschen haben den Wunsch, die 
Gesellschaft und ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Ver-
einsaktivitäten, Nachbarschaftsbewegungen und politi-
sche Ortsarbeit sind Beispiele von Lebensbereichen, in 
denen dies seit Jahrzehnten geschieht.

Die Entwicklung der letzten Jahre betont vor allem die 
Mitwirkung von Bevölkerungsgruppen an der Stadtpla-
nung und die unmittelbare bürgerschaftliche Einfluss-
nahme in der Gestaltung der Gesellschaft. Die dazu ver-
mehrt verwendeten Begriffe lauten Bürgerbeteiligung 
und Bürgerengagement. Sie gesellen sich zu dem dritten 
zentralen Begriff, dem des Ehrenamtes.

Der Rat der Stadt Dorsten hat im September 2019 be-
schlossen, diese Entwicklung zu bündeln und unter dem 
Begriff „Bürgerkommune“89 als Programmatik weiter zu 
stärken. Das Ziel besteht in der Stärkung der städtischen 
Gesellschaft Dorstens durch alle denkbaren Formen der 
Kooperation und der gegenseitigen Unterstützung. Ver-
waltung, Politik und Bürgerschaft sind die drei zentralen 
Größen, deren Bereitschaft zum Engagement und deren 
Handlungskompetenzen dazu gebraucht werden. Diese 

drei Instanzen sind mit dem Ratsbeschluss seit 2020 ein-
geladen, eine Leitlinie für Bürgerbeteiligung zu entwi-
ckeln, die als Rahmen und Regelwerk dienen soll.

In der Verwaltung erfolgen Kooperation und Unterstüt-
zung von Engagement in allen Fachämtern zu den dor-
tigen Aufgabengebieten. Darüber hinaus wurde im Jahr 
2016 das „Büro für Bürgerengagement, Ehrenamt und 
Sport“ als Stabsstelle beim Bürgermeister eingerichtet. 
Sie fungiert als Koordinierungs- und Beratungsstelle, 
sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für die Bür-
gerschaft. Mit der Pensionierung der langjährigen Stel-
leninhaberin in der „Agentur für Ehrenamt“ wurde der 
Standort „An der Vehme“ Ende 2019 aufgegeben und 
die Agenturarbeit in das Büro für Bürgerengagement, 
Ehrenamt und Sport integriert. Unter dem Ehrenamt 
wird traditionellerweise das Engagement für individuelle 
Unterstützungsanliegen von Menschen zusammenge-
fasst. Beratung und Vermittlung erfolgen dazu nun auch 
im städtischen Büro.

Der Sportkoordinator der Stadt Dorsten fördert Bür-
gerengagement, indem er zwischen den mehr als 100  
Dorstener Sportvereinen und ihrem Stadtsportverband 
sowie der Stadtverwaltung und anderen Instanzen als 
Vermittlungs- und Beratungsstelle arbeitet.

89 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 5 Bürgernähe und Beteiligung, 
zum Stichwort Beteiligungsprozesse
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8. Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe

8.1.  Kooperation in der Bürger-
 gesellschaft Dorsten  

Gespräche, Netzwerken und Unterstützung als 
Arbeitsinstrumente

In der alltäglichen Arbeit der Bürgerkommune sind Ko-
ordinierung, Beratung und Ermutigung die durchgehen-
den Arbeitsmomente in den einzelnen Fachabteilungen 
sowie im Büro für Bürgerengagement. Hinzu kommen 
konkrete Unterstützungsinstrumente zur Stärkung von 
Engagement, Beteiligung und Ehrenamt, von denen hier 
einige beispielhaft benannt werden.

8.1.1. Stadteilkonferenzen 

In den Dorstener Stadtteilen gibt es seit Jahrzehnten 
eine etablierte Gesprächskultur in Vereinen, Kirchen 
und Nachbarschaften. In den letzten Jahren sind Stadt-
teilkonferenzen als Arbeitswerkzeug hinzugekommen, 
mittlerweile in allen elf Stadtteilen (siehe nachfolgende 
Abbildung). Interessierte Bürger*innen, Vereinsvertre-
ter*innen und auch hauptamtliche Mitarbeiter*innen 
von Behörden und Unternehmen treffen sich ca. drei Mal 
im Jahr in jedem Stadtteil, um über aktuelle Entwicklun-
gen ihres Lebensumfeldes zu sprechen und gemeinsam 
praktische Projekte voran zu treiben. Die Konferenzen 
sind kein formales politisches Gremium, werden aber 
auch von Kommunalpolitikern besucht, so dass auch 
zu politisch relevanten Themen Lösungswege beraten 
werden können. Das gemeinsame Suchen nach best-
möglichen Antworten prägen die Konferenzen, in den 
jeweiligen Treffen, aber auch als Netzwerk in den Zei-
ten dazwischen. Die Konferenzen werden ehrenamtlich 
von Bürger*innen organisiert, moderiert und eigenver-
antwortlich gestaltet (derzeitige Ausnahme: Wir machen 
MITte).
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8.1.2. Kooperative Quartiersarbeit

Mit weiteren Gesprächsformaten in der kooperativen 
Quartiersentwicklung, bei Informationsabenden, Bür-
germeister vor Ort oder vereinsübergreifenden Projek-
ten zu Umwelt- oder Sozialfragen hat der gesellschaft-
liche Austausch in Dorsten in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen und seine gestaltende und sozial stabili-
sierende Bedeutung ausgebaut. 

8.2.  Unterstützungsinstrumente  
 für bürgerschaftliches 
 Engagement

Engagementförderung und Bürgerbudget

Im Haushalt der Stadt Dorsten sind dauerhaft 76.000,- € 
pro Jahr für das Bürgerbudget vorgesehen. In den ers-
ten beiden Jahren seines Bestehens betrug das Budget 
die Hälfte der Summe. Mit je einem Euro pro Bewoh-
ner*in, verteilt auf die Stadtteile, werden bürgerschaft-
liche Projekte unterstützt. Ziel ist die Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements. Die Entscheidungen über 
die Förderungen werden per Mehrheitsbeschluss in den 
Stadtteilkonferenzen getroffen.

8. Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe

Kalenderjahr  Budget Anzahl geförderte Projekte Summe der Förderungen

2017   38.229,50 €        22        35.684,93 €

2018   38.376,50 €        25        35.835,71 €

2019   76.000,00 €        48        73.839,07 €
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8.3.  Ehrenamtliches Engagement  
 und gesellschaftliche 
 Interessen Jugendlicher 

Junge Menschen engagieren sich, übernehmen Verant-
wortung, wollen ihrer Betroffenheit und ihren Wertvor-
stellungen zu bestimmten Themen Ausdruck verleihen 
und letztendlich gesellschaftliche und politische Entwick-
lungen mitgestalten. Zunehmend sind ihre Themen dabei 
zwar anlassbezogen, aber zu einem größeren Ausmaß als 
in anderen Altersgruppen zukunftsorientiert.  

Die Bilder der weltweiten Klimaproteste und des Enga-
gements für den Klimaschutz #FridaysForFuture, auch 
in der Kommune Dorsten, sind in diesem Zusammen-
hang noch sehr präsent. Diese Bewegung hat aber auch 
deutlich gemacht, dass sich die Facetten (Formen und 
Ausmaß) von Beteiligung z.B. was die Nutzung sozialer 
Netzwerke und digitaler Medien angeht, sehr gewan-
delt haben. Über die sozialen Netzwerke ist ein niedrig-
schwelliger, aber auch flexiblerer Zugang sichergestellt.  

Belegbare Daten über politische Teilhabe und 
das Engagement von Jugendlichen liegen auf 
kommunaler Ebene nicht vor, daher wird hier auf 

bundesweite, repräsentative Studien Bezug ge-
nommen. 

Nach einer Studie des DIW Berlin (Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung) engagiert sich fast jede dritte in 
Deutschland lebende Person ab 17 Jahren ehrenamtlich, 
insgesamt also rund 22 Millionen. 

Die aktive Beteiligung von Kindern, Jugendlichen 
und Familien an politischen und gesellschaftlichen An-
gelegenheiten ist eine wichtige Voraussetzung zur Ver-
wirklichung sozialpolitischer Ziele und – darüber hinaus-
gehend – eines demokratischen Gemeinwesens. 

„Wo Kinder und Jugendliche in das politische und in-
stitutionelle Geschehen eingebunden werden, eröffnen 
sich ihnen vielfältige Handlungs- und Lernfelder. Sie ge-
winnen dabei Erfahrungen in Lebenswelten, die früher 
für die Einflussnahme junger Menschen wenig zugäng-
lich waren. Das ermöglicht es den Heranwachsenden 
ihr persönliches Handlungsrepertoire zu erweitern und 
neue Kompetenzen zu entwickeln. Partizipation ist damit 
ein Schlüssel für gelingende Aneignungs- und Bildungs-
prozesse.“ (Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frau und Jugend März 2015 , S. 7)  

Tabelle 125: Anteil ehrenamtlich Engagierter in der Bundesrepublik Deutschland, differenziert nach Altersgruppen, 2019
Quelle: Grafik entnommen aus: Burkhardt, Luise & Schupp, Jürgen, DIW Wochenbericht 42 / 2019, S. 765-773, Zugriff über 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.683556.de/publikationen/wochenberichte/2019_42_1/wachsendes_ehrenamtliches_ 
engagement_generation_der_68er_haeufiger_auch_nach_dem_renteneintritt_aktiv.html, letzter Zugriff: 26.11.2020
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Eine Generation meldet sich zu Wort –  
Die 18. Shell Jugendstudie 

Junge Menschen wollen gehört werden und aktiv die 
Gesellschaft mitgestalten. Das ist eines der Ergebnisse 
der Shell Jugendstudie 2019. Diese zeichnet ein aktuel-
les Porträt der jungen Generation in Deutschland: Ju-
gendliche und junge Erwachsene stellen demnach hohe 
Ansprüche an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
wollen ihre Meinung in die Politik einbringen und äußern 
große Zufriedenheit mit der Demokratie. Gleichzeitig 
wächst die Angst vor Umweltverschmutzung und dem 
Klimawandel.90

Die Shell Jugendstudie ist eine empirische Untersuchung 
der Einstellungen, Werte, Gewohnheiten sowie des So-
zialverhaltens von Jugendlichen in Deutschland, die vom 
Mineralölkonzern Shell seit 1953 herausgegeben und fi-
nanziert wird. Für die 18. Shell Jugendstudie 2019 wur-
den 2572 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
12 und 25 Jahren in Deutschland befragt. Die Ergeb-
nisse resultieren aus repräsentativen Stichproben und 
Erhebungen mittels standardisierter Fragebogen. (Shell 
Deutschland Oktober 2020) 

Welche Rolle spielen Familie und Freunde, Schule und 
Beruf, Digitalisierung und Freizeit? Wie tickt die junge 
Generation? Welche Vorstellungen und Erwartungen hat 
sie für die Zukunft? Wie stehen junge Menschen zu Poli-
tik, Gesellschaft und Religion? Nur einige zentrale Ergeb-
nisse dieser Studie an dieser Stelle:

• Umweltschutz und Klimaschutz rücken in den Fokus 
der persönlichen Betroffenheit. 

• Der Trend zu höheren Bildungsabschlüssen hält an. 
• Die Erwartung an eine Berufstätigkeit ist (weiterhin) 

das Bedürfnis nach Sicherheit.   
• Nach wie vor lässt sich ein starker Zusammenhang 

zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft fest-
stellen. („Elternhaus entscheidet über Bildungser-
folg“)91 

• Das Politikinteresse von Jugendlichen, eine welt-
offenere Haltung und das persönliche Engagement 
nehmen mit höherer Bildung zu.

• Trotz steigender Demokratiezufriedenheit (mehr als 
3/4 aller Jugendlichen) gibt es keinen Rückgang der 
Politikverdrossenheit (etwa 2/3). Je niedriger die 

Herkunftsschicht und der Bildungsstatus, desto grö-
ßer die Verdrossenheit.

• Jugendliche mit Migrationshintergrund und Jugend-
liche mit niedrigem sozioökonomischen Status füh-
len sich stärker benachteiligt. 

• Familie und soziale Beziehungen sind die mit Ab-
stand wichtigsten Wertorientierungen, die Jugend-
liche – unabhängig von ihrer Herkunft – für sich ge-
währleistet sehen wollen.       

• Freizeitgestaltung wie Geselligkeit, Sport und Krea-
tivität bietet Jugendlichen Möglichkeiten zur Selbst-
entfaltung und sozialer Integration. Diesen aktiven 
Formen der Freizeitgestaltung gehen eher Jugend-
liche aus Familien mit höherem Status nach.    

90 (Vgl. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/
shell-jugendstudie-1681916, letzter Zugriff am 16.10.2020)
91 Vgl. Shell Jugendstudie 2019 Download über https://www.
shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie.html, vorgestellt am 
15. Oktober 2020; zuletzt abgerufen am 16.10.2020  
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8.4.  Das Jugendgremium 
 „Jugend in Aktion“  

Fachbeitrag: Eden Fähnrich, 
Stadt Dorsten, Amt für Familie und 
Jugend, Abteilungsleitung Kinder- und 
Jugendförderung, Jugendschutz

Ziel der Jugendbeteiligung der Stadt Dorsten ist es, 
den Interessen der Dorstener Kinder, Jugendlichen und 
Heranwachsenden bei allen kinder- und jugendrelevan-
ten Themen, Projekten und Vorhaben, in der Politik der 
Stadt Gehör und Geltung zu verschaffen.

Für die fachliche Umsetzung der Jugendbeteiligung ist 
die Abteilung Jugendförderung im Amt für Familie und 
Jugend der Stadt Dorsten zuständig.

Das Gremium „Jugend in Aktion“92 und die Arbeitsgrup-
pen vertreten überparteilich die Interessen und Anliegen 
aller jungen Menschen in Dorsten. Sie stellen die Platt-
form und das Steuerungsinstrument für die Organisa-
tion und Durchführung von Projekten, Befragungen und 
weiteren Beteiligungsformen von und für Kinder und Ju-
gendliche der Stadt Dorsten dar.

Das Gremium „Jugend in Aktion“ setzt sich aus Dele-
gierten der weiterführenden Schulen und der Jugend-
einrichtungen Dorstens und deren Stellvertreter*innen 
zusammen. Die Delegierten und Stellvertreter*innen 
der jeweils vorangegangenen Legislaturperiode sind bei 
Interesse in der darauffolgenden Legislaturperiode ge-
borene Mitglieder des Gremiums „Jugend in Aktion“. Sie 
nehmen mit beratener Stimme an den Sitzungen teil.

Wählbar sind alle Kinder und Jugendlichen der 6. bis 13. 
Klasse der weiterführenden Schulen in Dorsten, die sich 
nicht in einer Jugendeinrichtung zur Wahl gestellt ha-
ben. Weiterhin sind alle Besucher*innen einer Dorstener 
Jugendeinrichtung ab dem 11. Lebensjahr wählbar, so-
fern sie sich nicht bereits in der Schule zur Wahl gestellt 
haben. Aktives und passives Wahlrecht hat nur, wer das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Wählen dürfen alle Kinder und Jugendlichen der 5. 
bis 13. Schulklassen an den weiterführenden Schulen 
in Dorsten, sofern sie nicht bereits in einer Dorstener 

Jugendeinrichtung gewählt haben. Weiterhin sind alle 
Besucher*innen einer Dorstener Jugendeinrichtung ab 
dem 10. Lebensjahr wahlberechtigt, sofern sie nicht be-
reits in der Schule gewählt haben.

Das Gremium „Jugend in Aktion“ tagt mindestens 4-mal 
im Jahr. Es legt die Leitlinien fest, bespricht die Themen 
und Inhalte aus den Arbeitsgruppen sowie die Anliegen 
der einzelnen Mitglieder*innen. Außerdem fasst das 
Gremium Beschlüsse, welche für alle Institutionen der 
Gremiumsorganisation verbindlich sind.

Die Begleitung und Unterstützung des Jugendgremiums 
der Stadt Dorsten und der Arbeitsgruppen wird von der 
Abteilung Kinder- und Jugendförderung wahrgenom-
men. Eine Fachkraft ist als Hauptansprechpartner*in für 
die Begleitung zuständig. Sie bildet die Schnittstelle zwi-
schen dem Gremium, der Verwaltung und Politik. 

92 Das Jugendgremium obliegt der Satzung zur Jugendbeteili-
gung der Stadt Dorsten vom 31.03.2014.
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8.5. Kinder- und Jugendförderung 

Angebote der kommunalen Kinder- und 
Jugendförderung

Einleitung

Fachbeitrag: Eden Fähnrich, 
Stadt Dorsten, Amt für Familie und 
Jugend, Abteilungsleitung Kinder- und 
Jugendförderung, Jugendschutz

Die Angebote der kommunalen Jugendförderung bezie-
hen sich auf die Jugendförderung, den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz sowie die Jugendsozialarbeit, 

bestehend aus Jugendberufshilfe und Schulsozial-
arbeit.

 
Im Rahmen der Neuverfassung des Dorstener Kinder- 
und Jugendförderplans ab 2021 wird sich im Folgenden 
zum größten Teil auf die bestehenden konzeptionellen 
Grundlagen93 berufen, mit dem Hinweis, dass diese zum 
aktuellen Zeitpunkt neu überarbeitet und den Entwick-
lungen angepasst werden.

8.5.1. Jugendförderung 

Ausgehend von den drei Regionen (Nord, Mitte, Süd) 
wird die Aufgabenwahrnehmung der Kinder- und Ju-
gendförderung regional organisiert. Die Mitarbeiter*in-
nen des Sachgebietes Jugendförderung des Amtes für 
Familie und Jugend werden den Regionen zugeordnet. 
Schwerpunkte der Arbeit sind die Unterstützung der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und die Sicherung 
des ehrenamtlichen Engagements. Hierzu sind tragfähi-
ge Strukturen mit den Akteuren vor Ort zu entwickeln. 
Schwerpunkte liegen grundsätzlich in der Jugendbetei-
ligung, der Richtlinienförderung sowie der Aktivitäten- 
und Projektförderung und in dem erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutz. 

Ergänzend zu der regionalen Aufteilung bearbeiten 
die Mitarbeiter*innen der Jugendförderung inhaltliche 
Schwerpunkte. In den zugeordneten Regionen erfolgt 
ein Fachcontrolling über die in den Fördervereinbarun-
gen dokumentierten Inhalte der Angebote der freien 
Träger. Darüber hinaus kann eine Unterstützung bei kon-
zeptionellen und praktisch fachlichen Fragestellungen in 
Anspruch genommen werden. 

Weitere Beispiele für die Aufgaben der Jugendförderung:       

• Planung/Organisation, Durchführung Weltkindertag 
• Erstellung der jährlichen Sommerferienspaßbro-

schüre
• Bearbeitung von Jugendarbeitsschutzgesetzanfra-

gen
• Geschäftsführung der Dorstener Kinder- und Ju-

gendferienstiftung; Förderung von Ferienfreizeiten
• Betreuung des Jugendgremiums „Jugend in Aktion“ 

93 Vgl. zum Beispiel Stadt Dorsten, Kinder- und Jugendför-
derplan 2015-2020, Beschluss durch Sitzung des Haupt-und 
Finanzausschusses vom 21.10.2015 (Drucksache Beschluss 
287/15)
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RICHTLINIENFÖRDERUNG

PROJEKT- UND 
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Das Spielmobil DoKiMo 

Das Spielmobil existiert in Dorsten bereits seit vielen 
Jahren, jedoch hat sich nach einer Pause in 2019 eini-
ges getan. Zurück kam das Angebot der Jugendförde-
rung im Mai 2020 mit einem neuem Fahrzeug und einem 
neuen Konzept. Unter dem Namen DoKiMo, welches die 
Abkürzung für Dorstener-Kinder-Mobil ist, fährt es fünf 
Stadtteile (Hervest, Holsterhausen, Wulfen (Barken-
berg), Feldmark und Altendorf-Ulfkotte) an vier Tagen in 
der Woche an. Die Standorte wurden stadtteilorientiert 
und nach pädagogischen und baulichen Kriterien ausge-
sucht. Von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 15.00 
Uhr bis 18.00 Uhr bietet das DoKiMo-Team ein niedrig-
schwelliges und flexibles Spiel- und Spaß-Angebot für 
Kinder ab 6 Jahren an. Die Angebote richten sich sowohl 
an Kinder, die ruhig spielen möchten als auch an die-
jenigen, die sich gerne bewegen und toben. Durch das 
Evaluieren der Interessen von Kindern in den vorherigen 
Jahren konnten gezielt die Lücken des Angebotes gefüllt 
werden. Die Spielsachen wurden erneuert, ergänzt und 
ausgebessert. So ist das Angebot noch umfangreicher 
und vielfältiger geworden. Kinder aller Altersstufen sind 
herzlich willkommen und können die Spielsachen indi-
viduell und kostenlos nutzen. Zusätzlich zu der freien 
DoKiMo-Spielzeit findet nun jeweils in der ersten vollen 
Woche jeden Monats eine „Kreativwoche“ statt. Es wer-
den verschiedenste Materialien gestellt, um zu basteln, 
zu malen, zu spielen, sich sportlich zu betätigen und vor 
allem kreativ zu werden. Jeden Monat steht ein anderes 
Thema im Vordergrund, welches durch das DoKiMo-Te-
am entsprechend vorbereitet und durchgeführt wird. 
Unterstützung erhalten die geschulten Honorarkräfte 
durch verschiedene Kooperationspartner, wie die Mobi-
len Jugendhilfen oder auch durch das KiJuFaZ, deren 
Fachkräfte vor Ort mit Rat und Tat zur Seite stehen. Fi-
nanziell gefördert wird das DoKiMo unter anderem durch 
die Dorstener Kinder- und Jugendferienstiftung. Ziel ist 
es auch in den Ferienzeiten Kindern eine Erholung mit 
Spiel und Spaß innerhalb ihres Stadtteils zu ermöglichen.     

Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit arbeitet vor Ort an den Schulen 
und pflegt darüber hinaus Kontakte zu den Akteuren der 
Jugendhilfe und der Jugendförderung in Dorsten.

Die Beratungsinhalte der Schulsozialarbeit, die sich zum 
einen in der direkten Beratungsarbeit mit den Schü-
ler*innen wiederfindet als auch in der Abstimmung mit 
anderen relevanten Personen, bestehen im Wesentli-
chen aus:

• der Beratung zum Thema Bildung und Teilhabe,
• der psychosozialen Versorgung bei Verhaltensauf-

fälligkeiten (Abstimmung mit dem Klassenlehrer; 
Erstgespräch mit dem Schüler; Folgegespräche/er-
zieherisches Gespräch mit den Eltern, Klärung der 
häuslichen, familiären Situation; ggf. Kontakt mit 
weiteren Akteuren; Feedbackgespräche mit allen 
Beteiligten; Betreuung und Unterstützung der Schü-
ler bei Ordnungsmaßnahmen; Mitwirken bei Teilkon-
ferenzen), 

• der Schulverweigererberatung und -betreuung (El-
terngespräch; niederschwellige, schrittweise Rück-
führung des Schülers an die Schule; Einzelarbeit mit 
dem Schüler: Aufarbeiten der Problemlage sowie 
schrittweise Wiederheranführung an den Unter-
richtsstoff; Unterstützung durch Mobile Jugendhilfe/
Allgemeinen Sozialen Dienst durch Hausbesuche 
und erzieherische Hilfen), 

• aufsuchender Elternarbeit (in Abstimmung mit ASD, 
Mobiler Jugendhilfe bei familiären, häuslichen Prob-
lemstellungen; ggf. Kontakt herstellen zu weiteren 
Hilfen: Suchtberatung, Schuldnerberatung sowie 
psychologischen Fachkräften),

• Konfliktmoderation (Mediationsprozess mit beteilig-
ten Schülern), 

• Reflexionsgesprächen zur Förderung wichtiger 
Schlüssel- und persönlichkeitsfördernder Kompeten-
zen: Eigen/Fremdwahrnehmung, Selbstwertgefühl, 
Frustrationstoleranz, Dialogbereitschaft und Kommu-
nikationsfähigkeit, Konfliktlösungsstrategien, Identi-
tätsbildung, Zielentwicklung, solidarisches Handeln. 

• Durchführung u./o. Beteiligung an Projekten (Streit-
schlichter, Medienkompetenztraining, „Mein Körper 
gehört mir“…) 
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An folgenden Standorten in Dorsten sind derzeit städti-
sche Schulsozialarbeiter*innen tätig:

Wulfen:    Wittenbrinkschule

Wulfen-Barkenberg: Grüne Schule

Holsterhausen:  Antoniusschule
   Bonifatiusschule
   Von-Ketteler-Schule

Hervest:  Albert-Schweizer-Schule
   Augustaschule

Hardt:   Pestalozzischule
   Agathaschule

Feldmark:  Geschwister-Scholl-Schule

Jugendberufshilfe

Die Jugendberufshilfe unterstützt gemäß § 13 SGB VIII 
sozial benachteiligte Jugendliche und initiiert individuelle 
Angebote der beruflichen Entwicklung. Dabei agiert die 
Jugendberufshilfe schulübergreifend. Ein großer Teil der 
Projekte wird an den Haupt-, Förder- und Gesamtschu-
len umgesetzt. Die Mitgestaltung von Berufsinformati-
onstagen, Projektangebote wie der „Girls Day“-Parcours, 
Hervester Tag der Berufsfelderkundung, die Begleitung 
von Schülern an außerschulische Lernorte, Werk(statt) 
Schule etc. finden regelmäßig im Jahr statt. Bei Bedarf 
werden in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften Projek-
te geplant und durchgeführt.

Die Kooperation mit allen Akteuren im Übergang Schule-
Beruf findet im Rahmen von Gesprächen, Arbeitskreisen 
und der „myjob-dorsten“ Initiative statt. Die Jugendbe-
rufshilfe ist Partner beim EU-Projekt „Jugend stärken im 
Quartier“.  

8.5.2. Projekt- und Aktivitätenförderung  
 der Jugendarbeit    

Die vom Jugendhilfeausschuss und dem Haupt- und Fi-
nanzausschuss beschlossenen Richtlinien zur Förderung 
der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Dorsten er-
möglichen die Förderung von Projekten und Einzelver-
anstaltungen, die sich an den Querschnittsthemen des 
Kinder- und Jugendförderungsgesetzes orientieren:

• Geschlechterdifferenzierte Kinder- und Jugendarbeit 
§ 4

• Interkulturelle Bildung § 5 
• Beteiligung von Kindern und Jugendlichen § 6 
• Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule § 7 
• ehrenamtlich organisierte und durchgeführte Ange-

bote der Jugendfreizeitstätten ohne hauptberufliche 
Mitarbeiter und der anerkannten Träger der Jugend-
hilfe

Gefördert werden anerkannte Träger der freien Jugend-
hilfe, Kirchen und Religionsgemeinschaften und Initiati-
ven mit Ausnahme der Häuser der Offenen Türen. Ge-
fördert werden weiter kleine Träger und Initiativen im 
Rahmen der Vernetzung / Kooperation mit Einrichtungen 
mit hauptberuflichen Mitarbeiter*innen. Die Förderhöhe 
beträgt bis zu 70 % der Kosten als Festbetragsfinanzie-
rung, maximal 2.000 € pro Jahr pro Träger. Projekte und 
Aktivitäten finden grundsätzlich nicht in den Ferienzeiten 
statt. Mögliche Ausnahmen sind mit den Mitarbeiter*in-
nen der Abteilung Jugendförderung abzusprechen. In-
vestive Maßnahmen werden nicht gefördert. Zuschüsse 
über 500 € werden nach Beratung in der AG 78 KJHG 
und nach Beschluss im Jugendhilfeausschuss ausge-
zahlt. 
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Streetworkprojekt Winni in Barkenberg 
(Stadtteil Wulfen) 

Die Stadt Dorsten führt die im Jahr 2000 vom Jugend-
kloster Kirchhellen begonnene Streetworkarbeit im 
Stadtteil Wulfen (Barkenberg) gemäß dem Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses vom 01.10.2009 fort. Durch 
eine Vereinbarung mit dem LWL-Jugendhilfezentrum 
Marl sind die Leistungen klar definiert. Das Streetwork-
projekt Barkenberg nimmt folgende Aufgaben im Stadt-
teil wahr: 

• Einrichtung eines Kontaktbüros als Anlaufstelle für 
die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil

• Betreuung und Weiterführung des „Hüttenprojektes 
Barkenberg“

• Durchführung mobiler Angebote (inklusive Spielmo-
bileinsatz) für Kinder und Jugendliche im Ortsteil

• Vernetzung mit allen vor Ort tätigen Anbietern im 
Bereich der Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit

• Fortführung der Werkstatt
• Gründung und Betreuung eines Jugendbeirates
• Öffentlichkeitsarbeit und Spendenakquise

Die gesamte Arbeit im Rahmen des Streetworkprojektes 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Familie 
und Jugend. Die Aufgaben wurden des Weiteren mit der 
Zielgruppe im Stadtteil bei einem Jugendhearing abge-
stimmt. 

Die Sicherstellung der o.g. Aufgaben und Ziele wird sei-
tens der Stadt Dorsten durch finanzielle Unterstützung 
gewährleistet. Darüber hinaus erhält der Träger für ein-
zelfallbezogene Angebote einen pauschalen Zuschuss. 

8.6.  Beteiligung im Rahmen der  
 Spielflächenbedarfsplanung  

Fachbeitrag: Annegret Frey, 
Stadt Dorsten, Amt für Familie und 
Jugend, Jugendhilfeplanung und Projekte

Öffentliche Spielflächen leisten einen wichtigen Beitrag 
zur sozialen Infrastruktur in der Stadt. Spielen gehört 
zu den Grundbedürfnissen und Grundrechten von Kin-
dern. Der kindliche Lebensraum erstreckt sich auf den 
Wohnort und das nähere bzw. fernere Wohnumfeld. Mit 
zunehmendem Alter gewinnen zielgruppenspezifische 
Angebote, die stadtteilübergreifend anzusiedeln sind, an 
Bedeutung. Die öffentlichen Spielflächen fungieren als 
Treffpunkte im jeweiligen Sozialraum, sowohl für Kin-
der, als auch für Eltern und Anwohner*innen. Sie tragen 
damit auch zur sozialen Quartiersentwicklung bei. Die 
flächendeckende Versorgung ist weiterhin ein wichtiger 
Baustein zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit 
der Stadt Dorsten.

Ausgangslage 

Die Spielflächenbedarfsplanung hatte das Ziel, Spielflä-
chen zu identifizieren, die aufgrund der aktuellen Be-
völkerungssituation aufgegeben oder ruhend gestellt 
werden könnten und eine zukunftsfähige, flächende-
ckende Versorgung mit öffentlichen Spielflächen in den 
Stadtteilen zu planen, um eine Grundlage zu erhalten, 
die für die nächsten Jahre eine zielgerichtete Weiterent-
wicklung der Versorgung mit öffentlichen Spielflächen 
ermöglicht. Daher wurde ein mehrstufiges Analyse- und 
Beteiligungsverfahren durchgeführt. 

Fachliche Analyse und Handlungsempfehlungen 

Zunächst wurde ein Fachbüro für Spielflächenplanung im 
öffentlichen Raum beauftragt, eine Analyse aller Spiel-
flächen in der Stadt Dorsten durchzuführen und daraus 
konkrete fachliche Handlungsempfehlungen und Leitli-
nien für jeden Stadtteil zu erarbeiten. Aus der Analyse 
von Lage, Erreichbarkeit, Flächenpotential, Aufenthalts-
qualität, Spiel- und Bewegungsqualität, Barrierefreiheit 
sowie Sicherheit und Pflege wurden Steckbriefe zu den 
einzelnen Spielflächen erstellt und zusammenfassend für 
alle Stadtteile Handlungsempfehlungen formuliert. Diese 
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Spielflächenbedarfsplanung bildet damit die Grundlage 
für die langfristige Strategie im Bereich der öffentlichen 
Spielflächen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, zukünf-
tig insbesondere nur in zukunftsfähige Flächen zu inves-
tieren, die vielfach vorhandenen kleinen Flächen zurück-
zufahren und wichtige Flächen auszubauen und so zu 
gestalten, dass sie ein breitgefächertes Aufenthalts- und 
Spielangebot für verschiedene Altersgruppen bieten und 
auch generationenübergreifend Treffpunktcharakter für 
die Sozialräume bieten. Die Analyse und die daraus ab-
geleiteten Handlungsempfehlungen wurden durch das 
Fachbüro Mitte 2018 abgeschlossen.

Beteiligungsverfahren  2018/2019

Onlinebefragung

Im zweiten Schritt wurde ein umfassendes Kinder- und 
Bürgerbeteiligungskonzept entwickelt und umgesetzt. 
Im Herbst 2018 erfolgte eine Online-Befragung zur Be-
wertung der einzelnen Spielplätze. Bürgerschaft, Anlie-
ger, Kinder und Jugendliche hatten die Möglichkeit, zu 
jedem Spielplatz in Dorsten ihre Meinung abzugeben. 
Das Nutzungsverhalten und die Bekanntheit wurden u. 
a. abgefragt. Bei dieser Befragung wurden 2.734 Daten-
sätze zu den Spielplätzen verzeichnet. 

Befragung der Schüler*innen 

Gleichzeitig wurden die Meinungen, Nutzungen und 
Wünsche der Grundschulkinder zu den Spielplätzen in 
den jeweiligen Stadtteilen altersentsprechend in den 
Schulen erhoben. Hierbei wurde das Jugendamt intensiv 
durch die Lehrer der Grundschulen unterstützt. Im Rah-
men der Schülerbefragung wurden über 20.000 Daten-
sätze generiert. 

Stadtteilkonferenzen 

Nach der Online- und Schülerbefragung wurden die 
Handlungsempfehlungen des Fachbüros in allen 11 
Stadtteilkonferenzen vorgestellt und diskutiert. Die Teil-
nehmer*innen aus den Konferenzen hatten dort auch die 
Möglichkeit, für ihren Stadtteil Priorisierungen vorzuneh-
men. Sie konnten damit aus ihrer Expertise vor Ort die 
Spielflächen benennen, die am ehesten bei einer mög-
lichen Qualifizierung zu berücksichtigen wären.

Darüber hinaus gab es im Laufe des Prozesses viele 
Anregungen aus der Bürgerschaft, die ebenfalls in die 
weiteren Abstimmungen einbezogen wurden. Besonders 
engagiert waren noch weitere Gruppierungen in den 
Stadtteilen Altstadt, Feldmark und Wulfen, die zu ihren 
Stadtteilen tiefergehend gearbeitet haben.

Auswertung und Handlungsempfehlungen für die 
Umsetzung des Spielflächenbedarfsplans

Die Auswertung der unterschiedlichen Verfahren und 
der Handlungsempfehlungen des Fachbüros erfolgte in 
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einer Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Umwelt- und 
Planungsamtes (61), des Vermessungsamtes (62), des 
Bauordnungsamtes (63), des Tiefbauamtes (66), des 
Amtes für Familie und Jugend (51) und des Büros für 
Bürgerengagement, Ehrenamt und Sport (05). 

Unter Berücksichtigung aller Ergebnisse wurde zunächst 
eine Priorisierung der Stadtteile vorgenommen. In je-
dem Stadtteil wurden dann noch jeweils 3 Spielplätze 
benannt, die bei anstehenden Qualifizierungen zuerst 
bedacht werden sollen. Diese werden einer auf Gesamt-
stadtebene zu sehenden Priorisierungsstufe I, II und III 
zugeordnet.

Diese Spielplätze wurden hauptsächlich durch die Vo-
ten in den Stadtteilkonferenzen benannt. Die Ergebnisse 
des Beteiligungsverfahrens und der Stadtteilkonferen-
zen stimmen zum größten Teil mit den Vorschlägen des 
Fachbüros überein, insbesondere bei der Frage, welche 
Spielflächen aktuell nicht (mehr) benötigt werden.

Umwandlung zu einer Grünfläche und bürger-
schaftliche Patenschaften

Die Umwandlung einer Spielfläche zu einer Grünfläche 
bedeutet, dass die Fläche aus ökologischen und kli-
matischen Gründen erhalten werden soll. Die Flächen 
sollen einen möglichen Ausgleich für das Stadtklima 
bieten. Darüber hinaus soll die Biodiversität (Vielfalt an 
Arten) in der Stadt unterstützt werden. Die Flora und 
Fauna des Umfeldes werden aufgewertet. Es können z. 
B. Rasenflächen, naturbelassene Wiesen, Anpflanzun-
gen zu Blühwiesen und insektenfreundliche Pflanzen in 
die Überlegungen einfließen. Eine wichtige Option liegt 
dabei in der Übernahme einer Patenschaft für die aus-
gewählten Grünflächen. Die Bürger*innen können bei 
Interesse die Pflege für eine der genannten Nutzungen 
übernehmen und somit die ökologische Entwicklung in 
Dorsten unterstützen. Grundsätzlich sollen einzelne Flä-
chen als Spielplätze aufgegeben und zu einer Grünfläche 
umgewandelt werden. 

Bei einer bürgerschaftlichen Patenschaft können sie 
dann entweder unter ökologischen Gesichtspunkten 
umgewandelt werden oder aber die vorhandenen Spiel-
geräte können solange genutzt werden, bis ein Abbau 
erforderlich wird. Die Kontrolle und Pflege der Spielge-

räte obliegen weiterhin der Stadt. Wenn ein Spielgerät 
abgängig ist, wird es allerdings ausdrücklich nicht mehr 
ersetzt. Die Grundpflege und Reinigung des Platzes 
müsste dann durch die Patenschaft erfolgen. Über bei-
de Varianten einer Patenschaft würden entsprechende 
vertragliche Regelungen mit den Bürger*innen getrof-
fen. Für aufzugebende Flächen kommt eventuell auch 
eine Verpachtung in Betracht. Hierbei müssen allerdings 
Einschränkungen bedacht werden, wenn die Fläche in 
einem rechtskräftigen Bebauungsplan als Spielplatz ein-
getragen ist (hierzu in der folgenden Liste jeweils der 
entsprechende Hinweis B-Plan). Bei einem sogenannten 
34er-Gebiet (vgl. § 34 Baugesetzbuch BauGB) gelten 
diese Einschränkungen nicht.

Ausblick

Den Empfehlungen des Fachbüros soll im Rahmen der 
finanziellen und personellen Ressourcen sukzessive ge-
folgt werden. Der gesamte Prozess der Umsetzungspla-
nung wird eine Zeitspanne von ein bis zwei Jahrzehnten 
umfassen. Die zukünftigen 114 Spielplätze sollen für die 
Kinder, Jugendlichen und Familien auf Dauer ein attrak-
tives und flächendeckendes Angebot in der Stadt vor-
halten.
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8.7.  Mitgliedschaft in Sport-
 vereinen des Stadtsport-
 verbandes Dorsten e.V.  

Sport, insbesondere Team- und Vereinssport, trägt zu 
einer sozialen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen bei. Über den Stadtsportverband stehen 
der Dorstener Verwaltung anonymisierte Zahlen über 
die Mitgliedschaften in den Vereinen des Stadtsportver-
bandes zur Verfügung. Derzeit gehören dem Stadtsport-
verband Dorsten 106 Sportvereine an. Er ist die Inte-
ressenvertretung aller dem Stadtsportverband Dorsten 
angeschlossenen Sportvereine.  

Natürlich spiegelt dies nicht die Zahl all derer wider, die 
sich als Mitglied in sonstigen Vereinen, bei gewerblichen 
Anbietern oder Bildungseinrichtungen registriert haben 
und/oder individuellen Sport ausüben. Zuverlässige und 
valide Gesamtdaten über all diese Bereiche liegen der 
Kommune leider nicht vor. 

Die Bestandserhebung der Mitgliedschaften in einem 
Verein, der dem Stadtsportverband angeschlossen ist, 
kann als quantitative Messgröße in diesem Themenfeld 
lediglich ein Anhaltspunkt sein. Diese Daten liegen auch 
nur gesamtstädtisch vor.

Tabelle 126: Anzahl der Vereine und Vereinsmitglieder nach Vereinsregister des Stadtsportverbandes, differenziert nach Ge-
schlecht und Altersgruppen, Gesamtstadt, Gesamtjahre 2015-2019 
Quelle: Stadt Dorsten nach Statistischen Daten des Stadtsportverbandes Dorsten e.V.
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In 2019 waren 106 Vereine (2018: 104) mit insgesamt 
18.400 Mitgliedern (2018: 18.669) dem Stadtsport-
verband angeschlossen, davon 10.769 (2018: 10.851) 
männliche und 7.631 (2018: 7.848) weibliche Mitglieder. 
In Dorsten sind unterschiedliche, ehrenamtlich sehr ak-
tive und erfolgreiche Sportvereine tätig, die sich auch in 
der Kinder- und Jugendarbeit stark machen. Von Angeln 
bis Wandern gibt es im Rahmen der Vereine des Stadt-
sportverbandes die unterschiedlichsten Möglichkeiten, 
Sport zu treiben.    

Freizeitgestaltung und sportliche Aktivität bedeu-
ten eine wichtige Entwicklungsmöglichkeit für Kinder 
und Jugendliche. Dies bedeutet nicht nur Kompensation 
von benachteiligenden Lebenslagen, sondern vor allem 
auch früh ansetzende Hilfe und Prävention, erleichter-
te Zugänge und Nutzungsmöglichkeiten für eine Akti-
vierung sowie Verwirklichung von Teilhabechancen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien. 

Die Nutzungsmöglichkeit qualifizierter Freizeit- und 
Sportanlagen der Dorstener Sportvereine ist auch ein 
Ausgleichs- und Entlastungsangebot für Familien, Allein-
erziehende und ihre Kinder und schafft neue Treff- und 
Begegnungsmöglichkeiten im Nahumfeld. Mit den not-
wendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes aufgrund 
der globalen Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus wurde 
in 2020 sehr deutlich, wie stark die gesellschaftlichen  
Lebensbedingungen davon betroffen waren, beziehungs-
weise dadurch beeinflusst wurden. 

Bevölkerungsspezifische Bedarfe und Bedürfnisse rich-
ten sich dann noch mehr auf das direkte soziale Um-
feld und Bewegungsmöglichkeiten im Wohnumfeld von 
dichtbesiedelten Stadtteilen. 

Sport bietet auch, vor allem im Handlungsfeld Inklusion 
und Integration, Menschen mit Einschränkungen oder 
zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund Inte-
grationsmöglichkeiten. So hat sich z.B. im Herbst 2017 
der Sportverein Athletik-International-Dorsten e.V. (AID 
e. V.) neu gegründet, mit dem Ziel, dass Dorstener*innen 
und Flüchtlinge gemeinsam Sport treiben. 

Sport verbindet, denn das Miteinander steht im 
Sport mit im Vordergrund. Sportliche Betätigung im 
Vereinssport hat immer auch persönlichkeits- und ver-

antwortungsfördernde Elemente und stärkt sozialen 
Zusammenhalt. Im Sport gelten einheitliche, definierte 
Regeln und soziale Normen. So vermittelt der Sport Ver-
haltens- und Orientierungsmuster und trägt zur Integra-
tion in die Gesellschaft bei.

Sportliche Bewegung ist ein präventiver Baustein 
zur Gesundheitsvorsorge. Gesundheitsrelevante Einrich-
tungen wie (Breiten-)Sportanlagen und Vereinssport-
stätten in Siedlungsgebieten sind eine wichtige Möglich-
keit, gesundheitsförderliche Ressourcen zu stärken und 
Gesundheitschancen (v.a. vulnerabler Bevölkerungs-
gruppen) nachhaltig zu verbessern.  
 
Die Zukunft von Kindern und Jugendlichen ist eng mit 
ihren formalen, nicht formalen und informellen Bil-
dungsmöglichkeiten verknüpft. Über das Bildungs- und 
Teilhabepaket95 (Schwerpunkt „soziale und kulturelle 
Teilhabe“) haben Kinder und Jugendliche aus sozioöko-
nomisch benachteiligten Familien die Möglichkeit, die 
Übernahme von Mitgliedsbeiträgen von Sportvereinen 
zu beantragen.  

95 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 5.7  



TEIL II | DATENMONITORING 222 8. Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe

8.8. Zugang zu Kultur und Medien 

Bildungskooperationen 

Einleitung

Fachbeitrag: Sabine Podlaha, 
Stadt Dorsten, Leiterin des Amtes 
für Schule und Weiterbildung

Bildungspartnerschaften zwischen dem 
Amt für Schule und Weiterbildung und 
Schulen

Seit 2005 eröffnet das Land die Möglichkeit, dass Volks-
hochschulen, Bibliotheken, Archive oder Musikschulen 
eine Bildungspartnerschaft mit Schulen abschließen, die 
beide Einrichtungen in gleicher Weise positiv in ihrer 
Entwicklung beeinflusst:

Volkshochschulen vor Ort bereichern und ergänzen mit 
ihren Bildungsangeboten für Schulen den regulären Un-
terricht und den Ganztag. Mit europaweit anerkannten 
IT- und Sprachzertifikaten sowie AGs und Projekten zur 
Berufs- und Studienorientierung stärken sie die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schüler*innen. Vielfältige Angebote 
im Bereich Fremdsprachen, Kultur und Politik befähigen 
Kinder und Jugendliche zur aktiven Teilhabe an kulturel-
len und gesellschaftlichen Prozessen im eigenen Umfeld 
und in Europa und zu deren Mitgestaltung. 

Als Partner für das Lernen in allen Lebensabschnitten 
schulen Bibliotheken Recherchefähigkeit und Informa-
tionskompetenz der Schüler*innen. Sie unterstützen 
Schulen bei der Leseförderung und leisten durch geziel-
te Leseanimation einen entscheidenden Beitrag zur Ent-
wicklung einer lebenslangen Lesekultur.

Archive ermöglichen den unmittelbaren Bezug von histo-
rischen Themen zum eigenen Lebensumfeld: Geschichte 
wird lebendig. Der Umgang mit Originalquellen stärkt 
die Recherchekompetenz und der aktive Zugang zu his-
torisch-politischer Bildung motiviert zu Eigeninitiative 
und eigenverantwortlichem Lernen. Archive bieten als 
fachkundige Partner Anknüpfung an unterschiedliche 
Schulfächer.

Im Mittelpunkt der Kooperationen Musikschule und 
Schule steht die Förderung musikalischer Bildung im Un-
terricht. Musizieren fördert kreatives Denken und Team-
fähigkeit, stärkt Ausdrucksfähigkeit, Selbstorganisation, 
Ausdauer und Improvisationsvermögen. Musikschulen 
ermöglichen die Entwicklung kreativer Stärken und so-
zialer Kompetenzen. 

Bereits früh in den 2000er Jahren ging die Stadtbiblio-
thek Bildungspartnerschaften mit mehreren Dorstener 
Grundschulen (heute 7, BiBi am See heute 2) ein, die im 
ständigen Austausch miteinander stehen und regelmä-
ßig die Stadtbibliothek besuchen; das Stadtarchiv ging 
ebenso eine frühe Bildungspartnerschaft mit dem Gym-
nasium Petrinum ein.

2017 wurde der Bildungspartnerschaftsgedanke auf eine 
neue Stufe gestellt. Das gesamte Amt 40 (damals 43) 
schloss eine Bildungspartnerschaft mit dem Petrinum, 
die nunmehr die Aspekte all seiner Abteilungen um-
schloss. Diese Konstellation, die sich in den letzten Jah-
ren als besonders fruchtbar erwiesen hat, ist einmalig in 
Gesamt-NRW.

So gibt es passgenaue VHS-Kurse für die Schüler*innen, 
Führungen und Lesungen (von der Primarstufe bis zur 
Sekundarstufe II) finden regelmäßig in der Bibliothek 
statt, Musik kann als Neigungsfach im Unterricht des 
Petrinum gewählt werden, ein gemeinsames Musical ist 
geplant, Schule und Stadtarchiv beteiligen sich gemein-
sam an Ausstellungen und Projekten.

Als fünfter Bereich kam die Kooperation mit der Kinder- 
und Jugendkultur dazu, die in jedem Schuljahr zusätz-
liche Theater- und Lesungsveranstaltungen im Gymna-
sium ermöglicht.
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8.8.1. Ein Projekt zur Förderung 
 musikalischer Teilhabe  

Fachbeitrag: Manfred Loick, Stadt 
Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung 

Teilnahme der Stadt Dorsten an dem Pro-
gramm „Jedem Kind Instrumente, Tan-
zen, Singen“ (JeKits)

Die Stadt Dorsten beteiligt sich seit dem Start im Jahr 
2007 an dem ruhrgebietsweiten Programm JeKi (Jedem 
Kind ein Instrument). Im Schuljahr 2015/16 ist landes-
weit das JeKi-Nachfolgeprogramm JeKits gestartet. Vom 
JeKits-Programm wird in Dorsten ausschließlich die För-
dermöglichkeit „Instrumente“ genutzt. 

Finanzielle Grundlagen für die Teilnahme an JeKits 

Der Vertrag mit der JeKits-Stiftung wird jeweils für ein 
Schuljahr abgeschlossen und beschränkt sich auf den 
Unterricht in der Jahrgangsstufe 1 und 2. Ab Jahrgangs-
stufe 3 gehören die Schüler*innen der Kern-Musikschule 
in Dorsten an. 

JEKITS 1

Die Musikschule erhält für die in JeKits 1 teilnehmenden 
Kinder einen Zuschuss zu den Lehrkraftkosten als Fest-
betrag pro Klasse und Schuljahr. Ferner wird für die Koor-
dination der Lehrkräfte im Tandem-Unterricht in JeKits 1 
ein zusätzlicher Zuschuss zu den Koordinationskosten 
pro Klasse und Schuljahr gewährt. Folgende Eingangs-
klassen (ø 24/25 Kinder pro Klasse) an Dorstener Grund-
schulen können beteiligt werden: 

• Agathaschule 
• Antoniusschule plus TSO Bonifatiusschule
• Augustaschule 
• Don-Bosco-Schule 
• Grüne Schule 
• Pestalozzischule
• Urbanusschule
• Wilhelm-Lehmbruck-Schule plus TSO Schule Deuten
• Wittenbrinkschule 

JEKITS 2

Im 2. Grundschuljahr (1. Jahr der Instrumentalausbil-
dung) wird ebenfalls ein Zuschuss zu den Lehrkraftkos-
ten pro Schule gewährt, soweit mindestens 8 Schüler*in-
nen des 2. Jahrgangs Instrumentalunterricht erhalten 
(insgesamt ø 11 Kinder pro Orchester-Klasse). Dieser 
Zuschuss wird ebenfalls um einen Zuschuss zu den Ko-
ordinationskosten erweitert. Dieser Zuschuss wird für 
die verpflichtende Ensemble-/Orchesterarbeit gewährt; 
der reine Instrumentalunterricht in der Jahrgangsstufe 
2 wird vorrangig durch Teilnehmergebühren finanziert.
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Gebührenerstattungen/ -befreiungen

Die Stiftung erstattet ferner Gebührenausfälle durch 
Sozialbefreiungen oder Geschwisterermäßigungen. Al-
lerdings ist von der Musikschule die Inanspruchnahme 
von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu 
überprüfen.

Gebührenbefreiungen zu 100 % sind möglich, wenn 
eine der folgenden Leistungen bezogen wird:

• Lebensunterhalt nach SGB II, Sozialgeld nach SGB XII
• Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohn-

geldgesetz
• Kindergeldzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz
• Ausbildungshilfe
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Im Schuljahr 2017/18 wurden Gebührenausfälle erstat-
tet, die für etwa 37 Schüler*innen gewährt worden sind. 
Diese Kinder würden ohne die JeKits-Förderung niemals 
ein Musikinstrument erlernen können, da die Familien zu 
100 % entlastet werden und der Träger der Musikschule 
die Gebühren zu 100 % erstattet bekommt. Diese 37 
Kinder gehören einem einzigen Jahrgang an (Jahrgang 
2 der Grundschule etwa 7 Jahre).

Außerdem wird in Einzelfällen die Ermäßigung für Ge-
schwisterkinder erstattet. Die Ge-schwisterermäßigung 
beträgt 50 % pro Kind, so dass etwa 10 Kinder davon 
profitieren konnten. 

Dorsten-Pass-Regelung ab Jahrgang 3

In den Jahrgängen 3 und 4 entfällt in diesem Programm 
die oben aufgeführte Entlastung (Sozialbefreiungen oder 
Geschwisterermäßigungen) mit der Folge, dass die Fa-
milien, sofern sie über den Dorsten-Pass96 verfügen, eine 
Gebührenermäßigung von 60 % erhalten und noch 40 % 
der höheren Jahresgebühr entrichten müssen, was von 
den meisten sozial schwachen Familien nicht geleistet 
werden kann. Gleichzeitig verliert die Musikschule 60 % 
der Gebühren, so dass hier auch die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit einer Musikschule aufgezeigt werden. 

Da ein Großteil der Familien, die im Jahrgang 2 von den 
Gebühren befreit werden, keinen Dorsten-Pass erhalten, 
sinkt die Zahl der Schüler*innen aus sozial schwachen 
Familien in den Jahrgängen 3 und 4 enorm und steht 
nicht im Zusammenhang mit der Qualität des Musikun-
terrichts, sondern wird einzig und allein durch die finan-
zielle Belastung bedingt. Vor diesem Hintergrund sind die 
JeKits-Leistungen nicht nur bildungs- und finanzpolitisch, 
sondern auch sozialpolitisch besonders zu würdigen. 

Ab Jahrgang 3 (8 Jahre) bis zum Abitur kommen für Kin-
der/Jugendliche nur die Ermäßigungen über den Dors-
ten-Pass zum Tragen. Im Juli 2019 waren insgesamt 11 
Schüler*innen der Musikschule Dorsten-Pass-Inhaber, 
im Durchschnitt also ein Kind pro Jahrgang!

Auch die Geschwister-Kind-Regelung verschlechtert sich 
nach JeKits 2. Statt der Gebührenermäßigung von 50 % 
wird im Kernbereich der Musikschule je nach Anzahl der 
Geschwisterkinder eine Gebührenermäßigung von 20 % 
(2 Kinder) bis max. 50 % (ab 5 Kinder) der Gesamtge-
bühren gewährt. 

96 Dorstener Einwohner*innen mit niedrigem Einkommen 
kann auf Antrag ein Dorsten-Pass ausgestellt werden. Dieser 
Pass berechtigt zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen 
bei Einrichtungen der Stadt Dorsten im Freizeit- und Bildungs-
bereich. Dies sind die Stadtbibliothek, die Volkshochschule 
und die Musikschule. Er bietet außerdem Vergünstigungen 
bei städtischen Kulturveranstaltungen (z.B. Theater-, Kon-
zert- und Sonderveranstaltungen) oder bei spez. Angeboten 
des Amtes für Familie und Jugend (z.B. Ferienspaßaktionen, 
Veranstaltungen oder Kursen in städtischen Jugendeinrichtun-
gen). Näheres regeln die Dorsten-Pass-Richtlinien.       
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Bildungspartner Musikschule

In den früheren Verträgen wurde die Musikschule je-
weils als „außerschulischer Kooperationspartner“ be-
zeichnet, obwohl die Arbeit und die Verantwortung in 
personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht 
bei der Musikschule lag. Diese bedeutende Stellung für 
das Gelingen der Programmdurchführung wurde im neu-
en Kooperationsvertrag gewürdigt durch die Umbenen-
nung in „Bildungspartner“. Der Begriff „außerschulischer 
Partner“ stammt zwar aus dem Schulrecht und bezieht 
sich auf alle Institutionen, die nicht allgemeinbildende 
Schule sind, jedoch soll durch die Verwendung des Be-
griffes „Bildungspartner“ erreicht werden, dass sich die-
se mehr als Teil des Systems Grundschule und gerade 
nicht als „außerschulisch“ verstehen. Insofern handelt 
es sich auch um eine statusrechtliche Anerkennung. 

   

Tabelle 127: Teilnehmende am Programm JeKITs, differenziert nach Alter, Gesamtstadt, Schuljahr 2018/2019
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Musikschule, Statistik

Programm Jedem Kind 
Instrumente, Tanzen, Singen 

Anzahl der 
teilnehm. 

Grundschulen 

Anzahl der 
geplanten 

teilnehmenden 
Schulklassen 

(bzw. Gruppen) 

Altersgruppe             
(6 - 10 Jahre)  

Anzahl der 
Teilnehmenden  

JeKiTs I:  musikalische 
Grundbildung, Einstieg in 
gemeinsames Musizieren, 
erste grundlegende 
Erfahrungen im 
Instrumentalspiel

9 23 Eingangsjahrgang 
Grundschule 520

JeKiTs II:  
Instrumentalunterricht, 
gemeinsame Musizieren in 
der Gruppe („JeKits-
Orchester“) 

9 14  2. Jahrgang 
Grundschule   164

Gesamtstadt 684

Anteil an der 
altersgleichen 
Bevölkerung

Anzahl der TN, 
die aufgrund 

geringer 
Einkünfte von 
den Gebühren 

befreit sind 

*

37

27%
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8.8.2. Kinder- und Jugendkultur

Fachbeitrag: Sabine Podlaha, 
Stadt Dorsten, Leiterin des Amtes für 
Schule und Weiterbildung

Im Rahmen der Neukonzeption des Amtes für Schule 
und Weiterbildung fokussierte sich die Arbeit der Kultur-
abteilung auf die Kinder- und Jugendkultur. Hier werden 
seit zahlreichen Jahren unterschiedliche Formate ange-
boten, um möglichst vielen Dorstener Kindern den Zu-
gang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Die Wichtigs-
ten sind nachfolgend dargestellt:

Kindertheater

Für die Kinder werden in Dorsten zwei unterschiedliche 
Theaterreihen angeboten, die inhaltlich und produkti-
onstechnisch der anvisierten Altersgruppe entsprechend 
konzipiert sind.

Das Vormietprogramm für Kinder ab vier Jahren zeigt 
vorzugsweise Figurentheaterproduktionen. Diese wer-
den abwechselnd im Forum der VHS und der Stadtbi-
bliothek für eine begrenzte Zuschauerzahl gespielt. Die 
nicht durch Vormiete belegten Plätze werden im Frei-
verkauf angeboten und finden rege Nachfrage. 

Beim Kindertheater ab sechs Jahren kommen vier Inszenie-
rungen, häufig von Kinderbuch-Klassikern, in der Aula der 
Realschule St. Ursula zur Aufführung, die in hervorragender 
Umsetzung von den Landestheatern angeboten werden.

Um die Qualität der Aufführungen zu sichern, werden 
die Stücke nach Möglichkeit gesichtet bzw. die Arbeit der 
Figuren- und Kindertheater langfristig beobachtet. 

Theater und Literatur in und für Schulen 

Hierbei handelt es sich um ein spezielles Programm zur 
Ergänzung des Schulunterrichts und zur Förderung von 
Kindern, die über ihr Elternhaus keinen Zugang zu Thea-
ter und Literatur haben. Es umfasst Theaterfahrten von 
Schulklassen zu umliegenden Stadttheatern, mobiles 
Klassenzimmertheater, Lesungen und Ausstellungsbesu-
che. Dieses Programm, das aus dem städtischen Kul-
turhaushalt finanziert wird, wird in enger Kooperation 

mit den Dorstener Schulen durchgeführt und über einen 
Jahresflyer sowie persönliche Ansprache dort bekannt 
gemacht. Die Programmauswahl und Programmerstel-
lung sowie die Organisation der Veranstaltungen liegt in 
den Händen der Abteilung „Kinder- und Jugendkultur“ 
im Amt für Schule und Weiterbildung.

Im Durchschnitt der letzten Jahre besuchten ca. 1.800 
Schüler*innen pro Schuljahr die Veranstaltungen.

Kultur und Schule

Das Landesprogramm „Kultur und Schule“ soll die künst-
lerisch-kreative und kulturelle Bildung junger Menschen 
fördern und ihr ästhetisches Empfinden entwickeln. Dazu 
arbeiten Künstler*innen ein Schuljahr lang im außerschu-
lischen Bereich mit einer Klasse zusammen und führen 
mit den Kindern Projekte in den Bereichen Kunst/Tanz/
Musik durch. Beteiligen können sich Schulen von der Pri-
marstufe bis zur Sekundarstufe II und Förderschulen. Die 
Dorstener Schulen beteiligen sich mit ca. 5-6 Projekten 
pro Schuljahr – dies ist lt. Orientierungsrahmen für die 
Städte aufgrund der zur Verfügung stehenden Landes-
mittel das Maximum. Organisation der Antragstellung, 
Vertretung der städtischen Anträge gegenüber einer Jury 
sowie die finanzielle Abwicklung (Zahlung Fördergelder 
an die Schulen) erfolgt über das Amt für Schule und 
Weiterbildung. Die inhaltliche Bandbreite der Projekte ist 
sehr groß: von Kombi-Aktionen Kunst/Hiphop bis zu Film-
projekten über das Schulleben, von der kreativen Schul-
hofgestaltung bis zu Bandprojekten. 

Der Kulturrucksack NRW

Der Kulturrucksack NRW ist ein Kulturförderprogramm 
des Landes, an dem sich Dorsten seit 2016 beteiligt. 

Zielgruppe des Programms sind 10- bis 14-jährige Kinder 
und Jugendliche, die alle Kurse kostenfrei bzw. gegen 
einen kleinen Unkostenbeitrag besuchen können. Die 
Finanzierung der Kreativangebote erfolgt in Form einer 
Anteilsfinanzierung zu 80% über das Land, zu 20% aus 
kommunalen Mitteln.

Die Kinder erhalten bei Teilnahme eine sog. Kulturcard, 
die auch zum Besuch von Kulturrucksackangeboten an-
derer Städte berechtigt.
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Federführung des Projektes hat das Amt für Schule und 
Weiterbildung, die Durchführung der Kurse, Workshops 
etc. geschieht im Rahmen interner und externer Koope-
rationen mit verschiedenen städtischen und kirchlichen 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, die einen 
direkten Zugang zu den Jugendlichen haben, aber auch 
im Zusammenspiel mit verschiedenen Vereinen. 

Jedes Jahr wird ein neuer Kulturrucksack geschnürt 
mit ca. 25 Angeboten, die eine große inhaltliche Palet-
te abdecken: Kreativwerkstätten (z.B. Holzbearbeitung, 
Schneidern, Airbrush, Graffiti) nehmen einen breiten 
Raum ein, aber auch die Bereiche Video/Film, Theater, 
Tanz, Musik sowie Neue Medien/Social Media sind breit 
vertreten.

Beworben wird der Kulturrucksack über einen Gesamt-
flyer, der flächendeckend in allen Schulen und Jugend-
einrichtungen verteilt wird, digital und analog über die 
Träger der einzelnen Angebote sowie über eine eigene 
Internetseite. Zusätzlich findet am Ende des Jahres in 
einer großen Abschlussveranstaltung die Präsentation 
der Ergebnisse der Kulturrucksackangebote statt.

Jährlich können je nach Angebotsstruktur des Jahres-
programms zwischen 300 und 500 Kinder am Kultur-
rucksack teilnehmen.

Gestaltung von Gedenktagen

Auch die Mitgestaltung von Gedenktagen liegt im Ver-
antwortungsbereich des Amtes für Schule und Weiter-
bildung: Sowohl für den Holocaustgedenktag sowie für 
die runden/halbrunden Erinnerungstage an die Zerstö-
rung Dorstens konzipiert die Kulturabteilung in enger 
Kooperation mit wechselnden weiterführenden Schulen 
die Gedenkfeierlichkeiten, um die Erinnerung an die Er-
eignisse auch ins Bewusstsein der nachwachsenden Ge-
nerationen zu tragen. So gab es in den vergangenen 
Jahren Theateraufführungen, Präsentationen der Schü-
ler*innen in der Innenstadt, die Entwicklung von Schü-
lerausstellungen etc. 

8.8.3 Nutzung Junge VHS 

Wenngleich die Volkshochschule in erster Linie eine Er-
wachsenenbildungseinrichtung ist, hat sie sich im Zuge 
der Qualitätszertifizierung Anfang der 2000er Jahre 
entschlossen, auch ein eigenes Angebotssegment für 
Kinder und Jugendliche und deren Eltern zu schaffen. 
Durch kontinuierlichen Ausbau ist es gelungen, dass 
mittlerweile ca. 70 Kurse pro Jahr für diese Zielgruppe 
angeboten werden und etwa 8% Teilnehmer*innen der 
Jungen VHS zuzuordnen sind. 

Besonders groß ist seit vielen Jahren der Anteil der Ver-
anstaltungen, die sich mit dem Thema Umwelterziehung 
beschäftigen (hier gibt es bereits seit den späten 80er 
Jahren ein Familienangebot) sowie solchen aus den Be-
reichen IT, Berufsvorbereitung und neue Medien. Dar-
über hinaus gibt es regelmäßig Kurse im Kreativ- und 
Sprachenbereich, hier beispielsweise Sprachcamps in 
Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen in Dors-
ten. Im Politikbereich erfolgt eine enge Kooperation mit 
den weiterführenden Schulen, die regelmäßig zu inter-
essanten gesellschaftspolitischen Vorträgen eingeladen 
werden, die die Schüler kostenfrei besuchen können.

Die Kurse der Jungen VHS werden zum einen über das 
halbjährlich erscheinende VHS-Programm beworben, 
aber zusätzlich auch über zwei eigene Flyer, die die Al-
tersgruppen 6 – 12 Jahre und 13 – 18 Jahre abdecken. 
Die Flyer werden flächendeckend in allen Dorstener 
Schulen verteilt, z. T. sind sie in digitaler Form mit den 
Homepages einiger Schulen verlinkt.

Seit einigen Jahren ist die Volkshochschule Kooperati-
onspartner und Standort der BAM, der BerufsActionMes-
se für Jugendliche. 
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8.9. Nutzung Stadtbibliothek   
 Dorsten

Fachbeitrag: Birgitt Hülsken, Amt für 
Schule und Weiterbildung, Bibliotheks-
leitung Stadtbibliothek Dorsten  

Die Stadtbibliothek Dorsten ist Teil des Amtes für Schu-
le und Weiterbildung. Zu finden ist sie zwischen Lippe 
und Kanal mitten im Bildungszentrum Maria Lindenhof. 
Verteilt auf zwei Etagen bietet sie rund 70.000 Bücher 
und andere Medien zur Information oder Unterhaltung 
für alle Altersgruppen an. Aber die Stadtbibliothek ist 
viel mehr als ein Ort zum Ausleihen. Sie ist ein für alle 
offener und lebendiger nicht-kommerzieller Raum mit 
viel Platz zum Lesen, Lernen, Arbeiten, Treffen, Reden, 
Spielen und Spaß haben. 

Ein zentrales Anliegen der Stadtbibliothek ist es, die 
Schlüsselqualifikation „Lesen“ in Zusammenarbeit mit 
anderen Institutionen zu fördern und Freude am Lesen 
zu vermitteln. Empirische Studien, u.a. der Stiftung Le-
sen, zeigen, dass sich im Zuge der Digitalisierung das 
Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen ändert. Es 
wird nicht weniger gelesen, aber anders. Durch Smart-
phones, Tablets und E-Reader ergeben sich sogar mehr 
Gelegenheiten zum Lesen. Damit kann man inzwischen 
ständig und überall lesen – es lässt sich nur schwer ver-
meiden, es nicht zu tun. Selbst steigende Nutzungszah-
len bei Internet oder Video-Streaming gehen nicht zu 
Lasten des Lesens. Im Gegenteil: Auch wenn Jugend-
liche online sind, müssen sie lesen können. So erfordern 
mindestens 45 Prozent der Aktivitäten im Internet, dass 
gelesen wird. Gute Lesekompetenz ist somit eine grund-
legende Voraussetzung für die Nutzung des Internets 
mit all seinen Möglichkeiten. 

Wie wichtig es weiterhin ist, den Aspekt Leseförderung 
im Fokus zu haben, zeigt sich an einer Zahl, die sicher-
lich überrascht: Es gibt in Deutschland bei den Erwach-
senen ca. 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Diese 
Menschen erkennen zwar Buchstaben und sind auch in 
der Lage, ihren Namen und einige wenige Wörter zu 
schreiben. Sie verstehen jedoch den Sinn eines etwas 
längeren Textes entweder gar nicht oder nicht schnell 
und mühelos genug, um davon einen praktischen Nut-
zen davon zu haben. Die PISA-Studien der letzten Jahre 

versprechen leider keine Besserung. Sie haben ergeben, 
dass knapp 16 Prozent der 15-jährigen nicht ausrei-
chend lesen können und zum Ende der Grundschulzeit 
18,9 Prozent der Kinder nicht über das erwartete Leis-
tungsniveau im Lesen verfügen. 

Im Rahmen einer externen Beratung zur Entwicklung ei-
nes zukunftsfähigen Bibliothekskonzepts für die Stadtbi-
bliothek wurden diese Zahlen für Dorsten bestätigt. Da-
raus wurde gefolgert, dass eine frühzeitige und effektive 
Arbeit der Stadtbibliothek im Bereich Sprach- und Lese-
förderung im Idealfall dazu beitragen kann, mittelfristig 
eine hohe Belastung durch Sozialausgaben zu senken. 
Das Konzept, das voraussichtlich im Januar 2021 be-
schlossen werden soll, sieht daher u.a. vor, zeitgemäße 
Angebote bereits für Kinder im Alter von 0-3 Jahren und 
ihre Eltern zu entwickeln.  

Erfolgreiche Arbeit kann aber nur im Zusammenspiel 
mit allen anderen Institutionen gelingen, die ebenfalls 
in den Bereichen Sprachbildung und Leseförderung tä-
tig sind. Die Stadtbibliothek kooperiert daher mit den 
Kindertageseinrichtungen und Schulen, Einrichtungen 
wie dem Kinderschutzbund, dem Netzwerk Dorsten liest 
vor, dem Cornelia Funke Baumhaus e.V. und weiteren. 
Unterstützt wird sie dabei vom Verein zur Förderung der 
Stadtbibliothek Dorsten e. V..

Eine besondere Kooperation besteht mit der ehemali-
gen Zweigstelle, die als Bibi am See als Bibliothek der 
Gesamtschule und öffentliche Bibliothek weiterbesteht. 
Dass alle Schüler*innen automatisch einen Bibliotheks-
ausweis erhalten, erklärt die hohen Zahlen im Bereich 
Wulfen.

Mit dem Gymnasium Petrinum gibt es eine Bildungspart-
nerschaft, in der die Zusammenarbeit festgelegt ist. Die-
se Möglichkeit besteht selbstverständlich auch für alle 
anderen Dorstener Schulen – egal, welcher Schulform. 
Aber auch ohne formale Vereinbarungen ist die Stadt-
bibliothek für alle Kooperationsformen offen. Sie bietet 
individuell angepasste Bibliotheksführungsangebote, 
Möglichkeiten zum Unterricht in der Bibliothek, Bücher-
kisten für den Einsatz im Unterricht und vieles mehr. 
Einige Grundschulen nutzen z. B. regelmäßig das Ange-
bot „Ich bin bib(liotheks)fit“, bei dem die 2. Klassen die 
Bibliothek gründlich kennenlernen und alle Kinder dafür 
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hinterher eine Urkunde erhalten. Das Bibliotheksteam ist 
für alle Anfragen offen, natürlich auch aus dem Bereich 
der Kindertageseinrichtungen.  

Im außerschulischen Bereich bietet die Stadtbibliothek 
ein regelmäßiges Veranstaltungsangebot an Vorleseak-
tivitäten wie Vorlesezauber, Kamishibai oder Bilderbuch-
kino an – sowohl analog als auch zunehmend digital. 
Der SommerLeseClub während der Sommerferien ist ein 
attraktives Leseförderprogramm für die ganze Familie. 
Kreativworkshops rund ums Zeichnen oder Schreiben, 
spannende Kulturrucksack-Aktivitäten wie das Entwi-
ckeln eigener PC-Spiele, Gaming-Aktionen – es gibt viele 
Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die Stadtbib-
liothek mit ihrem Angebot kennenzulernen. 

Mit der Abschaffung der Jahresgebühr für Kinder und 
Jugendliche zum 01.01.2020 hat die Politik ein wichtiges 
Zeichen gesetzt und eine mögliche Hemmschwelle für 
die Nutzung der Stadtbibliothek beseitigt. Das sollte sich 
zukünftig auch in den Nutzerzahlen niederschlagen.

Die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen an medialen Angeboten gewinnt an Be-
deutung. Ziel wäre es deshalb, einen weitgehend bar-
rierefreien Zugang zu Büchern und digitalen Medien zu 
schaffen. Wobei hier nicht nur die bauliche Barrierear-
mut gemeint ist, um einen barrierefreien Zugang zu In-
formation und Kommunikation zu ermöglichen, sondern 
es sind bei der Umsetzung weitere Aspekte wie die einer 
„Leichten Sprache“ oder der „digitalen Barrierefreiheit“ 
zu bedenken.

Tabelle 128: Anzahl der Leser*innen der Stadtbibliothek Dorsten (einschl. BiBi am See) und Anteil an der altersgleichen Be-
völkerung, differenziert nach Altersgruppen und Geschlecht, Gesamtstadt und Stadtteile, Stichtag: 31.12.2019
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Schule und Weiterbildung, Stadtbibliothek

Bezirk Stadtteile
männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich

1 Rhade * * * * 31 28 16
2 Lembeck * * * 5 49 51 37
3 Deuten 0 * * 5 37 18 12
4 Wulfen 10 32 72 102 283 296 120
5 Holsterhausen 19 15 46 71 111 125 60
6 Hervest 15 15 25 46 102 132 47
7 Östrich * 5 6 7 10 16 4
8 Hardt * 15 28 42 67 86 28
9 Altstadt * * 8 13 35 31 8

10 Feldmark 9 18 31 36 58 61 31

11
Altendorf-
Ulfkotte * * * 10 15 19 *
Gesamtstadt 53 100 216 337 798 863 363

Altersgruppe                       
3 - U6 Jahre 

Altersgruppe                
6 - U10 Jahre 

Altersgruppe                      
10 - U15 Jahre 

Altersgruppe                     
15 - U18 Jahre

Gesamt-   
zahl 

Gesamt- 
bevölkerung 

03 - U18 
Jahre 

Prozentualer 
Anteil an 

Bevölkerung  
03 - U18 

Jahre 
weiblich

19 94 725 13,0
34 176 724 24,3
12 84 238 35,3

146 1061 2096 50,6
81 528 2166 24,4
62 444 1965 22,6
9 57 265 21,5

41 307 945 32,5
20 115 422 27,3
40 284 993 28,6

5 49 236 20,8
469 3199 10775 29,7

Altersgruppe                     
15 - U18 Jahre
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8.10. Offene Kinder- und Jugend- 
 arbeit/ Jugendeinrichtungen  

8.10.1. Einrichtungen der offenen 
 Jugendarbeit in freier und 
 in kommunaler Trägerschaft 
 in den Stadtteilen

Neben den anderen Jugendhilfeangeboten gewährleistet 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit jungen Menschen 
im Sozialraum vielfältige Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung und Bildung. Offene Arbeit begleitet und fördert 
Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in die erwachse-
ne Selbstständigkeit und Mündigkeit und integriert sie in 
gesellschaftliche Prozesse. 

Die vielfältigen Angebote der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit können von jedem jungen Menschen be-
sucht werden können. Der niederschwellige Zugang und 
ihre spezifischen Arbeitsmethoden ermöglichen einen 
Erwerb von Bildungsinhalten, die für alltägliche Hand-
lungs- und Sozialkompetenzen wichtig sind. Sie eröffnet 
Räume für soziale Begegnungen, Sport, Spiel und Ge-
selligkeit. 

Ausgehend von den aktuellen Lebenssituationen und Er-
fahrungen junger Menschen vermittelt die Offene Kin-
der- und Jugendarbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
Kenntnisse, die vor allem förderlich sind zur Entwicklung 
persönlicher Standpunkte, von Wertvorstellungen und Ur-
teilsvermögen. Sie trägt damit wesentlich zur Sinnfindung 
und Persönlichkeitsbildung der jungen Menschen bei. Sie 
ist damit eine Form der außerschulischen Jugendbildung 
(nicht-formale und informelle Bildungsprozesse97). 

Ziel der Jugendarbeit ist es, jungen Menschen Teil-
habe und Partizipation zu ermöglichen. Die kostenfreien 
Angebote richten sich somit auch besonders an sozial 
benachteiligte und bildungsferne junge Menschen. Sie 
leisten dadurch einen Beitrag zur Integration und Ver-
meidung von sozialer Ausgrenzung. 

In Dorsten gibt es verschiedene Einrichtungen (und Trä-
ger) der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in einzelnen 
Stadtteilen, wobei diese bzw. einzelne Angebote natür-
lich auch über die jeweiligen Stadtteilgrenzen hinaus von 
Kindern und Jugendlichen genutzt werden.     

97 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 5, Bildung und Bildungsprozesse

Tabelle 129: Übersicht der Jugendeinrichtungen in Dorsten, Zuordnung nach Stadtteil, 2020
Quelle: Stadt Dorsten, Amt für Familie und Jugend 
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8.10.2. Kommunale Jugendeinrichtungen  
 und soziokulturelle Zentren 

Einleitung
  
Fachbeitrag: Christian Joswig, 
Amt für Familie und Jugend, Leitung 
Treffpunkt Altstadt und Das Leo 

Die beiden kommunalen Einrichtungen, der „Treffpunkt 
Altstadt“ (Stadtteil Altstadt) und „Das Leo“ (Stadtteil 
Hervest), bieten neben vielen anderen Angeboten für 
Kinder und Jugendliche auch offene Kinder- und Jugend-
arbeit für den jeweiligen Stadtteil an. Den Treffpunkt Alt-
stadt gibt es bereits seit 1981, das Leo erst seit Februar 
2016.

„Das Leo“ – Ausstattung und Möglichkei-
ten (exemplarisch) 

Kinder- und Jugendbereich
Der Kinder- und Jugendbereich des LEOs umfasst das 
Jugend Café, zwei unterschiedliche Mehrzweckräume, 
eine große Küche, einen Kreativraum, einen Werkraum 
und einen Proberaum für Bands. Peripher sind dem Ju-
gendbereich auch zwei Cliquenräume für Jugendgrup-
pierungen angegliedert. 

Partizipation und Beteiligung  

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gehört ein-
fach zum pädagogischen Alltag dazu. Zusätzlich werden, 
nach Kindern und Jugendlichen getrennt, kontinuierlich 
sog. Vollversammlungen durchgeführt, um die Angebote 
noch besser an den Zielgruppen auszurichten. Zukünftig 
soll es auch Vollversammlungen aller Nutzer geben.

Jugend Café

Das Angebot des Jugend Cafés bzw. der offene Jugend-
bereich richtet sich an ein möglichst breites Publikum. 
Es ist Treff- und Begegnungsort und bietet einen hohen 
Freizeitwert für unterschiedliche Gruppierungen. Mit sei-
nen großen Fensterflächen ermöglicht es den Nutzern 
einen angstfreien und offenen Zugang. Dabei soll die 
offene Gestaltung nicht nur junge Menschen, sondern 
auch junge Erwachsene ansprechen. Als Ort der Kom-

munikation schafft das Café nicht nur eine Verbindung 
zwischen Jugend- und Bürgerhausbereich, sondern durch 
die Begegnung unterschiedlicher Kulturen und Genera-
tionen wird das Jugend Café zum Lernort interkultureller 
Kompetenzen und fördert den generationenübergreifen-
den Austausch.

Küche

An das Kinder- und Jugend Café angegliedert befindet 
sich die geräumige Küche. Diese bietet nicht nur die 
Möglichkeit der Zubereitung kleiner Snacks, die als gas-
tronomisches Angebot des Jugend Cafés zu günstigen 
Preisen erworben werden können, sondern regt auf-
grund ihrer offenen Gestaltung auch zum Mitmachen an. 
Vorstellbar sind hier Kochkurse mit besonderer Thematik 
wie z.B. gesunde Ernährung.

Playground

Der Außenbereich, modern auch als „Playground“ be-
zeichnet, ist fester Bestandteil der pädagogischen Kon-
zeption des LEOs und bietet eine große Vielfalt an Ge-
staltungs- und Nutzungsmöglichkeiten. Der Playground 
ist nicht nur eine Multifunktions-Spielfläche für die Kin-
der und Jugendlichen, sondern bietet auch Rückzugs-
möglichkeiten für die Besucher*innen. Ein Pavillon mit 
Grillecke und eine Fläche für eine Außenbühne runden 
das Angebot ab.

Eine mobile Bühne kann für Konzerte und andere Kultur-
veranstaltungen nicht nur im Mehrzwecksaal, sondern 
auch im Außenbereich aufgebaut werden, so dass bei 
entsprechender Witterungslage auf dem Playground 
auch Open-Air-Veranstaltungen möglich sind.

Werkraum

Die Nutzung des Werkraums bietet sich idealerweis für 
kleine Werkarbeiten und Reparaturen an. Ausgestattet 
ist der Raum mit vier kleinen und zwei großen Werk-
bänken. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, in den 
Räumlichkeiten Reparatur-Workshops anzubieten. Hier 
erlernen Kinder und Jugendliche unter Anleitung den 
Umgang mit unterschiedlichen Materialien und Werk-
zeugen.
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Bandübungsraum

In seiner Ausstattung verfügt der Bandübungsraum über 
Aufnahmemöglichkeiten und verschiedene Musikinstru-
mente, wie Schlagzeug etc.. Im Rahmen von Kursan-
geboten, die professionell angeleitet werden, können 
interessierte Jugendliche sich musikalisch ausprobieren 
oder ihre Fertigkeiten verbessern.

Eine weitere Funktion des Bandübungsraumes ist die 
Unterstützung der lokalen Musikszene. Der Raum kann 
von Bands zum Üben angemietet werden und steht die-
sen auch außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten des 
Jugendbereiches zur Verfügung, da er über einen sepa-
raten Eingang erreichbar ist.

Cliquenraum

Innerhalb der Einrichtung befinden sich zwei sog. „Cli-
quenräume“ für Jugendgruppen aus dem Stadtteil. Dem 
pädagogischen Konzept zur Folge werden sie von einem 
eigenen Streetworker betreut. 

Alle im LEO befindlichen Räume, können bei Interesse 
für Kurse genutzt werden.

Internet /soziale Medien

Beide Häuser verfügen über eigene Homepages, sind 
mehrfach bei Facebook und Instagram gelistet und kön-
nen so, je nach Zielgruppe, die verschiedenen Medien 
mit den Angeboten der Häuser füllen. Auf dem Weg zur 
Bürgerkommune werden die Internestseiten künftig zu-
sätzlich über eine Möglichkeit zur direkten Beteiligung 
verfügen. Hier können dann schnell Vorschläge, Kritik 
oder andere Anliegen ohne lange Suche von den Bür-
ger*innen vorgebracht werden. 

„Das Leo“ – Abläufe und Angebote 
(exemplarisch) 

Statt rein quantitativem Zahlenmaterial wird die Kinder- 
und Jugendarbeit anhand einer Beispielwoche im Leo 
beschrieben:

Der offene Kinder- und Jugendbereich (Mo.-Fr. 15:00 - 
21:00 Uhr) wird von circa 35 Jugendlichen und 15 Kin-
dern täglich genutzt (Hochrechnung pro Woche – 250 
Kinder und Jugendliche), zuzüglich Kursprogramm. 

Für die Kinder bis 12 Jahren gibt es zurzeit 5 Kurse mit 
durchschnittlich 10 Teilnehmer*innen pro Kurs. Bei den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis circa 21 Jah-
ren gibt es zurzeit 4 Kurse mit durchschnittlich 6 Teil-
nehmer*innen. 

Die Kurse werden vorrangig von Kindern und Jugend-
lichen besucht, welche nicht das offene Angebot des 
Leos nutzen. Die Besucherstruktur im offenen Kinder- 
und Jugendbereich liegt bei circa 60% Jungen und 40% 
Mädchen, welche die Einrichtung sowohl als homogene, 
als auch gemischte Gruppen besuchen. 

Der Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
liegt bei mehr als 80%, bei den Kindern bei circa 65%. 
Bei den Kursen (sowohl Kinder- als auch Jugendkurse) 
hingegen liegt der Anteil mit Migrationshintergrund bei 
circa 20%. 

Tagesablauf

Ab 14:00 Uhr stehen die ersten Kinder (circa 5 Kinder, 
meist unter 10 Jahren) vor der Tür und warten darauf, 
dass geöffnet wird. Ein Mitarbeiter holt dann das übrig 
gebliebene Essen vom Regenbogen Kindergarten ab. 

Ab 15:00 Uhr ist eine Honorarkraft an der Theke an-
wesend, die sich um das Essen und Getränke, sowie 
die Ausgabe von Spielsachen kümmert. Sobald geöff-
net wird, essen die Kinder (circa 10 Kinder) und spielen 
etwas gemeinsam. Dabei wird vorrangig das Café ge-
nutzt. Ab circa 16:00 Uhr kommen die ersten Jugend-
lichen dazu und suchen den persönlichen Kontakt zu den 
Mitarbeiter*innen, da immer viele Themen für sie auf-
kommen, die sie besprechen möchten. Dies findet oft 
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auch in Einzelgesprächen statt. Durch die Beziehungs-
arbeit haben die Jugendlichen und Kinder verlässliche 
Ansprechpartner*innen unter den Mitarbeiter*innen 
gefunden. Oft fungieren die Mitarbeiter*innen dann als 
Netzwerk und begleiten zur Drogenberatung, Mobilen 
Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Be-
ratungsstelle etc. bis hin zur Meldung eines „8a Falles“98 .
 
Anders als bei den Kindern steht für die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen nicht das freizeitpädagogische 
Angebot des Leos im Vordergrund, sondern die lebens-
raumorientierte Begleitung, die sie oft nicht Zuhause 
finden. Das Spektrum der Themen ist, wie die Jugend-
lichen selbst, äußerst vielfältig. Probleme in der Schu-
le, Zuhause, Sexualität, Freunde, Partner, Drogenmiss-
brauch, Regeleinhaltung und Selbstwertgefühl werden 
durch Projekte in Gruppen, aber auch in der täglichen 
Arbeit mit den Jugendlichen behandelt. Die Jugendzen-
trums „Klassiker“ Darts, Billard, Kicker, Tischtennis und 
Playstation, sind stark frequentiert und bei allen Alters-
klassen beliebt. Wetterabhängig werden der Playground 
und der Vorplatz zusätzlich genutzt. Die Jugendlichen 
verteilen sich auch auf die anderen Räume (Cliquen-
raum, Musikraum, Saal, Sportraum). Bis circa 17:30 
Uhr handelt es sich um 15-20 Jugendliche. Da zwischen 
17:00 Uhr und 18:00 Uhr die meisten Kinder nach Hau-
se gehen, kommen dann mehr Jugendliche ins Leo. Mit 
dem Weggang der Kinder ändern sich auch Hausregeln 
in Bezug auf Musik (Lautstärke und Inhalt). 

Zusätzliche Angebote

Für die Kinder bis 14 Jahren bietet „Das Leo“ verschiede-
ne Projekte über den Kulturrucksack, die es alleine, aber 
auch in Kooperation mit dem St. Josef Treff und zum 
Beispiel dem Cornelia-Funke-Baumhaus durchführt. Des 
Weiteren werden als Sonderveranstaltungen Ausflüge, 
Kinderkino, Sommerferienspaß, Spieleolympiaden, Voll-
versammlungen (Partizipation) und spontane Aktionen, 
die sich aus dem Bedarf der Kinder ergeben (Grillen, 
Backen, Gärtnern, Sport, Kunst, etc.), organisiert.

Für Jugendliche bis 27 Jahre bietet die Einrichtung vor-
rangig „JUSTiQ-Projekte“99 an, die sich ebenfalls aus de-
ren Bedarfen und Bedürfnissen ergeben. So entstand als 
berufsvorbereitendes Projekt zum Beispiel das „kleine 
Leo Lokal“, welches einigen Jugendlichen zu weiteren 

Praktika und Ausbildungsplätzen verholfen hat. Aktuell 
wünschen die Jugendlichen die Umgestaltung ihres Mu-
sikraums, sodass auch dafür ein passendes Projekt zu-
sammen mit JUSTiQ entwickelt werden konnte. Zudem 
haben sie mehr Möglichkeiten der Partizipation, da sie 
sich bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung 
von Aktionen und Projekten mehr einbringen können. 
Des Weiteren werden als Sonderveranstaltungen Ausflü-
ge organisiert, Offene Bühne, Fußballturniere, Konzerte 
und spontane Aktionen, die sich aus dem Bedarf der Ju-
gendlichen ergeben (Grillen, Backen, Gärtnern, Sport, 
Kunst, etc.).

Ergänzend zu dem Angebot gibt es im Leo noch die 
regelmäßig stattfindenden Angebote des ambulanten 
Hospizdienstes. Die Mitarbeiter*innen des Ambulanten 
Hospizdienstes Dorsten bieten Trauergruppen für ver-
schiedene Altersklassen an, die einmal pro Monat statt-
finden. 

Trauergruppe Zwerge für 5-7(8) jährige
1 x monatlich donnerstags 15-16 Uhr

Trauergruppe Füchse für 8-13jährige
1 x monatlich donnerstags 16.30 - 18 Uhr

Trauergruppe Die Coolen ab 14 Jahre
1 x monatlich mittwochs 17.30 -19 Uhr

98 vgl. Teil II, Gliederungspunkt 6.2: Werden dem Jugendamt 
gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungs-
risiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit bietet damit ein Potential, um 
den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB 
VIII wahrzunehmen.   
99 vgl. Anlage 21 Maßnahmenmatrix Jugend stärken im Quar-
tier (JUSTiQ)
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„Treffpunkt Altstadt“

Der Treffpunkt Altstadt existiert seit über 30 Jahren und 
ist als traditionsreiche, soziokulturelle Einrichtung mit 
dem Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit für 
viele Generationen Dorstener Bürger*innen längst zu 
einer Institution geworden. Für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene diente er als Anlaufpunkt, um Hilfestellung 
in Anspruch zu nehmen, Kontakte zu schließen und/oder 
Freizeitangebote zu nutzen. Die Angebote der Einrich-
tung erfuhren hierdurch hohen Zuspruch. 

Allerdings waren das Gebäude und seine Außenberei-
che in die Jahre gekommen, wiesen bauliche Mängel auf 
und konnten den heutigen Ansprüchen nicht mehr ge-
recht werden. Das Raumangebot und die Qualität der 
Außenbereiche waren mangelhaft. Zudem bedurfte das 
programmatische Angebot einer Erneuerung, um für 
die Zielgruppen dauerhaft ansprechend zu sein. Es galt 
daher, ganzheitliche Lösungsansätze für den Treffpunkt 
Altstadt zu entwickeln.

Durch das Förderprojekt „Wir machen MiTte“ erhielt die 
Stadt Dorsten die Möglichkeit, den Treffpunkt Altstadt zu 
qualifizieren. Die Maßnahme gehört mit zu den größten 
und wichtigsten Bestandteilen der integrierten Innen-
stadtentwicklung. Für Sanierung, Umbau und Erweite-
rung des Gebäudes und seiner Außenbereiche wurden 
Mittel in Höhe von 5,1 Millionen Euro aus der Städtebau-
förderung und dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE.NRW) zur Verfügung gestellt. Mit der 
Umsetzung der Maßnahme wurde im Mai 2019 begon-
nen. Die Fertigstellung ist für Herbst 2021 avisiert.

Ein erstes Nutzungskonzept wurde im Jahre 2017 ge-
meinsam mit den Nutzer*innen der Einrichtung, inter-
essierten Bürger*innen der Stadt und REFLEX architects 
urbanists entwickelt, damit der neue Treffpunkt Altstadt 
„mit Leben gefüllt wird“. Hierzu wurden mehrere Ver-
anstaltungen und Workshops durchgeführt, die sowohl 
für spezifische Zielgruppen als auch für die interessierte 
Öffentlichkeit konzipiert wurden. Als Zugewinn für ein 
nachhaltiges Konzept konnten sich Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene aktiv in den Prozess zur Weiterent-
wicklung des Treffpunktes Altstadt einbringen. Darüber 
hinaus wurden mit anderen Akteuren und Institutionen 
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit erarbeitet. 

In seinen Angeboten ähnelt der Treffpunkt den Ange-
boten des Leos. Besonderheiten sind die Angebote im 
Nieder- und Hochseilgarten, sowie ein separater, eigen-
ständiger Jugendbereich, der nicht durch andere Haus-
angebote „gestört“ wird. Auch die räumliche und in-
haltliche Trennung von Kindern und Jugendlichen wird 
im neuen Treffpunkt Altstadt deutlicher zum Vorschein 
kommen, um den jeweiligen Bedürfnissen besser zu ent-
sprechen.
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9. WAHLBETEILIGUNG 

Wahlberechtigte und 
Wahlbeteiligung  

Einleitung 

Fachbeitrag: Ludger Böhne, 
Stadt Dorsten, Bürgermeisterbüro, 
Pressesprecher  

Der Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der 
Möglichkeit zur sozialen Teilhabe einerseits sowie der Be-
teiligung an Wahlen andererseits, ist seit Jahren in der 
Forschung evident. So stellte der Kölner Politikwissen-
schaftler Dr. Armin Schäfer in seinen Studien am Max-
Planck-Institut fest, dass ein „enger Zusammenhang 
zwischen Bildung und Einkommen einerseits und der 
Wahlwahrscheinlichkeit andererseits“ bestehe (Artikel 
in der Westfälischen Rundschau „Armut hält Menschen 
vom Wählen ab“, 28.09.2009). Es seien die Schwachen 
der Gesellschaft, die sich von der Demokratie abwenden. 
Nach der Bundestagswahl 2009, bei der die Wahlbeteili-
gung insgesamt ein bis dahin historisches Tief von 70,8 
% erreicht hatte, warnte Schäfer: „Eine abnehmende 
Wahlbeteiligung wäre weniger bedenklich, wenn dieser 
Rückgang durch alle Bevölkerungsschichten ginge. Das 
ist aber nicht der Fall.“

Empirische Studien des Sozialwissenschaftlers Dr. Ro-
bert Vehrkamp im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung 
haben diese Entwicklung 2017 bestätigt: „Zwar finden 
sich tatsächlich überall in Deutschland Mindestanteile 
an Nichtwählern, doch verliert man bei der Fokussie-
rung auf das isolierte Individuum leicht die strukturel-
le Dimension der Wahlbeteiligung aus dem Blick: Denn 
die Schar der Wahlverweigerer verteilt sich keineswegs 
gleichmäßig über die Republik, sondern konzentriert sich 
zunehmend in bestimmten gesellschaftlichen Schichten 
und Gruppen. Ganze Bevölkerungsteile ziehen sich aus 
der politischen Teilhabe zurück und sind somit bei der 
Bestellung der Parlamente nicht mehr vertreten. Soziale 
Spaltung führt zur demokratischen Spaltung.“ 
(https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-
projekte/abgeschlossene-projekte/demokratiemonitor/
projektthemen/gespaltene-demokratie-soziale-
spaltung-der-wahlbeteiligung).

Vehrkamp stellte zugleich fest, dass die Spreizung 
wächst. Beispielhaft sei eine Betrachtung von Wahlen in 
Hamburg genannt: Bei der Bundestagswahl 2013 lagen 
bei der Wahlbeteiligung gut 30 Prozentpunkte zwischen 
den zehn Stadtteilen mit der höchsten und den zehn 
Stadtteilen mit der niedrigsten Beteiligung. Bei der Bür-
gerschaftswahl 2015 betrug der Abstand bereits mehr 
als 35 Prozentpunkte. „Das Ergebnis der Bürgerschafts-
wahl ist damit sozial noch weniger repräsentativ als das 
Hamburger Wahlergebnis der Bundestagswahl“, sagte 
Vehrkamp. 
(https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/
publikation/did/prekaere-wahlen-hamburg) 

Ein wesentlicher Grund für die schwächere Beteiligung: 
Nichtwähler seien meist der Meinung, dass ihre Stimme 
ja sowieso nichts ändern würde, so Vehrkamp:  „Man ist 
in der öffentlichen Diskussion viel zu lang davon ausge-
gangen, dass Nichtwähler bräsig-zufrieden und politisch 
uninteressiert sind.“ Das sei der Studie zufolge jedoch 
grundfalsch. Sie seien zwar weder unpolitisch noch zu-
frieden, „sie erwarten aber nichts mehr von den etab-
lierten Parteien.“

Der Zusammenhang zwischen Wahlbeteiligung und so-
zialem Status manifestiert sich auch in Dorsten – nicht 
so extrem, wie in dem Hamburger Beispiel geschildert, 
aber dennoch sichtbar.
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9.1. Kommunalwahl 2014 und 2020

Der Abstand bei der Kommunalwahl 2014 zwischen nied-
rigster Wahlbeteiligung (Altstadt, 41,9 %) und höchster 
(Rhade, 57,8 %) betrug nur 15,9 Prozentpunkte. Bei der 
Kommunalwahl 2020 hat sich der Abstand – trotz insge-
samt höherer Beteiligung – auf 19,4 Prozentpunkte er-

höht: In der Altstadt gaben 43,6 % der Wahlberechtig-
ten ihre Stimme ab, in Lembeck waren es 63,0 Prozent.

Bei beiden Wahlen war in den Stadtteilen mit schlechte-
ren Sozialdaten – Wulfen, Hoslterhausen, Hervest und 
Altstadt – jeweils auch die Wahlbeteiligung am niedrigs-
ten.

Tabelle 130: Prozentualer Anteil der wahlberechtigten Einwohner*innen, die sich an der Kommunalwahl 2014 beteiligt haben, 
Stadtteile, Bezugsjahr 2014

Quellen: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
Tabelle 131: Wahlbeteiligung und Ergebnisse der Kommunalwahl 2020, Gesamtstadt und Stadtteile

Bezirk Stadtteile

Gesamtbe-      
völkerung Wahl-    

berechtigte

Wahl-   
beteiligung 
in %

CDU, 
Stockhoff 
Stimmen in 
%

Grüne, 
Hagemann 
Stimmen in 
%

1 Rhade 5503 4662 61,5 81,0 11,7
2 Lembeck 5130 4473 63,0 87,2 8,3
3 Deuten/Wulfen 15083 12326 51,9 75,2 14,3
4 Holsterhausen 13758 11420 53,6 73,9 15,0
5 Hervest 13031 9729 47,6 74,0 13,3
6 Östrich/Hardt 4556 8455 60,5 77,1 13,9
7 Altstadt 4128 3157 43,6 73,6 16,5

8
Feldmark/Alten-
dorf-Ulfkotte 9836 8140 56,6 78,1 12,8

76.025 62362 54,4 75,2 14,7

AfD, Bühne 
Stimmen in 
%

Die Partei,  
Rodriguez 
Garcia 
Stimmen in 
%

4,8 2,4
2,4 2,1
6,3 4,2
5,5 5,6
7,2 5,4
4,8 4,2
4,5 5,4

5,4 3,5
6,8 3,4
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9.2. Bundes- und Landtagswahl  
 2017 

9.3. Europawahl 2019    

Die Akteure in Dorsten versuchen auf verschiedene Wei-
se, politischem Desinteresse und Wahlverweigerung zu 
begegnen und die politische Teilhabe zu stärken.

Drei wesentliche Handlungsfelder sind dabei beachtlich:

Stadtteilkonferenzen

Seit 2019 gibt es in allen elf Stadtteilen bürgerschaft-
lich und ehrenamtlich organisierte Stadtteilkonferenzen 
als niedrigschwelliges Angebot, sich ohne politische Bin-
dung an der Entwicklung und den Prozessen im Quartier 
zu beteiligen. Mit dem Abstimmungsrecht über Anträge 
aus dem Stadtteil an das Bürgerbudget der Stadt Dors-
ten verfügen die Konferenzen über eigene finanzielle 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Entwicklung der Bürgerkommune Dorsten

Der Rat der Stadt Dorsten hat im September 2019 ein 
Beteiligungskonzept zur Entwicklung der „Bürgerkom-
mune Dorsten“ beschlossen, das auf die folgend ge-
nannten vorhandenen Strukturen aufbaut:

• Gründung von ehrenamtlichen Stadtteilkonferenzen 
in allen 11 Stadtteilen Dorstens 

• Schaffung des Büros für Bürgerengagement, Ehren-
amt und Sport 

• Einführung eines Bürgerbudgets für Dorsten 
• Durchführung zahlreicher direkter Beteiligungspro-

zesse
• Einführung eines Nachbarschaftspreises

Mit dem Beteiligungskonzept wurde darüber hinaus be-
schlossen

• einen Arbeitskreis „Leitbild Bürgerbeteiligung und 
Bürgerengagement“ zu gründen

• grundlegende Fragen in Sachen „Bürgerbeteiligung“ 
eindeutig einem Fachausschuss zuzuordnen. 

• einen Beirat „Bürgerbeteiligung“ zu schaffen.
• eine Vorhabenliste einzuführen.
• eine digitale Bürgerbeteiligungsplattform einzurichten. 

Tabelle 132: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar: Prozentualer Anteil der Wahlbeteiligung an der Bundes- 
und Landtagswahl 2017 und der Europawahl 2019, Gesamtstadt, Bezugsjahre 2017 und 2019
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar
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Stadtdialog Menschenwürde, Demokratie und 
Respekt

Ausgehend von der Beobachtung, dass in allen Demo-
kratien des Westens 

• Ergebnisse demokratischer Prozesse und Abwägungen 
zunehmend nicht mehr akzeptiert werden (aus egois-
tischen Motiven ebenso wie aus politischem Kalkül),

• sich in Sozialen Medien eine „Pöbelkultur“ gegen An-
dersdenkende und Minderheiten etabliert hat,

• Funktionsträger verbal und tätlich angegriffen werden,
• extreme und auch extremistische Positionen und Pro-

vokationen zunehmend aggressiv vorgetragen werden,

hat Bürgermeister Tobias Stockhoff mit seiner Rede zur 
Einbringung des Haushaltes 2019 in der Ratssitzung am 
19. September 2018 die Frage aufgeworfen, was unse-
re Gesellschaft (noch) zusammenhält. Er hat aufgeru-
fen, in einem umfassenden Stadtdialog eine Dorstener 
Antwort auf diese Herausforderung für die Demokratie 
zu suchen. Das Ziel dürfe dabei nicht lauten, gegen et-
was zu sein. Ziel sei es vielmehr, sich auf Grundwerte zu 
besinnen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
diese Grundwerte nötigenfalls auch verteidigt werden 
müssen.

Der Aufruf hat zunächst eine breite Debatte ausgelöst. 
Die Ergebnisse wurden im September 2019 in einem 
Bürgerkonvent beraten. Aus dem Ergebnis hat ein eh-
renamtliches Redaktionsteam die „Dorstener Erklärung“ 
entwickelt. Dieser zehn Punkte umfassende Wertekanon 
beschreibt Anliegen, Anforderungen und Vorschläge für 
ein friedliches und verbindendes Miteinander in Dorsten.

Der Rat der Stadt Dorsten hat die Erklärung zum Stadt-
dialog am 2. September 2020 einstimmig beschlossen. 
Sie wird seitdem verbreitet. Alle Dorstener Bürger und 
Bürgerinnen sind eingeladen, die Erklärung zu unter-
zeichnen.

Der Stadtdialog soll langfristig weitergeführt werden. 
So ist beispielsweise daran gedacht, in Dorsten einen 
jährlichen Tag des Grundgesetzes einzuführen, eine der 
zentralen Grundlagen für das Zusammenleben in unse-
rer Gesellschaft.
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QUALITATIVE ANALYSEN

ZU BESONDEREN FRAGESTELLUNGEN UND 

ANSCHLIESSENDE AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE
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10. QUALITATIVE ANALYSEN 

Erläuterung und Definition 

Einleitung

Um Strukturen von Sozialräumen und die Lebenswelten 
ihrer Bewohner*innen zu verstehen, sind verschiedene, 
aber dennoch zusammenhängende Perspektiven zu be-
trachten.  

Quantitative Analysen sind in der Regel faktenba-
sierte Analysen bestimmter sozialstruktureller und stan-
dardisierter Datensätze. Quantitative Forschung ist auf 
allgemeine Fragestellungen zu bestimmten Merkmalen 
in einem bestimmten geografischen Raum ausgerichtet. 
Sie ist häufig auf Bevölkerungsgruppen und Menschen 
bezogen, die sich objektiv in gleichen oder gleichgela-
gerten Lebenssituationen befinden. 

Qualitative Forschung hat hingegen den Anspruch, 
möglichst nahe an die Lebenswirklichkeiten der Men-
schen heranzukommen und setzt zu diesem Zweck an-
dere Methoden ein. Sie zielt darauf ab besonders die 
subjektive Perspektive und Interpretation durch Akteure 
und Bewohner*innen in einer konkreten Situation mit 
einzubeziehen. Sie orientiert sich am Alltag, dem All-
tagswissen und damit der Lebenswelt der Betroffenen 
oder der in deren Kontext agierenden Akteure. Sie folgt 
hierbei dem Prinzip der Offenheit und lässt den Betroffe-
nen den nötigen Spielraum, ihre höchsteigenen und für 
sie relevanten Erfahrungswerte, Sichtweisen, Deutungs-
muster oder Beurteilungen darzulegen. 

Die qualitative Forschung bildet somit Informationen ab, 
die sich nicht direkt messen lassen, um Hintergründe 
einer Thematik oder Auswirkungen auf die subjektiven 
Lebenslagen zu verstehen. Sie erfasst diese auch (nur) 
zu einem bestimmten, nämlich dem jeweils aktuellen,  
Untersuchungszeitpunkt. Genau wie die gesellschaft-
lichen Entwicklungen insgesamt, unterliegen natürlich 
auch die erhobenen Perspektiven und Interpretations-
ansätze einer gewissen Dynamik, da Meinungsbilder und 
Beurteilungsmuster sich verändern.      

„Sozialraum- und Lebensweltanalysen zielen darauf ab, 
…Eigenschaften und Potenziale und die noch bestehen-

den und drohenden Probleme in sozialen Räumen zu er-
kennen und diese im Kontext der Sozialen Arbeit für die 
Lösung, Minimierung, Vermeidung und Verhinderung so-
zialer Probleme nutzbar zu machen.“ (Spatschek 2009) 

Zu bestimmten Fragestellungen wurden innerhalb des 
Dezernates III für eine Sozialraum- und Lebenswelt-
analyse auch erste Methoden der qualitativen Analyse 
durchgeführt.  

Ergebnisse und Auswertungen dieser qualitativen 
Methoden sollen den quantitativen Teil des Berichtes an 
dieser Stelle ergänzen. Die Ergebnisse und Kernaussa-
gen wurden für eine Darstellung in diesem Bericht je-
doch im Vergleich auf Ähnlichkeiten und Unterschiede 
der gemachten Aussagen zusammengefasst und auch 
themenbezogen gefiltert, sie spiegeln damit nicht alle 
Ergebnisse der Befragung wider. Im Fokus für diesen Be-
richt standen die Ergebnisse zu den Themenfeldern Bil-
dung, Beteiligung, Kooperation und Netzwerken.  
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10.1. Ergebnisse aus Beteiligungs- 
 formaten in der Altstadt 

Die Stadt Dorsten hat mit Mitteln des Förderprogramms 
„NRW hält zusammen“100 und der Begleitung des Ins-
tituts für Sozialplanung und Organisationsentwicklung 
IN/S/O im Jahr 2016 ein Konzept für die strategische 
Sozialplanung der Stadt Dorsten, Referenzstandort Alt-
stadt, erarbeitet. Diese Maßnahme war Bestandteil des 
Integrierten Innenstadtkonzeptes Wir machen MITte –
Dorsten 2020 (Stadt Dorsten, Wir machen MITte 2015 
und IHK-E 2016). Mit dem Schwerpunkt der Umsetzung 
des Konzeptes konnte die Maßnahme bis zum Frühjahr 
2018 unter der wissenschaftlichen Begleitung fortge-
setzt werden. 

Ein Bestandteil des Projektes war eine Sozialraumana-
lyse in der Altstadt: 

1. Befragung von Schlüsselpersonen und Netzwerken 
2. Befragung von Jugendlichen    
3. Beteiligungsworkshops mit Kindern und Jugendli-

chen 

10.1.1. Befragung von Schlüssel-
 personen und Netzwerken

Im Rahmen von leitfadengestützten Interviews 
wurden Schlüsselpersonen befragt, die sich durch ein 
spezielles „Wissen“ bezüglich des Sozialraumes aus-
zeichnen (im Sinne von Expert*innen), da sie in ver-
schiedenen Einrichtungen, Verbänden, Ämtern und 
Fachabteilungen unterschiedliche Funktionen ausüben, 
in ihrer Arbeit in einer engen Beziehung zum Sozialraum 
und den dort lebenden Menschen stehen, sich in beson-
derer Weise vor Ort auskennen oder über lange Erfah-
rungen im untersuchten Sozialraum verfügen.     

Aus den unterschiedlichen Perspektiven der Schlüssel-
personen konnten somit Ressourcen und Potenziale, 
Probleme und Herausforderungen in den sozialen Räu-
men benannt werden. Ebenso sollten die bestehenden 
Vernetzungsstrukturen untersucht werden.  

Die Ergebnisse der Expert*innenbefragung mit Akteuren 
der Stadt und freien Trägern wurden als SWOT-Analy-
se aufbereitet. SWOT-Analysen (engl. Abkürzung für 
Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats) sind 
Instrumente der strategischen Planung.

100 Vgl. Teil I Gliederungspunkt 3 Landespolitische Zielsetzun-
gen, Förderprogramme 

Abbildung 14: Dimensionen einer SWOT-Analyse 
Quelle: Stadt Dorsten, Stabsstelle Integrierte Strategische 
Sozialplanung, 2020



TEIL II | DATENMONITORING 242 10. Qualitative Analysen 

Mehrfach wurden neben anderen As-
pekten eine fehlende aktive Vernetzung 
(außerhalb und innerhalb Verwaltung) 
und ein Mangel sozialraumorientierten 
Arbeitens als Risiken im Programmge-

biet bzw. im Stadtteil Altstadt benannt. Ebenso wie eine 
kritische Auseinandersetzung mit bisherigen Bürgerbe-
teiligungsformaten deutlich wurde.

Gleichzeitig wurden von mehreren Be-
teiligten und Befragten als Chancen der 
Innenstadt gesehen, dass eine grund-
sätzliche Übereinkunft bei der Einschät-
zung der Bedarfslage der Bürger*innen 

besteht und durch Förderzuwendungen finanzielle Mit-
tel für Projekte zur Verfügung stehen. Mehrfach wurde 
auch die zukünftige Qualifizierung und Umgestaltung 
des „Treffpunkt Altstadt“ als Chance für den Sozialraum 
und die Nutzergruppen gesehen.101 

 Vgl. hierzu Teil II Gliederungspunkt 8.10.2 zum Stichwort 
Treffpunkt Altstadt 

Abbildung 15: Ergebnisse der SWOT-Analyse Expert/-innenbefragung, 2018 
Quelle: Wißdorf, Sabine, Präsentation zur Auswertung Projekt strategische Sozialplanung in der Stadt Dorsten vom 
14.03.2018, Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung IN/S/O, Dorsten/Essen
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10.1.2. Befragung von Jugendlichen und  
 Beteiligungsworkshops

Bei einer zielgruppenspezifischen Befragung wur-
den Kinder und Jugendliche zu einzelnen Themengebie-
ten, ihren Einstellungen und Bedürfnissen, den Gege-
benheiten und Angeboten im Sozialraum ausführlicher 
befragt. Im Fokus standen Fragestellungen dazu, was 
sie als wichtig betrachten, wie sie ihre Welt beobachten 
und was diese typischerweise charakterisiert. 

Es wurden 32 Jugendliche in der Innenstadt, am Treff-
punkt Altstadt, am Bahnhof/ZOB Dorsten im Alter zwi-
schen 10 – 23 Jahren befragt (davon männlich: 20 und 
weiblich: 12; davon deutsche Staatsangehörige: 18 und 
Menschen mit Migrationshintergrund: 14). 

Die Beteiligungsworkshops wurden mit Kindern und 
Jugendlichen des Offenen Ganztags der Agathaschule, 
des Treffpunkt Altstadt, des Jugendgremiums und einer 
Wohngruppe durchgeführt.  

Das Ziel dieser Methoden besteht grundsätzlich darin, 
Einblicke in die Deutung der Lebenswelt der Kinder und 
Jugendlichen zu erhalten, also ihre Perspektive einzu-
nehmen. Unter Berücksichtigung von Elementen einer 
„Aktivierenden Befragung“ zielte die durchgeführte Be-
fragung und der Beteiligungsworkshop nicht nur darauf 
ab, die Meinungen und Einstellungen der Befragten zu 
erfassen, sondern ebenfalls ihr Bedürfnis zu eruieren, 
aktiv für die eigenen Interessen einzutreten und bei der 
Lösung von Problemen im Sozialraum aktiv mitzuwirken, 
ihre Partizipationsmöglichkeiten sowie ihre Beteiligungs-
motivation einzuschätzen. 

Die Ergebnisse der Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen, die an dieser Stelle teilweise durch ausgewählte 
Folien dargestellt werden, machen die Alltagsnähe bei 
der Bedarfserhebung mehr als deutlich. Auch Verände-
rungswünsche für den Sozialraum oder Wünsche an die 
Kommune wurden formuliert.   
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Abbildung 16: Beteiligungsworkshops mit Jugendlichen, 2018
Quellen: Wißdorf, Sabine, Präsentation zur Auswertung Projekt strategische Sozialplanung in der Stadt Dorsten vom 
14.03.2018, Institut für Sozialplanung und Organisationsentwicklung IN/S/O, Dorsten/Essen
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10.1.3. Fazit der Analyse und 
 Entwicklungen seit 2018

Seit der Expert*innenbefragung konnten in den letz-
ten zwei Jahren verschiedene Maßnahmen umgesetzt 
werden, die wesentlich zu der Vernetzung der Akteu-
re und Stärkung der Kooperationsstrukturen bei-
getragen und die Chancen der Innenstadt aufgegriffen 
haben.

Gemeint ist die Initiierung sozial- und beteiligungsori-
entierter Projekte bestehender oder neu entstandener 
Arbeitsgemeinschaften oder Vereine speziell in der In-
nenstadt bzw. mit gesamtstädtischer Ausrichtung (AG 
Teilhabe & Förderung, AG „MITte blüht auf“, Bürger-
parkverein, Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, Parkin-
son Youngsters, Kunstverein und viele weitere mehr, die 
hier nicht alle namentlich aufgelistet werden können). In 
der Umsetzung der Projekte haben sich aktive Netzwerke 
und Kooperationspartnerschaften (weiter-) entwickelt. 

Mit der Einrichtung des Bürgerfonds (Kommunale Maß-
nahme F 6 des Integrierten Innenstadtkonzeptes)102 hat 
die Stadt Dorsten im Sinne ihrer sozialpolitischen Leit-
ziele Finanzierungsmöglichkeiten zur Umsetzung von 
Projekten geschaffen und unterstützt Antragsteller*in-
nen durch das sozialintegrative Stadtteilmanagement im 
Stadtteilbüro.103 

Die benannte Chance in Form von Mitteln aus dem Bürger-
fonds wurde seit 2018 von engagierten Ehrenamtlichen, 
Organisationen und Bewohner*innen des Projektgebie-
tes genutzt, um Begegnungs- und Treffmöglichkeiten für 
Bürger*innen zu schaffen, sei es durch die Anschaffung 
von materieller Ausstattung oder für die Durchführung 
von niedrigschwelligen, generations- und herkunftsüber-
greifenden Veranstaltungen und Angeboten. Zum Beispiel 
konnte das Sozialraumteam der Mobilen Jugendhilfe Alt-
stadt neben der Initiierung eines Straßenfestes durch die 
neu angeschaffte „Rote Tonne“ ein regelmäßiges Spielan-
gebot im Bürgerpark als gezieltes sozialraumorientiertes 
Angebot insbesondere für die Zielgruppe der benachtei-
ligten Kinder und Jugendlichen schaffen. 

Dies zeigt auch, dass das sozialräumliche Arbeiten – 
in 2018 als Risiko bemängelt – in der Innenstadt neu 
geprägt und nachhaltig gestaltet wird.  

Die Schlüsselakteure kennen aus ihrer täglichen Arbeit 
in den Einrichtungen die Bedürfnislage und tatsächliche 
Bedarfe der dort lebenden Menschen und beurteilen 
diese auch ähnlich („Übereinkunft bei der Einschätzung 
der Bedarfslage der Bürger*innen“). Als Kindertages-
einrichtung, Schule, Verein, ehrenamtlich Tätige oder 
als beratende und unterstützende Einrichtung gehören 
sie aber auch als zentraler Bestandteil in die Alltags- 
und Lebenswelt von Risikogruppen. Die Stadt Dorsten 
möchte daher diese Chance auch zukünftig weiter als 
konzeptionelle Handlungsstrategie im Verständnis eines 
Settingansatzes nutzen und Kooperationen zwischen 
Verwaltung und Einrichtungen stärken. Neben dem ver-
folgten Ansatz von aufsuchenden, quartiersnahen, ziel-
gruppenübergreifenden und flexiblen Angeboten wird 
diese Chance vor allem auch als sinnvoll ergänzende und 
präventive Möglichkeit gewertet, von Armut und Aus-
grenzung bedrohte oder betroffene Zielgruppen genau 
dort (besser) zu erreichen.  

In Bezug auf Bildungsprozesse machen die Ergeb-
nisse aus der Befragung von Jugendlichen  sehr deutlich, 
dass formale und nicht formale Bildungseinrichtungen 
einen zentralen Wert in der Wahrnehmung der Alltags-
welt der befragten Kindern und Jugendlichen einneh-
men. Das Lebensumfeld in Schule und Jugendeinrich-
tungen prägt Kinder und Jugendliche („gehört zu mir“), 
sind neben dem Wohnumfeld und Stadtteil, genau die 
Orte, wo sie „mitbestimmen“ und mitgestalten möchten.  

102 Über Verfügungsfonds im Rahmen von Stadterneuerungs-
maßnahmen Soziale Stadt stehen finanzielle Mittel für die Um-
setzung von Projektideen zur Verfügung. Insbesondere der 
sogenannte “ Bürgerfonds“ ist ein Instrument im Rahmen des 
Programms „Wir machen MITte – Dorsten 2020“, welches dazu 
dient, kleinere Projekte von Bewohner*innen oder Organisati-
onen zu unterstützen. Der Bürgerfonds soll bürgerschaftliches 
Engagement aktivieren sowie unterstützen. Die Maßnahme 
wird gefördert über Zuwendungen des Landes aus Landes- 
und Bundesmitteln (Städtebauförderung).
103 Siehe auch www.wirmachenmitte.de
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Auch die Ergebnisse dieser Befragung und der Work-
shops mit Jugendlichen haben das Bewusstsein bestä-
tigt, dass es Aufgabenstellung in Planungsprozessen und 
der kommunalen Daseinsvorsorge sein sollte, in den je-
weiligen Fachbereichen eine dialogorientierte Form von 
Bürgerbeteiligung mitzudenken, geeignete Formen der 
Beteiligung zu konzipieren und umzusetzen. Dies trifft 
auch auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen zu. 
Sie sollten vermehrt die Einschätzung gewinnen können, 
dass sie mehr „Beteiligungsmöglichkeiten in Stadtange-
legenheiten“ haben und „ernst genommen werden“. 

Als aktuell (seit 2018) gelungene Beispiele für Bürgerbe-
teiligung – einschließlich der Kinder und Jugendlichen – in 
Planungs- und Entscheidungskontexten können dienen: 

• Erarbeitung des Spielflächenbedarfsplanes104 
• Umbau und konzeptionelle Neuausrichtung des 

quartiersnahen soziokulturellen Zentrums „Treff-
punkt Altstadt“ (Workshops mit einzelnen Nutzer-
gruppen, sozialen Akteuren, sowie Bauplaner*in-
nen und Architekten und zielgruppenübergreifende 
Workshops)

Unter dem Leitziel „Betroffene werden zu Beteiligten“ 
wird in Dorsten angestrebt, auch ergänzende aktivieren-
de Partizipationsformen zu initiieren, um Engagement 
zu fördern, sowie Teilhabe und Mitgestaltung in der ge-
meinsamen Umsetzung zu ermöglichen. 

Für Kinder und Jugendliche ist dies zukünftig inhaltliche 
Grundlage für Konzeption und Arbeitsprinzipien der Ju-
gendarbeit und der Kinder- und Jugendförderung.     

10.2. Qualitative Interviews 
 mit Stakeholdern 

Aus dem regelmäßigen Gremium der Fachplaner*innen 
des Dezernates III105 heraus, wurde im Sommer 2020 
eine gezielte Befragung von Institutionen durchgeführt. 
Als methodisches Vorgehen wurden von den Fachpla-
ner*innen Verfahrensschritte konzipiert und umgesetzt. 
Zielsetzung der Befragungen war, die aktuellen (Haupt-)
Problemlagen von Betroffenen aus Risikogruppen, Res-
sourcen und das Inanspruchnahmeverhalten von Ange-
boten zu untersuchen. Schlüsselakteure, Institutionen 
der Frühen Hilfe, Jugendhilfeträger, formale und non-
formale Bildungseinrichtungen und -träger wurden dazu 
um ihr Expertenwissen gebeten: nicht nur um ihre ak-
tuellen Einblicke in die Lebenswelt benachteiligter Kin-
der, Jugendlichen und Familien sondern auch um eine 
Einschätzung der beobachteten Verläufe in den letzten 
5 Jahren. 

Die Umsetzung der Befragungen erfolgte durch die 
Fachplanung Jugendhilfeplanung (51) und Markt & Inte-
gration (56).   

Im Rahmen der qualitativen Interviews wurden anhand 
eines erarbeiteten Fragenkatalogs insgesamt 11 An-
sprechpartner*innen aus 8 verschieden Einrichtungen mit 
unterschiedlichen Trägern und Aufgabenfeldern befragt: 

2 Bildungs- und Qualifizierungsträger, 2 Kindertagesein-
richtungen, 2 Schulsozialarbeiter*innen in Grundschulen, 
2 Jugendhilfeträger (Mobile Jugendhilfen), 3 Ansprech-
partner*innen im Amt für Familie und Jugend (Familien-
büro, Aufsuchende Familienberatung und kommunale 
Offene Kinder- und Jugendeinrichtung). Hierzu wurden 
bewusst Einrichtungen in verschiedenen Stadtteilen der 
Stadt Dorsten ausgewählt.    

104 Vgl. Teil II, Gliederungskonzept 8.6 
105 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 4, Arbeitsgruppe der Fach-
planer*innen



TEIL II | DATENMONITORING 248 10. Qualitative Analysen

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ergibt sich aus 
der nachfolgenden Tabelle:       

Inhaltliche 
Fragestellung

(Haupt)- Problemlagen der 
betreuten Personengruppe

Bekanntheit von 
entsprechenden 

Beratungs- und Unterstüt-
zungsangeboten  

Inanspruchnahme von 
entsprechenden 

Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten  

Antwortvarianten

Familie und soziale Kontakte
(auch benannt: Trennung oder 

Scheidung, Vereinbarkeit Familie und 
Beruf, soziale Isolation, Vereinsamung)  

Schulbildung 
Sprache 

Tagestruktur 
Finanzen 

(auch Erwerbslosigkeit)
Mobilität/Wohnsituation

Gesundheit
Sonstige: 

Überforderung und mangelndes 
Selbstwertgefühl
Gesetzeskonflikte 

Besondere Hinweise: 
meist Mehrfachbelastungen, 

Probleme bedingen sich oft wechselseitig  

Ja 
Nein 

Wenn nein, Gründe 

Ja 
Nein 

Wenn nein, Gründe 
Nicht bekannt 

Nicht interessiert
Mangelndes Problembewusstsein

Tabelle 133: Ergebnisse der qualitativen Interviews mit Stakeholdern, 2020 

Anzahl der 
Nennungen 

(von 8 Einrichtungen) 
auch Doppel-
nennungen 

11

5
5
4
6

4
4

2 

2

4
4

• abhängig vom Klienten
• je Bildungsstand 

• meist nur dann, wenn  
gezielte Informationen 
durch soziale Akteure 
und Einrichtungen  

erfolgt sind 

4
4

–
1
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...Inanspruchnahme von 
entsprechenden 

Beratungs- und Unter-
stützungsangeboten  

Welche bedarfsgerechten  
Angebote fehlen?

Veränderungen 
der letzten fünf Jahre? 

Bezogen auf
Art und Umfang 

der Problemlagen

Veränderungen 
der letzten fünf Jahre? 

Bezogen auf 
Art und Umfang 

des Unterstützungsbedarfs

1
3

7

2

9

4

1

4
3

8

1
2

4
3
2
5

3

4
3
1
2

6

5

1
3
5

Nicht passend/nicht ausreichend
Mangelnde soziale Ressourcen 

und emotionale Hürden
Schwellenängste und fehlende 

persönliche Begleitung    
Sonstiges 

Sprachliche Hindernisse 

Niedrigschwellige, offene Begegnungs- und 
Beratungsangebote  

Dezentrale (behördliche) Anlaufstellen 
im Quartier

Externe Beratung angedockt an KiTa, 
etc. (Setting)   

Case Management 
Themenzentrierte Beratung

Vermittlung von Alltagskompetenzen sowie 
präventive Unterstützungs- und Entlas-

tungsangebote für Familien   
Dolmetscher

Therapieangebote 

Zunahme der Problemlagen
Komplexere Problemlagen 

Größere Auswirkungen auf gesamte Familie
Zunahme der Alltagsunsicherheiten und 

fehlender Kompetenzen zur Bewältigung/
Lösungsstrategien  

Zunahme mangelnder Erziehungskompe-
tenzen (größere Herausforderung für Eltern, 

zum Beispiel: Grenzen zu setzen sowie  
Zunahme von Aggressionspotential bei 

Kindern und Jugendlichen)
Sprache  

Zunahme psychischer Erkrankungen 
Zunahme  Soziale Isolation 

Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation

Unterstützungsbedarf ist komplexer, schwieri-
ger, zeitintensiver (mehr Langzeitbegleitung) 
Mehr (individuelle) Begleitung nötig, umfas-
sendere Beratung orientiert an Lebenswelt 

Entlastungsangebote gewinnen an Bedeutung 
Vernetzung und Kooperation wird wichtiger  

Quartiersarbeit/ Präsenz im Stadtteil

Quelle: Stadt Dorsten, Dezernat III, Stabsstelle Integrierte Strategische Sozialplanung 
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Aus den Erfahrungen der beteiligten sozialen Akteure 
wird deutlich, dass diese eine zunehmende Verschär-
fung der Problemlagen wahrnehmen, Problematiken 
in Familien meist multikausal sind und sich gegensei-
tig beeinflussen. Im rückblickenden Vergleich der Ent-
wicklungen in den letzten 5 Jahren werden die Probleme 
als komplexer und vielschichtiger wahrgenommen, die 
deshalb in vielen Fällen eine langfristigere, intensivere, 
individuellere und umfassendere Beratung und Unter-
stützung nötig macht. 

Sehr häufig wurde aufgezeigt, dass Klient*innen mit der 
Alltagsbewältigung (und Erziehung) überfordert sind 
und ihnen hierzu notwendige Kompetenzen, Stabilität, 
soziale Ressourcen und Strukturen fehlen.  

Die familiäre Situation der betreuten Personengruppe 
wird von allen Befragten als besonders problematisch 
eingestuft: „Die multiplen Belastungen in den Fami-
lien hinterlassen Spuren in der Entwicklung der Kinder.“ 
Weitere Hauptursachen für Problemlagen sind Einkom-
mensdefizite.     

Auf vorhandene Hilfsangebote werden Betroffene häufig 
erst durch andere Einrichtungen hingewiesen. Die Inan-
spruchnahme dieser Angebote scheitert in den meisten 
Fällen an Bildungsdefiziten, emotionalen Hürden oder 
Schwellenängsten. Integrationsspezifische oder 
sprachliche Hürden erschweren Problemlagen. 

Ein besonderer Fokus lag ebenfalls auf zunehmenden 
gesundheitlichen Belastungen (einschließlich Sucht, 
psychische Belastungen und Erkrankungen). Hier er-
schweren mangelnde Krankheitseinsicht, zunehmende 
Vereinsamung, mangelnde Bereitschaft und Kontinuität 
(Disziplin) aber vor allem auch die Auswirkungen auf die 
gesamte Familie, die Inanspruchnahme und den Erfolg 
bzw. die Wirksamkeit von Angeboten.      

Fazit: 

Nach Einschätzung der Befragten bedarf es da-
her vor allem offener, niedrigeschwelliger Angebote so-
wie Begegnungs- und Beratungsstellen im Quartier. Es 
besteht ein besonderer Bedarf an Angeboten zur Ver-
mittlung von Alltagskompetenzen. Betroffene benötigen 
hierzu insbesondere eine individuelle Begleitung und 
Heranführung an Angebote im Sinne eines Case Ma-
nagement, bestenfalls als allumfassende Hilfe für die 
ganze Familie. Darüber hinaus zeigen sich zunehmende 
Bedarfe an Quartiersarbeit sowie Präsenz im Stadtteil 
(auch behördlicher Institutionen) und die Notwendigkeit 
von disziplinübergreifender Netzwerkarbeit und von Ko-
operationen.      

Die befragten sozialen Akteure beschreiben ergänzend, 
dass höhere Anforderungen an Beratungskompetenzen 
und Strukturen (auch in den kommunalen Einrichtun-
gen) bestehen, beispielsweise Zugangserleichterungen, 
familienfreundliche Umgebung, wertschätzende Kom-
munikation, Vertrauensaufbau, Berücksichtigung indivi-
dueller Problemlagen.  
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1. SOZIALRÄUMLICHE LAGEN  
 IM VERGLEICH 

Zusammenführung von Indikatoren 

Einleitung    

Die Daten und Auswertungen der aufgezeichneten In-
dikatoren selbst (Teil II dieses Berichtes) sind zunächst 
nur abstrakte Informationen und sagen als Einzelinfor-
mationen nicht zwangsläufig etwas zu den Auswirkungen 
auf oder den Abhängigkeiten zu anderen Lebenslagen 
aus. In der Zusammenfassung und Verknüpfung meh-
rerer Einzelindikatoren zu einer grafischen Darstellung 
in diesem Teil des Berichtes wird der Versuch unternom-
men, zusammenhängende Aspekte von Lebenslagen zu 
identifizieren und in der weiteren Verlaufsbeobachtung 
sichtbar zu machen. 

Nicht nur in der Sozialberichterstattung oder im Sozial-
monitoring von Kommunen wird daher die Methode der 
sogenannten Indexbildung angewandt. In Kurzform 
erläutert: Einzelinformationen aus erhobenen Indika-
toren werden gezielt für einen bestimmten Themenbe-
reich zusammengefasst und auf eine neue repräsentati-
ve Kennzahl reduziert. Bei der Bildung eines Index sind 
zwei Aspekte zentral: die Auswahl von aussagekräftigen 
Indikatoren und ihre sinnvolle Zusammenfassung zu 
einer repräsentativen neuen Variable. Indizes werden in 
der Regel aus Verhältniszahlen (prozentuale Anteile der 
Bevölkerung) gebildet.    

Indikatoren sollen sinnvoll verknüpft und zu Faktoren 
gebündelt werden, die auf Grund ihres Informationsge-
haltes eng zusammengehören und damit Grundlagen für 
strategische Entscheidungen und für die Ableitung sozial-
politischer kommunaler Aufgaben sein sollen. Eine solche 
Vorgehensweise dient einer Datenreduktion zu Gunsten 
einer besseren Anschaulichkeit und Informationsverdich-
tung, um eine kommunalpolitische Fragestellung oder 
ein bestimmtes Thema sinnvoll zu repräsentieren. Hier-
bei ist es das Ziel, immer auch einen Raumbezug herzu-
stellen und so Sozialräume hinsichtlich der Ausprägung 
dieser zusammengefassten Indikatoren untereinander, 
aber auch in Bezug zum gesamtstädtischen Durchschnitt 
zu vergleichen, und in Folge Handlungsbedarfe gewich-
ten zu können. (Schnell, et al. 2011, S. 158 ff) 

Im Vergleich zu anderen Städten hat die Kommune 
Dorsten bisher noch keinen einheitlichen Index ge-
bildet. In bisherigen Berichtsinstrumenten (zum Bei-
spiel 2015/2016: IHK Wir machen MITte-Dorsten 2020, 
Konzept Sozialplanung für die Stadt Dorsten / Kinder- 
und Jugendförderplan / Armutsbericht 2009) wurden 
zur Vergleichbarkeit sogenannte Ortsprofile aus einer 
Zusammenfassung von Indikatoren der Bevölkerungs-
struktur- und Sozialdaten entwickelt. 

Im Rahmen der Entwicklung des Datenmonito-
rings und der Berichterstattung in Dorsten wurde der 
Vorschlag entwickelt, in verwaltungsinternen Workshops 
in den nächsten Jahren für die Kommune eine Indexbil-
dung zu erarbeiten und als grundlegendes wie verbind-
liches Dateninstrument zu nutzen. 

Hierbei sollen alle fachplanerischen Aspekte der gesam-
ten Kommunalverwaltung ebenso umfänglich gewürdigt 
werden, wie auch zu beachten ist, welche Daten auf 
kommunalen Ebene in einheitlichen Bezugsgrößen ver-
fügbar und damit verknüpfbar sind. Letztendlich kann 
ein solcher Index oder mehrere Indizes dann immer 
mehr zu einer Grundlage strategischer Entscheidungen, 
aber auch für die Formulierung (und Überprüfung) von 
smarten Zielsetzungen werden. 

Durch das Team Armutsbekämpfung und Sozialplanung 
der G.I.B. NRW.106 wird die Kommune Dorsten beraten 
und unterstützt werden können. Eine entscheidende 
Arbeitshilfe hierfür ist auch das Arbeitspapier „Lebensla-
gen in Sozialräumen auf einen Blick: Indizes in der kom-
munalen Berichterstattung“ (Stegmann, Tim Juli 2020). 

Um diesem Prozess mit der erstmaligen Sozialbe-
richterstattung nicht vorwegzugreifen und aus unserer 
Sicht notwendige Beteiligungsformate und einen ein-
heitlichen Konsens damit unberücksichtigt zu lassen, hat 
die Lenkungsgruppe Integrierte Strategische Sozialpla-
nung der Stadt Dorsten im Mai 2020 entschieden, sich 
(zunächst) für diesen Bericht an bisherige Stadtteilpro-
file anzulehnen.  

106 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 3 Landespolitische Zielsetzun-
gen, …und Unterstützungsangebote
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1.1. Lebenslagen von Familien 
 in Dorsten im Vergleich 
 der Stadtteile  

Mit dem Landesaufruf „Zusammen im Quartier – Kinder 
stärken – Zukunft sichern“  unterstützt das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MAGS)  die kommunale Sozialplanung, 
um Auswirkungen von Kinder- und Familienarmut 
präventiv und sozialraumorientiert zu begegnen. In der 
Aufgabenstellung dieses Berichtes geht es bei der weite-
ren Auswertung der erhobenen Daten daher eben genau 
um diese Familien, Kinder und Jugendlichen in unserer 
Stadt und ihren Stadtteilen sowie um Handlungsbedar-
fe und  die kommunalen Handlungsstrategien, um dem 
Armuts- und Benachteiligungsrisiko dieser Zielgruppen 
zu begegnen.107  

Unter Berücksichtigung des Leitziels „Dorsten 
schafft positive Lebensbedingungen für alle Ge-
nerationen“ wurden für die nachfolgenden grafischen 
Darstellungen gezielt Indikatoren ausgewählt, die de-
mografische Aspekte ebenso berücksichtigen wie solche 
Faktoren, die Hinweise auf sozioökonomische Belastun-
gen oder auf benachteiligte Bevölkerungsgruppen ge-
ben können. 

Diese sollen Rückschlüsse ermöglichen, wo raumbezo-
gen in der Gesamtstadt soziale Benachteiligung deutlich 
gegeben und von Armut besonders betroffene oder be-
sonders bedrohte Menschen (Risikogruppen) vermehrt 
anzutreffen sind. Es hat sich gezeigt, dass benachteilig-
te und von Ausgrenzung bedrohte Bevölkerungsgruppen 
ein besonders hohes Armutsrisiko haben. Um positive 
Lebensbedingungen für alle Generationen zu schaffen, 
sind es daher erklärte Ziele der Stadt Dorsten, Armut 
vorzubeugen, Armutsrisiken zu verringern und Segre-
gation in ihren Stadtteilen zu bekämpfen. Die Zielset-
zungen der Stadt Dorsten schließen mit ein, den Kreis-
lauf von Benachteiligung und Ungleichheit langfristig zu 
durchbrechen.108 

107 Außerhalb der erfassten Daten liegen auch sicherlich an-
dere Formen von Benachteiligungen vor, die positive Lebens-
bedingungen von Kindern und Jugendlichen erschweren oder 
drohen, sie langfristig zu beinträchtigen. Dieser Bericht, aber 
vor allem auch die verfügbare Datenlage, kann aber leider 
nur Teilbereiche und dies ohne Wertung abbilden.  
108 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 5 Steuerungsprozesse und 
Ziele 
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Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Einwohnermeldedatei über GKD Radar 
Abbildung 17: Bevölkerung und Altersstruktur 2018, Stadtteile – Bezug Teil II, Gliederungspunkt 1.1
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Die Stadtteile Wulfen, Holsterhausen und 
Hervest sind die bevölkerungsreichsten Stadttei-
le, Deuten und Altendorf-Ulfkotte die Stadtteile 
mit der geringsten Einwohnerzahl.

In der Gesamtstadt verteilen sich die Alters-
gruppen der Bürger*innen in folgendem prozen-
tualen Verhältnis:  Anteil der 0-unter 19 Jährigen: 
16,7 %, Anteil der 19-unter 65 Jährigen: 59,6 % 
und Anteil der über 65 Jährigen: 23,4 %.

In den Stadtteilen Östrich, Hervest, Altendorf-Ulf-
kotte, Rhade und Feldmark109 liegt der Bevölkerungsan-
teil der mittleren Altersgruppe bei über 60 % der 
Bevölkerung in diesem Stadtteil. Der prozentuale Anteil 
dieser Altersgruppe ist in der Altstadt mit 55,8 % am 
geringsten.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen ist ge-
messen an der Stadtteilbevölkerung in den Stadtteilen 
Holsterhausen, Hervest und Deuten am höchsten (über 
18 %), dicht gefolgt von Wulfen. Im annähernd gesamt-
städtischen Durchschnitt liegen die Stadtteile Lembeck, 
Altendorf-Ulfkotte, Rhade und Östrich (zwischen 16,7 % 
und 15,4 %).

Die Altersgruppe der Menschen über 65 Jahre 
ist in der Altstadt im Verhältnis zur Stadtteilbewohner-
schaft am häufigsten (über 31 %) vertreten, jedoch nur 
zu ca. 20 % in den Stadtteilen Hervest und Östrich. Bei 
Bewertung der Verhältniszahlen dieser Altersgruppe ist 
zu beachten, dass z.B. das Vorhandensein und die An-
zahl von Pflegeeinrichtungen in dem jeweiligen Stadtteil 
eine entscheidende Rolle für die Ausprägung des Indi-
kators spielt.

 

 Mit der demografischen Entwicklung ändern sich 
Anforderungen an die Infrastruktur und die Sicherstel-
lung der Daseinsvorsorge. Sie beeinflusst auch das Zu-
sammenleben und die Gesellschaft auf vielfältige andere 
Weise, beispielsweise Haushaltsstrukturen und Nach-
frage an Wohnraum, Schüler*innenzahlen, Erwerbsbe-
völkerung und Erwerbsbeteiligung, Verkehrsentwicklung 
und Mobilitätsanforderungen, Gesundheitsversorgung 
und Pflegebedarfe.   

109 in absteigender Reihenfolge, gilt auch für die nachfolgen-
den Auflistungen
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Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Einwohnermeldedatei über GKD Radar 
Abbildung 18: Migrationshintergrund und Altersstruktur 2018, Stadtteile – Bezug Teil II, Gliederungspunkt 1.2
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Zur Beschreibung von Zielgruppen in benachtei-
ligenden Lebenslagen und für eine Entwicklung von 
entsprechenden Strategien zur Bekämpfung von Ar-
mut und Benachteiligung sowie der Gewährleistung 
gleichwertiger Lebensbedingungen ist eine Herkunfts-
differenzierung bedeutsam, weshalb hier der Personen-
kreis der Menschen mit Migrationshintergrund110 
für das Stadtgebiet Dorsten als aussagekräftiges Ele-
ment besondere Berücksichtigung findet. Dies ist nicht 
gleichbedeutend damit, dass alle Menschen dieses Per-
sonenkreises per se und in gleicher Ausprägung von 
Benachteiligung betroffen oder bedroht sind. Soziale 
Problemlagen, die als Indikatoren auf Benachteiligungs- 
und Armutsrisiken schließen lassen, sind aber nach all-
gemeinen wissenschaftlichen Erkenntnissen sehr häufig 
in ihren Auswirkungen noch prekärer, wenn zudem auch 
migrationsbegleitende Schwierigkeiten und Hindernisse 
gegeben sind. Es besteht dann also ein erhöhtes Risiko 
von Armut und sozialer Segregation. 

Die meisten Menschen mit Migrationshin-
tergrund leben in Dorsten in den Stadtteilen 
Hervest, Wulfen und Holsterhausen. Gemessen 
an der Gesamtzahl der Bevölkerung macht die-
se Personengruppe in der Gesamtstadt 14,9 %, 
in der Altstadt und Hervest hingegen über 20 % 
und in Deuten 4,9 % der jeweiligen Stadtteilbe-
wohnerschaft aus. 

Differenziert nach Altersgruppen sind von 
dem Personenkreis der Menschen mit Migrati-
onshintergrund in der Gesamtstadt 32 % unter 
19 Jahren, 58,2 % zwischen 19-unter 65 Jahren 
und 9,8 % über 65 Jahre.  

Unter den im Stadtteil lebenden Migrant*innen 
liegt der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Mi-
grationshintergrund in Holsterhausen mit 35,7 % so-
wie in Rhade und Hervest über, in Östrich mit 21 % weit 
unter dem städtischen Durchschnitt. 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund 
haben ein deutlich höheres Armutsrisiko als Kinder ohne 
Migrationshintergrund, insbesondere bei eigener Migra-
tionserfahrung und schon in frühkindlichen Bildungspha-
sen fehlenden Sprachkenntnissen.   

In Östrich (68,9 %), Feldmark (65 %) und Lem-
beck (64,6 %) ist der Personenkreis mit Migrations-
hintergrund im mittleren Altersdurchschnitt im 
Verhältnis zu allen im Stadtteil lebenden Migrant*innen 
vermehrt anzutreffen, in Rhade jedoch nur zu 55 %. 
In den übrigen Stadtteilen weicht die Verhältniszahl nur 
geringfügig (max. 2 Prozentpunkte) vom gesamtstädti-
schen Durchschnitt ab. 

Die Altersgruppe der über 65 Jährigen Mig-
rant*innen macht gesamtstädtisch 9,8 % aus. In Deu-
ten und Wulfen sind es über 12 % der Menschen mit Mi-
grationshintergrund innerhalb dieses Stadtteils, gefolgt 
von Altendorf-Ulfkotte (11 %). Der niedrigste Wert ist 
in den Stadtteilen Holsterhausen (8,4 %) und Lembeck 
(5,6 %) zu messen. 

110 Vgl. Teil I , Gliederungspunkt 1.2.4 sowie Glossar zur Er-
läuterung des Indikators  
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Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Einwohnermeldedatei über GKD Radar, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
Abbildung 19: Erwerbsbeteiligung und Mindestsicherungsleistungen 2018, Stadtteile – Bezug Teil II, Gliederungspunkt 2  
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Armut wird in der Regel als ein Mangel an Mitteln 
und Möglichkeiten verstanden, das Leben so zu gestal-
ten, wie es bei einem in unserer Gesellschaft üblichen 
Wohlstandsniveau möglich ist. Sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte haben in der Regel ein deutlich niedrige-
res Armutsrisiko. Im Vergleich dazu haben Menschen im 
Transferleistungsbezug, Alleinerziehende, niedrig Qua-
lifizierte und Menschen mit Migrationshintergrund ein 
deutlich höheres Risiko.111 

Gemessen an der Gesamtbevölkerung im 
Stadtteil üben in Östrich, Lembeck und Rhade 
über 39 % der Bevölkerung eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung  aus. 

Von allen Bürger*innen in der Gesamtstadt 
gehen 35,2 % einer Erwerbstätigkeit nach, die 
der Sozialversicherungspflicht unterliegt. Der 
Anteil der Bevölkerung, der Mindestsicherungs-
leistungen bezieht, beträgt in der Gesamtstadt 
10,8 %.  

Die geringste Beschäftigungsquote ist in der Alt-
stadt gegeben (30,9 %). In Wulfen beträgt der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 32,8 % 
und in Hervest 33,8 %.    

Unter Berücksichtigung der demografischen Ent-
wicklungen wird sich die Zahl der Personen im erwerbs-
fähigen Alter in den kommenden Jahrzehnten voraus-
sichtlich wesentlich verringern.   

 
In Deuten empfangen von allen Stadtteilbewoh-

ner*innen 2,3 % Transferleistungen. In den Stadtteilen 
Lembeck, Rhade und Östrich beträgt der Anteil unter 4 %. 
In der Altstadt hingegen 18,6 %, gefolgt von Hervest 
(16,3 %), Wulfen (15,0 %) und Holsterhausen (12,6 %).      

111 Vgl. Der Fünfte Armuts- und Reichtumsbericht, Heraus-
geber, Bonn, 2017 (Kurzfassung)   (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales April 2017)
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Quelle: Grafik Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Einwohnermeldedatei über GKD Radar, Statistik der Bundesagentur für Arbeit 
Abbildung 20: Kinder im SGB II-Bezug 2018, Stadtteile – Bezug Teil II, Gliederungspunkt 2.8.
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Materielle Armutsrisiken von Kindern und 
Jugendlichen haben weitreichende Folgen für ihr Auf-
wachsen, ihre Entwicklungs- und Teilhabechancen. Das 
Armutsrisiko von Kindern ist eng verbunden mit der 
Beschäftigungs- und soziökonomischen Situation der 
Eltern. Als eine der datengestützten Methoden, um die 
Betroffenheit von Einkommensarmut zu erfassen, wird 
hier der Indikator abgebildet, der den Anteil der Kinder 
gemessen an der altersgleichen Bevölkerung aufzeigt, 
die in Anhängigkeit von Transferleistungen nach dem 
SGB II aufwachsen.      

Leben Kinder und Jugendliche in einer Be-
darfsgemeinschaft mit einem Leistungsbezug 
nach dem SGB II und damit in einer Lebenssituation 
in familiärer relativer Einkommensarmut, so sind diese 
besonders hoch armutsgefährdet und von Verfestigung 
der Armutsstrukturen bedroht. 

In der Gesamtstadt Dorsten erhalten 17,2 % 
aller Kinder und Jugendlichen unter 19 Jahren 
Leistungen nach dem SGB II in einer sogenann-
ten Bedarfsgemeinschaft.  

Besonders betroffen sind Kinder und Ju-
gendliche in der Altstadt (32 %), in Hervest  
(25,4 %) und Wulfen (24,4 %). Auch im Stadt-
teil Holsterhausen lebt ca. jede*r 5. Minderjährige des 
Stadtteils in einer einkommensarmen Bedarfsgemein-
schaft. Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen Östrich 
sind fast gar nicht betroffen, in Deuten zu einem Anteil 
von 4 % (Lembeck 5,5 % und Rhade 5,7 %).       
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Legende
 
Ant SGBII_U19  Anteil der Kinder in Bedarfsgemeinschaften SGB II  
   an altersgleicher Bevölkerung im Stadtteil
AntMindestLE  Anteil der Empfänger*innen von Mindestsicherungsleistungen 
   an Bevölkerung im Stadtteil
AntMigrat_U19  Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund 0–18 Jahre                               
   an altersgleicher Bevölkerung im Stadtteil  
AntMigrat  Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund 
   an Bevölkerung im Stadtteil
AntBev_U19  Anteil der Einwohner*innen 0-18 Jahre 
   an Bevölkerung im Stadtteil
AntMigrat  Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund 
   an Bevölkerung im Stadtteil
AntBev                Anteil der Einwohner*innen im Stadtteil 
   an Bevölkerung Gesamtstadt

Tabelle 134: Stadt Dorsten, Sozialräumliche Lagen im Vergleich 2018, Stadtteile
Quelle: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialamt 
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Bei Betrachtung der sozialräumlichen Belastung 
der Stadtteile im Vergleich wird anhand der obigen Gra-
fiken deutlich, dass die Faktoren, die auf Armuts-
risiken und besondere Problemlagen hinweisen, 
verstärkt in den Stadtteilen Altstadt, Hervest, 
Wulfen und Holsterhausen gegeben sind. 

In diesen Stadtteilen setzt sich die Entwicklung fort, wie 
sie bereits in früheren Analysen deutlich wurde (vgl. Ar-
mutsbericht 2009, Konzept für die Sozialplanung 2015). 

Einer überproportionalen Verschlimmerung oder Ver-
festigung der Segregationsprozesse konnte in der Ver-
gangenheit durch bereits durchgeführte Strukturprojekte 
im Rahmen der Programme Soziale Stadt und Stadtum-
bau West in den Stadtteilen Wulfen (Barkenberg), Her-
vest und Altstadt (Dorsten-MITte) zum Teil entgegen-
gesteuert werden. In den genannten Stadtteilen wurden 
und werden weiterhin niedrigschwellige und präventiv 
ausgerichtete Projekte verortet und durchgeführt. 

Auch in Zukunft werden diese Stadtteile mit 
ihren besonderen Belastungen weiter im Fokus 
der Handlungs- und Umsetzungsstrategien ste-
hen müssen. 

In diesen Sozialräumen und Quartieren ist gezielte Prä-
vention und Intervention in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern der Daseinsvorsorge (weiterhin) erforder-
lich, um die Lebenswelt der dort lebenden Menschen zu 
verbessern und den Kreislauf von Benachteiligung, Ar-
mut und mangelnder Teilhabe zu durchbrechen. Bereits 
vorhandene Angebote müssen nachhaltig ergänzt oder 
wirksam qualifiziert werden. Die Ressourcen im Stadtteil 
sowie Potentiale der dort lebenden Menschen müssen 
einbezogen und berücksichtigt werden.      
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Tabelle 135: Profil Gesamtstadt Dorsten 2018 

1.2. Stadtteilprofile im Vergleich  
 zur Gesamtstadt   

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen jeweils die Aus-
prägung der ausgewählten Indikatoren in den einzelnen 
Stadtteilen im direkten Vergleich zur Gesamtstadt Dorsten. 

Ausgangswerte sind die prozentualen Anteile im ge-
samtstädtischen Durchschnitt. Die Prozentwerte der 
einzelnen Stadtteile können der vorhergehenden Tabelle 
133 „Sozialräumliche Lagen im Vergleich 2018, Stadt-
teile“ entnommen werden.

Tabelle 136: Ortsprofil Rhade 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt
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Tabelle 137: Ortsprofil Lembeck 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt

Tabelle 138: Ortsprofil Deuten 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt
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Tabelle 139: Ortsprofil Wulfen 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt

Tabelle 140: Ortsprofil Holsterhausen 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt
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Tabelle 141: Ortsprofil Hervest 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt

Tabelle 142: Ortsprofil Östrich 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt
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Tabelle 143: Ortsprofil Hardt 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt

Tabelle 144: Ortsprofil Altstadt 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt
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Tabelle 145: Ortsprofil Feldmark 2018, im Vergleich zur Gesamtstadt

Quellen: Stadt Dorsten, Einwohnermeldedatei über GKD Radar, Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Sozialamt

Um sozialräumliche Strategien zu entwickeln, liegt 
der Fokus in der nachfolgenden Auswertung und Ent-
wicklung von Handlungsstrategien – dem Ziel dieses 
Berichtes folgend – konsequenterweise bei den Kenn-
zeichen von Armuts- und Benachteiligungsrisiken von 
Kindern, Jugendlichen und Familien in den Stadtteilen. 
Dies ist natürlich nicht gleichbedeutend damit, dass für 
eine zukunftsfähige Stadtentwicklung ebenfalls Strate-
gien für den nachhaltigen Erhalt bestehender gu-
ter Lebensbedingungen in der Gesamtstadt und allen 
Stadtteilen zu entwickeln sind.  

Auch wenn soziale Lebenslagen in einzelnen Stadt-
teilen Dorstens keine eklatante Benachteiligung der dor-
tigen Bewohnerschaft aufzeigen, so können auch hier die 
demografischen Entwicklungen und strukturellen Gege-
benheiten Herausforderungen für die Stadt(teil-)
entwicklung ergeben. Hiervor verschließt die Stadt 
Dorsten die Augen nicht. Im Gegenteil zeigen die seit 
2019/2020 aktuellen kommunalen Bestrebungen um 
Dorfentwicklungskonzepte für die ländlichen Stadtteile 
Rhade, Lembeck und Deuten, die gesamtstädtischen 

Konzeptentwicklungen und Planungen (Masterplan 
Wohnen, Mobilitätsentwicklungskonzept112, Stadtmarke 
Dorsten, Tourismus, Kultur, Klimaschutz, Einzelhandel, 
u.v.m.), dass auch diese Herausforderungen im Fokus 
der Kommunalen Daseinsvorsorge stehen und entspre-
chende Strategien fach- und dezernatsübergreifend ent-
wickelt und erarbeitet werden.

112 Vgl. Teil II, Gliederungspunkt 7.6 und 7.8
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2. FAZIT UNTER 
 BERÜCKSICHTIGUNG  
 DER LEBENSLAGEN UND 
 BILDUNGSRELEVANTER 
 ASPEKTE  

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Teil II dieses 
Berichtes und einem Vergleich der Stadteile untereinan-
der wurde deutlich, welche Stadteile besonders belastet 
sind und bei einer wirksamen Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung im Fokus bleiben müssen. 

Aber was bedeuten nun Faktoren sozialräum-
licher Benachteiligung für die von Armut und 
Ausgrenzung bedrohten Menschen selbst? Unter 
welche Bedingungen leben benachteiligte Kin-
der, Jugendliche und ihre Familien in Dorsten?     

Im Rahmen der Lebensweltorientierung sind vor allem 
die individuellen Perspektiven der Menschen, Ursachen 
und Folgen von Armutsgefährdung und drohender so-
zialer Ausgrenzung zu analysieren und im Hinblick auf 
Teilhabechancen auszuwerten. 

Die Lebensbedingungen, die die Menschen und 
ihre Lebenslage beeinflussen, wirken sich in verschiede-
nen Handlungsfeldern unterschiedlich aus, sie beeinflus-
sen sich aber auch in unterschiedlicher Intensität, was 
mit der nachfolgenden Grafik veranschaulicht wird.

Die verschiedenen Lebensbereiche (Handlungsfelder) 
sind in Teil II dieses Berichtes differenziert betrachtet 
worden, auch im Hinblick auf mögliche Ursachen oder 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen einzelner Be-
völkerungsgruppen.  

Abbildung 21: Lebenslagen und ihr Zusammenwirken 
Quelle: Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) entnommen aus: Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen 2020, 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen MAGS 2020, S. 24
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Als zentrale Ergebnisse der Datenaus-
wertung und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse lässt sich für die Bereiche Erwerbs-
tätigkeit, materielle Lebenssituation, 
Bevölkerungsstruktur und soziale Bezie-
hungen (hier nur unter dem Aspekt fami-
liäres Umfeld im Haushalt) festhalten:  

Erwerbsbeteiligung und Einkommen 
haben als Fundament der materiellen Exis-
tenzsicherung entscheidenden Einfluss auf 
die Gestaltung der Lebensverhältnisse.  

Die Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen werden 
entscheidend durch die sozioökonomische Situation 
und den sozialen Status der Eltern bzw. Elternteile be-
stimmt, in dessen Haushalt sie leben. Eine Erwerbsarbeit 
von Eltern verringert das Armutsrisiko von Kindern.  

Stehen der Familie nur geringe, lediglich das Existenzmi-
nimum sichernde finanzielle Mittel zur Verfügung, so hat 
dies beinahe zwangsläufig restringierenden Einfluss auf 
alle andere Lebensbereiche wie Gesundheit, Bildung, 
Wohnsituation, Teilhabe an Kultur und gesellschaftli-
chem Leben und verringert die Chancen auf eine gleich-
berechtigte Teilhabe. 

Betrachtet man ergänzend die Bevölke-
rungsstruktur, besondere Lebenssitu-
ationen, Geschlecht oder Herkunft, so ist 
feststellbar, dass Menschen mit Migrati-

ons- und Fluchthintergrund und ihre Familien sehr 
häufig als „Risikogruppen“ identifiziert werden, deren 
Chancen einer gleichberechtigten Teilhabe häufiger und 
intensiver beeinträchtigt sind, als bei vergleichbaren Fa-
milien mit deutscher Herkunftssprache.   

Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen und 
Bedingungen ihres Aufwachsens werden auch davon 
beeinflusst, in welchen familiären Zusammenhängen sie 
aufwachsen. Nach Auswertung der Daten zur Haus-
haltstruktur sinkt die durchschnittliche Haushaltsgrö-
ße: die Zahl der Einpersonenhaushalte nimmt konstant 
zu, die Anzahl der Haushalte mit mehreren Kindern 
(Mehrpersonenhaushalte) ab. Kinder und Jugendliche 

leben demnach vermehrt in Haushalten mit geringerer 
Geschwisterzahl oder als Einzelkind. Besondere Auf-
wachsensbedingungen erfahren Kinder in Alleinerzie-
henden-Haushalten. Alleinerziehung allein ist kein 
Wesensmerkmal einer Risikogruppe, dennoch treffen 
sehr häufig in dieser Lebenssituation mehrere Faktoren 
zusammen, die insgesamt das Risiko von Armut oder 
Ausgrenzung betroffen zu sein erhöht. Alleinerziehende 
Elternteile müssen in der Regel alleinverantwortlich für 
die materielle Sicherstellung des Lebensunterhaltes so-
wie die Betreuung sorgen, sie tragen – vor allem bei 
alleinigem Sorgerecht – auch die Erziehungsverantwor-
tung für ihre Kinder. Da häufig nicht ausreichendes Er-
werbseinkommen erzielt werden kann, haben Kinder 
von Alleinerziehenden ein überproportional höheres ma-
terielles Armutsrisiko im Vergleich zu anderen Kindern.     

Nicht nur hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist eine gute soziale Infra-
struktur mit ausreichenden Kindertagesbe-
treuungsplätzen und Grundschulen erfor-

derlich. Kindertagesbetreuung und Grundschulen 
prägen den Start in die Bildungsverläufe der Kinder 
und Jugendlichen. 
Sie bieten aber auch Anknüpfungspunkte für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien bei besonderem Beratungs-, 
Unterstützungs- und Förderbedarf. Frühkindliche Bildung 
und die Unterstützungsfunktion von Kindertagesbetreu-
ung sowie Einrichtungen der Familienbildung und Grund-
schulen haben einen besonderen Stellenwert, auch bei 
den Bemühungen um den Abbau von herkunftsbeding-
ten Zugangsbarrieren. Bildungschancen von Kindern 
aus sozial benachteiligten Familien können durch eine 
möglichst früh einsetzende institutionelle Förderung und 
Qualität der Betreuung verbessert werden. 

Sind Kinder und Jugendliche in mehrfacher Hinsicht be-
nachteiligt, so verringern sich positive Entwicklungschan-
cen. Kommen mehrere Risikofaktoren (z.B. eine nicht-deut-
sche Familiensprache, gesundheitliche Einschränkungen) 
neben der Einkommensarmut zusammen, ist die Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen gefährdet. Die Be-
nachteiligung zieht sich wie ein roter Faden auch durch 
andere Lebensbereiche, so dass die soziale Herkunft der 
Kinder ihre persönliche Entwicklung, ihre Bildungsverläu-
fe und die gesellschaftliche Teilhabe erschwert.  
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Können Eltern ihrem Kind nicht die größt-
mögliche Unterstützung bei der Entwick-
lung in seelischer, körperlicher und geistiger 
Hinsicht geben, so können sie durch Ange-

bote und Leistungen der Hilfe zur Erziehung eine 
Unterstützung in der Erziehungsfähigkeit erhal-
ten. Dies insbesondere dann, wenn eine dem Wohl des 
Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung 
nicht gewährleistet und die Hilfe für seine Entwicklung 
notwendig ist. Hilfe zur Erziehung bedeutet Hilfestellung 
bei individuellen und familiären Belastungen, Förderung 
von Erziehungs- und Bildungskompetenzen von Eltern 
sowie Stärkung von Potentialen und Ressourcen. Hilfen 
zur Erziehung stärken benachteiligte Kinder in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung und sind für diese oft notwendi-
gen Voraussetzungen für gelungene Bildungsprozesse. 
Sie schaffen Zugänge zu Familien in prekären Lebens-
lagen und tragen dazu bei, negative Folgen von sozialer 
Ausgrenzung zu kompensieren. Die Ausgabenbelastun-
gen des kommunalen Haushaltes für Hilfen zur Erzie-
hung nehmen seit Jahren kontinuierlich zu, da die Hilfen 
und Angebote für Eltern und Familien immer wichtiger 
werden. Hilfe zur Erziehung in Dorsten erfolgt meistens 
durch ambulante Hilfearten innerhalb des eigenen und 
zur Unterstützung des Familiensystems. Hiervon sind 
2018 in Dorsten überwiegend Jugendliche zwischen 9 
bis 12 Jahren betroffen, also in der Übergangsphase von 
Grundschule zur weiterführenden Schule. Auch in Fällen 
von Kindeswohlgefährdung ist das Leistungsspektrum 
der Hilfen zur Erziehung ein wichtiger und wirksamer 
Zugang zum Schutz des Kindes und Jugendlichen. 
  

Neben materiellen und familiären Le-
benslagen sind zentrale Einflussgrößen 
auf die Lebensbedingungen und Teilha-
bechancen aber vor allem die Bildungs-
prozesse. In der Auswertung der Daten 
(Teil II dieses Berichtes) hat sich gezeigt, 
dass prekäre wirtschaftliche Lebensver-
hältnisse häufig auch in (ursächlichem) 
Zusammenhang mit dem Bildungstand 
stehen.    

Das Armutsrisiko hängt neben den rein  
sozioökonomischen Bedingungen auch von 
dem Qualifikationsniveau (formale Bil-
dung) ab. Die schulische und berufliche 

Bildung ist ein wichtiger Teil der persönlichen Entwick-
lung. Zudem entscheidet sie maßgeblich über den be-
ruflichen Werdegang. Bildung hat eine Schlüsselstellung 
für die Erweiterung von individuellen Lebenschancen, 
für gesellschaftliche Teilhabe und soziale Anerkennung. 
Bildung ist nicht nur zentrale Ressource, sondern auch 
wichtigstes Medium.

Unter Berücksichtigung der demografi-
schen Entwicklungen wird bereits jetzt 
deutlich, dass sich zukünftig immer weni-
ger Menschen im erwerbsfähigen Alter um 

die finanzielle Versorgung der Älteren kümmern müssen 
und sich z.B. Steuerlasten auf weniger Schultern ver-
teilen. Mit dem aktuellen Ausscheiden der so bezeichne-
ten Babyboomer-Generation (Geburtsjahrgänge 1955 – 
1970) aus dem Erwerbsleben wird sich die Anzahl der 
Erwerbstätigen in den kommenden Jahren wesent-
lich reduzieren. Erwerbstätigkeit wird angesichts der 
technischen Weiterentwicklung zunehmend abhängig 
von Qualifizierung und Weiterbildung.  

Wertet man die Statistiken der sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten, Arbeits-
losen und nichterwerbstätigen Empfän-
ger*innen von Leistungen nach dem SGB 

II aus, so wird deutlich, dass formale Bildung (berufliche 
und schulische Abschlüsse) die Beschäftigungschancen 
und damit eine Erwerbsbeteiligung mit existenzsichern-
dem Einkommen erhöhen. Unter den Arbeitslosen sind 
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weitaus häufiger Personen, die keinen Schulabschluss 
haben oder keine Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben. Je niedriger die Qualifikation ist, desto schlechter 
ist die Position auf dem Arbeitsmarkt. 

Befinden sich Familien in finanziellen prekären Verhält-
nissen, so führt dies häufig auch zu einer zunehmenden 
Verschlechterung („Armutsspirale“) der Situation, z.B. 
in Form von Verschuldung. Rückständige Zahlungen von 
Miet- oder Versorgungskosten und Schulden sind häufig 
nicht nur unmittelbare Folge der soziökonomischen Situ-
ation, sondern gehen ursächlich auch einher mit einem 
geringeren Bildungsstand und fehlendem Wissen sowie 
mangelnden Lösungskompetenzen. In der Schuldnerbera-
tung Dorsten machen dies 51 % aller Beratungsfälle aus.    

Einerseits sind formale und nicht formale 
Bildung, andererseits aber auch die ver-
schiedenen Arten der informellen Bildung 

und daraus gewonnene Kenntnisse und Fertigkeiten 
grundlegende Ressourcen für die Alltagsbewälti-
gung. Mangelnde Bildung kann in diesem Zusammen-
hang zu einer zunehmenden Überforderung und Ver-
schlechterung der Lebenssituation führen.           

Die Wege der formalen Bildung von Kindern sind 
sehr häufig abhängig vom Bildungsniveau der Eltern 
(„Weitergabe von Bildungsarmut“). Geringere Bil-
dungsressourcen der Eltern und geringerer familiärer 
Anregungsgehalt haben Einfluss auf die Kompetenzent-
wicklung und Bildungsfähigkeit von Kindern. Mangelnde 
Sprachkompetenzen der Eltern wirken sich zwangsläufig 
auch auf den Sprachstand der Kinder aus. In Verbindung 
mit materiellen Armutsrisiken sind Kinder in ihrer Ent-
wicklung hoch gefährdet. Qualitative Bildungsangebote 
vor Ort, Bildungskooperationen und eine durchlässige 
Bildungslandschaft können eine Kontinuität in ihren Bil-
dungsprozessen sichern.  

Abbildung 22: Wie Eltern ihre Kinder fördern 
Quelle: Grafik entnommen aus Broschüre: Familien mit kleinen Einkommen  Handreichung für Elternbegleiterinnen und El-
ternbegleiter Hrsg. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend; 4. Auflage, Stand: Januar 2020, S. 11  
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Der Bildungstand beeinflusst aber auch die 
Bereiche Gesundheit, Partizipation und 
gesellschaftliche Teilhabe. Bildung ist 
eine entscheidende Ressource zur Kom-

pensation von besonderen Belastungen, aber auch um 
Gestaltungsspielräume und Strategien (Verständnis, Ver-
antwortungsübernahme, Anforderungsbewältigung und 
Problemlösungsfähigkeiten) erkennen sowie weiterent-
wickeln zu können.

Freizeitaktivitäten, gesellschaftliche und kulturelle Teil-
habe zählen zu den informellen Bildungsprozessen, die 
Kindern und Jugendlichen wichtige Erlebnis-, Sozialisati-
ons- und Erfahrungsmöglichkeiten bieten. Einrichtun-
gen und Angebote der Gemeinwesenarbeit, allgemeine 
Bildungs- und Kultureinrichtungen, Offene Kinder- und 

Jugendarbeit sind Orte des informellen Lernens 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von 
gleichwertigeren Teilhabechancen dieser Zielgruppe. 
Kinder und Jugendlichen aus prekären Familienverhält-
nissen nehmen weitaus weniger an solchen Angeboten 
teil. Um Teilhabechancen zu verbessern, sind materielle 
und beratende Unterstützung notwendig.    

Auch im Themenfeld gesellschaftliche Teilhabe und En-
gagement lässt sich eine ungleiche Beteiligung je 
nach Niveau des sozioökonomischen Status und 
der Bildung feststellen: höher Gebildete engagieren 
sich häufiger und Personen mit einem Haushaltseinkom-
men unter 1.750 Euro sind im Vergleich zu anderen Ein-
kommensschichten am geringsten engagiert. 

Abbildung 23: Engagement nach Art der Bildung
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Materielle Armut führt bei Kindern (und Er-
wachsenen) zu geringeren Gesundheits-
chancen und höheren Krankheitsrisiken: 
Kinder mit geringen sozialen und wirt-

schaftlichen Ressourcen haben ein erhöhtes Risiko für 
(schulrelevante) gesundheitliche Einschränkungen bzw. 
drohende oder bestehende Defizite einer altersentspre-
chenden Entwicklung. Dies geht häufig auch einher mit 
fehlender Bildung und mangelnden Kenntnissen (auch 
Sprache), Kompetenzen und Ressourcen der Eltern für 
gesundheitsbewusstes und -präventives Verhalten. 

Sportliche Aktivität ist ein präventiver Baustein zur Ge-
sundheitsvorsorge. Das soziale Miteinander im Breiten-
sport ist gleichsam eine wichtige Entwicklungs- und Bil-
dungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche wie auch 
eine Möglichkeit zur Verbesserung von Teilhabechancen.  

Wird die Lebenslage der Menschen auch 
durch einen Migrationshintergrund be-
stimmt, so beeinflusst dies in der Regel 
auch die gesamte Bildungsbiografie und 

lebenslangen Partizipationsprozesse: von der frühen Bil-
dung bis zur Weiterbildung, bei den Kompetenzständen 
im Vorschulalter, bei Bildungsübergängen (z.B. in wei-
terführende Schulen) bis hin zu den Kompetenzen und 
dem Qualifikationsniveau im Erwachsenalter, welches 
dann wiederum die Lebenssituation der eigenen Kinder 
beeinflusst. Sprache hat einen besonderen Stellenwert 
für positive Bildungsverläufe.   

Quellen: Grafiken entnommen aus Drucksache 18/11800 des Deutschen Bundestages, Unterrichtung durch die Bundesregie-
rung Zweiter Engagementbericht Demografischer Wandel und bürgerschaftliches Engagement: Der Beitrag des Engagements 
zur lokalen Entwicklung S. 196

Abbildung 24: Engagement nach Sozialstatus 



TEIL III | ZENTRALE ERGEBNISSE 276 2. Fazit unter Berücksichtigung der Lebenslagen und bildungs-

relevanter Aspekte

Die Ergebnisse aus der Datenanalyse zu den 
Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien in Dorsten verdeutlichen besonders, dass 
sich Lebensbedingungen untereinander wesent-
lich beeinflussen. Ob ein Kind gut aufwachsen 
kann, ist beispielsweise nicht nur eine Frage der 
sozialen Lage, sondern gleichermaßen abhängig 
von dem Bildungsstand, den vorhandenen Kom-
petenzen und Ressourcen ihrer Eltern.   

Insbesondere dann, wenn ungünstige Lebenslagen (wie 
zum Beispiel mangelndes Einkommen und Erwerbsbetei-
ligung, Bildungsdefizite, erschwerte Bedingungen durch 
soziale Herkunft) in Familien bestehen, so wirken sich 
diese auch benachteiligend auf andere Lebensbereiche, 
vor allem auf den Zugang zu Bildung und die Bildungs-
prozesse von Kindern und Jugendlichen, aus.  

Dieser Trend ist auch bundesweit festzustellen, was eine 
aktuelle Untersuchung des Statistischen Bundesamtes 
verdeutlicht. So hat das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) in einer Pressemitteilung vom 19. November 2020 
aufgezeigt: „Der Bildungsprozess von Kindern und Ju-
gendlichen in Deutschland hängt allerdings von deren 
familiären Hintergrund ab. Die Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung nennt drei strukturelle Merkmale – den 
Bildungsstand der Eltern, den sozioökonomischen Status 
der Familie sowie den Status der elterlichen Erwerbsbe-
teiligung – aus denen sich drei Arten von Risikolagen für 
den Bildungserfolg eines Kindes ableiten lassen: formal 
gering qualifizierter Eltern sowie die soziale und finan-
zielle Risikolage. Demnach war in Deutschland 2018 na-
hezu jeder oder jede Dritte unter 18 Jahren von einer 
dieser Risikolagen betroffen (29 %). Auf 4 % der Kinder 
und Jugendlichen trafen alle drei Risikolagen zu.“   
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Gelungene Bildungsprozesse, Alltagskompe-
tenzen und -fähigkeiten sind hingegen die Fun-
damente, um „Schieflagen“ (Risikolagen) zu ver-
hindern oder zumindest zu minimieren. Sie sind 
gleichfalls die Basis für gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen und für gleichbe-
rechtigte Teilhabechancen an Bildungsprozessen, 
am Erwerbsleben und gesellschaftlichen Leben. 
Aufgabe im Rahmen der kommunalen Daseins-
vorsorge ist es also, genau in diesen Bereichen 
Strategien und Handlungsansätze zu entwickeln, 
um positive Lebensbedingungen für Kinder, Ju-
gendliche und ihre Familien zu gestalten.   

Abbildung 25: Risikolagen der unter 18-Jährigen in Deutschland
Quellen: Statistisches Bundesamt Destatis 19.November 2020
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3. HANDLUNGSBEDARFE,   
 ZIELDEFINITIONEN UND 
 GESTALTUNGSANSÄTZE

Der Aufbau eines Datenmonitoring und dieses umfas-
sende Berichtsinstrument verfolgen das Ziel, benach-
teiligte Sozialräume (Stadtteile) und benachteiligende 
Lebenslagen von Familien, Kindern und Jugendlichen in 
der Stadt Dorsten und ihren Stadtteilen zu identifizieren 
und letztendlich negative Entwicklungen frühzeitig zu er-
kennen und (re-)agieren zu können.   

Ausgehend von den übergeordneten sozialpoliti-
schen Leitzielen113 lassen sich hieraus Handlungsbe-
darfe und Gestaltungsansätze ableiten, um den festge-
stellten Herausforderungen zielgerichtet zu begegnen.   

Die sozialpolitischen Leitziele geben die grundsätzliche 
strategische Richtung vor. Inhaltliche Schwerpunkte 
müssen aber – entsprechend der Aufgabenfelder der 
Daseinsvorsorge der Kommune – im nächsten Schritt auf 
die operative Ebene der Fachämter und Fachabteilungen 
übertragen werden und mit fachspezifischen Zielen hin-
terlegt sein. Die im gemeinsamen Prozess erarbeiteten 
Ziele (Zukunftsbild und Arbeitsprinzipien) können dann 
in der Praxis umgesetzt werden. Die nachfolgende Grafik 
veranschaulicht die verschiedenen Steuerungsebenen 
(strategisch und operativ) in der Aufgabengliederung 
der Verwaltung. 113 vgl. Teil I Gliederungspunkt 5, Steuerungsprozesse und 

Ziele

Dorsten ist eine lebenswerte bürgerorientierte und zukunftsfähige Stadt
Dorsten schafft positive Lebensbedingungen für alle Generationen
Dorsten stärkt und unterstützt bürgerschaftliches Engagement

Sozialraum- und Lebensweltorientierung 
Bürgernähe und Bürgerbeteiligung 
Beteiligung anstelle Betroffenheit 
Fachbereichsübergreifendes Denken und Handeln 
Kooperation und Netzwerken als Arbeitsprinzip
Subsidiarität des Staates 

Sozialpolitische Leitziele 

Zukunftsbild

Vision

Arbeits-
prinzipien

Werte
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Um den Steuerungskreislaufs der Integrierten Strate-
gischen Sozialplanung fortzuführen, wurden somit in 
2020 unter Berücksichtigung der ausgewerteten Daten 
gemeinsam grundlegende Handlungsstrategien (Stra-
tegische Unterziele der Dezernatsbereiche und 
Fachsteuerung), Wirkungsziele und erste Gestaltungs-
ansätze erarbeitet und formuliert. Diese haben jeweils 
einen unmittelbaren Bezug auf die jeweiligen Hand-
lungsfelder dieses Berichtes.114 Bei der Ermittlung von 
Handlungsbedarfen wurde das Themenfeld „Bildung 
als Schlüssel für Teilhabechancen“ als besonderer 
Aspekt betrachtet. 

Zentrale Fragestellungen im Zuge der Entwicklung inter-
disziplinärer Vorschläge für die zukünftigen Handlungs-
strategien mit Bezug auf die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen und ihrer Familien waren: 

• Welche besonderen Handlungsbedarfe haben sich 
aus der Datenanalyse (Bezugsjahr 2018) ergeben? 

• Wie können sich die Lebenslagen von Kindern und 
Jugendlichen und ihrer Familien in der Gesamtstadt 
Dorsten und den elf Stadteilen positiv entwickeln? 

• Welche Strategien verfolgen wir (die Verwaltung) in 
den einzelnen Handlungsfeldern auf dem Weg zur 
Verwirklichung der Leitziele (Zukunftsbild/Vision)?     

• Was wollen wir grundsätzlich für diese Zielgruppe 
erreichen? Welche nachhaltigen Wirkungen möch-
ten wir mit Bezug auf die persönliche und/oder ge-
sellschaftliche Situation und die Lebensqualität in all 
ihren Facetten erzielen?   

• Was wollen wir tun? Welche Maßnahmen wurden 
(seit 2018) bereits begonnen, können fortgeführt 
oder qualifiziert werden? Welche aktuellen Vorha-
ben (2019/2020) können zur Verwirklichung der 
Ziele beitragen? Welche Gestaltungsansätze wollen 
wir zukünftig (ab 2021) im Rahmen der Aufgaben-
felder der Daseinsvorsorge weiter verfolgen und 
umsetzen? Wo hat die Kommune Eingriff- und Ein-
flussmöglichkeiten? 

• Nicht zuletzt war es aber auch die grund-
sätzliche Frage: Wie wollen wir es tun?   
Welche Strukturen und Prozesse sind notwendig? 
Wie (und wo) gilt es, die Arbeitsprinzipien und Wer-
te der sozialpolitischen Leitziele besser in der Praxis 
umzusetzen?  

114 vgl. Teil I Gliederungspunkt 6 Konzeption und Datenbasis 
des Ersten Sozialberichtes, Stichwort Handlungsfelder

Abbildung 26: Kommunale Zielepyramide und Steuerungsebenen
Quelle: Abbildung in Anlehnung an PHINEO gemeinnützige AG (Von der Ahe Dezember 2017)
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Ausgehend von der Prämisse, dass zur Bekämp-
fung von Kinder- und Familienarmut ein integ-
rierter Ansatz in allen Handlungsfeldern nötig ist, 
wurden folgende strategischen Grundsätze und 
Gestaltungsansätze erarbeitet:   

• Demografische Entwicklungen und daraus resultie-
rende Erfordernisse müssen fortlaufend beobachtet 
werden.   

• Mit arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen müssen Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Familien (Bedarfsge-
meinschaften) verbessert werden.     

• Von Armut betroffene oder bedrohte Personen-
gruppen sollen durch zusätzliche Unterstützungs-
angebote Teilhabemöglichkeiten eröffnet und eine 
Verschlimmerung ihrer sozioökonomischen Situation 
verhindert werden.     

• Mit sozial- und familienpolitischen Maßnahmen, wie 
zum Beispiel qualifizierte Kindertagesbetreuung, 
gute frühkindliche Bildung, eine vielfältige Bildungs-
landschaft sowie fördernde Lernumgebungen sollen 
Bildungschancen verbessert werden.  

• Segregation soll vermieden und durch infrastruk-
turelle Maßnahmen (zum Beispiel bedarfsgerechte 
Siedlungs-, Frei- und Wohnraumentwicklung, Ver-
kehrsentwicklung) soll eine lebenswerte und zu-
kunftsorientierte Stadt gestaltet werden.     

Bildungspolitische Maßnahmen in formalen, non 
formalen und informellen Bildungsprozessen sol-
len insbesondere darauf abzielen, 

• Bildungsprozesse und -übergänge zu optimieren, 
auch unter Berücksichtigung defizitärer sozioöko-
nomischer Familiensituationen und migrationsspe-
zifischer oder gesundheitlicher Beeinträchtigungen,

• Wissen und Kenntnisse, Kompetenzen und Ressour-
cen benachteiligter Kinder, Jugendlicher und ihrer 
Familien zu erweitern, damit diese ihre Lebenslagen 
in allen Handlungsfeldern selbstverantwortlich bes-
ser gestalten können,  

• die immaterielle Lebenslagendimension Betroffener 
nachhaltig zu verbessern, indem sie Teilhabemög-
lichkeiten und Handlungsspielräume eröffnet, die 
Betroffene befähigen, selbst initiativ und aktiv zu 
werden. 

Zivilbürgerschaftliche Potenziale und Ressourcen inkl. 
der Selbsthilfe sollen durch unterstützende Betei-
ligungs- und Partizipationsinstrumente gestärkt 
und genutzt werden. 

Durch das Zusammentreffen von mehreren Risiken und 
Belastungen, die sich in Familien zu massiven Problem-
lagen auswachsen können, kann es nicht nur das eine 
Präventivangebot für eine Risikolage geben. Um die Ziel-
gruppe zu erreichen, bedarf es daher niedrigschwelliger 
und themenoffener Beratungs- und Begegnungsstellen, 
mehr individuellere Begleitungs- und Unterstützungsfor-
mate, die auf den Sozialraum/den Stadtteil zugeschnit-
ten und an den Lebenslagen der Menschen ausgerich-
tet sind. Bestehende Angebote müssen besser bekannt 
gemacht und Zugänge erleichtert werden. Als Anknüp-
fungspunkt für eine wirksame Armutsbekämpfung ist es 
daher notwendig, sich der Thematik eines Quartiers-
managements und einer Gemeinwesenarbeit mehr 
zu widmen.     

Die Verteilung bestimmter Gruppen im städtischen Raum 
(vgl. Teil III, Gliederungspunkt 1) kann Hinweise auf Ar-
mut- und Ausgrenzungsgefährdungslagen in Stadtteilen 
geben. In der Auswertung der erhobenen Daten sind 
die Dorstener Stadtteile identifiziert, in denen vermehrt 
Handlungsbedarf besteht. Welche Hilfen im Einzelfall 
notwendig sind, hängt von vielen Faktoren ab (zum Bei-
spiel den Lebensumständen der Familie, den zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen und Potentialen im 
Sozialraum). 

Natürlich können Maßnahmen einer integrierten 
und sozialraumorientierten Stadtteilentwick-
lung, Armut und Ausgrenzung nicht generell ver-
ringern, aber die sozialen und räumlichen Bedin-
gungen und Angebotsstrukturen können jedoch 
so weit entwickelt bzw. qualifiziert werden, dass 
sie im Sinne positiver Unterstützungen kompen-
satorische Wirkungen entfalten können. 
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Das Ergebnis dieser verwaltungsinternen und inter-
disziplinären Vorschläge ist in der nachfolgenden Tabelle 
„Zentrale Handlungsstrategien und Wirkungszie-
le einer nachhaltigen kommunalen Sozialpolitik 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien • Dors-
ten 2020 – 2030“ zusammengefasst. Sie wurden durch 
einstimmigen Beschluss der Lenkungsgruppe Integrierte 
Strategische Sozialplanung vom 09.12.2020 bestätigt 
und sollen das zukünftige Handeln sowie die strategi-
sche Ausrichtung des Dezernates III mit seinen Fach-
ämtern (Haus der sozialen Leistungen) und damit die 
zukünftigen Handlungs- und Umsetzungsstrategien im 
Rahmen der Aufgabenfelder der kommunalen Daseins-
vorsorge bestimmen. Sie sind verpflichtende Grundlage 
für die Fachaufgaben, die Qualifizierung und Weiterent-
wicklung bestehender Angebote sowie die Planung und 
Umsetzung von zukünftigen Maßnahmen. 

Sie werden mit diesem Sozialbericht dem 
Rat der Stadt Dorsten zur Beschlussfassung vor-
geschlagen, um die weiteren Bausteine im Manage-
mentkreislauf und Steuerungsprozess der Sozialplanung 
fortlaufend gemeinsam – konzeptionell und mit konkre-
tem Bezug auf die einzelnen Fachbereiche – auf Grund-
lage der Leit-, Handlungs- und Wirkungsziele weiter zu 
entwickeln und umzusetzen. Diese zunächst allgemein 
formulierten fachspezifischen Strategien (Programm-/
Fachsteuerung) sollen den zukünftigen „Kurs“ der Kom-
mune widerspiegeln und geben Richtungen vor, welche 
Aktionsschwerpunkte (Maßnahmensteuerung) mittelfris-
tig bis 2030 gesetzt werden. Der Lenkungsausschuss In-
tegrierte Strategische Sozialplanung schlägt als grund-
sätzliche und zentrale Handlungsempfehlung vor, sich im 
Kern auf die Optimierung von Bildungsprozessen 
und Bildung im weitesten Sinne115 zu fokussieren.  

Die Transparenz des  begonnen Prozesses und eine 
gemeinsame strategische Weiterentwicklung 
schließt in der weiteren Planung und Umsetzung von 
konkreten Maßnahmen und Angebotsstrukturen auch 
die verpflichtende Beteiligung der Akteure und 
Bürgerschaft mit ein, um auch deren Perspektiven 
zu berücksichtigen. Aufgrund der Empfehlungen zu 
Kontaktreduzierungen anlässlich der Ausbreitung von 
Covid-19 konnten offene und akteursbezogene Beteili-
gungsprozesse, so wie sie im Vorfeld geplant waren, bis-
her leider (noch) nicht durchgeführt werden. 

Die Einbindung der Akteure in der weiteren Pla-
nung und Umsetzung wird zeitnah (in 2021) nachge-
holt. Eine Umsetzung von Strategien und Projekten kann 
nur dann nachhaltig und erfolgreich sein, wenn sie von 
einem gemeinsamen Handlungsbewusstsein in bzw. bei 
Bürgerschaft, sozialen Akteuren, Politik und Verwaltung 
getragen wird.  

Herausforderungen, die sich durch Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie ergeben, sind in den 
nachfolgenden Handlungsstrategien bisher noch nicht 
berücksichtigt. Nach aktuellen Einschätzungen sind die 
Familien, Kinder und Jugendlichen, die von Armut und so-
zialer Ausgrenzung bedroht sind, zum Beispiel von Kon-
taktbeschränkungen und Schließungen von Bildungsein-
richtungen (Kindertageseinrichtungen, Schulen, OGS) 
besonders betroffen. Nicht nur die Quantität, sondern 
auch die Qualität (neu zu erprobende digitale Formate 
anstelle von Präsenz) der Unterstützungsangebote war 
sehr eingeschränkt. Fehlende institutionelle Förderung 
kann aber auch Auswirkungen in Form von rückläufigen 
Entwicklungen der Kinder und der Sprachkompetenzen 
haben. Familiäre Konfliktpotentiale und Überforderung 
in der Krisensituation neben der sonst schon problema-
tischen Alltagsbewältigung führen möglicherweise eben-
falls zu vermehrten Handlungsbedarfen. 

Aufgrund wirtschaftlicher Folgen der pandemischen Si-
tuation sind durch Betriebsschließungen oder Kurzarbeit 
voraussichtlich mehr Menschen von finanziellen und 
existentiellen Sorgen betroffen und auf staatliche Unter-
stützungsleistungen angewiesen. 

Dies sind nur einige Beispiele und Annahmen, die ab 
2021 beobachtet und analysiert werden müssen. Diese 
Entwicklungen werden voraussichtlich besonders in den 
Handlungsfeldern Einkommen und Erwerbsbeteiligung 
sowie Betreuung, Bildung und Erziehung eine Neuorien-
tierung und ergänzende Strategien notwendig machen.            

115  vgl. Teil II, Gliederungspunkt 5, Stichwort Bildung und 
Bildungsprozesse
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Wie können nun diese Handlungs-
strategien umgesetzt werden?  

Im nächsten Schritt ist zu entscheiden, auf welche Be-
reiche sich die Kommune im Schwerpunkt konzentrieren 
möchte, wie viele und welche Handlungsbereiche als 
besonders wichtig angesehen werden und welche The-
menschwerpunkte gebildet werden. 

Als Aufgabenstellung gilt es, Prioritäten festzulegen, ei-
nen konkreten Maßnahmenkatalog für Sozialräume und 
Zielgruppen zu erarbeiten und die Planung der Vorhaben 
(Zeitschiene, Ressourcenplanung) vorzunehmen. Vor 
dem Hintergrund begrenzter Ressourcen können nicht 
alle Herausforderungen parallel gelöst werden.      

In der Ressourcenplanung ist zunächst festzuhalten, wel-
che Ressourcen grundsätzlich zur Verfügung stehen.   

Bei der Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen kom-
munaler Sozialpolitik ist die Differenzierung zwischen 
pflichtigen und freiwilligen Aufgaben entscheidendes Kri-
terium für die Handlungsspielräume der Kommune.

Kommunen können im Rahmen ihrer Aufgabenfelder der 
Daseinsvorsorge ihre pflichtigen Aufgaben wirksam ge-
stalten und qualifizieren und ihre freiwilligen Aufgaben 
entsprechend ihrer finanziellen Lage auch mit gestalten. 
In Abwägung von Angemessenheit der Sozialleistungen, 
der Entscheidung über Art und Qualität der sozialen 
Infrastruktur und Leistungen sowie die Gestaltung der 
Trägerlandschaft im Rahmen ihrer kommunalen Selbst-
verwaltung hat eine Kommune gewisse Handlungsspiel-
räume, auch für präventive Angebote. Sie hat grund-
sätzlich –  je nach festgelegter Priorität und ermitteltem 
Ressourcenbedarf – Möglichkeiten, Qualifizierungen und 
Neugestaltung bestehender Angebotsstrukturen vorzu-
nehmen und ergänzende Angebote in Kooperation zu 
schaffen. Hierbei müssen die beschlossenen Arbeits-
prinzipien aber das Anforderungsprofil ausmachen. Die 
Kommune ist nicht in allen Fällen originärer Leistungs-
erbringer, sondern kann Ressourcen in Form von Kon-
zeptions-, Informations- und Koordinierungsleistungen 
einbringen.  

Um ergänzende Projekte und Maßnahmen zu installieren 
bzw. durchzuführen, können kommunale Handlungs-

spielräume optional durch eine Beantragung finanziel-
ler Zuwendungen (Strukturprojekte, Förderprogramme 
über BAMF, Stiftungen u.a.) erweitert werden. 

Die Handlungsstrategien und Gestaltungsansätze sollen 
im weiteren Verlauf als praktikable Schritte mit konkre-
ten Angeboten und Handlungen – etwa die Entwicklung 
einer konkreten Maßnahme, eines Netzwerks oder ei-
ner Kooperationsvereinbarung – verbindlich formuliert 
werden. Mit allen kommunalen Akteuren (zum Beispiel 
durch kommunale Fachplanungskonferenzen) soll inte-
griert, fach- und disziplinübergreifend nach gemeinsam 
getragenen und durchzuführenden Lösungsmöglichkei-
ten gesucht werden. In die zukünftig umzusetzenden 
Lösungskonzepte können so auch die Potenziale und 
Ressourcen der Akteure und der Adressat*innen 
einmünden. Neben den kommunalen Handlungsspiel-
räumen stehen ergänzend also professionelle und sozia-
le (beispielsweise auch bürgerschaftliches Engagement, 
Familie, Nachbarschaftshilfe) Ressourcen zur Verfügung 
und können aufeinander abgestimmt werden.   

Qualität und Wirkung, Effizienz und Effektivität 
müssen bei der Ergreifung angemessener Maßnahmen 
im Blick sein.116 Dies hat entscheidenden Einfluss auf die 
Ressourcenplanung und den Abwägungsprozess zur Be-
reitstellung (und der Inanspruchnahme) von Ressourcen.   

Für ein planerisches Gesamtkonzept ab 2021 mit 
Produkten, Maßnahmen und Leistungen müssen diese 
Anforderungen der Orientierungsmaßstab sein.    

Bei Entwicklung von fachspezifischen sozialräumlichen 
Strategien in den gewählten Themenschwerpunkten 
müssen detailliertere Ergebnisse des Datenmonitorings 
herangezogen und die spezifische Angebotslage im 
Detail analysiert werden, ebenso wie Ressourcen und 
Potentiale vor Ort.  Weiterführende Aufgabe ist es da-
her auch, den Ist-Zustand der Angebotsstruktur zu 
erheben: Angebotslücken zu identifizieren und die vor-
handenen Angebote auf ihre Wirkung hin zu prüfen. Da-
mit diese qualifiziert, ergänzt und angereichert werden 
können, um wirksam und mit lückenlosen Handlungs-
strategien gegen Armut und Ausgrenzung vorzugehen.  

116 Vgl. Teil IV
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4. ERHEBUNG UND ANALYSE  
 DER ANGEBOTSSTRUKTUR 

Die große gesamtstädtische und die stadtteilbezogenen 
Herausforderungen in Dorsten bestehen darin, lücken-
lose, dauerhafte und angebotsübergreifende Strukturen 
aller Akteure (Verwaltung, Wohlfahrtsverbände, Einrich-
tungen, Institutionen und Bürgerschaft) zu schaffen. 
Denn nicht nur die vorhandenen Probleme und Hand-
lungsbedarfe sind erkannt, sondern auch Leit-, Hand-
lungs- und Wirkungsziele sind definiert. Hierbei sollen 
Angebotsstruktur und Maßnahmen grundsätzlich be-
darfsorientiert, ressourcengerecht sowie subsidiär zur 
individuellen Eigenverantwortung (weiter-)entwickelt 
werden.   

Integrierte Gesamtstrategien zielen darauf ab, alle kom-
munalen Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsan-
gebote besser zu verbinden, über Altersgruppen und Le-
bensphasen hinweg aufeinander abzustimmen und ihre 
Übergänge zu gestalten. Es geht darum, Menschen in 
belasteten oder benachteiligenden Lebensbedingungen 
die Angebote zugänglich zu machen, ihren unterschied-
lichen Bedarfen und Lebenslagen gerecht zu werden, 
Eigenressourcen zu stärken sowie Chancen- und Bil-
dungsgleichheit eines jeden Einzelnen zu fördern. Um zu 
verhindern, dass sich prekäre Lebenslagen und soziale 
Ausgrenzung verfestigen, muss der gesamtstrategische 
Blick auf den Bedarfen der sozial ausgegrenzten und von 
Armut bedrohten Menschen liegen.

Prozessorientierte Strategien, in der alle vor Ort enga-
gierten Akteure zusammenarbeiten, sich disziplin- und 
handlungsfeldübergreifend vernetzen und durch ge-
meinsames Planen sowie verbindliche Kooperationen 
präventive nachhaltige Angebote für Bürger*innen qua-
lifizieren und entwickeln, werden auch als „Kommuna-
le Präventionskette“ bezeichnet.

Diese Systeme ermöglichen der Kommune (mit Ko-
ordinierungsfunktion) gemeinsam mit den beteiligten 
Akteuren, die ihnen zur Verfügung stehenden Finanz-
mittel, Personalressourcen sowie das bürgerschaftliche 
Engagement gezielter – das heißt an Bedürfnissen und 
Bedarfen von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen im 
Erwerbs- und im Rentenalter ausgerichtet – zu planen 
und umzusetzen.

Ein wichtiges Teilziel von Präventionsketten ist es, zu 
gelingenden Übergängen im Lebensverlauf beizutragen. 
Übergänge im Kindes- und Jugendalter sind beispiels-
weise die Phase rund um Geburt und der Übergang in 
die frühkindliche individuelle Förderung in der Kinder-
tagesbetreuung, der Eintritt in die Grundschule und der 
Übergang in eine weiterführende Schule oder der Wech-
sel in die Berufsausbildung. Werden diese Übergänge er-
folgreich bewältigt, stärken sie das Selbstwirksamkeits-
erleben und tragen zu einer positiven Entwicklung bei. 
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Die Darstellung von Richter-Kornweitz und Utermark im 
„Werkbuch Präventionskette“ betont den integrierten 
Ansatz, der unterschiedliche Handlungsfelder, Akteure 
und Aufgaben lebensphasenorientiert zusammenführt:

Präventionsketten für ein gelingendes Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen 

Präventionsketten können grundsätzlich auf die Gestal-
tung der Lebenslagen über den gesamten Lebensverlauf 
ausgerichtet sein. Der Gestaltung kommunaler Angebo-
te in den ersten Lebensphasen kommt jedoch eine be-
sondere Bedeutung zu: denn gerade in diesen Lebens-
phasen sind die Fundamente verankert für die spätere 
Entwicklung und hier kann gezielt Einfluss genommen 
werden, um benachteiligende Kreisläufe zu verhindern 
und wirksam und präventiv gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung zu vorzugehen. In der strukturierten Ab-
folge der non-formalen und formalen Bildungsprozesse 
(Frühe Hilfen, Kindertagesbetreuung, Grundschule, wei-
terführende Schulen, Übergang Ausbildungs- und Er-
werbsleben) können Angebote zielgerichtet qualifiziert 

und sinnvoll um frühzeitige und ineinandergreifende Un-
terstützungs- und Beratungsangebote ergänzt werden. 
Dies fällt auch in zentrale kommunale Pflichtaufgaben 
wie Jugendhilfe, Jugendförderung, Jugendschutz, Schul-
entwicklung, Arbeitsmarktintegration, Sicherstellung 
und Weiterentwicklung der Infrastruktur. 
Hinsichtlich der Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen 
haben kommunale Jugendämter nach dem SGB VIII 
(vgl. § 79 Gesamtverantwortung, § 8 Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen, § 4 Zusammenarbeit der öf-
fentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe, § 78 
Arbeitsgemeinschaften, § 81 Strukturelle Zusammenar-
beit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen) 
sicherlich eine Schlüsselfunktion.    

Abbildung 27: Präventionskette nach Lebensphasen  
Quelle: Dr. Richter-Kornweitz, Antje und Utermark, Kerstin, Werkbuch Präventionsketten Herausforderungen und Chancen 
beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen, Herausgeber Landesvereinigung für Gesundheit & Akademie für Sozialmedi-
zin Niedersachsen e.V. sowie Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Hannover 2013, S.16
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Präventionsketten als integrierte und so-
zialräumliche Strategien  

Präventionsketten als integrierte Handlungsstrategien 
sind vom Grundsatz her auf die unterschiedlichen Hand-
lungsfelder und erst einmal auf die Gesamtstadt bezo-
gen. Es geht hierbei um kombinierte und ineinandergrei-
fende Beratungs- und Betreuungsangebote, um Bildung 
und Unterstützung sowie Schutz und Förderung der Ziel-
gruppe selbst, als auch um die prozess- und wirkungs-
orientierte Gestaltung von Netzwerken, nicht zuletzt um 
Beteiligung und Einbindung der Akteure und der Betrof-
fenen selbst. 

Angebote und tatsächliche Bedarfe können aber sozial-
räumlich unterschiedlich sein: in benachteiligten Stadttei-
len, in ländlichen oder urbanen Räumen können andere 
Herausforderungen und Stärken sowie Chancen und Res-
sourcen gegeben sein, die dazu führen können, dass die 
Bausteine der Präventionskette in einzelnen Stadtteilen 
sich anders zusammenfügen und in Anspruch genom-
men werden. Natürlich können auch nicht grundsätzlich 
alle Angebote flächendeckend zur Verfügung stehen.
    
Aufbau einer Präventionskette 

Grundlage für den Aufbau einer Präventionskette ist die 
Bestandsaufnahme der kommunalen Ausgangslage: 

• Was wird unter Berücksichtigung der formulierten 
Ziele117 benötigt,

• was ist bereits vorhanden 
• und welche Angebote müssen ergänzt oder quali-

fiziert werden? 

Eine solche Bestandsaufnahme der kommunalen Ange-
bote in Dorsten wurde in Ansätzen bereits mit dem In-
tegrierten Innenstadtkonzept Wir machen MITte – Dors-
ten 2020 (Stadt Dorsten, Wir machen MITte 2015, S. 48 
ff) aufgezeigt.  

Das Gestaltungsprinzip der Lebenslauforientierung be-
zieht sich im ersten Schritt auf ein lückenloses Angebot 
für Zielgruppen von 0 bis einschließlich 18 Jahren. Die-
ser Zeitraum lässt sich für die Aufstellung von Präven-
tionsketten in 4 Lebensphasen („Auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden“) untergliedern: 

1. 0 bis 3 Jahre: Schwangerschaft/Geburt bis zum  
Eintritt in die Kindertagesbetreuung  

2. 3 bis 6 Jahre: Vorschulische Phase
3. 6 bis 10 Jahre: Grundschule
4. 11 bis 18 Jahre: Weiterführende Schule bis zum 

Übergang in Ausbildung  

Die lebenslauforientierten Planungen der Stadt Dorsten 
gehen im zweiten Schritt im Rahmen der strategischen 
Sozialplanung über diese ersten Lebensphasen hinaus 
und nehmen auch die Bedürfnisse Erwachsener ab 18 
Jahre und deren Lebensumstände in den Blick. Zur Prä-
vention gegen Armut und sozialer Ausgrenzung liegt 
einer der Schwerpunkte im Handlungsfeld Bildung, Er-
werbsbeteiligung und Einkommen. Bezogen auf die Ziel-
gruppe der Familien spielt ebenfalls das Thema „Eltern-
schaft“ eine Rolle.     

5. ab 18 Jahre („Erwachsensein“): Junge Erwachse-
ne im Übergang in das Erwerbsleben und zu eigen-
verantwortlicher Lebensführung, Elternschaft und 
Erziehungsfähigkeiten  

117 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 5 und Teil III, Gliederungs-
punkt 3.  
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Die nachfolgenden Übersichten der aktuellen An-
gebote in Dorsten (2020) dienen einem ersten Überblick 
und erheben weder den Anspruch auf Vollständigkeit al-
ler Angebote, noch spiegeln sie eine Priorisierung wider. 

Einzelne Aufgabenfelder wurden bereits in Teil II dieses 
Berichtes näher beschrieben, ebenso wie in den Fachbei-
trägen auf einzelne Angebote (vgl. auch Anlage 1 – 20 
Maßnahmenmatrix) Bezug genommen wurde. Um Wie-
derholungen zu vermeiden, werden daher die einzelnen, 
in den Tabellen aufgeführten Angebote an dieser Stelle 
nicht weiter erläutert.     

Die Auflistungen sind auf die gesamtstädtische Ange-
botslage bezogen. Die sozialräumliche Verortung von 
formalen und non-formalen Bildungsangeboten in Dors-
ten zeigen die im Anschluss eingefügten Karten der elf 
Stadtteile der Kommune.   

Die Angebote sind nach der Art der Trägerschaft bzw. 
der grundsätzlichen Einfluss- und Mitgestaltungsmög-
lichkeit durch die Kommune im Rahmen ihrer Daseins-
vorsorge farblich differenziert. 

Kommunale Angebote, 
Angebote in Kooperation oder 
mit Beteiligung der Kommune 
bzw. Koordination durch die Kommune

Angebote sozialer Akteure, 
Institutionen, Bildungsträger, 
Wohlfahrtsverbände etc. 

Bürgerschaftliches Engagement, 
Initiativen, Vereine etc. 

Abbildung 28: Präventionsketten Auf dem Weg zum Er-
wachsenwerden und Erwachsensein, Dorsten 2020
Quelle: Stadt Dorsten, Stabsstelle Integrierte Strategische 
Sozialplanung, Dorsten 2020
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Auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden

1.  Lebensphase: 0 bis 3 Jahre  
Schwangerschaft/Geburt und erste Lebensjahre 
bis Eintritt Kindertagesbetreuung  

Schwangerschaft/
Geburt 1. Lebensjahr 2. Lebensjahr 3. Lebensjahr

Geburtsvorbereitungskurse
Schwangerschaftskonflikt-

beratung
Bundesstiftung Mutter und Kind

Hebammen
Familienhebammen

Hausbesuche Säuglingsfürsorge
Stillcafé

Babyberatung
Neugeborenen-Begrüßung

Projekt Wellcome
Aufsuchende Familienberatung 

Mütter- und Väterberatung; Kinder- und Jugendberatung (Gesundheitsamt) 
Nonformale Kursangebote (PEKiP, Krabbelgruppen, Mini-Clubs) und Bildungsangebote Eltern  

Familienbüro 
Familienwegweiser 

Netzwerk Frühe Hilfen 
Kindertageseinrichtungen /Kindertagespflege

Kinder- und Jugendförderung
Allgemeiner Sozialer Dienst

Mobile Jugendhilfe (Kontraktmanagement)
Familienzentren 
Beistandschaften

Finanzielle Hilfen und Beratung durch Sozialleistungsträger
Pflegekinderdienst

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Maßnahmenkatalog Integrationskonzept
Fachdienst für Integration und Migration

Sprachförderung
Integrationslotsen
Frühförderstelle 

Heilpädagogische Familienhilfe
Familienunterstützender Dienst

Lebenshilfe Center
Hilfen für psychisch kranke Menschen/Projekte/Gruppenangebote

Sucht- und Drogenhilfe
Angebote Ambulant Betreutes Wohnen

Wohngruppen 
Mutter-/Vater-Kind Kurberatung

Selbsthilfegruppen
Deutscher Kinderschutzbund Dorsten e.V.
Frauen- und Kinderschutzhaus Dorsten

Informelle Bildungsangebote (Vereine, Verbände, Kirchen) 
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2. Lebensphase: 3 bis 6 Jahre   
Vorschulische Phase 

3. Lebensphase: 6 bis 10 Jahre
Grundschule

6. Lebensjahr 10. Lebensjahr3. Lebensjahr

Schuleingangsuntersuchung
Mütter- und Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung (Gesundheitsamt) 

Nonformale Kursangebote und Bildungsangebote Eltern  
Freizeit- und Spielangebote (Setting)

Sport- und Bewegungsangebote (Setting)
Familienbüro 

Familienwegweiser 

Kinder- und Jugendförderung
Spielmobil

Kinder-und Jugendschutz
Projekte und Aktionstage, Ferienfreizeiten

Allgemeiner Sozialer Dienst
Mobile Jugendhilfe (Kontraktmanagement)

Netzwerke / Arbeitsgemeinschaften  
Kinder-und Jugendschutz

Projekte und Aktionstage, Ferienfreizeiten
Allgemeiner Sozialer Dienst

Mobile Jugendhilfe (Kontraktmanagement)
Netzwerke / Arbeitsgemeinschaften  

Grundschulempfehlung

Kindertagesstättenbedarfsplanung 
Kindertageseinrichtungen / Kindertagespflege

Familienzentren 
Fachberatung Kindertagesbetreuung  

Frühförderstelle 

Offene Kinder-und Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen 
Kinder- und Jugendförderplan

Finanzielle Unterstützung von Angeboten der Kinder-und Jugendarbeit z. B. Streetwork
Beistandschaften

Finanzielle Hilfen und Beratung durch Sozialleistungsträger; einschließlich Bildung und Teilhabe
Schuldnerberatung
Pflegekinderdienst

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Maßnahmenkatalog Integrationskonzept
Fachdienst für Integration und Migration

Angebote Kinder- und Jugendkultur, Junge VHS, Stadtbibliothek  
Musikschule, Projekt zur Förderung musikalischer Teilhabe (JeKits) 

Infrastruktur / Spiel-und Grünflächen
Planungskonzepte: Spielflächen, Mobilitätsentwicklung, Masterplan Wohnen, Stadt-und Dorfentwicklung 

Sprachförderung / Inklusion
Integrationslotsen

Dorstener Integrationsforum (DIF) / Migrantenselbstorganisation.

Heilpädagogische Familienhilfe
Familienunterstützender Dienst
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Auf dem Weg zum Erwachsen-
werden / Erwachsensein

4.  Lebensphase: 10 bis 18 Jahre  
Weiterführende Schule bis zum Übergang in Ausbildung     

5. Lebensphase: über 18 Jahre/Junge 
Erwachsene  
Übergang in das Erwerbsleben und eigenverantwortliche 
Lebensführung, Elternschaft und Erziehungsfähigkeiten  

6. Lebensjahr 10. Lebensjahr3. Lebensjahr

Lebenshilfe Center
Hilfen für psychisch kranke Menschen / Projekte / Gruppenangebote

Sucht- und Drogenhilfe
Angebote Ambulant Betreutes Wohnen

Wohngruppen 
Mutter- / Vater-Kind Kurberatung

Selbsthilfegruppen
Deutscher Kinderschutzbund Dorsten e. V.

Frauen- und Kinderschutzhaus Dorsten
Informelle Bildungsangebote (Vereine, Verbände, Kirchen) 

Dorstener Kinder- und Jugendfreizeitstiftung
Politische und bürgerschaftliche Initiativen
Engagementförderung und Bürgerbudget

Dorsten dankt dir e. V. 

18. Lebensjahr ü18. Lebensjahr10. Lebensjahr

Nonformale Kursangebote und Bildungsangebote Eltern  
Mütter- und Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung (Gesundheitsamt) 

Freizeit- und Spielangebote (Setting)
Sport- und Bewegungsangebote (Setting)

Kinder- und Jugendförderung
Spielmobil

Kinder-und Jugendschutz

Jugendgremium

Schulentwicklungsplanung / Schulausstattung / Digitalisierung
Schullandschaft (Weiterführende Schulen Sek. I)

Familienbüro 
Familienwegweiser 

 
Offene Kinder-und Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen 

Kinder- und Jugendförderplan
Finanzielle Unterstützung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit z. B. Streetwork

Jugend stärken im Quartier (EU-Förderprojekt)
Beistandschaft und Beratung junger Volljähriger

Allgemeiner Sozialer Dienst
Mobile Jugendhilfe (Kontraktmanagement)

Jugendgerichtshilfe

Netzwerke / Arbeitsgemeinschaften 

Schulen Sek. II / Berufskolleg
VHS (Nachholen von Schulabschlüssen,                  

Weiterbildungsangebote) 
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Abbildung 28: Präventionsketten Auf dem Weg zum Erwachsenwerden und Erwachsensein, Dorsten 2020

18. Lebensjahr ü18. Lebensjahr10. Lebensjahr

Einzelprojekte in Kooperation mit 
Bildungsträgern (z. B. EU-Förderung)  

Kein Abschluss ohne Anschluss 

Initiative „myjob Dorsten“
Berufsactionmesse BAM!
Ausbildungspaten e.V.

Arbeitsmarktpolitische Instrumente SGB II zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Netzwerke und Kooperationen mit Arbeitgebern & Wirtschaft

Förderschulen / Inklusion  
Berufsorientierung an Schulen 

Berufsbörsen in Schulen
Berufsberatung
Jugendberufsagentur

Schulpsychologische Beratungsstelle
(Schulsozialarbeit)

Migrationszentrierte Schulsozialarbeit
Finanzielle Hilfen und Beratung durch Sozialleistungsträger, einschließlich Bildung und Teilhabe

Schuldnerberatung
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche

Maßnahmenkatalog Integrationskonzept
Fachdienst für Integration und Migration

Jugendmigrationsdienst
Sprachförderung und-kurse/Alphabetisierung

Integrationslotsen
Dorstener Integrationsforum (DIF) / Migrantenselbstorganisation.
Angebote Kinder- und Jugendkultur, Junge VHS, Stadtbibliothek  

Infrastruktur / Spiel- und Grünflächen
Planungskonzepte: Spielflächen, Mobilitätsentwicklung, Masterplan Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung 

Heilpädagogische Familienhilfe
Familienunterstützender Dienst

Lebenshilfe Center
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung

Sozialpsychiatrischer Dienst
Hilfen für psychisch kranke Menschen / Projekte / Gruppenangebote

Sucht- und Drogenhilfe
Schuldnerberatung

Kommunale Eingliederungsleistungen
Angebote Ambulant Betreutes Wohnen

Wohngruppen 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 
Finanzielle Hilfen zur Wohnraumsicherung

Selbsthilfegruppen
Informelle Bildungsangebote (Vereine, Verbände, Kirchen) 

Politische und bürgerschaftliche Initiativen
Initiativen Seniorenbeirat (z. B Taschengeldbörse) 

Engagementförderung und Bürgerbudget
Dorsten dankt dir e. V. 
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Wie aus den Auflistungen ersichtlich, bestehen in 
der Gesamtstadt bereits eine Vielzahl von verschiedenen 
Angeboten. Um aber wirksam und nachhaltig den unter-
schiedlichen Herausforderungen zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung von Kindern, Jugend-
lichen und Familien sowie den aufzeigten Handlungsbe-
darfen gerecht zu werden, bedarf es der näheren Ana-
lyse und qualitativen Weiterentwicklung auf Ebene der 
Gesamtstadt und in den Stadtteilen im weiteren Fach-
diskurs.118 

Bei der Planung und Umsetzung konkreter Maßnahmen 
(als sich anschließende Phase im Managementprozess 
der Sozialplanung) wird dieses zukünftig zwingend An-
wendung finden müssen, um Lücken in der Präventions-
kette ressourcenorientiert und nachhaltig zu schließen.   
Maxime sind hierbei: frühzeitiges und präventives Han-
deln, gezieltes und bedarfsgerechtes Fördern sowie in-
tegrierte und nachhaltige Unterstützungsangebote. Der 
Gestaltung von gelungenen Übergängen in der Ange-
botsstruktur kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Gestaltungsansätze und Vorschläge für umzusetzen-
de Angebote und Maßnahmen sollten sowohl aus der 
Verwaltung, der Politik, von den Akteuren im Sozialraum 
und den Betroffenen selbst kommen. Die Konkretisie-
rung der Planung, Bedarfsermittlung und Umsetzungs-
strategien sollte stets unter Einbeziehung der unmit-
telbar Betroffenen, also beispielsweise der Kinder und 
Jugendlichen bzw. ihrer Familien, geschehen (Partizipa-
tion). Es geht eben nicht nur darum, die Ressourcen des 
Sozialraumes optimal zu nutzen, wirksam zu ergänzen, 
sondern auch darum, dass die Nutzung der Angebote als 
geeignete Handlungsoption von den Betroffenen in ihren 
jeweiligen Belastungssituationen angesehen wird.  

Der Kommune obliegt im Rahmen der Daseinsvor-
sorge die zentrale Verantwortung für die Weiter-
entwicklung der kommunalen Präventionskette 
unter Berücksichtigung ihrer Leit- und Wirkungs-
ziele. Dies bezieht sich nicht nur auf die Qualifizierung 
ihrer eigenen Aufgabenfelder, sondern auch auf die 
übertragenen Aufgaben und ebenso auf die Angebote, 
die in Kooperation mit sozialen Akteuren beeinflussbar 
und steuerbar sind.   

Der engmaschige Austausch über Bedarfe, Ziele 
und Strategien der Fachämter und -abteilungen 
im Haus der sozialen Leistungen ist das Funda-
ment für dieses Vorgehen.     

Unter Berücksichtigung eines gezielten Schwer-
punkts auf bildungsrelevante Einrichtungen (formale 
und non-formale Bildungsangebote) erlauben die nach-
folgenden Grafiken hier einen Überblick und zeigen auf, 
wo die Angebote jeweils in den einzelnen Stadtteilen der 
Dorstener Kommune verortet sind.    

118 Vgl. Teil III, Gliederungspunkt 1 - 3
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Abbildung 29: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Rhade, 2020 

Stadtteil Rhade
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Abbildung 30: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Lembeck, 2020 

Stadtteil Lembeck
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Abbildung 31: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Deuten, 2020 

Stadtteil Deuten
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Abbildung 32: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Wulfen, 2020 

Stadtteil Wulfen
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Abbildung 33: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Holsterhausen, 2020 

Stadtteil Holsterhausen
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Abbildung 34: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Hervest, 2020 

Stadtteil Hervest
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Abbildung 35: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Östrich, 2020 

Stadtteil Östrich
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Abbildung 36: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Hardt, 2020 

Stadtteil Hardt
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Abbildung 37: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Altstadt, 2020 

Stadtteil Altstadt
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Abbildung 38: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Feldmark, 2020 

Stadtteil Feldmark
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Abbildung 39: eigene Darstellung Stadt Dorsten, Vermessungsamt, Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, 
Stadtteil Altendorf-Ulfkotte, 2020 

Stadtteil Altendorf-Ulfkotte
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1. ZUSAMMENFASSUNG UND  
 WEITERES VORGEHEN 

Um den vielfältigen und dynamischen Entwicklungen 
in der Stadtgesellschaft zu begegnen, und Armutsbe-
nachteiligungen sowie drohenden Ausgrenzungsprozes-
sen entgegenzuwirken, hat die Stadt Dorsten mit einer 
gesamtstädtischen Sozialplanung als Steuerungsinstru-
ment und mit ihrem Ziel, integrierte sozialräumliche Stra-
tegien auszuarbeiten, neue Wege zur Weiterentwicklung 
in der Kommune beschritten. Ausgangspunkt aller Pro-
zesse im Managementkreislauf sind die beschlossenen 
sozialpolitischen Leitziele.

Im Allgemeinen Teil dieses Berichtes (Teil I) wurde auf-
gezeigt, welche Prozesse eingeleitet, welche neuen Or-
ganisations- und Rahmenbedingungen hierfür in der Ver-
gangenheit geschaffen wurden. Da eine Stadt und ihre 
Stadtteile kein homogenes und in sich geschlossenes 
Gebilde darstellt, wurde ein Datenmonitoring aufgebaut, 
um ein differenziertes Bild über die Strukturen in den 
Stadtteilen und die Lebenslagen der Menschen zu er-
halten. Eine differenzierte Analyse (Teil II Datenmoni-
toring) quantitativer und qualitativer Daten in verschie-
denen Handlungsfeldern wurde erstmals für die Stadt 
Dorsten mit diesem Ersten Sozialbericht zu den Lebens-
lagen von Kindern, Jugendlichen und ihrer Familie vor-
gestellt. Die geplante kontinuierliche Berichterstattung 
soll neben der Bereitstellung entscheidungsrelevan-
ter Informationen einen Beitrag zu einer angepassten 
Strukturierung der kommunalen Sozialpolitik leisten. 
Der Vergleich und die Auswertung der Daten (Teil III 
Zentrale Ergebnisse) im interkommunalen Fachdiskurs 
hat nicht nur Handlungsbedarfe in einzelnen Stadtteilen 
aufgezeigt, sondern auch besondere Lebenslagen be-
nachteiligter Familien, Kinder und Jugendlicher und die 
Auswirkungen dieser Lebenssituationen verdeutlicht. Es 
wurde offenkundig, dass Bildung im weitesten Sinne die 
zentrale Dimension ist, die ein gelingendes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Mangelnde 
Bildung und/oder nicht gelungene Bildungsprozesse er-
schweren Teilhabemöglichkeiten in (fast) allen Lebens-
bereichen. Im schlimmsten Fall verhindern sie ein gelin-
gendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit 
massiven Auswirkungen auf die zukünftige (zudem auch 
„schrumpfende“) Gesellschaft.   
                                

Sozialplanung im engeren Sinne ist die gebiets- und ziel-
gruppenbezogene (Weiter-)Entwicklung und Qualifizie-
rung der sozialen Angebote und Maßnahmen in der Ver-
knüpfung der Fachplanungen. Im Fazit der Analyse und 
Bewertung der Handlungsnotwendigkeiten hat die Ver-
waltung – unter Benennung von Wirkungszielen – Hand-
lungsstrategien und Gestaltungsansätze vorgeschlagen 
und die vorhandene Angebotsstruktur (Teil III, Gliede-
rungspunkt 3 und 4) aufgezeigt.      

Mit Beschlussfassung dieses Berichtes durch den Rat der 
Stadt Dorsten, kann im weiteren Fachdiskurs mit Akteu-
ren und Betroffenen eine Priorisierung von Handlungs-
feldern und eine Maßnahmenplanung in festgelegten 
Schwerpunktprogrammen vorgenommen werden. Die 
Bewertungsmaßstäbe für die Prioritätensetzung müssen 
festgelegt und transparent sein. 

Darüber hinaus sind detailliertere Analysen, auch der 
vorhandenen Angebote, ebenso Grundvoraussetzung 
wie eine Konkretisierung der Planungen hinsichtlich der 
Zeitschiene, des Ressourcenbedarfs und -einsatzes so-
wie die Umsetzung von Partizipation in den Fachämtern. 

Die Abstimmungsprozesse im Haus der sozialen Leis-
tungen und letztendlich der Lenkungsausschuss Integ-
rierte Strategische Sozialplanung sind die maßgebenden 
Steuerungsebenen auf der Seite der Verwaltung. Der 
Verwaltungsvorstand und die entsprechenden politi-
schen Fachgremien/-ausschüsse sind durch Berichte zu 
informieren und zu beteiligen. Vorhaben werden zu die-
sem Zweck konkret formuliert und über eine Finanz- und 
Ressourcenplanung der Leistungserbringung verbindlich 
mit dem städtischen Haushalt sowie mit den Ziel- und 
Arbeitsprogrammen der Fachabteilungen verknüpft.   
   
Die Leistungserbringung durch konkrete Maßnahmen 
und Angebote, sowie daraus abzuleitende Maßnahmen-
ziele werden zukünftig mit Bezug zu Ergebnissen dieses 
Berichtes als integrierte Umsetzungsstrategien in ge-
meinsamer Verantwortung erarbeitet sowie auf Qualität 
und Wirkung überprüft.  
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2. WIRKUNGSORIENTIERUNG  
 UND EVALUATION 

Klar ist, dass kurz- bzw. mittelfristig eine flächende-
ckende und allumfassende Versorgung mit sozialen 
Dienstleistungen nicht für alle Bedarfslagen verwirklicht 
werden kann. Aber die Leistungen und Angebote, die 
bereits laufend erbracht bzw. nach Schwerpunktset-
zung neu entwickelt werden, müssen auf ihre Quali-
tät, ihre Effektivität und Effizienz hin geprüft werden. 
Um festzustellen, ob ein Vorhaben auf dem richtigen 
Weg ist, muss im Projektverlauf überprüft werden, ob 
die formulierten Wirkungsziele auch tatsächlich er-
reicht werden (können). Eine solche wirkungsorientier-
te Steuerung ist zentrale Grundlage, um Schlussfolge-
rungen über den Erfolg der Angebote zu ermöglichen, 
Anpassungen oder Verbesserungen vorzunehmen.     

Wirkungsorientierte Steuerung 
   
Wirkungsorientierung bedeutet, dass ein Vorhaben da-
rauf angelegt ist, bestimmte Wirkungen zu erzielen, es 
danach geplant und umgesetzt wird. Wirkungen sind da-
bei Veränderung, die in Folge der Intervention bei den 
Zielgruppen, deren Lebensumfeld, dem Stadtteil und der 
Gesellschaft auftreten. 

Wirkungsorientiertes Steuern ist ein wichtiger Bestand-
teil einer kommunalen Gesamtstrategie, um Ressourcen 
effektiv und effizient einzusetzen. Es soll dazu beitragen, 
Qualität sowie Erfolg und damit den Zielerreichungsgrad 
bestimmen zu können. Aber auch, um daraus zu ler-
nen und wenn notwendig Veränderungen vorzunehmen. 
Letztendlich bedeutet es einen kontinuierlichen Lern- 
und Entwicklungsprozess. 

Abbildung 40: Wirkungskette am Beispiel Integration in den Arbeitsmarkt  
Quelle: Henrichs September 2017
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Um feststellen zu können, ob die Wirkungsziele (kurz- 
und langfristig) erreicht werden, müssen Wirkungsindi-
katoren gebildet werden. Hierbei sind die verschiedenen 
Ebenen der Wirkung zu berücksichtigen. Um Hinweise 
auf die Qualität der Maßnahmen und Angebote zu er-
halten, können sie um Qualitätsstandards und entspre-
chende Indikatoren ergänzt werden. Dies hat nicht nur 
Relevanz für die Nachhaltigkeit der Angebote, sondern 
auch für das Prinzip der Subsidiarität des kommunalen 
Handelns.   

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) hat dies mit der obigen Grafik an-
hand arbeitsmarkpolitischer Maßnahmen exemplarisch 
veranschaulicht. 

Evaluation

Ein Wirkungsmonitoring mit messbaren (weiteren) Indi-
katoren aufzubauen, kann eine zukünftige Aufgabenstel-
lung für die Kommune sein. Für eine Evaluation werden 
entsprechende quantitative sowie qualitative Daten er-
hoben und analysiert, um neben Fortschritten auch Re-
sultate des Maßnahmenprogramms nachvollziehbar und 
überprüfbar zu machen. Mit diesen Instrumenten wird 
ermöglicht, in den beiden letzten Bausteinen des Ma-
nagementkreislaufs der Sozialplanung119, eine bessere 
Bewertung von Wirkung und Wirtschaftlichkeit der Leis-
tungen und der Leistungserbringung selbst vornehmen 
zu können. Ziele und (zukünftige) Handlungsstrategien 
können so im fortlaufenden Prozess angepasst sowie 
bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Empfehlungen 
zur Entscheidungs- und Steuerungsunterstützung for-
muliert werden.          

3. FORTSCHREIBUNG DES 
 SOZIALBERICHTES  

Handlungsnotwendigkeiten entwickeln sich weiter und 
gesellschaftliche Prozesse und Strukturen verändern sich.    

Um Entwicklungen in der Gesamtstadt und den Stadt-
teilen kontinuierlich beobachten und berücksichtigen 
zu können, war es erklärtes Ziel, ein Datenmonitoring 
mit Basisindikatoren aus verschiedenen Handlungsfelder 
aufzubauen. Mit diesem Ersten Sozialbericht ist ein An-
fang gemacht, um den Status Quo in der Gesamtstadt 
Dorsten und den Stadtteilen zu dokumentieren und die 
Lebenslagen der Kinder, Jugendlichen und Familien ab-
bilden zu können.            

Das kontinuierliche Monitoring und ein regelmäßig fort-
schreibendes Berichtsinstrument sollen zukünftig Trends 
und Entwicklungen gezielt aufzeigen und Vergleiche er-
möglichen. 

Da sich soziale Entwicklungen in der Regel aber nicht 
kurzfristig gravierend verändern und auch Fortschritte 
oder Wirkungen nicht unmittelbar messbar sind, ist ein 
Rhythmus des Berichtes in einem mittelfristigen Zeitrah-
men von 5 bis 7 Jahren vorgesehen. Dieser Zeitrahmen  
wurde auch deshalb so gewählt, weil er sich an die För-
derperioden der Europäischen Union anlehnt. 

Die Daten selbst werden jährlich erhoben und ausge-
wertet, so dass auf aktuelle Erfordernisse reagiert und 
hierzu im Bedarfsfalle berichtet werden kann.     

Der Fokus in der Berichterstattung kann zukünftig durch-
aus aufgrund angepasster kommunaler oder politischer 
Schwerpunkte jeweils ein anderer sein, wobei die der-
zeitigen Basisindikatoren dann um weitere notwendige 
aussagekräftige Indikatoren ergänzt werden.120 Erfor-
dernisse und Anregungen aus den Fachbereichen, der 
Verwaltungsleitung und der Politik können im Monitoring 
und zukünftigen Berichten Berücksichtigung finden.        

119 Vgl. Abbildung 4 in Teil I Gliederungspunkt 3, Sozialplanung 
im kommunalen Steuerungskreislauf   
120 Vgl. Teil I, Gliederungspunkt 6 zum Stichwort Indikatoren 
(„lebendes Monitoring“) 
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Nr.
Titel
Kurzbeschreibung 
inkl. Zieldefinition

Strategische Ziele

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über FB:
Fördermittelgeber
Zuständiges Fachamt
Personelle Anbindung (Name) – 
Verantwortliche(r) federführede(r) 
Bearbeiter*in
Schnittstellen intern/Fachämter
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter

Laufzeit
Gesamtkosten 
Kommunaler Eigenanteil:
Mittel o. Personal
Verstetigung
Anschlussfinanzierung ja/nein

Anlage 1 

Maßnahmenmatrix:   
Projekt DigiQuartier

Teilplan: 50 Sozialamt Demografie

Projekt Digiquartier
Dorsten ist eine von drei kreisangehörigen Städten, die an diesem 
Projekt teilnehmen. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kreis 
Recklinghausen, dem Rhein-Ruhr-Institut der Uni Duisburg Essen und 
dem Institut für Arbeit und Technik in Gelsenkirchen, welche das 
Projekt wissenschaftlich begleiten. Mit den Bürgern sollen digitale 
Netzwerke entwickelt werden
Mit den Beteiligten soll ein digital vernetztes Systemaus geeigneten 
technischen Innovationen entwickelt und implementiert werden.
Ältere Menschen
Wulfen/Wulfen Barkenberg
Kreis Recklinghausen
Minister. für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW
50
Anbindung an die Demografiebeauftragte Frau Kuschnerenko

BIP
Seniorenbeirat, Agentur Ehrenamt, ambulante Dienste, 
Pflegeeinrichtungen
Interviews, Workshops zu Smartphone und Co, Infoveranstaltungen
½ Stelle Quartiersmanagerin angestellt beim Kreis, eingesetzt 
in Dorsten, Koordination vor Ort durch Demografiebeauftragte,
Koordination Kreis durch Projektkoordinator
01.05.2018 – 30.04.2021
- 
- 

Wird angestrebt
Wird angestrebt durch Folgeprojekte
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über

Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 2 

Maßnahmenmatrix:   
Projekt KITAMA

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.6
KITAMA
Kita - Integration - Teamgeist - Anfangen - Mitmachen - Ankommen 
Heranführung von neuzugezogenen Müttern an das Bildungssystem 
in Deutschland; Animation zu frühzeitigen Kitabesuch von 
neuzugezogenen Kindern, um den Spracherwerb zu beschleunigen.
Niedrigschwelliger Sprachkurs mit Kinderbetreuung.
Durch die Vernetzung von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Struk-
turen konnte mit dem Namen KITAMA ein Angebot für geflüchtete 
Frauen nachhaltig installiert werden, dass es den Frauen erlaubt, im 
Familienzentrum niedrigschwellig an die deutsche Sprache, das Bil-
dungssystem und die Lebenswelt in Dorsten herangeführt zu werden. 
Dadurch werden sie auch befähigt, den Bildungsweg ihrer Kinder aktiv 
zu unterstützen. Diese werden während des Angebots durch eine 
hauptamtliche Kraft betreut, so dass ihre Mütter in Ruhe das Angebot 
wahrnehmen können.
Neuzugezogene Mütter und ihre Kinder
Hervest (Familienzentrum Joachimstraße)
Vereinbarung des Sozialamtes der Stadt Dorsten mit der Dorstener 
Arbeit
Sozialamt Stadt Dorsten Maßnahmenkatalog Integration
Dorstener Arbeit, DIF e.V.
+ Das Angebot wurde mit ehrenamtlichen Bürgerinnen etabliert und 
wird von diesen geleitet
Dorstener Arbeit 

Jährliche Bewilligung
+
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel
Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 3 

Maßnahmenmatrix:   
Flüchtlingsberatung und -betreuung

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.3
Flüchtlingsberatung und-betreuung
Integration von Neuzugezogenen 
Der Fachdienst für Integration und Migration (FIM) ist ein Fachdienst 
für Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte und bietet 
ihnen in akuten und chronischen Lebenskreisen und Konfliktsituatio-
nen Beratung und Begleitung an und leistet Unterstützung bei der 
Entwicklung persönlicher Identität, und Gestaltung des neues Lebens 
in Deutschland. Er berät Ausländer, Spätaussiedler, Flüchtlinge und 
ihre Angehörigen und Deutschen.
Neuzugezogene und schon länger in Dorsten lebende Migrantinnen 
und Migranten 
Gesamtstadt
Vereinbarung mit dem Sozialamt der Stadt Dorsten
Sozialamt Stadt Dorsten: Maßnahmenkatalog Integration
Caritas e.V. Dorsten
+ Einbindung der Integrationslotsen und anderer Ehrenamtlicher
Caritas e.V. Dorsten

Jährliche Verlängerung
+
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über

Fördermittelgeber

Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 4 

Maßnahmenmatrix:   
F5 Willkommenskultur für Zuwanderer

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.2
F5 – Willkommenskultur für Zuwanderer
Heranführung Neuzugezogener an die Regelsysteme: Spracherwerb, Bildung, 
Teilhabe
Das Projekt F5 „Willkommenskultur für Zuwanderer“, wendet sich an Bewohnerin-
nen und Bewohner mit Migrationshintergrund, die zurzeit nicht in der Lage sind, sich 
selbstständig über die Angebote in den Quartieren zu informieren und nur einge-
schränkt am sozialen Leben teilhaben können. Insbesondere durch die Räumlichkeit 
„MITTEndrin“, als einem zentralen Treffpunkt für die kulturelle Integration im Quar-
tier Dorsten Mitte, wird dies nachhaltig unterstützt (aufsuchende Beratung/ Kursan-
gebote/ Kooperationen). Unter dem Arbeitstitel STADTFINDEN werden insbesondere 
Flüchtlingseltern angesprochen, die den Bildungserfolg ihre Kinder unterstützen 
wollen. Sie lernen, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert, welche Bildungs-
angebote es vor Ort gibt und wie man sie nutzt. Die Durchführung von Angeboten 
zur Förderung sozialer und beruflicher Kompetenzen unterstützen sie dabei.
Neu zugewanderte Personen in benachteiligten Lebenssituationen, 
Bedarfsgemeinschaften mit Migrationshintergrund
Altstadt, Hervest und Holsterhausen
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, des Europäi-
schen Sozialfonds und der Stadt Dorsten
Finanzielle Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen (Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW) , des Europäischen Sozial-
fonds und der Stadt Dorsten

+ Die Stadtfelder: Engagierte Bürger*innen des angrenzenden Stadtteils nutzen 
ebenfalls die Immobilie „MITTEndrin“ und unterstützen das DIF e.V. bei den 
Nachhilfestunden im MITTEndrin
Dorstener Arbeit

Ende 2020
+ Die im MITTEndrin etablierten Aktivitäten sollen nach Projektablauf durch 
Ehrenamt (DIF e.V. und AID e.V.) fortgeführt werden

- DAS LEO – Soziokulturelles Zentrum  
 für Dorsten-Hervest 
- Jugendgremium 
- Caritas Flüchtlingsberatung
- KiTaMa (Sprachförderung)
- DIF (Nachhilfe für alle SchülerInnen  
 der weiterführenden Schulen)
- Referat für Migration und Integration  
 (Kultur- u. Begegnungszentrum  

 am Brunnenplatz)
- Verbraucherberatung
- RE/init e. V. (Stromcheck und 
 berufsbezogene Sprachkurse)
- AID – Athletic International 
 Dorsten e. V. VHS (Sprachkurse)
- Donum Vitae Recklinghausen e. V.
- Jugendhilfe
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 5 

Maßnahmenmatrix:   
Koordination Integrationslotsen

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.4
Koordination Integrationslotsen
Förderung und Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der 
Integrationsarbeit. Niedrigeschwellige Heranführung der Neuzugewan-
derten an die Lebenswelt in Dorsten
Das Konzept und der Aufbau eines Systems von Integrationslots*innen 
für Dorsten wurde in 2009 vom Referat für Migration und Integration, 
im Rahmen eines Komm-In-NRW Projekts in Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung und dem Migrationsplenum entwickelt.
Integrationslotsen sind Menschen, die Geflüchteten, Migrantinnen 
und Migranten partnerschaftlich bei der Integration unterstützen.
Sie sind Begleiter, Vermittler, Sprach- und Kulturdolmetscher. 
Integrationslotsen informieren über Angebote und Möglichkeiten der
Kommune und stellen Kontakte zu Institutionen, Organisationen oder 
zu Beratungsorganisationen her. Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe. 
Ehrenamtliche in der Flüchtlings- und Migrationsarbeit 
Gesamtstadt
Sozialamt Stadt Dorsten
Maßnahmenkatalog Migration 
Referat für Migration und Integration; Verband evangelischer 
Kirchengemeinden 
maßnahmenimmanent 
Referat für Migration und Integration; Verband evangelischer 
Kirchengemeinden
Jährliche Verlängerung
Auf Verstetigung angelegt; wenn Bedarf der Koordination und 
Betreuung nicht mehr besteht, muss über neue Strukturen 
nachgedacht werden.
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Anlage 6 

Maßnahmenmatrix:   
Migrationszentrierte Schulsozialarbeit

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel
Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über

Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

50/03 Nr.9
Migrationszentrierte Schulsozialarbeit
Bildungs- und Chancengerechtigkeit
Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund soll durch den Einsatz einer Schulsozialarbeiterin – zunächst 
an zwei Schulen- verbessert werden. Insbesondere über die Einbezie-
hung der Eltern, aber auch durch Motivation und Unterstützung der 
Kinder wird gezielt auf Familien eingewirkt, bei denen der Bildungser-
folg fraglich erscheint.
Kinder (Grundschule Augusta) und Jugendliche (Neue Schule Dorsten) 
mit Migrationshintergrund
Hervest und Holsterhausen
Vereinbarung zwischen Verband ev. Kirchengemeinden, Referat 
Integration und Migration, und dem Sozialamt der Stadt Dorsten
Maßnahmenkatalog Integration 
Verband ev. Kirchengemeinden, Referat Integration und Migration, 
Augusta-Schule, Neue Schule Dorsten
+ 
Mütter mit Migrationshintergrund betreiben mit der Hauptamtlichen 
im Projekt ein Elterncafé; bereiten gemeinsam kleine Speisen vor
Verband ev. Kirchengemeinden, Referat Integration und Migration

Jährliche Verlängerung
+
Bedarfsanpassung
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 7 

Maßnahmenmatrix:   
Interkultureller Kalender der Stadt 
Dorsten

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.5
Interkultureller Kalender der Stadt Dorsten
Förderung des sozialen Zusammenhalts, Abbau von Vorurteilen und 
Hemmschwellen
Pro Monat soll ein Kooperationspartner eine Aktion anbieten, die die 
Begegnung von Hiesigen und Neuzugezogenen erleichtert.
Der interkulturelle Kalender erscheint jährlich in DIN A 3, als Postkarte 
und als Taschenkalender.
Alle in Dorsten lebenden Menschen
Alle Stadtteile
Maßnahmenkatalog Migration
Sozialamt Stadt Dorsten
- Referat für Migration und Integration
- D.I.F. e.V. 
- Jüdisches Museum 
- Dorstener Arbeit
- Stadtinfo
- DITIB Moschee Dorsten
- Familienzentrum Pusteblume
- Das LEO
- Jugendfeuerwehr und THW
- AID e.V.
+ Ehrenamtliche des DIF e.V. und weitere beteiligen sich aktiv an den 
Veranstaltungen und Festen innerhalb des Kalenders
-

jährlich
+
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Anlage 8

Maßnahmenmatrix:   
„Du für Dorsten“

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel
Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

50/03 Nr.1
„Du für Dorsten“
Förderung des Engagements von Neuzugewanderten 
„Chancengleichheit“
Gleichberechtigte Teilhabe von Drittstaatsangehörigen an allen 
Bereichen des alltäglichen Lebens.
Neuzugewanderte und schon länger in Dorsten lebende 
Zugewanderte: Alleinstehende Zuwanderer im erwerbsfähigen 
Alter und Familien mit Kindern.
Gesamtstadt
Arbeiter-Samariter-Bund
BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
• Integrationsbeauftragte Stadt Dorsten
• Demografiebeauftragte Stadt Dorsten
• Jobcenter
• Dorstener Integrationsforum e.V.
• Agentur für Ehrenamt
• Familienbüro Stadt Dorsten
• Familienzentren
• Stabstelle Bürgerengagement der Stadt Dorsten
• Dorstener Arbeit
• Integrationslotsen über
• Integrationsagentur Dorsten
• VHS  - Sprachkurse
• Flüchtlingsberatung der Caritas 
• Netzwerk Bürgerengagement Freiwilligenzentrum und Selbst- 
 hilfe-Kontaktstelle für den Kreis Recklinghausen
Ansprache über Stadtteilkonferenzen 
Arbeiter-Samariter Bund

01.01.2020 – 31.12.2022
Etablierte Strukturen sollen durch die hauptamtlichen in der Integra-
tionsarbeit fortgeführt werden; das Projekt soll dadurch nach Förder-
ablauf verstetigt werden.
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 9 

Maßnahmenmatrix:   
Mein Dorsten – Meine Stadt

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.8
Mein Dorsten – Meine Stadt
Heranführung an die Lebenswelt in Dorsten; an die non-formalen und 
informellen Bildungsinstitutionen
Durch gemeinsame Aktionen mit dem Jugendgremium sollen neuzu-
gezogene Jugendlichen die Lebenswelt und die sozialen Institutionen 
in Dorsten kennenlernen. Zudem lernen sie durch den Kontakt mit 
Gleichaltrigen niedrigschwellig die deutsche Sprache. Beim gegensei-
tigen Kennenlernen werden Hemmschwellen abgebaut und im Ideal-
fall entstehen Freundschaften und die neuzugezogenen Jugendlichen 
werden dazu animiert, sich auch im Jugendgremium zu engagieren.
Neuzugezogene Jugendliche
Gesamtstadt
Maßnahmenkatalog Integration 
-
Jugendgremium, Lions-Club Lippe
+
Engagierte Jugendliche des Jugendgremiums
Jugendgremium

Jährliche Verlängerung nach Bedarfsabfrage im Jugendgremium
+ 
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Anlage 10

Maßnahmenmatrix:   
Lern- und Spieltreff

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel
Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über

Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

50/03 Nr.7
Lern- und Spieltreff
Chancengleichheit Bildungsbeteiligung 
Alternative Offene Ganztags Betreuung für neuzugezogene Grund-
schulkinder und Kinder, deren Eltern aufgrund ihrer Erwerbslosigkeit 
kein OGS-Platz zugesprochen werden konnte. Die Kinder erhalten 
Nachhilfe und Unterstützung bei ihren Hausaufgaben. 
Die Kinder werden von der Bonifatius Schule abgeholt und bekommen 
durch die Hauptamtliche im Projekt einen Mittagsimbiss.
Kinder mit Zuwanderungsgeschichte und Kinder, die keinen OGS-Platz 
bekommen haben
Holsterhausen
Vereinbarung des Sozialamtes der Stadt Dorsten mit dem Referat für 
Migration und Integration 
Sozialamt Stadt Dorsten Maßnamenkatalog Integration
Referat für Migration und Integration
Kirchengemeinde Martin-Luther (Maluki) in Holsterhausen
+ 
DIF e.V.: Ehrenamtliche des DIF e.V. leiten den Nachhilfeunterricht 
und die Hausaufgabenbetreuung. Zudem engagieren sich Neuzuge-
wanderte ehrenamtlich im Lern- und Spieltreff
Referat für Migration und Integration: Betreuung der Kinder, 
Zubereitung eines kleinen Mittagsimbiss
Jährliche Verlängerung
+ 
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 

Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 11 

Maßnahmenmatrix:   
Sonntagskinder

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

50/03 Nr.10
Sonntagskinder
1.  Förderung des Engagements von Migrantinnen und Migranten 
2.  Förderung der Gesundheit, Vermeidung von Übergewicht und 
 motorischen Defiziten bei Kindern (4-8 Jahre) durch Sport
Im Projekt werden Migrantinnen und Migranten zu Übungsleitern 
ausgebildet, um Sportangebote für Kinder an Sonntagen in den 
unten genannten Sozialräumen anbieten zu können, an denen die 
Sportstätten oft leer stehen und Kindern keine sportlichen 
Aktivitäten angeboten werden.
1. Kinder im Alter von 4-8 Jahre
2. Migranten und Migrantinnen, die sich in Sportvereinen engagieren 
wollen
Altstadt, Hervest, Holsterhausen
Kreissportbund Recklinghausen
LandesSportBund NRW
Kreissportbund Recklinghausen, Dorstener Arbeit 
(Projekt fit & gesund in Holsterhausen)
+
Die Sportvereine sind unerlässliche Partner im Projekt und sollen 
dies nach Projektende weiter tragen
-

Ende 2021
Übergabe des Projektes an die ins Projekt involvierten Vereine nach 
Projektlaufzeit
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Anlage 12

Maßnahmenmatrix:   
Weltmusik AG

Teilplan: 50 Sozialamt Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel
Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

50/03 Nr.11
Weltmusik AG
Bewahrung der kulturellen Identität
Die Weltmusik-AG soll zugewanderten Kinder der Geschwister-Scholl-
Hauptschule die Möglichkeit bieten, „Zweiheimischkeit“ in Form von 
Musik ausdrücken zu können und dazu beitragen, das Bild des jeweils 
„Anderen“ besser in die einzelnen Communities und in die Gesamtge-
sellschaft hineinzutragen zu können. Musik soll als Vermittler dienen, 
der die Kommunikationskanäle zu zwei Seiten (Zugezogene, Aufnah-
megesellschaft) öffnen und herstellen kann. Bei der „Weltmusik-AG“ 
unterrichten zwei Musiker im Tandem (davon einer mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte) gemeinsam die Schüler*innen innerhalb des Offenen
Ganztags der Geschwister-Scholl-Hauptschule einmal wöchentlich in 
Saz und Trommel. Das Projekt ist an die Musikschule der Stadt Dors-
ten abgebunden und wird dort operativ betreut.
Schülerinnen und Schüler Sek. I 
Feldmark
KOMM-AN NRW
Integrationsministerium des Landes Nordrhein Westfalen
Kommunales Integrationszentrum Kreis Recklinghausen, 
Drei im Projekt tätige Ehrenamtliche 
-

Jährliche Verlängerung/ Beantragung
Überführung in Maßnahmenkatalog Integration angedacht
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 13 

Maßnahmenmatrix:   
Neue Wege vor Ort

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Neue Wege vor Ort
Aufarbeitung der individuellen Problembereiche und Erarbeitung von 
Lösungsschritten im Integrationsprozess bzw. von Alternativen zum 
SGB II-Bezug
Mit den Teilnehmenden werden individuelle Problembereiche identi-
fiziert und Lösungen erarbeitet. 
Die Zusammenarbeit mit dem Fallmanager wird (wieder) hergestellt, 
so dass weitere Schritte im Integrationsprozess erarbeitet werden 
können. 
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus dem Rechtskreis SGB II, de-
ren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden Vermitt-
lungshemmnissen besonders erschwert ist
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter
–
–
rebeq, Dorsten

01.06.2019 bis 31.05.2021
Verlängerung geplant
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Anlage 14

Maßnahmenmatrix:   
Neue Wege weitergehen

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Neue Wege weitergehen
Ziel ist die anschließende Aufnahme einer Tätigkeit im Rahmen einer        
Arbeitsgelegenheit oder eine schrittweise Annäherung an den Arbeits-
markt durch berufliche Qualifizierung
Die Teilnehmenden sollen zunächst in ihren lebenspraktischen Kompe-
tenzen gestärkt werden. Ihnen sollen Schlüsselqualifikationen vermit-
telt werden und die Motivation zur Aufnahme einer Arbeit soll gestärkt 
werden. Außerdem soll eine Orientierung in verschiedenen Berufen er-
folgen. Zum Abschluss wird individuell entschieden, ob die Aufnahme 
einer Tätigkeit im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit oder der Übergang 
in eine Qualifizierungsmaßnahme sinnvoll erscheint.
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus dem Rechtskreis des SGB II 
ab 25 Jahren, die zuvor an einer Maßnahme teilgenommen haben, 
dessen Ziel die Aufarbeitung der individuellen Problembereiche und die 
Erarbeitung von Lösungsschritten war
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter
–
–
rebeq, Dorsten

01.05.2019 bis 30.04.2021
Verlängerung geplant
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 15 

Maßnahmenmatrix:   
Mobil im Beruf II

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Mobil im Beruf II
Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung durch 
intensive Unterstützung und Qualifizierung
Die Teilnehmenden können sich in den Arbeitsbereichen Lager und 
Logistik, Bauhelfer, Innenausbau und Pflege erproben. Qualifizierungs-
anteile werden vorgehalten und vermittelt. 
Nach einem 5-wöchigen Erprobungszeitraum haben die motivierten 
Teilnehmenden die Möglichkeit den Führerschein Klasse B zu erwer-
ben. Dieser wird im Regelfall, gerade in den angebotenen Arbeitsbe-
reichen, durch Arbeitgeber verpflichtend gefordert. 
Die Teilnehmenden, die den Führerschein erwerben möchten, 
erhalten eine intensive Betreuung und Unterstützung. 
Erwerbsfähige Leistungsbezieher aus dem Rechtskreis des SGB II, 
die die körperlichen Voraussetzungen einer handwerklichen oder 
pflegerischen Tätigkeit erfüllen und eine Tätigkeit in diesem Bereich 
aufnehmen möchten
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

Dorstener Arbeit in Kooperation mit der rebeq, Dorsten

15.05.2019 bis 02.06.2020
Erneute Ausschreibung 2021 geplant
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Anlage 16

Maßnahmenmatrix:   
Stark in den Tag 

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Stark in den Tag 
Stärkung lebenspraktischer Kompetenzen erziehender Mütter und Väter 
Stärkung der Tages- und Selbststruktur und des persönlichen Auftre-
tens
Während der Maßnahme sollen verschiedene Lösungen zur Gewähr-
leistung der Kinderbetreuung und die weitere Berufswegplanung 
erarbeitet werden. Es erfolgt eine Kenntnisvermittlung im Bereich der 
Hauswirtschaft. Ernährungsberatung, gemeinsame Zubereitung von 
Speisen und das Kennenlernen verschiedener Sport- und Bewegungs-
angebote ohne    oder mit geringem finanziellem Aufwand sind eben-
falls Themen, die behandelt werden.
Die Teilnehmenden erhalten ein Bewerbungscoaching und werden bei 
der Suche nach Praktikums- oder Arbeitsstellen unterstützt. 
Erwerbsfähige erziehende Mütter und Väter aus dem Rechtskreis des 
SGB II mit Kindern im Alter bis 12 Jahre
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

rebeq, Dorsten

01.09.2018 bis 31.08.2021
Verlängerung geplant
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 17 

Maßnahmenmatrix:   
Sprint II

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Sprint II
Primäres Ziel ist die Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeits-
markt.
Durch intensive Arbeit mit den Teilnehmenden soll eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit mit dem Fallmanagement herbeigeführt werden.
Die Teilnehmenden erfahren eine intensive sozialpädagogische 
Betreuung, die neben der Vermittlung von allgemeinverbindlichen 
Schlüsselqualifikationen ein individuelles Einzelcoaching beinhaltet. 
Die Teilnehmenden werden auf die Aufnahme einer betrieblichen 
Erprobung vorbereitet.
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Altern von 18-24 Jahren aus 
dem Rechtskreis SGB II
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

Dorstener Arbeit

01.04.2019 bis 31.03.2021
Verlängerung geplant
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Anlage 18

Maßnahmenmatrix:   
Keep on

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Keep on
Erarbeitung schulischer Alternativen, Integration in Ausbildung, sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse oder Einstiegsqualifizierung
Durch intensive Arbeit mit den Teilnehmenden soll die Schaffung und 
Stabilisierung einer Tagesstruktur erreicht werden. 
Die Teilnehmenden erfahren eine intensive sozialpädagogische Betreu-
ung, die neben der Vermittlung von allgemeinverbindlichen Schlüssel-
qualifikationen ein individuelles Einzelcoaching beinhaltet. Im Rahmen 
des Coachings werden Interessen und Stärken ermittelt, so dass eine 
berufliche Orientierung erfolgen kann. Anschließend wird den Teilneh-
menden eine berufliche Erprobung in verschiedenen Berufszweigen 
ermöglicht.
Erwerbsfähige Leistungsempfänger aus dem Rechtskreis des SGB II 
bis 27 Jahre, die intensive Unterstützung, Begleitung und Orientierung 
bei der beruflichen Planung benötigen
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

Dorstener Arbeit

01.06.2019 bis 31.05.2021
Verlängerung geplant
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Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Anlage 19 

Maßnahmenmatrix:   
Betreuung von Bedarfsgemeinschaften IV

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Betreuung von Bedarfsgemeinschaften IV
Die Teilnehmenden sollen zur Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit befähigt werden, wobei dieses Ziel zunächst auch 
kleinschrittig durch ehrenamtliche Tätigkeit, Bundesfreiwilligendienst 
oder die Aufnahme einer geringfügigen Tätigkeit erreicht werden 
kann.
Die Teilnehmenden werden durch gezieltes Einzelcoaching, Gruppen-
phasen und Berufsfelderprobung sowie Praktika zur Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen, geringfügigen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit, befähigt. Handlungspotentiale und Ressourcen sollen auf-
gezeigt und die Umsetzung von Aktivitäten begleitet werden.
Die Besonderheit ist dabei, dass möglichst die gesamte Bedarfsge-
meinschaft an der Maßnahme teilnimmt. Hintergrund ist, dass nicht 
nur der oder die einzelne Person sondern die Bedarfsgemeinschaft 
als Gesamtheit betrachtet werden soll.  
Teilnehmende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis 
des SGB II
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

Dorstener Arbeit

15.12.2018 bis 14.12.2020
Erneute Ausschreibung vom 15.12.2020 bis 14.12.2021 ist erfolgt
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Anlage 20

Maßnahmenmatrix:   
Betreuung von Bedarfsgemeinschaften 
aus den acht Herkunftsländern

Teilplan: 56 Jobcenter Markt und Integration

Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe

Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber
Kooperationspartner extern
Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

Betreuung von Bedarfsgemeinschaften aus den acht Herkunftsländern
Die Teilnehmenden sollen zur Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit befähigt werden, wobei dieses Ziel zunächst auch 
kleinschrittig durch ehrenamtliche Tätigkeit, Bundesfreiwilligendienst 
oder die Aufnahme einer geringfügigen Tätigkeit erreicht werden 
kann.
Die Teilnehmenden werden durch gezieltes Einzelcoaching, Gruppen-
phasen und Berufsfelderprobung sowie Praktika zur Aufnahme einer 
sozialversicherungspflichtigen, geringfügigen oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit, befähigt. Handlungspotentiale und Ressourcen sollen auf-
gezeigt und die Umsetzung von Aktivitäten begleitet werden. Dabei 
soll auch eine Beratung zu den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, 
zum Ausbildungs-und Arbeitsmarkt, zu kulturellen Kompetenzen etc. 
erfolgen. Die Besonderheit ist, dass möglichst die gesamte Bedarfs-
gemeinschaft an der Maßnahme teilnimmt. Hintergrund ist, dass nicht 
nur der oder die einzelne Person sondern die Bedarfsgemeinschaft 
als Gesamtheit betrachtet werden soll.  
Teilnehmende sind erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis 
des SGB II (mindestens ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft muss 
einen Flüchtlingshintergrund haben)
Stadtgebiet Dorsten
Vergabe im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
Jobcenter

Dorstener Arbeit

01.05.2019 bis 30.04.2021
Verlängerung geplant
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Anlage 21 

Maßnahmenmatrix:   
JUSTIQ

Teilplan: 51 Amt für Familie und Jugend, 
Jugendhilfeplanung/Projekte

Nr.
Titel
Strategisches Ziel

Kurzbeschreibung 

Zielgruppe
Sozialraum
Beantragung über
Fördermittelgeber/Finanzierung
Kooperationspartner extern

Bürgerbeteiligung 
Operative Ausführung/ 
beauftragter Dritter
Laufzeit
Verstetigung

1
JUSTIQ
Unterstützung benachteiligter Jugendlicher in der schulischen und 
beruflichen Laufbahn.
Case Management, aufsuchende Jugendsozialarbeit, niederschwellige 
Beratung/ Clearing, Mikroprojekte
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12- 27 Jahren
Wulfen-Barkenberg, Hervest, Altstadt
StA 51, Dorstener Arbeit gGmbH
EU, Bund
Mobile Jugendhilfe Altstadt, Hervest, Wulfen-Barkenberg; Rottmanns-
hof, (Treffpunkt, LEO); von Ketteler Schule; Geschwister-Scholl Schule; 
Dietrich-Bonhoeffer Schule, Gesamtschule 
Jugendliche in den benannten Stadtteilen
Dorstener Arbeit GmbH

01.01.2019 - 30.06.2022


